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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 018/2022 

RPrA Nr. 1/2022 

 
 
An die Mitglieder  

des Rechnungsprüfungsausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 17.02.2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Bornheim lade ich 
Sie herzlich ein.  
 
Die Sitzung findet am Dienstag, 15.03.2022, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung  

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Einwohnerfragestunde  

3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 67 vom 31.08.2021  

4 Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch 
die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) 

770/2021-2 

5 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

099/2022-1 

6 Anfragen mündlich  

 Nicht-öffentliche Sitzung  

7 Jahresbericht 2021 des Rechnungsprüfungsamtes 014/2022-8 

8 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

100/2022-1 

9 Anfragen mündlich  

 
Bitte beachten Sie zur Teilnahme an der Sitzung die aktuell geltende Coronaschutzverord-
nung.  
 
In den Sitzungsräumlichkeiten ist eine FFP2-Maske zu tragen. 
Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen 
keine Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 
 
Unabhängig von einem bestimmten Inzidenzwert müssen die Teilnehmer*innen außerdem 
vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen bescheinigten höchstens 24 Stunden 
zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen.  
Der Nachweis der Immunisierung oder Testung wird beim Zutritt zur Gremiensitzung kontrol-
liert und mit einem amtlichen Ausweispapier abgeglichen. 
 
Ein beaufsichtigter -kostenfreier- Selbsttest kann vor den Sitzungsräumlichkeiten durchgeführt 
werden. Bitte erscheinen Sie dazu ausreichend früh vor der Sitzung, um den Test noch in Ru-
he durchführen zu können. 
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Damit erfüllt die Stadt Bornheim gem. Erlass des MHKBG NRW vom 07.10.2021 (in aktuali-
sierter Fassung vom 17.01.2022) die gegenüber ihren Gremienmitgliedern bestehenden Ver-
pflichtungen, die das OVG NRW in seinem Beschluss vom 30.09.2021 festgestellt hat. 
Kosten für anderweitig durchgeführte Testungen können nicht übernommen werden. 
 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen 
zur Verfügung steht. Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 
Sie können sich als Gast per Mail unter claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder telefo-
nisch unter 02222/945-218 anmelden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Frank Roitzheim beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachangestellte) 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Bornheim am Dienstag, 
31.08.2021, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 
Bornheim 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 67/2021 

  Nicht-öffentliche Sitzung  RPrA Nr. 3/2022 

 
Anwesende 

Bürgermeister 
Becker, Christoph Bürgermeister  

Vorsitzender 
Roitzheim, Frank UWG-Fraktion  

Mitglieder 
Böhme, Maria, Dr. Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  
Knapstein, Günter CDU-Fraktion  
Koch, Maria - Charlotte Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Lamprichs, Holger CDU-Fraktion  
Söllheim, Michael CDU-Fraktion ab TOP 4; 18.04 Uhr 
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
Süß, Marc ABB-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Koch, Christian FDP-Fraktion  
Mandt, Christian CDU-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Cugaly, Ralf  
Obladen, Ralf  
Rondholz, Jan  

Schriftführer 
Engels, André  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Kabon, Matthias FDP-Fraktion  
Krüger, Frank W. SPD-Fraktion  
Kuhn, Arnd Jürgen, Dr. Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Schumacher, Daniel CDU-Fraktion  
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T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Einwohnerfragestunde  

3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 19 vom 09.03.2021  

4 Prüfung, Feststellung Jahresabschluss 2020 der Stadt Bornheim 387/2021-8 

5 Große Anfrage der FDP Fraktion vom 24.03.2021 betr. Möglichkeiten 
interkommunaler Zusammenarbeit 

201/2021-8 

6 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

444/2021-1 

7 Anfragen mündlich  

 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

 
AV Frank Roitzheim eröffnet die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt 
Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der 
Rechnungsprüfungsausschuss beschlussfähig ist. 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

 
Herr Engels ist bereits zum Schriftführer bestellt. 
 

2 Einwohnerfragestunde  

 
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 

3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 19 vom 09.03.2021  

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sit-
zung Nr. 19/2021 vom 09.03.2021 keine Einwände. 
 

4 Prüfung, Feststellung Jahresabschluss 2020 der Stadt Bornheim 387/2021-8 

 
Beschlussentwurf Rechnungsprüfungsausschuss 
 
1. Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungs-

amtes zum Jahresabschluss 2020 und zum Lagebericht 2020 zur Kenntnis. 
 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt gemäß § 59 Abs. 3 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zum Ergebnis seiner Jahresabschlussprüfung ge-
genüber dem Rat wie folgt Stellung: 

 
„Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichtes 2020 wird festge-
stellt, dass die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestim-
mungen und Satzungen eingehalten wurden. 
 
Der Lagebericht 2020 steht im Einklang mit dem Jahresergebnis 2020 und den aus der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Stadt Bornheim.  
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Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind im Lagebericht 2020 zutref-
fend dargestellt. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung wurden beachtet. 
 
Im Übrigen übernimmt der Rechnungsprüfungsausschuss den Prüfungsbericht zum Jah-
resabschluss 2020 und zum Lagebericht 2020. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis 
seiner Prüfung keine Einwendungen zu erheben sind. Der vom Bürgermeister aufgestell-
te Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht 2020 werden gebilligt.“ 
 

Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: 
siehe Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
1. Der Rat nimmt die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des 

Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichtes 2020 sowie den Prüfungsbericht zur 
Kenntnis. 
 

2. Der Rat stellt den geprüften Jahresabschluss der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 
2020 gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW fest. 

 
3. Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresüberschuss 2020 in Höhe 

von 3.626.534,95 EUR der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. 
 
4. Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 S. 5 GO NRW die 

Entlastung. 
 
- Einstimmig -  
 

5 Große Anfrage der FDP Fraktion vom 24.03.2021 betr. Möglichkei-
ten interkommunaler Zusammenarbeit 

201/2021-8 

 
- Kenntnis genommen -  
 

6 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

444/2021-1 

 
Keine 
 

7 Anfragen mündlich  

 
Keine 
 
 
Ende der Sitzung: 19:05 Uhr 
 
 
 
 
gez. Frank Roitzheim  gez. André Engels 
Vorsitz  Schriftführung 
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Rechnungsprüfungsausschuss 15.03.2022 

Rat 17.03.2022 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 770/2021-2 

    Stand 27.12.2021 

 
Betreff 
 

Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) 

 
 
 
Beschlussentwurf Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim zur Kenntnis. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat nimmt die Prüfungsinhalte des Berichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die 
überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim sowie das Beratungsergebnis des Rechnungsprü-
fungsausschusses zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Rechtliche Grundlagen der überörtlichen Prüfung 
 
Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden 
ist Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (§ 105 Abs. 1 GO NRW). 
 
Nach § 105 Abs. 3 GO NRW erstreckt sich die überörtliche Prüfung darauf, ob  
 

1. bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze 
und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten und die 
zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind 
sowie 
 

2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden 
sind. 
 

3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Gemeinde sachgerecht und wirt-
schaftlich verwaltet wird. Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen. 

 
Gemäß § 105 Abs. 6 GO NRW legt der Bürgermeister den Prüfungsbericht dem Rech-
nungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet 
den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie über das Ergebnis seiner 
Beratungen. 
 
Im Übrigen teilt die Gemeindeprüfungsanstalt das vorhandene Prüfungsergebnis der Auf-
sichtsbehörde mit (§ 105 Abs. 5 GO NRW). 

Ö  4Ö  4
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Struktur und Inhalt des Berichtes über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim 
 
Der Prüfungsbericht besteht aus einem Vorbericht, den Teilberichten und dem Kennzahlen-
set der Gemeindeprüfungsanstalt. 
 
Der Vorbericht informiert in der Managementübersicht über die wesentlichen Ergebnisse der 
Prüfung. Zudem enthält er Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen der 
Kommune, eine Übersicht über die in der überörtlichen Prüfung getroffenen Feststellungen 
und Empfehlungen, zum Prüfungsablauf sowie zur Prüfungsmethodik. Als Schwerpunktthe-
ma ist ein Kapitel zur Interkommunalen Zusammenarbeit in den Vorbericht aufgenommen 
worden. 
 
Das GPA-Kennzahlenset fasst als Anhang zum Vorbericht alle steuerungsrelevanten Kenn-
zahlen in einer Übersicht zusammen. 
 
Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete:  

 Finanzen 

 Beteiligungen 

 Hilfe zur Erziehung 

 Bauaufsicht 

 Vergabewesen. 
 
Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotenziale werden im Bericht als "Empfehlung" 
ausgewiesen.  
 
Ergebnisse der Analyse werden im Bericht als "Feststellung" bezeichnet. Damit kann sowohl 
eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein.  
 
Die Prüfung in der Stadt Bornheim wurde im Zeitraum Januar 2021 bis Dezember 2021 
durchgeführt. Am 23.12.2021 hat die GPA NRW einen Entwurf des Berichts zur überörtlichen 
Prüfung zur Verfügung gestellt und zugleich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die 
finale Berichtsfassung wurde im Februar 2022 zur Verfügung gestellt. 
 
Der Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim und die Stellungnahme des 
Bürgermeisters zum Berichtsentwurf sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse des Prüfungsberichtes (Managemen-
tübersicht) befindet sich auf den Seiten 3 bis 7 des Vorberichtes (Kapitel 0.1.1). 
Diese werden durch eine/n Vertreter*in der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rechnungs-
prüfungsausschuss vorgestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Prüfbericht der GPA NRW zur überörtlichen Prüfung 
Stellungnahme des Bürgermeisters zu den Feststellungen und Empfehlungen 
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0. Vorbericht 

0.1 Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt 
Bornheim  

0.1.1 Managementübersicht 

Als Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim stellt die gpaNRW nachfolgend die 

Haushaltssituation sowie die wesentlichen Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Handlungs-

felder dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Die überörtliche Prüfung der gpaNRW erfolgte zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie. Die ver-

hängten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben Auswirkungen auf zahlreiche Le-

bens- und Gesellschaftsbereiche und auch auf die Kommunen. Sie belastet die kommunalen 

Haushalte und beeinflusst unter anderem auch die Arbeit der in dieser überörtlichen Prüfung 

betrachteten Jugendämter, Bauaufsichten und Vergabestellen. Soweit möglich, haben wir diese 

Auswirkungen in den Teilberichten thematisiert. 

Der Handlungsbedarf der Stadt Bornheim, ihre Haushaltssituation zu verbessern, ist weiterhin 

hoch. So war die Stadt von 2008 bis 2020 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-

stellen und unterlag aufsichtsrechtlichen Maßnahmen. Allein das kumulierte Defizit der Ergeb-

nisrechnungen 2013 bis 2020 beträgt 51,5 Mio. Euro. Für 2020 wurde zwar ein Jahresüber-

schuss von 3,3 Mio. Euro ausgewiesen. Die Stadt profitiert hier jedoch bereits von den gesetzli-

chen Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)1 und hat die pandemie-
bedingten Haushaltsbelastungen von 4,8 Mio. Euro als außerordentlicher Ertrag in die Ergeb-

nisrechnung eingestellt.  

Mit dem ausgeglichenen Doppelhaushalt 2021/2022 endet für die Stadt Bornheim die Haus-

haltssicherungspflicht. Die Haushaltsbelastungen durch die Pandemie werden jedoch auch im 

aktuellen Haushaltsplan sichtbar. Die Plan-Ergebnisse bis 2025 sind zwar positiv, ohne die Bu-

chungs- und Bilanzierungshilfe des NKF-CIG würden die Plan-Ergebnisse jedoch mit Defiziten 

zwischen 8,0 und 9,2 Mio. Euro ausfallen. 

Das Eigenkapital der Stadt Bornheim hat sich vor allem aufgrund der negativen Jahresergeb-

nisse in den letzten Jahren weiter verringert. Mit einer Eigenkapitalquote 1 von 16,4 Prozent ge-

hört Bornheim 2020 deutlich zur Hälfte der Vergleichskommunen mit der niedrigsten Eigenkapi-

talausstattung. Treten die für 2021 bis 2024 geplanten pandemiebedingten Haushaltsbelastun-

gen ein, ergibt sich ein weiterer Eigenkapitalverzehr.  

 

1 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfa-
len (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) 
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Die Verschuldung der Stadt Bornheim hat sich dagegen im Betrachtungszeitraum (2013 bis 

2020) um 36 Prozent erhöht. Sowohl im Kernhaushalt als auch auf Konzernebene gehört Born-

heim zu den Vergleichskommunen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Die Fehlbeträge 

der letzten Jahre in der Ergebnisrechnung spiegeln sich auch im zahlungswirksamen Bereich 

wider und müssen durch entsprechende Liquiditätskredite finanziert werden.  

Aufgrund der verpflichtenden Haushaltssicherung in den letzten Jahren hat sich die Stadt Born-

heim intensiv mit dem Thema Konsolidierung beschäftigt. Dabei wurden verschiedene Konso-

lidierungsmaßnahmen umgesetzt, unter anderem die Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung bei 

den Eigenbetrieben und die Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern. Dabei hat die Stadt 

auch regelmäßig die Empfehlungen der gpaNRW aus den vergangenen überörtlichen Prüfun-

gen berücksichtigt. Dadurch ist es gelungen, einen großen Teil des Anstiegs bei den sozialen 

Leistungen und den Personalaufwendungen zu kompensieren. Auch wenn die Pflicht zur Auf-

stellung eines Haushaltsicherungskonzeptes nicht mehr besteht, muss es weiter oberstes Ziel 

bleiben, durch eine Fortführung der Haushaltskonsolidierung den Haushaltsausgleich zu errei-

chen. 

Aufgrund einer umfangreichen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren stellt sich die Alters-

struktur im Gebäudebereich und beim Verkehrsinfrastrukturvermögen ausgewogen dar. Mittel-

fristig sind weitere Baumaßnahmen mit einem hohen Investitionsvolumen geplant. Bei einer Re-

alisierung werden die bestehenden Investitionskredite sich nahezu verdoppeln und sich 

dadurch die bereits jetzt vergleichsweise hohe Verschuldung nochmal deutlich erhöhen. Insbe-

sondere die aus dem neuen Vermögen resultierenden Aufwendungen (Abschreibungen, Unter-

haltung, Bewirtschaftung) stellen eine erhebliche zukünftige Haushaltsbelastung dar. Die Stadt 

Bornheim sollte daher bei den geplanten Investitionsvorhaben im Gebäudebereich darauf ach-

ten, nur die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Bei der Planung sollte die Funktionalität ei-

nes Gebäudes im Vordergrund stehen. Die aus den gesamten geplanten Investitionen entste-

henden Folgekosten müssen für den städtischen Haushalt dauerhaft tragbar sein. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Bedeutung und die Notwendigkeit eines struktu-

rierten Bauinvestitionscontrollings (BIC) hin. Zusammen mit dem Controlling einer zentralen 

Stelle würden dadurch Kostenplanungen und deren Entwicklung im Zuge von laufenden Bau-

maßnahmen transparenter. Dies sollte zudem die Analyse von Nachträgen beinhalten, um Ver-

besserungsmöglichkeiten für künftige Projekte zu erarbeiten. Die Stadt hat bislang keine ver-

bindlichen Regelungen für ein strukturiertes und verbindliches Bauinvestitionscontrolling (BIC) 

erlassen. Bei der Betrachtung einzelner Vergabeverfahren ist zu erkennen, dass die Stadt der 

Vorbereitung und Planung von Baumaßnahmen mehr zeitliche und fachliche Ressourcen ein-

räumen sollte.  

Die Stadt Bornheim nutzt, wie viele andere Kommunen auch, das Instrument der Ermächti-

gungsübertragung nach § 22 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). Dabei er-

höhen die übertragenen Ermächtigungen im investiven Bereich die Haushaltsansätze um 

durchschnittlich 34 Prozent. Dennoch kann dann im Folgejahr lediglich knapp die Hälfte des zur 

Verfügung stehenden Ansatzes auch tatsächlich verausgabt werden. Die Stadt Bornheim sollte 

daher ihre Grundsätze für die Planung der investiven Auszahlungen überprüfen und gegebe-

nenfalls mit der Genehmigung von beantragten Ermächtigungsübertragungen restriktiver umge-

hen. 
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Im Bereich Fördermittelmanagement ist die Stadt Bornheim vergleichsweise gut aufgestellt. 

Sie hat ein zentrales Fördermittelmanagement eingerichtet und verfügt über strategische Ziel-

vorgaben sowie konkrete Regelungen für die operative Ebene. Durch das organisierte Vorge-

hen hat die Stadt einen guten Überblick über mögliche Förderungen. Die Fördermittelstelle führt 

eine zentrale Datenbank, in der alle wichtigen Informationen und Fristen der Fördermaßnahme 

gespeichert sind. Durch die zentrale Datenbank stehen allen am Förderprozess Beteiligten die 

notwendigen Informationen zur Verfügung. Die zentrale Datenbank bildet auch die Grundlage 

für ein förderbezogenes Berichtswesen. 

Der Stadt Bornheim liegen aktuelle Informationen zur Steuerung ihres Haushalts vor. Die Ver-

waltung hat den Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zum 31. März 2021 aufgestellt. Diese 

fristgerechte Erstellung gelingt nur wenigen Kommunen in NRW und deutet auf eine gute Orga-

nisation und Steuerung durch das Amt für Finanzen hin. Unterjährig liegen den kommunalen 

Entscheidungsträgern die wesentlichen Informationen aufgrund eines regelmäßigen Finanzbe-

richtswesens vor. Zusätzlich tauscht sich die Verwaltung mit Vertretern und Vertreterinnen der 

politischen Fraktionen regelmäßig in einem Arbeitskreis Finanzen über alle wichtigen finanziel-

len Entwicklungen der Stadt aus. 

Die Stadt Bornheim verfügt über eine umfangreiche Beteiligungsstruktur. Die Stadt ist insge-

samt in 2019 an 46 Unternehmen auf zwei Beteiligungsebenen beteiligt, davon an 29 mittelba-

ren Beteiligungen über eine Kleinstbeteiligung unter drei Prozent. Auf acht dieser Beteiligungen 

kann die Stadt mindestens einen maßgeblichen Einfluss ausüben. In der Gesamtbetrachtung 

befindet sich die Komplexität des Beteiligungsportfolios, die Bedeutung der Beteiligungen für 

die Stadt sowie auch die unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf einem mittleren 

Niveau. Entsprechend sind auch die Anforderungen an das Beteiligungsmanagement. 

Für eine bessere Aufgabenerledigung des Beteiligungsmanagements bestehen noch Opti-

mierungsmöglichkeiten durch Ausbau des Berichtswesens und der Unterstützung der Gremien-

vertreter und Gremienvertreterinnen. Zudem sollten alle Unternehmensdaten künftig digital im 

Beteiligungsmanagement vorgehalten werden. 

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung weist die Stadt Bornheim im Jahr 2019 einen erhöhten 

Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre auf. Dieser wird vor allem 

durch hohe Fallzahlen und einmalig in Jahr 2019 auch durch erstmalig gebildet Rückstellungen 

für noch zu leistende Kostenerstattungen und Transferaufwendungen negativ beeinflusst. Ohne 

die Rückstellungen läge der Fehlbetrag im mittleren Bereich, wäre dennoch aber deutlich höher 

als im Vorjahr 2018.   

Beeinflusst wird der Fehlbetrag durch vergleichsweise erhöhte einwohnerbezogene Aufwendun-

gen für Hilfen zur Erziehung, die vor allem aus Leistungen an freie Träger bestehen. Die Auf-

wendungen werden zudem von den hohen Fallzahlen und den teureren stationären Hilfen be-

einflusst.  

Das Jugendamt der Stadt Bornheim verfügt für die Hilfen zur Erziehung über keine schriftliche 

Gesamtstrategie mit hinterlegten Zielen und darauf ausgerichteten Maßnahmen. In der Praxis 

lebt das Jugendamt eine Grundhaltung eines familienfreundlichen Jugendamtes, das auf die 

Bedarfssituation der Familien ausgerichtet ist.  

Ein umfassendes Finanzcontrolling gibt es in Bornheim noch nicht. Bislang wird lediglich eine 

Budgetkontrolle in Hinblick auf die Haushaltsansätze durchgeführt und mit Fallzahlen gesteuert. 
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Es wird noch nicht mit Zielen und Kennzahlen gearbeitet. Dreimal im Jahr wird ein Budgetbe-

richt für die Finanzabteilung erstellt, in dem Abweichungen von Haushaltsansätzen begründet 

werden. Für eine wirkungsvolle Steuerung sind regelmäßige Auswertungen von Kennzahlen mit 

Finanzbezug wichtig, um Ursachen für steigende Aufwendungen oder Fallzahlen zu ermitteln 

sowie die Wirksamkeit von Maßnahmen transparent zu machen.  

Im Rahmen des Fachcontrollings betrachtet das Jugendamt innerhalb eines Hilfefalls die Wirk-

samkeit der Hilfe und die Erreichung der gesetzten Ziele. Bei jeder Hilfeplanfortschreibung er-

stellt der Leistungserbringer einen Bericht zur Zielerreichung. Die Berichte sind standardisiert. 

In den Hilfeplangesprächen werden zudem der Hilfeverlauf und die bisherige Zielerreichung 

durch die Beteiligten im Gespräch bewertet. Fallübergreifende Auswertungen, wie zum Beispiel 

zur Zielerreichung, zu Laufzeiten, zu Abbrüchen oder trägerbezogene Auswertungen erfolgen 

nicht.  

Die Bauaufsicht der Stadt Bornheim ist in vielen Bereichen gut aufgestellt. Die Stadt stellt si-

cher, dass sie Baugenehmigungsverfahren rechtssicher und unter Berücksichtigung der gesetz-

lich normieren Fristen bearbeitet. Die Bautätigkeit in Bornheim ist im Prüfungszeitraum auf ei-

nem unauffälligen Niveau. 

Die Stadt Bornheim bietet bereits seit Juni 2018 Bauwilligen und Entwurfsverfassenden die 

Möglichkeit an, Bauanträge vollständig digital einzureichen. Damit ist Bornheim eine der noch 

wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die das Verfahren des vollständig digitalen Bauan-

trages bereits erfolgreich anwendet.  

Allerdings ist die Datenlage der Bauaufsicht in Bornheim, insbesondere zur Ermittlung von 

Kennzahlen, nicht in allen Bereichen ausreichend. Die Stadt unterscheidet aufgrund der zwi-

schenzeitlich veralteten Fachsoftware beispielsweise nicht zwischen Fällen des einfachen und 

des normalen Baugenehmigungsverfahrens. Auch werden die Laufzeiten des normalen Bauge-

nehmigungsverfahrens oder die Anzahl der unerledigten Baugenehmigungsverfahren nicht er-

mittelt. Dies erschwert die Steuerung der Bauaufsicht. Gleichwohl legt die Stadt im Sinne des 

transparenten Verwaltungshandelns bereits strategische und operative Ziele fest. Die Stadt 

Bornheim sollte die Personalauslastung regelmäßig anhand von Kennzahlen prüfen, um eine 

fehlende Auslastung oder die drohende Überlastung des Personals rechtzeitig zu erkennen und 

gegensteuern zu können.  

Die Stadt Bornheim hat für das Aufgabenfeld „Vergabe“ eine umfassende Vergaberichtlinie er-

lassen und eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Die organisatorischen Maßnahmen sind 

grundsätzlich gut geeignet, Vergaben rechtssicher und routiniert erledigen zu können. Die ein-

zelnen Aufgaben der Bedarfsstellen und der zentralen Vergabestelle sind jedoch bislang nicht 

klar voneinander abgegrenzt und somit nicht verbindlich zugewiesen. 

Bislang nutzt die Stadt noch kein Vergabemanagementsystem, welches sämtliche Verfah-

rensschritte digital ermöglicht und allen am Vergabeverfahren beteiligten Stellen den Zugriff auf 

eine manipulationssichere, digitale Vergabeakte ermöglicht. 

Die Vorgaben zur Korruptionsprävention sind umfänglich und verständlich. Die Stadt sollte 

die Regelungen regelmäßig aktualisieren. Hierzu gehört auch die ständige Auswertung, ob die 

Maßnahmen ausreichen, um Korruptionsgefahren innerhalb der Verwaltung frühzeitig zu erken-
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nen und effektiv vorzubeugen. Besonders positiv ist, dass die Stadt ein umfangreiches Risiko-

managementsystem entwickelt hat, welches auch die Korruptionsbekämpfung als wesentli-

chen Baustein beinhaltet.  

Sponsoring nimmt in Bornheim eine eher untergeordnete Rolle ein. Dennoch hat die Stadt den 

Themenbereich durch eine Verfahrensanweisung gut reglementiert. Aus Sicht der gpaNRW be-

darf der Bereich jedoch der Nachschärfung, beispielsweise im Bereich der Transparenz. 

Die Betrachtung von bereits zurückliegenden Baumaßnahmen zeigt, dass Defizite im Bereich 

der vollumfänglichen, transparenten Dokumentation von Baumaßnahmen existieren. Neben der 

nachvollziehbaren Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, z.B. zur Einholung von Negativaus-

künften aus dem Gewerbezentral- oder dem Vergaberegister NRW, sind zum Teil hohe Abwei-

chungen von der ursprünglichen Auftragssumme von Baumaßnahmen festzustellen, deren Ur-

sache und verwaltungsmäßigen Abwicklung nicht nachvollziehbar dokumentiert sind. 

0.2 Ausgangslage der Stadt Bornheim  

0.2.1 Strukturelle Situation 

Das folgende Balkendiagramm zeigt die strukturellen Rahmenbedingungen der Stadt Bornheim. 

Diese prägen die Ausgangslage der Kommune. Die Strukturmerkmale ermitteln wir aus allge-

mein zugänglichen Datenquellen2. Das Diagramm enthält als Y-Achse den Mittelwert der Kom-

munen im jeweiligen Prüfsegment, hier der mittleren kreisangehörigen Kommunen. Eine Aus-

nahme bildet das Merkmal Bevölkerungsentwicklung. Hier ist der Indexwert der heutige Bevöl-

kerungsstand der abgebildeten Kommune. 

 

2 IT.NRW, Bertelsmann-Stiftung, Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 

18



�  Stadt Bornheim  �  Vorbericht  �  050.010.020_05446 

Seite 10 von 189 

Strukturmerkmale Bornheim 2019 

 

Bornheim ist eine mittlere kreisangehörige Kommune im Rhein-Sieg-Kreis. Die Stadtfläche be-

trägt 82,69 qkm.  

Auch die Stadt Bornheim ist betroffen vom demografischen Wandel. Allerdings nicht in dem 

Maße wie viele andere mittlere kreisangehörigen Kommunen. So ist insgesamt in der Vergan-

genheit ein Einwohnerwachstum zu verzeichnen. Zudem prognostiziert IT.NRW der Stadt bis 

2040 einen weiteren Wachstum von über 15 Prozent. Neben der Bevölkerungsentwicklung 

spielen auch der Jugend- und Altenquotient eine entscheidende Rolle bei demografischen As-

pekten. Der Altenquotient, also der Anteil der über 65-jährigen an der Bevölkerung mit einem 

Alter von 20 bis unter 65 Jahren (= mittlere Generation) liegt in Bornheim mit 32,03 Prozent 

deutlich unter dem Median der vergleichbaren Kommunen von 37,11 Prozent. Der Jugendquoti-

ent, der den Anteil der unter 20-jährigen an der mittleren Generation darstellt, liegt in Bornheim 

bei 31,73 Prozent. Der Durchschnitt der vergleichbaren Kommunen liegt bei 32,07 Prozent. Das 

bedeutet, dass in Bornheim zwar im Vergleich etwas weniger junge Menschen (unter 20 Jah-

ren) leben, aber die mittlere Generation (Menschen im Alter von 20 bis 65 Jahren) einen größe-

ren Anteil an der Bevölkerung hat als in den anderen mittleren kreisangehörigen Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen. 

Wie bereits in der letzten überörtlichen Prüfung 2012 dargestellt, sind die strukturellen Rahmen-

bedingungen der Stadt Bornheim gut. Bereits 2013 war festzustellen, dass die Kaufkraft der Be-

völkerung in Bornheim über dem Mittel der Vergleichskommunen liegt. Auch die eine niedrige 

SGB II-Quote, die sich mittelbar über die Kreisumlage auf die Stadt Bornheim auswirkt, war 

niedrig. Auch heute ist die SGB II-Quote im Vergleich der mittleren kreisangehörigen Kommu-

nen sehr niedrig. Sie liegt mit 5,15 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Quote von 7,19 

Prozent. Auch verfügt die Bornheimer Bevölkerung über eine hohe Kaufkraft.  

Die allgemeinen Deckungsmittel, bestehend aus der Gewerbe- und Grundsteuer, den Gemein-

deanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen liegen je Einwoh-

ner in der Stadt Bornheim bei 1.291 Euro. Dabei handelt es sich um einen Wert, der auf Basis 
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des Durchschnittes der v. g. Erträge der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt wird. Der Median der ver-

gleichbaren Kommunen beträgt 1.548 Euro je Einwohner. Der Stadt stehen demnach durch-

schnittlich deutlich weniger Deckungsmittel zur Verfügung.  

Die Stadt Bornheim beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung, um die 

eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten und nach Möglichkeit sogar auszubauen. Erwähnens-

wert ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt sich intensiv mit dem Thema Risikomanage-

ment auseinandergesetzt hat. Ziel der Stadt ist es einen bewussten Umgang mit Risiken und 

Chancen zu fördern. Im Interesse und zum Schutze der Einwohner und Einwohnerinnen der 

Stadt wird ein vorsichtiger, umsichtiger und disziplinierter Umgang mit Risiken und eine geringe 

Risikobereitschaft angestrebt. Hierzu hat die Stadt 2019 ein umfassendes Konzept entwickelt. 

Dieses wird zukünftig durch Handbücher zu den Themen Risiko- und Chancenmanagement, 

Controlling, interne Kontrollen und Interne Revision ergänzt. Die Handbücher sollen stetig aktu-

alisiert und weiterentwickelt werden. Hierdurch hat die Stadt Bornheim einen wichtigen Grund-

stein gelegt mit guten Managementsystemen zukünftig Risiken und Chancen rechtzeitig zu er-

kennen und gegensteuern zu können. 

0.2.2 Umgang mit Feststellungen und Handlungsempfehlungen aus 
vergangenen Prüfungen 

Die Beratung des Berichtes der vergangenen überörtlichen Prüfung erfolgte am 4. November 

2014 im Rechnungsprüfungsausschuss und am 4. Dezember 2014 im Rat. Umgesetzt worden 

sind beispielsweise die Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung. Die Umsetzung dieser 

Empfehlungen haben laut Stadt Bornheim einen Beitrag zum Verlassen der Haushaltssicherung 

beigetragen. Auch die Empfehlungen im Zusammenhang mit den Schülerbeförderungsleistun-

gen wurden umgesetzt. 

0.3 Interkommunale Zusammenarbeit 

Im strategisch bedeutsamen Handlungsfeld „Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)“ erhebt die 

gpaNRW landesweit die interkommunalen Aktivitäten im gesamten Segment der mittleren kreis-

angehörigen Kommunen. IKZ bietet sich z. B. für eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch 

Nutzung von Synergieeffekten und Größenvorteilen an. Vor allem aber der demografische Wan-

del und der damit einhergehende Fachkräftemangel werden dazu führen, dass die Aufgabener-

füllung zumindest teilweise nur mithilfe von IKZ gesichert werden kann. Unsere Zielsetzung ist 

es daher, das Bewusstsein und das Interesse für vorhandene und denkbare Möglichkeiten der 

IKZ zu stärken. Zudem wollen wir zusätzliche Impulse für einen erfolgreichen Ausbau der örtli-

chen IKZ-Aktivitäten geben. 

Über einen Online-Fragebogen sowie ein standardisiertes, ergänzendes Interview sammeln wir 

die örtlichen Erfahrungen und Praxisbeispiele. Die gpaNRW wertet die Informationen aus und 

bereitet sie auf. Wenn alle Rückmeldungen vorliegen, fassen wir die Ergebnisse in einem Ab-

schlussbericht zusammen. Wir werden zum Ende der Prüfungsrunde für das gesamte Segment 

der mittleren kreisangehörigen Kommunen landesweit darstellen, wo die Aufgabenschwer-

punkte liegen und wo wir noch Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der in-

terkommunalen Zusammenarbeit sehen.  
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Unabhängig hiervon geben wir bereits zum aktuellen Zeitpunkt der Prüfung der Stadt Bornheim 

nachfolgend einen ersten, vorläufigen Überblick über die bisher gewonnenen Erkenntnisse und 

leiten daraus ggf. weitere Handlungsmöglichkeiten und/ oder -perspektiven ab.  

0.3.1 IKZ - Zwischenergebnisse  

Bisher haben wir 128 Kommunen geprüft und stellen nachfolgend die Zwischenergebnisse der 

Bestandsaufnahme vor. In unseren Auswertungen sind die Rückmeldungen der Kommunen als 

Prozentanteile dargestellt. Zu beachten ist, dass mögliche Mehrfachnennungen in einigen der 

nachfolgenden Grafiken zu einem höheren Wert als 100 Prozent führen.  

0.3.1.1 Aktuelle Aufgabenfelder bereits umgesetzter IKZ-Projekte 

Der nachfolgenden prozentualen Auswertung liegen als Basis die Rückmeldungen der bislang 

befragten Kommunen zu den Aufgabenfeldern zugrunde, in denen aktuell bereits IKZ-Projekte 

umgesetzt worden sind. 
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Aktuelle Aufgabenfelder IKZ 2020 

 

Die befragten Städte setzen IKZ-Projekte sowohl zu internen Querschnitts- als auch Fachthe-

men um. Dabei dominieren interkommunale Kooperationen in den Aufgabengebieten IT und E-

Government sowie im Bereich Kultur und Wissenschaft. Neben formell vereinbarten Grundla-

gen zur dauerhaften gemeinsamen Aufgabenerfüllung bilden auch einzelne, teils zeitlich befris-

tete Projekte, die Basis einer Kooperation. 

Eher untergeordnete Bedeutung haben nach den bisherigen Auswertungen gemeinschaftliche 

Aufgabenwahrnehmungen im Bereich der Ordnungsverwaltung, des Standesamtswesens, des 

Bürger- und Telefonservices sowie im Sportbereich. 
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0.3.1.2 Aufgabenfelder künftig geplanter IKZ-Projekte 

Geplante Aufgabenfelder IKZ  

 

Auch bei den geplanten Aufgabenfeldern sind die Bereiche IT und E-Government dominierend. 

Dies überrascht nicht, da mittlerweile doch alle Kommunen gefordert sind, die Digitalisierung ih-

rer Verwaltungen aktiv voranzutreiben. Diesbezüglicher Handlungsbedarf hat sich aktuell auch 

in der Pandemie-Situation offenbart. Da dies die einzelne Kommune oftmals vor große Heraus-

forderungen stellt, sind vermehrt Bestrebungen, bspw. auch auf Kreisebene, wahrnehmbar, ge-

meinsame Lösungen zu entwickeln (z.B. gemeinsame, kreisweite E-Governmentstrategie). Ge-

rade im Bereich der internen Dienstleistungen eröffnet die Digitalisierung neue, ortsunabhän-

gige Möglichkeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit und zum schnellen Datenaustausch. 

Viele Kommunen sehen hier offensichtlich noch große Effizienzpotenziale, gerade in Zeiten des 

zunehmenden Fachkräftemangels. Zu den meistgenannten Aufgaben gehören hier u.a. die Be-

reiche Ver- und Entsorgung, Personal, aber auch das Archivwesen. 
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0.3.1.3 Kooperationspartner  

Die nachfolgende Grafik bildet die unterschiedlichen Konstellationen interkommunaler Partner-

schaften ab. Die Ergebnisse bzw. die prozentuale Verteilung basieren auf den bisherigen Rück-

meldungen der bislang befragten Kommunen.  

Kooperationspartner IKZ 2020 

 

Die mittleren kreisangehörigen Kommunen arbeiten weit überwiegend mit Partnern aus dem 

kreisangehörigen Raum und den Kreisen zusammen. Die Größenunterschiede scheinen hier   

keine gravierende Rolle zu spielen. Letzteres spiegelt sich auch darin wider, dass immerhin rd. 

ein Drittel der bisher befragten Kommunen interkommunale Kooperationen mit kreisfreien Städ-

ten eingegangen sind. 

0.3.1.4 Rechtsformen  

Die Kommunen arbeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedli-

chen Rechtsformen zusammen. Die nachfolgende Auswertung bzw. die prozentuale Verteilung 

basieren auf den Rückmeldungen zur Anzahl der bislang umgesetzten IKZ-Projekte bzw. der 

hierfür jeweils gewählten Rechtsformen. 
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Rechtsformen IKZ 2020 

 

Rd. ein Drittel der interkommunalen Zusammenarbeit basiert auf öffentlich-rechtlichen Verein-

barungen, für mehr als ein Viertel aller Kooperationen sind Arbeitsgemeinschaften gebildet wor-

den. Zusammen mit der Gründung eines Zweckverbandes sind dies die rechtlichen Grundlagen 

für rd. drei Viertel aller IKZ-Projekte. Mit diesen Rechtsformen sind ganz offensichtlich prakti-

kable formelle Konstruktionen geschaffen worden, die sich in der Praxis etabliert und bewährt 

haben. Gerade in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft und der öffentlich-rechtlichen Verein-

barung sehen die Kommunen offenbar größere Gestaltungsmöglichkeiten sowie den weiteren 

Vorteil, dass kein neuer Aufgabenträger geschaffen werden muss, der überdies zusätzliche 

Kosten und Gremienstrukturen verursacht. 

0.3.1.5 Aufgabendurchführung 

Die nachfolgende Grafik macht deutlich, wer in vereinbarten IKZ-Partnerschaften für die kon-

krete Aufgabenwahrnehmung zuständig ist. Die Grafik bildet die prozentuale Verteilung der An-

zahl der jeweiligen Durchführungsvarianten der bislang befragten Kommunen ab. 
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Aufgabendurchführung IKZ 2020 

 

Bemerkenswert ist aus unserer Sicht, dass in 37 Prozent der Kooperationsprojekte die beteilig-

ten Kommunen die Aufgaben gemeinsam durchführen. Denn dies setzt insbesondere eine gute 

behördenübergreifende Aufgabenverteilung und -abgrenzung sowie klare Prozess- und Schnitt-

stellenregelungen voraus. Bei deutlich weniger Kooperationen mit einem Anteil von insgesamt 

über 20 Prozent liegt die Aufgabendurchführung entweder komplett bei der Stadt selbst oder 

vollständig bei der/ den beteiligten Kommune/n. Immerhin rund ein Viertel der Kommunen setzt 

bei der Aufgabendurchführung auf Organisationseinheiten und –modelle außerhalb der klassi-

schen Behördenstruktur. Der Anteil der Kreise, die in vereinbarten IKZ-Partnerschaften für die 

Aufgabenwahrnehmung zuständig sind, ist demgegenüber deutlich geringer.  

0.3.1.6 Ziele zur Initiierung und Umsetzung von IKZ-Projekten. 

Abgebildet sind nachfolgend die unterschiedlichen, genannten Zielsetzungen zur Initiierung und 

Umsetzung von IKZ-Projekten.  
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Ziele IKZ 

 

Mehr Wirtschaftlichkeit, die Sicherung der Aufgabenerfüllung sowie die Verbesserung sowohl 

der Qualität der Aufgabenerfüllung als auch der Service- und Bürgerorientierung sind die meist-

genannten Ziele, die die bislang befragten Kommunen mit der Initiierung und Umsetzung ihrer 

IKZ-Projekte verfolgen.  

Mit Abstand höchste Priorität genießt dabei das Kriterium der Wirtschaftlichkeit. Nahezu alle Be-

teiligten zielen mit ihren IKZ-Aktivitäten auf eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ab.  

0.3.1.7 Erfolgsfaktoren  

Nach einem vereinbarten Zeitraum ist zu evaluieren, ob und inwiefern die erwarteten Ziele auch 

alle erreicht wurden. Dies gilt insbesondere, wenn mit der IKZ wirtschaftliche Effekte erwartet 

wurden. Die Frage, ob eine IKZ für die Beteiligten erfolgreich war, hängt - wie die bisherigen 

Rückmeldungen zeigen –  von mehreren Erfolgsfaktoren ab.  

Die gpaNRW hat nachfolgend speziell ausgewertet, welche Erfolgskriterien die Kommunen je-

weils für sich priorisiert und konkret den Rängen 1 bis 3 zugeordnet haben. 
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Erfolgsfaktoren IKZ 

 

Mehr als Hälfte der Städte setzt die Kooperation auf Augenhöhe für eine erfolgreiche interkom-

munale Zusammenarbeit voraus. Auch das gegenseitige Vertrauen wird nahezu von der Hälfte 

aller Kommunen als weitere wesentliche Erfolgskriterien genannt. Offene und ehrliche Zusam-

menarbeit mit den Partnern, aktiv gestützt und gefördert durch die Verwaltungsspitze durch 

klare Zielvorgaben sind aus Sicht der befragten Städte somit die entscheidenden Voraussetzun-

gen für das Gelingen interkommunaler Kooperationen. 

Auffällig ist auch, dass - zumindest zum jetzigen Stand der Umfrage - die Akzeptanz durch die 

Bürgerschaft offensichtlich eine untergeordnete Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung von 

IKZ-Projekten hat. 

0.3.1.8 Hindernisse 

Die Kommunen, die IKZ-Projekte zwar geprüft, aber nicht umgesetzt haben, haben wir nach 

den Hindernissen gefragt, die in der Regel für das Scheitern von IKZ-Projekten verantwortlich 

sind.  
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Hindernisse IKZ  

 

Korrespondierend zur Zielpriorität (vgl. Abschnitt 0.3.1.6) ist hier der meistgenannte Hinde-

rungsgrund zur Umsetzung von IKZ die offensichtlich mangelnde Wirtschaftlichkeit. Erst mit Ab-

stand folgen organisatorische Probleme und unterschiedliche Organisationsstrukturen als 

Hemmnis für die erfolgreiche Realisierung von IKZ-Vorhaben. 

0.3.2 Situation und Handlungsperspektiven für die Stadt Bornheim 

Die Stadt Bornheim arbeitet bereits in einigen Projekten mit anderen Kommunen und dem Kreis 

erfolgreich zusammen. Eine Zusammenarbeit erfolgt zum Beispiel mit der Stadt Alfter. Hier wird 

eine gemeinsame Volkshochschule betrieben. Auch das Thema Klimamanagement wurde mit 

mehreren Kommunen gemeinsam angegangen. Im Themenbereich Digitalisierung hat sich die 

Stadt Bornheim zunächst allein auf den Weg gemacht, da die Ausgangsvoraussetzungen bei 

den Kommunen doch sehr unterschiedlich sind.  

Bornheim sieht neben der Wirtschaftlichkeit die Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials der 

Region sowie die stetige Verbesserung von Service- und Bürgerorientierung als wichtiges Ziele 

interkommunaler Zusammenarbeit. 

Die Stadt übt ihre interkommunale Zusammenarbeit meist, wie die meisten mittleren kreisange-

hörigen Kommunen in NRW, auf der Basis von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen aus. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine gelungene Umsetzung ist in den Augen der Stadt einer Ko-

operation auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen sowie die Einbindung der Beschäftigten und 

der Personalvertretung.  

Insgesamt sind die örtlichen IKZ-Aktivitäten bedarfsgerecht, könnten aber in einigen Bereichen 

noch ausgeweitet werden. Insbesondere wenn die Herausforderungen des Fachkräftemangels 

noch weiter steigen, empfiehlt es sich die Möglichkeiten von interkommunaler Zusammenarbeit 

weiter zu prüfen und auszuloten. 
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0.4 Überörtliche Prüfung 

0.4.1 Grundlagen 

Zu den Aufgaben der gpaNRW gehört es zu prüfen, ob die Kommunen des Landes NRW recht-

mäßig, sachgerecht und wirtschaftlich handeln. Die finanzwirtschaftliche Analyse steht dabei im 

Vordergrund. Grund dafür ist die äußerst schwierige Finanzlage der Kommunen und der ge-

setzliche Anspruch, den kommunalen Haushalt stets auszugleichen. Schwerpunkt der Prüfung 

sind Vergleiche von Kennzahlen. Die Prüfung stützt sich auf § 105 der Gemeindeordnung Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW). 

Bei der Auswahl der Prüfungsschwerpunkte lässt sich die gpaNRW von ihren Zielen leiten, ei-

nen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten, die strategische und operative Steuerung 

zu unterstützen und auf Risiken hinzuweisen. Dabei sind wir bestrebt, einerseits die ganze 

Bandbreite der kommunalen Aufgaben und andererseits deren finanzielle Bedeutung zu berück-

sichtigen. Die Auswahl stimmt die gpaNRW vor der Prüfung mit kommunalen Praktikern ab. 

Der Prüfungsbericht richtet sich an die Verantwortlichen der Kommunen in Rat und Verwaltung. 

Er zielt darauf ab, diesen Personenkreis - insbesondere in Haushaltskonsolidierungsprozessen 

- zu unterstützen und so einen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Kommune zu 

leisten. 

0.4.2 Prüfungsbericht 

Der Prüfungsbericht besteht aus dem Vorbericht, den Teilberichten und dem gpa-Kennzahlen-

set: 

 Der Vorbericht informiert in der Managementübersicht über die wesentlichen Ergebnisse 

der Prüfung. Zudem enthält er Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen 

der Kommune, eine Übersicht über die in der überörtlichen Prüfung getroffenen Feststel-

lungen und Empfehlungen, zum Prüfungsablauf sowie zur Prüfungsmethodik. Als 

Schwerpunktthema haben wir ein Kapitel zur Interkommunalen Zusammenarbeit mit in 

den Bericht aufgenommen. 

 Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete. 

 Das gpa-Kennzahlenset enthält eine Zusammenstellung aller wesentlichen Kennzahlen 

und eine Erläuterung, wie das Kennzahlenset aufgebaut ist.  

Die in dem Bericht genannten Rechtsgrundlagen haben wir in der Fassung angewendet, die 

zum Zeitpunkt des geprüften Sachverhaltes galten. 

In den verschiedenen Handlungsfeldern berechnet die gpaNRW Personalaufwendungen auf 

Basis von KGSt-Durchschnittswerten3. Soweit die gpaNRW in einzelnen Handlungsfeldern da-

von abweicht, weisen wir im Teilbericht darauf hin. 

 

3 KGSt-Bericht Nr. 09/2018 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (2018/2019) und Nr.13/2019 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (2019/2020) 
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0.4.2.1 Struktur der Berichte 

Der Aufbau der Teilberichte folgt einer festen Struktur: 

Wertung: Einleitend treffen wir eine wertende Aussage zu unserem Prüfungsergebnis innerhalb 

eines Abschnitts. Wertungen, die eine Stellungnahme nach § 105 Abs. 6 und 7 GO NRW der 

Kommune notwendig machen, bezeichnen wir als Feststellung.  

Sollvorstellung: Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und das Prüfungsziel im folgenden Ab-

schnitt dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Kommunen gültig, z. B. auf Ba-

sis der Gesetzeslage. Die Sollvorstellung ist kursiv gedruckt. 

Analyse: Im Anschluss an die Sollvorstellung analysiert die gpaNRW die individuelle Situation 

in der geprüften Kommune. 

Empfehlungen: Letztlich weisen wir die bei der Prüfung erkannten Verbesserungspotenziale 

als Empfehlung aus. 

Feststellungen, die eine Stellungnahme der Kommune während des Prüfungsverfahrens erfor-

dern (z. B. ein festgestellter Rechtsverstoß) werden im Prüfungsbericht mit einem Zusatz ge-

kennzeichnet.  

0.4.2.2 Verfahren nach Prüfungsabschluss 

Die Kommune nimmt zu allen Feststellungen und Empfehlungen des Prüfungsberichts nach § 

105 Abs. 6 und 7 GO NRW Stellung. 

Die Berichte der überörtlichen Prüfungen werden auf der Internetseite der gpaNRW veröffent-

licht. 

0.5 Prüfungsmethodik 

0.5.1 Kennzahlenvergleich 

Der Kennzahlenvergleich ist die prägende Prüfungsmethodik der gpaNRW. Dazu errechnen wir 

Kennzahlen in den Kommunen und vergleichen diese landesweit. Für den Vergleich ist eine 

einheitliche Ausgangsbasis erforderlich. Es gibt jedoch keine landeseinheitliche Festlegung un-

terhalb der Produktbereichsebene, so dass die Produktgruppen häufig unterschiedliche Pro-

dukte und die Produkte unterschiedliche Leistungen enthalten. Daher ist der Vergleich nicht un-

mittelbar aus den Daten der Jahresrechnungen heraus möglich. Wir haben deshalb Aufgaben-

blöcke mit den dazu gehörenden Grunddaten einheitlich definiert und erheben diese vor Ort. 

Die Kommune soll ihren Kennzahlenwert gut einordnen können. Deshalb stellen wir folgende 

Werte dar:  

 die Extremwerte, also das Minimum und das Maximum, und 

 drei Viertelwerte.  
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Viertelwerte teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Der erste Vier-

telwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber lie-

gen. Der zweite Viertelwert entspricht dem Median und liegt in der Mitte der statistischen Reihe, 

d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Der dritte 

Viertelwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber 

liegen. 

Ebenfalls nennen wir die Anzahl der Werte, die in den Vergleich eingeflossen sind. In den inter-

kommunalen Vergleich hat die gpaNRW die Werte aller mittleren kreisangehörigen Kommunen 

einbezogen.  

Im Prüfgebiet Finanzen erfassen und analysieren wir die wichtigsten materiellen und formellen 

Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft. Wir machen den haushaltsbezogenen Hand-

lungsbedarf transparent. Die Prüfung setzt dabei auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. 

Nicht immer kann eine Kommune alle Grundzahlen erheben. Ebenso sind aus unterschiedlichs-

ten Gründen einzelne Kennzahlen nicht mit den Kennzahlen anderer Kommunen vergleichbar. 

In beiden Fällen kennzeichnet die gpaNRW in Grafiken und Tabellen den Wert der Kommune 

mit „k.A.“. Sollte die Kennzahl der Kommune nicht mit den Kennzahlen der Vergleichskommu-

nen vergleichbar sein, so erläutert die gpaNRW textlich den Grund hierfür. Die Angabe „k.A.“ 

deutet somit nicht automatisch auf eine mangelnde Datenlieferung der Kommune hin. 

0.5.2 Strukturen 

Die Haushaltswirtschaft in den Kommunen hängt von verschiedenen externen und internen Ein-

flussfaktoren ab. Diese können zum Teil unmittelbar gesteuert werden. Es gibt jedoch auch Ein-

flüsse, die struktureller Natur und somit nicht oder nur langfristig beeinflussbar sind. Unter 

Strukturmerkmalen versteht die gpaNRW verschiedene, von außen auf die Kommune ein-

wirkende, Einflussfaktoren. Faktoren, die Ergebnisse kommunalpolitischer Beschlüsse sind, 

zählen nicht dazu, da diese ausdrücklich der Willensbildung unterliegen. Dennoch beeinflussen 

sie das Gesamtbild einer Kommune. Wir gehen darauf - soweit möglich und erforderlich – in 

den Teilberichten sowie unter „Ausgangslage der Kommune“ ein. 

0.5.3 Konsolidierungsmöglichkeiten 

Die gpaNRW macht den unterschiedlichen Ressourceneinsatz durch den Vergleich der Kom-

munen transparent und zeigt Ansätze für Veränderungen auf. 

Der in den Kommunen festgestellte Ressourceneinsatz ist im interkommunalen Vergleich sehr 

unterschiedlich. Die gpaNRW zeigt in einzelnen Handlungsfeldern auf, wie dieser reduziert wer-

den kann. Orientierung bieten Richtwerte oder der Überblick über die Streuung der Werte, ins-

besondere im Vergleich zu den Viertelwerten.  

Der Prüfung liegt keine vollständige Betrachtung von Kernverwaltung, Sondervermögen und 

Beteiligungen zugrunde. Es ist daher möglich, dass in anderen Bereichen weitere Verbesse-

rungsmöglichkeiten bestehen, die über in diesem Prüfungsbericht beschriebene Handlungs-

möglichkeiten hinausgehen. 

32



�  Stadt Bornheim  �  Vorbericht  �  050.010.020_05446 

Seite 24 von 189 

0.5.4 gpa-Kennzahlenset  

Steuerungsrelevante Kennzahlen der von der gpaNRW betrachteten kommunalen Handlungs-

felder stellen wir im gpa-Kennzahlenset dar. Die Übersicht enthält Kennzahlen aus Handlungs-

feldern, die in vorangegangenen Prüfungen betrachtet wurden. Ergänzt wird das gpa-Kennzah-

lenset durch Kennzahlen, die wir erstmalig in der aktuellen Prüfung der mittleren kreisangehöri-

gen Kommunen erhoben haben. 

Die Fortschreibung der örtlichen Kennzahlen sowie der interkommunalen Vergleichswerte er-

möglicht den Kommunen eine aktuelle Standortbestimmung. Zusammen mit den aus früheren 

Prüfungen bekannten Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweisen auf mögliche Kon-

solidierungsmöglichkeiten können die Kommunen sie für ihre interne Steuerung nutzen. 

0.6 Prüfungsablauf 

Die Prüfung in der Stadt Bornheim im Zeitraum Januar 2021 bis Dezember 2021 durchgeführt.  

Zunächst hat die gpaNRW die erforderlichen Daten und Informationen zusammengestellt und 

mit der Stadt Bornheim hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit abgestimmt. Auf dieser 

Basis haben wir die Daten analysiert. 

Für den interkommunalen Vergleich verwenden wir in der Stadt Bornheim überwiegend die Ver-

gleichsjahre 2019. Basis in der Finanzprüfung sind die Jahresabschlüsse 2013 bis 2020, sowie 

die Gesamtabschlüsse bis 2018. Die im Doppelhaushalt 2021/2022 enthaltenen mittelfristige 

Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 wird ebenfalls in die Analyse einbezogen. 

Neben den Daten früherer Jahre haben wir ebenfalls aktuelle Entwicklungen und Besonderhei-

ten der Kommune berücksichtigt, um Aussagen für die Zukunft machen zu können. 

Geprüft haben:  

Leitung der Prüfung   Sandra Diebel 

Finanzen    Christoph Boxleitner 

Beteiligungen    Thomas Kohl 

Hilfe zur Erziehung   Petra Knabe 

Bauaufsicht    Tobias Fuß 

Vergabewesen    Tobias Fuß 

Das Prüfungsergebnis haben die Prüfenden mit den beteiligten Beschäftigten in den betroffe-

nen Organisationseinheiten erörtert. 
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Das Prüfungsergebnis haben die Prüfenden mit den beteiligten Beschäftigten in den betroffe-

nen Organisationseinheiten erörtert. Am 15. Dezember 2021 fand das Abschlussgespräch auf 

Ebene des Verwaltungsvorstandes in Form einer Videokonferenz statt.  

Herne, den 04. Februar 2022 

gez. gez. 

Dr. Klaus-Peter Timm-Arnold Sandra Diebel 

Abteilungsleitung Projektleitung 
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0.7 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 – Haushaltssituation  

Feststellung Empfehlung 

Haushaltssteuerung 

F1 

Die Stadt Bornheim hat durch eine umfangreiche Investitionstätigkeit der letzten Jahre 
nicht nur einen Werteverzehr vermeiden können, sondern sogar neue Vermögenswerte 
geschaffen. Die Altersstruktur im Gebäudebereich und beim Verkehrsinfrastrukturver-
mögen stellt sich dementsprechend ausgewogen dar. Mittelfristig sind weitere Baumaß-
nahmen geplant mit einem hohen Investitionsvolumen. Bei einer Realisierung der ge-
planten Bauvorhaben wird sich daraus eine spürbare Haushaltsbelastung ergeben. 

E1 

Die Stadt Bornheim sollte bei den geplanten Investitionsvorhaben im Gebäudebe-
reich darauf achten, nur die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Bei der Pla-
nung sollte die Funktionalität eines Gebäudes im Vordergrund stehen. Die aus den 
gesamten geplanten Investitionen entstehenden Folgekosten müssen für den städ-
tischen Haushalt dauerhaft tragbar sein. 

Tabelle 2: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 – Handlungsfelder  

Feststellung Empfehlung 

Haushaltssteuerung 

F1 

Bei der Stadt Bornheim erhöhen die übertragenen Ermächtigungen im investiven Be-
reich die Haushaltsansätze um durchschnittlich 34 Prozent. Dennoch kann dann im 

Folgejahr lediglich knapp die Hälfte des zur Verfügung stehenden Ansatzes auch tat-
sächlich verausgabt werden. Die gpaNRW sieht hier Optimierungsmöglichkeiten. 

E1 

Die Stadt Bornheim sollte ihre Grundsätze für die Planung der investiven Auszah-
lungen überprüfen und gegebenenfalls mit der Genehmigung von beantragten Er-
mächtigungsübertragungen restriktiver umgehen. Die Investitionsplanung sollte mit 
einer Personaleinsatzplanung verknüpft werden. 

Beteiligungen 

F1 
Das Berichtswesen der Stadt Bornheim entspricht nahezu vollständig den Anforde-
rungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bornheim ergeben. 

E1.1 
Die Sitzungsunterlagen des Zweckverbandes Wasserbeschaffungsverband Wes-
seling–Hersel sollten dem Beteiligungsmanagement ebenfalls zur Verfügung ge-
stellt werden. 

  E1.2 
Das Beteiligungsmanagement sollte dem Rat standardisiert unterjährige Informatio-
nen zur wirtschaftlichen Entwicklung der bedeutenden Beteiligungen zur Verfügung 
stellen. 
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Feststellung Empfehlung 

F2 
Die Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien entspricht über-
wiegend den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Born-
heim ergeben. 

E2.1 

Das Beteiligungsmanagement der Stadt Bornheim sollte mindestens einmal je 
Wahlperiode eine Schulung anbieten, in der alle Vertreterinnen und Vertreter in den 
Gremien über ihre Rechte und Pflichten informiert werden. Darüber hinaus kann es 
sich in Einzelfällen anbieten, dass Schulungen zu fachlichen Themen angeboten 
werden. 

  E2.2 
Die Sichtung der Tagesordnungen sollte ergänzt werden um den Zweckverband 
Wasserbeschaffungsverband Wesseling–Hersel. 

  E2.3 
Das Beteiligungsmanagement sollte die Stellungnahmen allen Vertreterinnen und 
Vertretern in den jeweiligen Gremien zur Verfügung stellen. 

Hilfe zur Erziehung 

F1 

In Bornheim gibt es verschiedene präventive Angebote und eine Netzwerkarbeit bei 
den frühen Hilfen. Ein Gesamtkonzept und eine Präventionskette für alle Altersgrup-
pen gibt es bislang nicht. Der Aufbau einer Präventionskette sowie die Steuerung al-
ler Angebote im Jugendamt ist im Aufbau. 

E1 
Die Stadt Bornheim sollte ein Gesamtkonzept für Prävention und Netzwerkarbeit er-
stellen sowie eine lückenlose Präventionskette aufbauen. Die Angebote sollten, wie 
geplant, durch das Jugendamt gesteuert und koordiniert werden. 

F2 
Die Stadt Bornheim hat bislang keine schriftliche Gesamtstrategie mit darauf ausge-
richteten messbaren Zielen und Maßnahmen für die Hilfen zur Erziehung und das 
Jugendamt entwickelt. 

E2 

Die Stadt Bornheim sollte für die Gesamtsteuerung die vorhandenen Grundhaltun-
gen und Ziele zu einer Gesamtstrategie mit konkreten, messbaren Zielen und da-
rauf ausgerichteten Maßnahmen weiterentwickeln. Die Zielerreichung sollte regel-
mäßig geprüft und Maßnahmen ggf. angepasst werden. 

F3 
Das Jugendamt der Stadt Bornheim verfügt bislang über kein umfassendes Finanz-
controlling. Es sind aktuell nur wenige Bestandteile vorhanden. Durch den Aufbau ei-
nes Finanzcontrollings könnte die Steuerung verbessert werden. 

E3 

Die Stadt Bornheim sollte ein Finanzcontrolling mit Zielen und steuerungsrelevanten 
Kennzahlen sowie einem regelmäßigen Berichtswesen aufbauen. Hierzu können 
beispielsweise einige Kennzahlen aus diesem Prüfbericht fortgeschrieben werden. 
Die Kennzahlen sollten regelmäßig ausgewertet werden. Dies kann dazu dienen, 
die Steuerung zu unterstützen, Ursachen für gestiegene Aufwendungen zu analy-
sieren und die Wirksamkeit von Maßnahmen transparenter zu machen. 

F4 

Die Stadt Bornheim bewertet die Zielerreichung der Hilfen im Einzelfall mit allen Be-
teiligten. Es erfolgen aber keine fallübergreifenden Auswertungen zur Zielerreichung 
und Wirksamkeit von Hilfen sowie zu Laufzeiten, Abbruchquoten bzw. zu einzelnen 
Trägern. 

E4 

Die Ergebnisse der Bewertung der Wirksamkeit von Hilfen im Einzelfall sollten fall-
übergreifend zusammengeführt und ausgewertet werden. Ebenso sollten weitere 
steuerungsrelevante Auswertungen, wie z.B. zur Anzahl der Fachleistungsstunden 
sowie zu Laufzeiten, Abbrüchen, erfolgen. Diese können dann auch trägerbezogen 
aufbereitet werden. Hierdurch können die Auswirkungen getroffener Maßnahmen 
transparenter gemacht werden 
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F5 

Die Stadt Bornheim hat für den Arbeitsbereich Hilfe zur Erziehung die Abläufe, Stan-
dards und Prozesse nicht verbindlich in einem einheitlichen Handbuch beschrieben. 
Eine schriftliche Prozessdarstellung gibt es nur für das Entscheidungsteam. Es sind 
Vordrucke in der Jugendamtssoftware hinterlegt und die Bearbeitung erfolgt teilweise 
elektronisch. 

E5 

Die Stadt Bornheim sollte alle Prozesse der Bearbeitung in einem einheitlich aufge-
bauten Verfahrenshandbuch darstellen. Dabei können neben textlichen Ausführun-
gen auch Ablaufdiagramme verwendet werden. Die Prozessbeschreibungen sollten 
Abläufe, Zuständigkeiten, beteiligte Personen, Fristen und zu verwendende Vordru-
cke beinhalten. 

F6 

Die Stadt Bornheim hat außer den Regelungen zum Entscheidungsteam und den 
vorhandenen Vordrucken keine verbindlichen schriftlichen Regelungen zum Ablauf 
des Hilfeplanverfahrens. In der Praxis werden aber einheitliche Abläufe angewendet. 
Vorgaben zu Wirtschaftlichkeitsaspekten, wie Laufzeitbegrenzungen und Obergren-
zen von Fachleistungsstunden, sind nicht vorhanden. 

E6 
Die Stadt Bornheim sollte auch für das Hilfeplanverfahren schriftliche Prozessbe-
schreibungen und Standards für den Ablauf erstellen. Hierin sollten neben der vor-
rangigen fachlichen Betrachtung auch wirtschaftliche Gesichtspunkte einfließen. 

F7 

Die Fallbearbeitung wird durch einen standardisierten Prozess gesteuert, der aller-
dings nur für das Entscheidungsteam verschriftlicht worden ist. Ein Anbieterverzeich-
nis ist vorhanden. Darin werden keine Kosten und Erfahrungen dargestellt. Es gibt 
keine verbindlichen Vorgaben für die Leistungsnachweise der Träger. 

E7.1 
Das Anbieterverzeichnis sollte um die Kosten der Leistungen und die Erfahrungs-
werte mit den jeweiligen Trägern ergänzt werden. 

  E7.2 

Das Jugendamt sollte verbindliche Vorgaben an die Träger für die Leistungsnach-
weise machen. Die Träger sollten in ihren Leistungsnachweisen neben der Anzahl 
der Stunden auch die abgesagten Termine und vor allem auch die Inhalte der 
durchgeführten Stunden verpflichtend aufführen. 

F8 
Die WiJu prüft frühzeitig mögliche Kostenerstattungsansprüche und macht diese um-
gehend geltend. Schriftliche Verfahrensstandards für diese Prüfung gibt es nicht. 

E8 
Die Stadt Bornheim sollte auch für die Prüfung der Zuständigkeit und von möglichen 
Kostenerstattungsansprüchen schriftliche Prozessbeschreibungen und Verfahrens-
standards entwickeln. 

F9 
Es finden keine regelmäßigen, sondern nur anlassbezogene prozessintegrierte Kon-
trollen durch die Leitungskräfte statt. Ebenso gibt es keine prozessunabhängigen 
Kontrollen. 

E9 
Das Jugendamt sollte stichprobenhafte prozessintegrierte und prozessunabhängige 
Kontrollen installieren und die Einhaltung der Standards überprüfen. Alle Kontrollen 
sollten schriftlich dokumentiert werden. 

F10 
Die Stadt Bornheim hat eine erhöhte Falldichte HzE, die hauptsächlich in hohen am-
bulanten Fallzahlen begründet ist. Die Fallzahlen sind im Jahresvergleich deutlich 
gestiegen. 

E10 

Das Jugendamt sollte, aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen, die Falldichte 
insgesamt und für die einzelnen Hilfearten im Zeitverlauf auswerten und die Ent-
wicklung analysieren. Dabei sollte bei allen Hilfearten auch zwischen Minderjähri-
gen und jungen Volljährigen unterschieden werden. 

F11 
Die Hilfefälle in Heimerziehung sind in Bornheim sehr kostenintensiv. Die Anzahl der 
Fälle ist aber eher gering. 

E11 
Die Stadt sollte mit einer Fallrevision die Ursachen für die hohen Aufwendungen bei 
den Fällen in Heimerziehung ermitteln und analysieren. 
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F12 

Die Stadt Bornheim hat 2019 einwohnerbezogen höhere Aufwendungen für Einglie-
derungshilfe nach § 35a SGB VIII als die anderen Vergleichsstädte. Das liegt an den 
hohen Fallzahlen und den teuren stationären Unterbringungen. Auch die Fälle für In-
tegrationshilfe/Schulbegleitung sind sehr teuer. Die Aufwendungen und Fallzahlen 
sind von 2018 nach 2019 stark angestiegen. Diese Hilfeart belastet somit den Fehl-
betrag HzE. 

E12 
Die hohen Fallzahlen und Aufwendungen bei der Hilfeart Eingliederungshilfe nach § 
35a SGB VIII sollten analysiert und Ursachen ermittelt werden. 

F13 
Die Stadt hat für die Bearbeitung der Hilfefälle für Eingliederungshilfe nach § 35a 
SGB VIII seit 2019 einen Spezialdienst eingerichtet. Poollösungen werden nicht ver-
wendet. 

E13 

Da durch Poollösungen Synergieeffekte erzeugt sowie Ausfälle von Integrationshel-
fern besser kompensiert werden können und es auch die wirtschaftlichere Lösung 
ist, sollte die Stadt Bornheim das Installieren von Poollösungen an den Schulen in 
Betracht ziehen.   

F14 

Fast 75 Prozent der Vergleichsstädte haben niedrigere stationären Aufwendungen je 
Einwohner unter 21 Jahre. Die hohe Positionierung wird in erster Linie durch die ho-
hen stationären Aufwendungen je Hilfefall bei der Heimerziehung und der Eingliede-
rungshilfe verursacht. 

E14 
Die hohen Fallaufwendungen bei den stationären Hilfen für junge Volljährige sollten 
in Form einer Fallrevision analysiert und Ursachen ermittelt werden. 

F15 
Die Stadt Bornheim kann die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante Hilfen für 
junge Volljährige nicht differenziert von den Minderjährigen ausweisen. Diese sind in 
den jeweiligen Hilfen für die Minderjährigen enthalten. 

E15 
Die Stadt Bornheim sollte die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante Hilfen 
für junge Volljährige separat von den Minderjährigen erfassen, um Transparenz zu 
schaffen. 

Bauaufsicht 

  E0.1 

Die Stadt Bornheim sollte regelmäßig prüfen, ob und in welchem Umfang die erho-
benen Gebühren den Aufwand der Bauaufsicht tatsächlich decken und hierzu eine 
entsprechende Kennzahl bilden. Diese sollte sie regelmäßig fortschreiben und als 
Steuerungsgrundlage nutzen.  

F1 
Die Stadt Bornheim wendet die Rücknahmefiktion aus § 71 Absatz 1 BauO NRW 
2018 konsequent an. Der Themenbereich „Bauberatung“ bedarf aus Sicht der 
gpaNRW der Optimierung. 

E1.1 
Die Stadt Bornheim sollte die offenen Sprechstunden in der Bauaufsicht reduzieren 
und die Bauberatung künftig vorwiegend auf Terminbasis durchführen. 

  E1.2 
Die Stadt Bornheim sollte die zeitliche Inanspruchnahme der Sachbearbeitung für 
die Bauberatung statistisch erfassen. 

F2 
Die Stadt Bornheim hat bislang die Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche der 
Bauaufsicht nicht schriftlich und somit nicht verbindlich fixiert. Sie hat die Tätigkeiten 
der Bauaufsicht in Workflows dargestellt und somit transparent aufbereitet. Die Stadt 
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verfügt bereits über die Möglichkeit, Baugenehmigungsverfahren vollständig digital 
abzuwickeln. 

F3 
Die Stadt erhebt keine statistischen Daten zur Laufzeit von Fällen des normalen Ge-
nehmigungsverfahrens. 

E3 
Da die Bearbeitung von normalen Baugenehmigungsverfahren in der Regel deutlich 
umfangreicher ist, sollte die Stadt diese Fälle separat erfassen und auch die ent-
sprechenden Laufzeiten separat erheben. 

F4 

Die Stadt Bornheim reiht sich im interkommunalen Vergleich unterhalb des Medians 
ein. Demnach bearbeiten mehr als die Hälfte der betrachteten Bauaufsichtsbehörden 
mehr Fälle je Sachbearbeiter-Vollzeit-Stelle. Eine Ermittlung der Anzahl von unbear-
beiteten Fällen (Arbeitsrückstände) ist aufgrund der fehlenden Datenlage in Born-
heim nicht möglich. 

E4.1 

Die Stadt Bornheim sollte die von der gpaNRW berechnete Kennzahl weiter fortfüh-
ren und gleichzeitig ermitteln, wie viele Fälle je Sachbearbeiter Vollzeit-Stelle ab-
schließend bearbeitet wurden. Beide Kennzahlen kann sie als Steuerungsinstru-
ment nutzen. So kann die Stadt Bornheim die Auslastung des Personal dokumen-
tieren und analysieren sowie frühzeitig auf Überlastungen oder zu geringe Auslas-
tung der Sachbearbeitung reagieren. 

  E4.2 
Die Stadt Bornheim sollte verlässlich die Anzahl der unbearbeiteten Baugenehmi-
gungsverfahren ermitteln und unterjährig fortschreiben, um eine negative Tendenz 
in der Entwicklung der rückständigen Fälle frühzeitig erkennen zu können. 

F5 
Die Stadt Bornheim hat für den Bereich der Bauaufsicht bislang Ziele und drei Kenn-
zahlen festgelegt, die sie regelmäßig erhebt. Die Aussagekraft ist jedoch begrenzt. 

E5 

Die Stadt Bornheim sollte auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung als Ziel 
definieren. Die Einhaltung der vorgegebenen Ziele sollte die Stadt mittels Kennzah-
len regelmäßig überprüfen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollte sie zur Steue-
rung der Bauaufsicht nutzen. Dazu sollte sie mindestens die Kennzahlen dieses Be-
richtes fortschreiben. 

Vergabewesen 

F1 

Durch die Vergaberichtlinie sowie durch die Einrichtung einer zentralen Vergabe-
stelle hat die Stadt Bornheim gute Vorbereitungen getroffen, um Vergaben rechtssi-
cher und routiniert abzuwickeln. In Einzelaspekten bedürfen die Vorgaben einer Er-
gänzung. 

  

F2 
Vergaben unterhalb von 15.000 Euro netto wickeln die Bedarfsstellen in eigener Zu-
ständigkeit ab. Hierzu ist Fachwissen im komplexen Vergaberecht erforderlich, wel-
ches jedoch nicht in allen Bedarfsstellen vorhanden ist. 

E2.1 

Die Stadt Bornheim sollte Ihre Vergaberichtlinie so anpassen, dass Vergaben im 
Sinne der Verordnung zur Beschleunigung von Investitionenbis 15.000 Euro netto 
im Zuge von Direktaufträgen vergeben werden dürfen. Gleichzeitig sollte die örtliche 
Rechnungsprüfung in solchen Fällen die Prüfungen intensivieren. 

  E2.2 
Die Stadt Bornheim sollte ein elektronisches Vergabemanagementsystem einführen 
und ihre Vergabe künftig ausschließlich und vollumfänglich elektronisch durchfüh-
ren. 
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  E2.3 
Die Stadt Bornheim sollte in ihrer Dienstanweisung verbindlich aufnehmen, dass 
Baumaßnahmen gemäß § 12 VOB/B formal abzunehmen sind. 

F3 

Die Dienstanweisung zur Korruptionsprävention der Stadt Bornheim ist sehr umfang-
reich und bei konsequenter Anwendung gut geeignet, Korruptionsfällen verlässlich 
vorzubeugen. Die Dienstanweisung wird ergänzt durch das strukturierte Risikomana-
gementsystem der Stadt Bornheim. 

  

F4 

Die Stadt Bornheim hat mit der Einführung eines umfassenden Risikomanagement-
systems eine gute Grundlage geschaffen, Risiken für die Stadtverwaltung zu erken-
nen, zu analysieren und etwaige Abwehr- oder Kompensationsmaßnahmen anzusto-
ßen. 

E4.1 
Die Stadt Bornheim sollte die im Konzept zum strukturierten Risikomanagement be-
schriebenen Maßnahmen weiter vorantreiben und umsetzen. 

  E4.2 

Die Stadt sollte eine Schwachstellenanalyse durchführen und dabei die Beschäftig-
ten einbeziehen. Die besonders korruptionsgefährdeten Bereiche sollte sie im kon-
kreten Einzelfall ermitteln, analysieren und individuelle Maßnahmen zur Korrupti-
onsprävention festlegen. 

  E4.3 
Die Stadt Bornheim sollte ihre Mitarbeitenden regelmäßig, z.B. jährlich, im Hinblick 
auf Korruptionsgefahren schulen und sensibilisieren. 

  E4.4 
Die Stadt Bornheim sollte künftig Ihren Vorlage- und Veröffentlichungspflichten aus 
§ 17 KorruptionsbG verlässlich nachkommen. 

F5 

Die Stadt Bornheim hat verbindliche Regelungen geschaffen, die gut geeignet sind, 
Sponsoringmaßnahmen rechtssicher abzuwickeln. Um bei Sponsoringmaßnahmen 
ein Höchstmaß an Transparenz zu wahren, sind bei den bestehenden Regelungen 
Ergänzungen notwendig. 

E5.1 
Die Stadt Bornheim sollte konkrete Regelungen erlassen, die den Entscheidungs-
prozess zur Annahme oder Ablehnung von Sponsoringangeboten sowie die jeweili-
gen Zuständigkeiten, verbindlich vorgeben. 

  E5.2 
Die Stadt Bornheim sollte konkrete Bestimmungen vorgeben, die festlegen, wie und 
in welchem zeitlichen Rhythmus die Öffentlichkeit über Sponsoringmaßnahmen in-
formiert werden soll. 

F6 
Die Stadt Bornheim wendet aktuell kein strukturiertes Bauinvestitionscontrolling an. 
Im Hinblick auf die geplanten Investitionssummen im Baubereich sieht die gpaNRW 
Verbesserungspotenzial. 

E6 

Die Stadt Bornheim sollte die bestehenden und in der Praxis gelebten Abstim-
mungs- und Beteiligungsstrukturen bei Baumaßnahmen zu einem formellen und 
verbindlichen Bauinvestitionscontrolling ausbauen. Die entsprechenden Vorgaben 
sollte sie in einer Dienstanweisung festlegen. 
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F7 

Bei der Stadt Bornheim kommt es bei einigen Baumaßnahmen zu größeren Abwei-
chungen von der ursprünglichen Auftragssumme. Dabei fallen neben Kostensteige-
rungen auch zum Teil deutlich geringere Abrechnungssummen auf. Sowohl Kosten-
über- als auch Kostenunterschreitungen haben in Bornheim einen spürbaren Ein-
fluss auf die abgerechneten Leistungen. 

E7.1 

Die Stadt Bornheim sollte der Maßnahmenvorbereitung und besonders der Ausar-
beitung von Leistungsverzeichnissen stärkere Bedeutung beimessen. Hierzu sollte 
sie genügend fachliche und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Weiterhin 
sollte sie grobe Schätzungen und nicht passgenaue Kalkulationen vermeiden. 

  E7.2 

Nach Abschluss einer Maßnahme sollte die Stadt Bornheim im Zuge eines Berichts-
wesens einen Soll-Ist-Vergleich erstellen. Abweichungen von der ursprünglichen 
Kostenschätzung sollten hinsichtlich der Ursachen analysiert werden, so dass wich-
tige Erkenntnisse für künftige Bauprojekte erlangt werden. 

F8 

Die Stadt Bornheim hat klare und verbindliche Regelungen zum Umgang mit Nach-
trägen erlassen. Weiterhin hat sie sichergestellt, dass die örtliche Rechnungsprüfung 
bei Nachaufträgen zu beteiligen ist. Die Regelungen sind grundsätzlich gut geeignet, 
Nachträge rechtssicher und transparent abzuwickeln. Auf die Einrichtung eines 
strukturierten Nachtragsmanagements hat die Stadt bislang jedoch verzichtet. 

E8 
Die Stadt Bornheim sollte ein strukturiertes Nachtragsmanagement einrichten und 
Nachträge nach Höhe und Ursache systematisch auswerten. 

Vergabewesen - Maßnahmenbetrachtung 

F9 

Die von der gpaNRW durchgeführte Maßnahmenbetrachtung zeigt Mängel in der 
Dokumentation auf. Die zur Betrachtung vorgelegten Vergabeakten sind nicht durch-
gängig nachzuvollziehen und teilweise lückenhaft. Die Ursachen und die exakte Zu-
sammensetzung von Mehr- oder Minderkosten gehen aus den Maßnahmeakten 
nicht hervor. Auch wurden vergaberechtliche Vorgaben, z.B. die Einholung von Ne-
gativauskünften aus dem Vergaberegister oder dem Gewerbezentralregister, nicht 
eingehalten. 

  

F10 

Die Vergabeakte enthält weder die rechnerische / technische Prüfung der Angebote, 
noch die formelle Beauftragung der angebotenen Nachtragsleistungen. Weiterhin ist 
nicht erkennbar, bei welchen Positionen Mindermengen aufgetreten sind, die letztlich 
zur Kompensation der Nachträge geführt haben. 

E10 
Die Stadt sollte darauf achten, dass etwaige Mengenveränderungen und daraus re-
sultierende Mehrkosten nachvollziehbar und im Einklang mit den internen Vergabe-
vorgaben dokumentiert werden. 
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1.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim im Prüfgebiet Fi-

nanzen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen hat die gpaNRW tabellarisch in der Anlage aufgeführt. 

Die Reihenfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

1.1.1 Haushaltssituation 

  gering Handlungsbedarf hoch 

Haushaltssituation    �  

Die Stadt Bornheim war von 2008 bis 2020 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept auf-

zustellen und unterlag daher im Betrachtungszeitraum 2013 bis 2020 aufsichtsrechtlichen Maß-

nahmen. Das kumulierte Defizit der Ergebnisrechnungen 2013 bis 2020 beträgt 51,5 Mio. 

Euro. Für 2020 wurde zwar ein Jahresüberschuss von 3,3 Mio. Euro ausgewiesen. Die Stadt 

profitierte hier jedoch bereits von den gesetzlichen Regelungen des NKF-COVID-19-Isolie-

rungsgesetzes (NKF-CIG)4 und hat die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen von 4,8 

Mio. Euro als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Mit dem ausgegli-

chenen Doppelhaushalt 2021/2022 endet für die Stadt Bornheim die Haushaltssicherungs-

pflicht. Die Haushaltsbelastungen durch die Pandemie werden jedoch auch im aktuellen Haus-

haltsplan sichtbar. Die Plan-Ergebnisse bis 2025 sind zwar positiv, ohne die Buchungs- und 

Bilanzierungshilfe des NKF-CIG würden die Plan-Ergebnisse jedoch mit Defiziten zwischen 8,0 

und 9,2 Mio. Euro ausfallen. 

Das Eigenkapital der Stadt Bornheim hat sich vor allem aufgrund der negativen Jahresergeb-

nisse im Betrachtungszeitraum weiter verringert. Mit einer Eigenkapitalquote 1 von 16,4 Prozent 

gehört Bornheim deutlich zur Hälfte der Vergleichskommunen mit der niedrigsten Eigenkapital-

ausstattung. Treten die für 2021 bis 2024 geplanten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 

ein, ergibt sich ein weiterer Eigenkapitalverzehr.  

Die Verschuldung der Stadt Bornheim hat sich dagegen im Betrachtungszeitraum um 36 Pro-

zent erhöht. Sowohl im Kernhaushalt als auch auf Konzernebene gehört Bornheim zu den Ver-

gleichskommunen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Die Fehlbeträge der letzten Jahre 

in der Ergebnisrechnung spiegeln sich auch im zahlungswirksamen Bereich wider und müssen 

durch entsprechende Liquiditätskredite finanziert werden. Die Kredite zur Sicherstellung der Li-

quidität haben sich daher um 89 Prozent auf 76,1 Mio. Euro erhöht. Aufgrund einer umfangrei-

chen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren stellt sich die Alterstruktur im Gebäudebereich 

 

4 Gesetz zur Isolierung der aus  der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfa-
len (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) 
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und beim Verkehrsinfrastrukturvermögen ausgewogen dar. Mittelfristig sind weitere Baumaß-

nahmen mit einem hohen Investitionsvolumen geplant. Bei einer Realisierung werden die beste-

henden Investitionskredite sich nahezu verdoppeln und sich dadurch die bereits jetzt vergleichs-

weise hohe Verschuldung nochmal deutlich erhöhen. Insbesondere die aus dem neuen Vermö-

gen resultierenden Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung) stellen 

eine erhebliche zukünftige Haushaltsbelastung dar. Die Stadt Bornheim sollte daher bei den ge-

planten Investitionsvorhaben im Gebäudebereich darauf achten, nur die notwendigen Maßnah-

men umzusetzen. Bei der Planung sollte die Funktionalität eines Gebäudes im Vordergrund ste-

hen. Die aus den gesamten geplanten Investitionen entstehenden Folgekosten müssen für den 

städtischen Haushalt dauerhaft tragbar sein. 

Insgesamt besteht bei der Stadt Bornheim weiterhin hoher Handlungsbedarf, die Haushaltssi-

tuation zu verbessern. Aufgrund der Coronapandemie hat Bornheim rund 37,4 Mio. Euro Min-

dererträge für die Jahre 2021 bis 2024 im städtischen Haushalt identifiziert und diese als außer-

ordentlichen Ertrag nach dem NKF-CIG eingeplant. Diese Bilanzierungshilfe muss die Stadt ab 

dem Jahr 2025 ergebniswirksam abschreiben oder einmalig mit dem Eigenkapital verrechnen. 

1.1.2 Haushaltssteuerung 

Der Stadt Bornheim liegen aktuelle Informationen zur Steuerung ihres Haushalts vor. Die Ver-

waltung hat den Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zum 31. März 2021 aufgestellt. Diese 

fristgerechte Erstellung gelingt nur wenigen Kommunen in NRW und deutet auf eine gute Orga-

nisation und Steuerung durch das Amt für Finanzen hin. Unterjährig liegen den kommunalen 

Entscheidungsträgern die wesentlichen Informationen aufgrund eines regelmäßigen Finanzbe-

richtswesens vor. Zusätzlich tauscht sich die Verwaltung mit Vertretern und Vertreterinnen der 

politischen Fraktionen regelmäßig in einem Arbeitskreis Finanzen über alle wichtigen finanziel-

len Entwicklungen der Stadt aus. 

Aufgrund der verpflichtenden Haushaltssicherung in den letzten Jahren hat sich die Stadt Born-

heim intensiv mit dem Thema Konsolidierung beschäftigt. Dabei wurden verschiedene Konso-

lidierungsmaßnahmen umgesetzt, unter anderem die Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung bei 

den Eigenbetrieben und die Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern. Dabei hat die Stadt 

auch regelmäßig die Empfehlungen der gpaNRW aus den vergangenen überörtlichen Prüfun-

gen berücksichtigt. Dadurch ist es gelungen, einen großen Teil des Anstiegs bei den sozialen 

Leistungen und den Personalaufwendungen zu kompensieren. Auch wenn die Pflicht zur Auf-

stellung eines Haushaltsicherungskonzeptes nicht mehr besteht, muss es weiter oberstes Ziel 

bleiben, durch eine Fortführung der Haushaltskonsolidierung den Haushaltsausgleich zu errei-

chen. 

Die Stadt Bornheim nutzt, wie viele andere Kommunen auch, das Instrument der Ermächti-
gungsübertragung nach § 22 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). Dabei er-

höhen die übertragenen Ermächtigungen im investiven Bereich die Haushaltsansätze um 

durchschnittlich 34 Prozent. Dennoch kann dann im Folgejahr lediglich knapp die Hälfte des zur 

Verfügung stehenden Ansatzes auch tatsächlich verausgabt werden. Die Stadt Bornheim sollte 

daher ihre Grundsätze für die Planung der investiven Auszahlungen überprüfen und gegeben-

falls mit der Genehmigung von beantragten Ermächtigungsübertragungen restriktiver umgehen. 

Die Investitionsplanung sollte mit einer Personaleinsatzplanung verknüpft werden. 
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Im Bereich Fördermittelmanagement ist die Stadt Bornheim vergleichsweise gut aufgestellt. 

Sie hat ein zentrales Fördermittelmanagement eingerichtet und verfügt über strategische Ziel-

vorgaben sowie konkrete Regelungen für die operative Ebene. Durch das organisierte Vorge-

hen hat die Stadt hat einen guten Überblick über mögliche Förderungen. Die Fördermittelstelle 

führt eine zentrale Datenbank, in der alle wichtigen Informationen und Fristen der Fördermaß-

nahme gespeichert sind. Durch die zentrale Datenbank stehen allen am Förderprozess Beteilig-

ten die notwendigen Informationen zur Verfügung. Die zentrale Datenbank bildet auch die 

Grundlage für ein förderbezogenes Berichtswesen.  

1.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Im Prüfgebiet Finanzen beantwortet die gpaNRW folgende Fragen: 

 Haushaltssituation: Inwieweit besteht ein Handlungsbedarf, die Haushaltssituation zu ver-

bessern? 

 Haushaltswirtschaftliche Steuerung:  

 Liegen der Kommune die wesentlichen Informationen zur Steuerung ihrer Haus-

haltswirtschaft vor?  

 Hat die Kommune ein adressatenorientiertes Finanzcontrolling?  

 Wie wirkt sich die haushaltswirtschaftliche Steuerung aus?  

 Wie geht die Kommune mit Ermächtigungsübertragungen um?  

 Wie hat die Kommune als Zuwendungsnehmerin ihr Fördermittelmanagement or-

ganisiert?  

Die gpaNRW analysiert hierzu die Haushaltspläne, Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse. 

Zusätzlich bezieht sie die Berichte der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtab-

schlüsse sowie verwaltungsinterne Dokumente ein. 

Die Prüfung stützt sich auf Kennzahlen zur Bewertung der Haushaltswirtschaft, auch im Ver-

gleich zu anderen Kommunen. In der Analyse und Bewertung berücksichtigt die gpaNRW die 

individuelle Situation der Kommune. 

In der Anlage dieses Teilberichtes liefern zusätzliche Tabellen ergänzende Informationen. Diese 

zeigen neben der Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen das NKF-Kennzah-

lenset NRW, die Zusammensetzung und Entwicklung einzelner (Bilanz-)Posten und ergän-

zende Berechnungen. 

1.3 Haushaltssituation 

Die Haushaltssituation bestimmt den Handlungsspielraum der Kommune zur Gestaltung ihres 

Leistungsangebots. Sie zeigt, ob und in welcher Intensität ein Handlungsbedarf für die Kom-

mune zu einer nachhaltig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung besteht.  
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Die gpaNRW bewertet die Haushaltssituation nach rechtlichen und strukturellen Gesichtspunk-

ten: 

 Haushaltsstatus, 

 Ist- und Plan-Daten zur Ergebnisrechnung, 

 Eigenkapitalausstattung, 

 Schulden- und Vermögenssituation. 

Um den unterschiedlichen Ausgliederungsgraden Rechnung zu tragen, beziehen wir in den in-

terkommunalen Vergleich die Schulden-, Finanz- und Ertragslage der verbundenen Unterneh-

men, Sondervermögen und Mehrheitsbeteiligungen ein. In den jeweiligen Kapiteln zur Haus-

haltssituation vergleicht die gpaNRW daher die Kennzahlen aus den Gesamtabschlüssen, so-

fern diese vorliegen. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie führen im Jahr 2020 zu Mindererträgen, insbeson-

dere bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer 

sowie zu Mehraufwendungen in verschiedenen Aufgabenbereichen. Diese Belastungen wurden 

im Jahr 2020 zum Teil über Gewerbesteuerausgleichszahlungen von Bund und Land abgefe-

dert sowie durch haushaltsrechtliche Regelungen des Landes in der Ergebnisrechnung und in 

der Bilanz isoliert. Es ist noch unklar, inwieweit coronabedingte Effekte die kommunalen Haus-

halte in den kommenden Jahre belasten werden. Die gpaNRW geht in den betreffenden Kapi-

teln zur Haushaltssituation auf die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Stadt 

Bornheim ein. Die gpaNRW hat die Haushaltssituation auf folgenden Grundlagen analysiert: 

Haushaltspläne, Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse Bornheim 2013 bis 2022  

Haushaltsjahr Haushaltsplan (HPl) 
Jahresabschluss 

(JA) 
Gesamtabschluss 

(GA) 
In dieser Prüfung 

berücksichtigt 

2013 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2014 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2015 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2016 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2017 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2018 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2019 bekannt gemacht festgestellt nicht erforderlich  HPl / JA 

2020 bekannt gemacht noch nicht festgestellt nicht erforderlich  HPl / JA 

2021 bekannt gemacht     HPl 

2022 bekannt gemacht     HPl 

Die letzte überörtliche Prüfung der gpaNRW hat die Jahresabschlüsse bis 2012 berücksichtigt. 

Die aktuelle Prüfung beginnt daher mit dem Jahr 2013. Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeit-

punkt der Prüfung im Entwurf vor und wurde unter dem Vorbehalt der örtlichen Prüfung in die 

Analysen mit einbezogen. Zwischenzeitlich hat die Prüfung des Entwurfs stattgefunden. Der 

Jahresabschluss wird dem Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 16. September 2021 
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zur Feststellung vorgelegt. Bei den nachfolgenden Kennzahlen wird für den interkommunalen 

Vergleich jedoch aufgrund der breiteren Vergleichsbasis das Jahr 2019 verwendet. Die im Dop-

pelhaushalt 2021/2022 enthaltenen mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 wird 

ebenfalls in die Analyse einbezogen.  

1.3.1 Haushaltsstatus 

� Die Stadt Bornheim befindet sich seit 2008 in der Haushaltssicherung und unterliegt daher 

aufsichtsrechtlichen Maßnahmen. Die Haushaltssicherungskonzepte sind jeweils von der 

Kommunalaufsicht nach § 76 Absatz 2 GO NRW genehmigt worden. Mit dem ausgegliche-

nen Haushalt 2021/2022 endet die Haushaltssicherungspflicht. 

Der Haushaltsstatus soll nicht die Handlungsfähigkeit einer Kommune einschränken. Dies wäre 

der Fall, wenn eine Kommune aufsichtsrechtlichen Maßnahmen unterworfen ist. Hierzu zählt 

die Genehmigung eines Haushaltssanierungsplanes oder Haushaltssicherungskonzeptes sowie 

einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage. Damit aufsichtsrechtliche Maßnahmen 

nicht erforderlich werden oder beendet werden können, bedarf es rechtlich ausgeglichener 

Haushalte nach § 75 Abs. 2 GO NRW. 

Haushaltsstatus Bornheim 2013 bis 2022 

Haushaltsstatus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ausgeglichener Haushalt         X X 

Fiktiv ausgeglichener 
Haushalt 

          

Genehmigungspflichtige 
Verringerung der allgemei-
nen Rücklage 

          

Haushaltssicherungskon-
zept genehmigt 

X X X X X X X X   

Mit dem positiven Jahresergebnis 2020 und den ausgeglichenen Haushalten 2021 und 2022 ist 

die Stadt Bornheim nicht mehr in der Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO 

NRW aufzustellen. 

Jahresergebnisse und Rücklagen Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2020 (Ist) 

Grundzahlen/ Kenn-
zahlen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jahresergebnis -7.314  -10.814  -9.387  -13.772  -3.758  -4.627  -5.084  3.627  

Ausgleichsrücklage 0  0  0  0  0  0  0  0  

Allgemeine Rücklage 119.658  110.658  102.255  88.497  84.992  81.388  75.080  75.063  

Veränderung der allge-
meinen Rücklage durch 
das Jahresergebnis 

-7.314  -10.814  -9.387  -13.772  -3.758  -4.627  -6.309  3.643 
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Grundzahlen/ Kenn-
zahlen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fehlbetragsquote in 
Prozent 

5,8 9,0 8,5 13,5 4,2 5,4 6,2 -4,8 

Bei dem Jahresergebnis 2020 handelt es sich um den geprüften Entwurf. Darin enthalten sind 

die nach dem NKF-CIG ermittelten Haushaltsbelastungen in Höhe von rund 4.958.747 Euro als 

außerordentlicher Ertrag. Ohne diese Bilanzierungshilfe beträgt das Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit -1.322.212 Euro. 

Jahresergebnisse und Rücklagen Bornheim in Tausend Euro 2021 bis 2025 (Plan) 

Grundzahlen/ Kennzahlen 2021 2022 2023 2024 2025 

Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit 

-7.984 -.9.114 -8.641 -9.154 868 

Außerordentliche Erträge (Haushalts-
belastung COVID-19-Pandemie) 

8.432 9.821 9.272 9.853 0 

Jahresergebnis 448 707 631 699 868 

Ausgleichsrücklage 0  0  631  1.330  2.198  

Allgemeine Rücklage 78.821  79.528  79.528  79.528  79.528  

Veränderung der Ausgleichsrücklage 
durch das Jahresergebnis 0  0  631  699  868  

Veränderung der allgemeinen Rück-
lage durch das Jahresergebnis 

448  707  0  0  0  

1.3.2 Ist-Ergebnisse 

� Die Stadt Bornheim kann bis 2019 kein ausgeglichenes Jahresergebnis vorlegen. Das posi-

tive Jahresergebnis 2020 von 3,6 Mio. Euro ist geprägt durch die Buchungs- und Bilanzie-

rungshilfe des Landesgesetzgebers aufgrund der COVID-19-Pandemie und spiegelt nicht 

die tatsächliche strukturelle Haushaltslage wider.   

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn 

die Erträge die Aufwendungen decken. Das Jahresergebnis sollte positiv sein. 
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Jahres- und Gesamtjahresergebnisse Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2020 

 

Die Stadt Bornheim hat seit der Eröffnungsbilanz 2007 negative Jahresergebnisse erwirtschaf-

tet. Bis 2012 betragen die aufsummierten Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen insgesamt 

37,3 Mio. Euro. Durch die Fehlbeträge hat seit der Eröffnungsbilanz ein massiver Eigenkapital-

verzehr stattgefunden und die Stadt ist seit 2008 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept 

nach § 76 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufzustellen. Dieser negative Trend hat sich 

im Betrachtungszeitraum ab 2013 fortgesetzt. Der aufsummierte Fehlbetrag von 2013 bis 2020 

beträgt 51,1 Mio. Euro.  

Die Verbesserung beim Jahresergebnis 2017 im Vergleich zum Vorjahr ist wesentlich auf eine 

deutliche Steigerung bei der Gewerbesteuer (+ 4,5 Mio. Euro), den Gemeinschaftssteuern (+ 

1,8 Mio. Euro) und der Grundsteuer B (+ 1,7 Mio. Euro) zurückzuführen. Die Planung für 2020 

sah lediglich einen Überschuss von 0,3 Mio. Euro vor. Im Ergebnis konnte ein Jahresüber-

schuss von 3,6 Mio. Euro erzielt werden und damit das erste positive Ergebnis seit der Eröff-

nungsbilanz. Allerdings sind hier bereits die Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pande-

mie in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung ein-

gestellt worden. Ohne diese gesetzlich vorgesehene Buchungs- und Bilanzierungshilfe beträgt 

das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1,3 Mio. Euro.  

Die Gesamtjahresergebnisse werden vom Ergebnis des Kernhaushalts dominiert und entwi-

ckeln sich daher nahezu identisch. Ab 2019 ist die Stadt Bornheim nicht mehr in der Pflicht, ei-

nen Gesamtabschluss aufzustellen. 

Mit ein Grund für die strukturelle Unterfinanzierung der letzten Jahre sind die vergleichsweise 

niedrigen Erträge, insbesondere die allgemeinen Deckungsmittel. Dabei handelt es sich um die 

Realsteuern, die Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträge, 

die Ausgleichsleistungen sowie um die Schlüsselzuweisungen. 

48



�  Stadt Bornheim  �  Finanzen  �  050.010.020_05446 

Seite 40 von 189 

Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner in Euro 2019 

Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum 

Anzahl 
Werte 

1.560 1.065 1.533 1.711 1.877 3.194 71 

Bornheim gehört bis auf 2015 und 2019 zu den 25 Prozent der Vergleichskommunen mit den 

niedrigsten allgemeinen Deckungsmitteln je Einwohner. Besonders die Gewerbesteuerkraft ist 

in Bornheim auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.  

Der Jahresfehlbetrag 2019 von 5,1 Mio. Euro entspricht einem Fehlbetrag von 105 Euro je Ein-

wohner. Im interkommunalen Vergleich reiht sich die Stadt Bornheim damit wie folgt ein: 

Jahresergebnis je Einwohner in Euro 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 71 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Bornheim gehört seit 2014 zum Viertel der Vergleichskommunen mit dem niedrigsten Jahreser-

gebnissen je Einwohner. Viele der mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW konnten in 

den letzten Jahren ihre Jahresergebnisse verbessern. 2013 lag der Median noch bei -98,81 

Euro. 2018 dagegen bereits bei +45,14 Euro. Diese Entwicklung hin zu positiven Jahresergeb-

nissen konnte bei der Stadt Bornheim erst mit dem Jahresabschluss 2020 realisiert werden. 

Die Jahresergebnisse werden oft durch die schwankenden Erträge und Aufwendungen der Ge-

werbesteuer, der Kreisumlage und des Finanzausgleichs beeinflusst. Diese Positionen sind 
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zum einen abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Zum anderen können die Er-

träge und Aufwendungen der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und des Finanzausgleichs und 

damit die Jahresergebnisse schwanken, wenn einzelne Unternehmen hohe Nachzahlungen 

leisten oder diese hohen Beträge zu erstatten sind. Des Weiteren können Sondereffekte die 

strukturelle Haushaltsituation überlagern. Die Jahresergebnisse geben daher nur bedingt einen 

Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation.  

Aus diesem Grund hat die gpaNRW in einer Modellrechnung Folgendes betrachtet: Wie wäre 

das Jahresergebnis 2020, wenn Schwankungen nivelliert und Sondereffekte bereinigt wären? 

Anstelle der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der Gewerbesteuer und des Finanzaus-

gleichs hat die gpaNRW Durchschnittswerte der letzten fünf Jahre 2016 bis 2020 eingerechnet.  

Zudem haben wir Sondereffekte bereinigt, die das Jahresergebnis 2020 wesentlich beeinflusst 

haben. Das Ergebnis dieser Modellrechnung bezeichnet die gpaNRW als strukturelles Ergeb-

nis. Die Berechnungsgrundlagen stehen in der Anlage 4 dieses Teilberichtes. 

Modellrechnung „strukturelles Ergebnis in Tausend Euro 2020“ 

Bornheim 

Jahresergebnis 3.289  

Bereinigungen (Gewerbesteuer, Kreisumlage, Finanzausgleich) -41.457  

Bereinigungen Sondereffekte -1.683  

=  bereinigtes Jahresergebnis -39.851  

Hinzurechnungen (Mittelwerte Gewerbesteuer, Kreisumlage und Finanzausgleich) +37.540  

= strukturelles Ergebnis -2.311  

Das modellhaft errechnete strukturelle Ergebnis 2020 ist rund 5,6 Mio. Euro niedriger als das 

tatsächliche Jahresergebnis 2020. Dies ergibt sich vor allem aus folgenden Gründen: 

 Der Durchschnitt der Gewerbesteuer der letzten fünf Jahre ist um 1,7 Mio. Euro geringer 

als der Wert aus 2020 (bei der Gewerbesteuer 2020 ist die Gewerbesteuer-Ausgleichs-

zahlung vom Land in Höhe von 2,1 Mio. Euro mit berücksichtigt worden). 

 2020 konnte die Stadt Bornheim hohe Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vereinnah-

men. Der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020 ist um 1,9 Mio. Euro niedriger. 

 Als Sondereffekt ist der außerordentliche Ertrag von 4,8 Mio. Euro (Belastung durch die 

COVID-19-Pandemie) in Abzug gebracht worden. Dagegen steht im Aufwandsbereich ein 

Sondereffekt durch eine hohe Rückstellungszuführung aufgrund ausstehender Rechnun-

gen und Prozesskosten. Insgesamt ergibt sich ein saldierter Sondereffekt von rund 1,7 

Mio. Euro. 

Das strukturelle Defizit 2020 von 48 Euro je Einwohner deutet auf einen nach wie vor strukturell 

nicht ausgeglichenen Haushalt hin. Das strukturelle Defizit wird noch deutlicher, wenn man die 

Modellrechnung für das Jahr 2019 durchführt. Ersetzt man die tatsächlichen Erträge und Auf-

wendungen der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs mit den Durchschnittswerten der 
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Jahre 2015 bis 2019 und bereinigt das Jahresergebnis 2019 zusätzlich um Sondereffekte, 

ergibt sich ein strukturelles Ergebnis 2019 von -9,5 Mio. Euro bzw. -200 Euro je Einwohner. 

Strukturelles Ergebnis je Einwohner in Euro 2019 

Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum 

Anzahl 
Werte 

-200 -273 -130 -72,22 0,59 244 68 

Wie sich die aktuelle Planung der Stadt Bornheim bis 2025 darstellt, wird im folgenden Kapitel 

betrachtet. 

1.3.3 Plan-Ergebnisse 

� Die Planung bis 2025 sieht ausgeglichene Haushalte vor. Für die Jahre 2021 bis 2024 kön-

nen diese jedoch nur durch die außerordenlichen Erträge aufgrund des NKF-CIG erreicht 

werden. Lässt man diese Buchungshilfe unberücksichtigt, ergibt sich für diese Jahre ein ku-

muliertes Defizit von 34,9 Mio. Euro.  

Eine Kommune ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW verpflichtet, dauerhaft einen ausgeglichenen 

Haushalt zu erreichen. Nur dann kann sie eigene Handlungsspielräume wahren oder wiederer-

langen. Ist ein Haushalt defizitär, muss eine Kommune geeignete Maßnahmen für den Haus-

haltsausgleich finden und umsetzen.  

Jahresergebnisse Bornheim in Tausend Euro 2021 bis 2025  

 

Im aktuellen Doppelhaushalt 2021/2022 mit der mittelfristigen Planung bis 2025 werden die fi-

nanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar. Die Plan-Ergebnisse 2021 bis 2024 

profitieren von der gesetzlichen Vorgabe, die durch die Covid-19-Pandemie verursachten finan-

ziellen Belastungen als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Ohne 

diese Buchungs- und Bilanzierungshilfe würden die Plan-Ergebnisse mit Defiziten zwischen 8,0 

und 9,2 Mio. Euro ausfallen (= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit). Für 2025 hat die 
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Stadt Bornheim aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Regelung keine coronabedingten Haus-

haltsbelastungen ermittelt und diese im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge ausgewie-

sen. Beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2025 eine Verbesserung 

von 10,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.  

Die Planung einer Kommune unterliegt naturgemäß Chancen und Risiken. Um haushaltswirt-

schaftliche Risiken und Chancen erkennen zu können, hat die gpaNRW zunächst das um Son-

dereffekte und Schwankungen bereinigte letzte Ist-Ergebnis mit dem Ergebnis des letzten Plan-

jahres der mittelfristigen Finanzplanung verglichen und anschließend die Entwicklungen analy-

siert. Die Stadt Bornheim plant nach dem aktuellen Haushaltsplan 2021 für 2025 einen Über-

schuss von 0,9 Mio. Euro. Gegenüber dem strukturellen Ergebnis 2020 von -2,3 Mio. Euro be-

deutet dies eine Verbesserung von 3,2 Mio. Euro. 

Vergleich Ist-Ergebnis 2020 und Plan-Ergebnis 2025 - wesentliche Veränderungen 

Grundzahlen  
2020  

in Tausend 
Euro 

2025 
in Tausend 

Euro 

Differenz in 
Tausend 

Euro 

Jährliche  
Änderung  
in Prozent 

Erträge 

Grundsteuer B 11.751 12.937 1.186 1,9 

Gewerbesteuer * 17.314 22.855 5.541 5,7 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer * 28.633 39.929 11.296 6,9 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer * 2.223 3.645 1.422 10,4 

Ausgleichsleistungen * 2.797 3.909 1.112 6,9 

Schlüsselzuweisungen * 8.446 12.300 3.854 7,8 

Übrige Erträge 57.296 49.385 -7.910 -2,9 

Aufwendungen 

Personalaufwendungen 27.445 35.681 8.236 5,4 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.134 20.981 847 0,8 

Steuerbeteiligungen * 2.067 1.633 -434 -4,6 

Allgemeine Kreisumlage * 19.806 25.100 5.294 4,9 

Sonstige Transferaufwendungen 27.919 35.719 7.800 5,1 

Übrige Aufwendungen 27.800 24.978 -2.822 -2,1 

* Für schwankungsanfällige Positionen hat die gpaNRW den Ist-Wert 2020 durch den Durchschnittswert der Jahre 2016 
bis 2020 ersetzt. 

Die gpaNRW unterscheidet allgemeine und zusätzliche haushaltswirtschaftliche Risiken und 

Chancen. Allgemeine haushaltswirtschaftliche Risiken und Chancen sind auf generelle Unsi-

cherheiten bei Planwerten zurückzuführen. Zusätzliche haushaltswirtschaftliche Risiken entste-

hen durch fehlerhafte, nicht nachvollziehbare oder offensichtlich sehr optimistische Planungsda-

ten. Das ist der Fall, wenn sich die Planwerte nicht oder nur unzureichend auf Erfahrungswerte 
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bzw. Ist-Daten, Umsetzungskonzepte sowie sonstige zurzeit objektiv absehbare Entwicklungen 

stützen.  

In ihren Analysen konzentriert die gpaNRW sich vorrangig auf zusätzliche haushaltswirtschaftli-

che Risiken bzw. Chancen. Diese bezieht sie in die Bewertung der Plan-Ergebnisse ein. 

1.3.3.1 Steuererträge 

Die Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern war in den letzten Jahren Bestandteil der 

Haushaltskonsolidierung bei der Stadt Bornheim. Der Hebesatz zur Grundsteuer B hat sich 

von 430 Prozent in 2013 auf 695 Prozent in 2019 erhöht. Die nächste Hebesatzerhöhung ist für 

2023 geplant (um 20 Prozentpunkte). Dementsprechend hat die Stadt bis 2022 ihre Grund-

steuer B-Erträge innerhalb der Orientierungsdaten des Landes5 gesteigert und danach einen 

Zuwachs von vier Prozent eingeplant. Die Planung der Stadt Bornheim in diesem Ertragsbe-

reich ist nachvollziehbar und plausibel. 

Bei der Gewerbesteuer konnte die Stadt Bornheim in 2020 einen Betrag von 16,8 Mio. Euro 

vereinnahmen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 1,1 Mio. Euro. Hier 

sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ersichtlich. Durch eine Gewerbesteueraus-

gleichsleistung vom Bund und vom Land in Höhe von 2,1 Mio. Euro konnte dieser Rückgang in 

2020 abgefedert werden. Für 2021 plant Bornheim eher konservativ mit Gewerbesteuererträgen 

in Höhe des Ergebnisses 2020 von 16,8 Mio. Euro. Nach ersten Prognosen der Verwaltung wird 

der Planansatz 2021 aufgrund einer positiven Entwicklung im Ergebnis übertroffen werden. Für 

die mittelfristige Planung bis 2024 wird eine Steigerung anhand der Orientierungsdaten des 

Landes vorgenommen. Die Stadt Bornheim kann bei der Gewerbesteuer grundsätzlich auf ei-

nen guten Branchenmix zurückgreifen sowie auf einzelne robuste Gewerbesteuerzahler. Auch 

werden bis 2025 drei neue Gewerbegebiete erschlossen, so dass die Stadt mit einer weiteren 

positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer rechnet.  

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist für die Stadt Bornheim die mit Abstand 

wichtigste Ertragsposition. In 2020 macht der Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer mit 

28,9 Mio. Euro rund 24 Prozent der gesamten ordentlichen Erträge aus. Für die Planung 2021 

kann Bornheim bereits die Daten aus der Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 

(GFG) 2021 berücksichtigen. Für die mittelfristige Planung bis 2024 wendet sie die Orientie-

rungsdaten des Landes an.  

Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelung durch das NKF-CIG kann die Stadt die pande-

miebedingten Haushaltsbelastungen lediglich bis 2024 als außerordentlichen Ertrag in den Er-

gebnisplan aufnehmen. Aufgrund des Doppelhaushaltes 2021/2022 geht die mittelfristige Pla-

nung der Stadt Bornheim jedoch bis 2025. Die Stadt stellt für 2025 einen ausgeglichenen Haus-

halt dar unter der Annahme, dass vor allem bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an 

der Einkommenssteuer die Erträge wieder das Niveau wie vor der Pandemie inklusive Steige-

rungsraten erreichen werden. Dadurch ergeben sich hohe Steigerungsraten von 2024 nach 

2025 von 18 Prozent bei der Gewerbesteuer bzw. 15 Prozent bei der Einkommenssteuer. Diese 

Annahmen sind optimistisch und bergen hohe allgemeine haushaltswirtschaftliche Risiken. Bei 

 

5 Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 30. Oktober 2020 Az. 304-46.05.01-264/20 
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der nächsten Haushaltsplanung wird die Stadt Bornheim Gelegenheit haben, die Ansätze den 

aktuellen Entwicklungen und den dann vorliegenden Orientierungsdaten für 2025 anzupassen. 

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, inwieweit der Gesetzgeber die Regelungen des NKF-CIG 

über das Jahr 2024 hinaus verlängert. 

1.3.3.2 Aufwendungen und Erträge des Finanzausgleichs 

Die Stadt Bornheim hat im betrachteten Prüfungszeitraum durchgängig Schlüsselzuweisun-

gen vom Land erhalten. Der Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2020 beträgt 8,5 Mio. Euro. 

Für die Planung 2021 berücksichtigt Bornheim bereits den Auszahlungsbetrag gemäß der Fest-

setzung des GFG 2021. Danach steigert sie bis 2024 den Ansatz um durchschnittlich jährlich 

4,4 Prozent, was der durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate der Orientierungsdaten ent-

spricht. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der zukünftigen Leistungsfähigkeit des 

Landeshaushalts. Ob sich die vom Land ermittelten Steigerungsraten realisieren lassen, unter-

liegt allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Risiken. Darüber hinausgehende zusätzliche Pla-

nungsrisiken sind jedoch nicht ersichtlich. 

Die allgemeine Kreisumlage basiert auf dem Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft 

der Stadt Bornheim im Referenzzeitraum. Dabei ist zu beachten, dass die Finanzkraft der Stadt 

Bornheim im Verhältnis zur Finanzkraft der anderen Kommunen im Kreis steht. Da die Finanz-

kraft der anderen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis nur schwer zu prognostizieren ist, unterliegt 

die Planung der allgemeinen Kreisumlage grundsätzlich hohen allgemeinen haushaltswirt-

schaftlichen Risiken. Ausgehend vom Mittelwert der Jahre 2016 bis 2020 steigt die von der 

Stadt Bornheim zu zahlende allgemeine Kreisumlage bis 2025 um durchschnittlich jährlich 4,9 

Prozent. Bei der Planung der Ansätze 2021 und 2022 kann die Stadt Bornheim dabei bereits 

die Umlagehebesätze aus dem am 18. März 2021 verabschiedeten Doppelhaushalts 2021/2022 

des Rhein-Sieg-Kreises berücksichtigen. Für die Jahre danach liegt die Stadt mit ihren Steige-

rungen sogar leicht über den Planungen des Kreises. Zusätzliche Planungsrisiken werden hier 

nicht gesehen. 

1.3.3.3 Weitere Planungspositionen  

Die Personalaufwendungen der Stadt Bornheim erhöhen sich ausgehend vom Ergebnis 2020 

bis 2025 deutlich um 8,2 Mio. Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steige-

rung von 5,4 Prozent. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf eine Stellenplanausweitung im 

Haushalt 2021 zurückzuführen. Dort sind 53,7 neue Stellen gegenüber dem Vorjahr ausgewie-

sen, vor allem im Bereich Kindertagesstätten. Neben den zusätzlichen Stellen hat die Stadt für 

2021 auch die beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt und für die mit-

telfristige Finanzplanung eine jährliche Steigerung von einem Prozent eingeplant. Die aktuellen 

Orientierungsdaten geben hier zwar keine Zielwerte aufgrund der außergewöhnlichen Um-

stände durch die Corona-Pandemie vor. Gleichwohl verweist das Land darauf, bei den Perso-

nal- und Sachaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, um den Haushalt aus eige-

ner Kraft ausgleichen zu können. 

Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind vor allem die Leistungen der Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe geplant. Diese sind geprägt von den Betriebskostenzuschüssen an Kinderta-
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geseinrichtungen und Familienzentren in freier Trägerschaft und den Leistungen der Jugend-

hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Aufgrund der eingeplanten Steigerungsraten 

sind hier keine zusätzlichen haushaltswirtschaftlichen Risiken ersichtlich.  

1.3.4 Eigenkapital 

� Das Eigenkapital der Stadt Bornheim hat sich im Betrachtungszeitraum weiter verringert. Die 

Stadt gehört deutlich zur Hälfte der Vergleichskommunen mit der niedrigsten Eigenkapital-

ausstattung. Treten die geplanten COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen ein, ergibt 

sich ein weiterer Eigenkapitalverzehr.   

Eine Kommune sollte positives Eigenkapital haben und darf gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW nicht 

überschuldet sein. Je mehr Eigenkapital sie hat, desto weiter ist sie von der gesetzlich verbote-

nen Überschuldung entfernt. 

Eigenkapital Bornheim in Tausend Euro 2010 bis 2019  

 

Die Grafik zeigt den deutlichen Eigenkapitalverzehr der Stadt Bornheim seit 2010. In der Eröff-

nungsbilanz 2007 betrug das Eigenkapital noch 172 Mio. Euro. Bis Ende 2020 ist das Eigenka-

pital um 93,6 Mio. Euro auf 78,4 Mio. Euro zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang 

von 54 Prozent. Seit 2010 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht und die danach 

entstandenen Jahresfehlbeträge haben direkt die allgemeine Rücklage verringert. Der Jahres-

überschuss 2020 von 3,3 Mio. Euro wirkt sich zwar zunächst eigenkapitalerhöhend aus. Die in 

der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag eingestellten Haushaltsbelastung durch die 

COVID-19-Pandemie in Höhe von 4,8 Mio. Euro wird jedoch nach den gesetzlichen Regelun-

gen in 2025 entweder einmalig gegen das Eigenkapital ausgebucht oder über 50 Jahre linear 

abgeschrieben.  

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge haben sich dagegen auf 104,9 Mio. Euro er-

höht. Die Stadt Bornheim hat daher in den vergangenen Jahren mehr neue Sonderposten gebil-

det als aufgelöst. Im interkommunalen Vergleich gehört die Stadt durchgängig zum Viertel der 
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Kommunen mit den höchsten bilanzierten Sonderposten für Zuwendungen. Daher ergibt sich 

bei einer betrachtung des Eigenkapitals 2 ein geringerer Rückgang als beim Eigenkapital 1.  

Die einzelnen Positionen des Eigenkapitals stehen in der Anlage 5 dieses Teilberichtes. 

Eigenkapitalquote 1 in Prozent 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 70 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Bornheim gehört seit 2013 zur Hälfte der Vergleichskommunen mit der geringsten Ei-

genkapitalausstattung. Diese Einsortierung ergibt sich auch bei der Eigenkapitalquote 2. 

Eigenkapitalquote 2 in Prozent 2019 

Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum 

Anzahl 
Werte 

39,22 17,20 41,96 54,95 67,36 86,86 70 

Nach dem Doppelhaushalt 2021/2022 plant die Stadt Bornheim bis 2025 einen kumulierten 

Überschuss von 3,4 Mio. Euro ein. Ohne die – rein buchungstechnischen – außerordentlichen 

Erträge zum Ausgleich der COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen ergibt sich dagegen ein 

kumuliertes Defizit von 34 Mio. Euro. Treten diese Plan-Werte auch im Ergebnis ein, kommt es 

zu einem weiteren deutlichen Eigenkapitalverzehr. Eine bilanzielle Überschuldung ist für die 
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nächsten Jahre zwar noch nicht zu erwarten. Dennoch muss der Trend des stetigen Eigenkapi-

talverzehrs dringend mit ausgeglichenen Haushalten umgekehrt werden. 

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Konzern Stadt Bornheim verläuft ähnlich wie im städti-

schen Kernhaushalt. Das im Gesamtabschluss 2018 bilanzierte Eigenkapital beläuft sich auf 

100,1 Mio. Euro. Es ist damit um 16 Prozent niedriger als im Gesamtabschluss 2013. Im inter-

kommunalen Vergleich ordnet sich die Stadt wie folgt ein: 

Gesamteigenkapitalquote 1 in Prozent 2018 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 30 Werte eingeflossen.  

1.3.5 Schulden und Vermögen 

� Die Verschuldung der Stadt Bornheim hat sich im Betrachtungszeitraum um 36 Prozent er-

höht. Sowohl im Kernhaushalt als auch auf Konzernebene gehört Bornheim zu den Ver-

gleichskommunen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Werden die geplanten umfang-

reichen Investitionsvorhaben realisiert, werden dadurch die bestehenden Investitionskredite 

nahezu verdoppelt.  

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat durch eine umfangreiche Investitionstätigkeit der letzten Jahre nicht 

nur einen Werteverzehr vermeiden können, sondern sogar neue Vermögenswerte geschaf-

fen. Die Altersstruktur im Gebäudebereich und beim Verkehrsinfrastrukturvermögen stellt 

sich dementsprechend ausgewogen dar. Mittelfristig sind weitere Baumaßnahmen geplant 

mit einem hohen Investitionsvolumen. Bei einer Realisierung der geplanten Bauvorhaben 

wird sich daraus eine spürbare Haushaltsbelastung ergeben. 

Schulden und hohe Reinvestitionsbedarfe begrenzen aktuelle und zukünftige Gestaltungsmög-

lichkeiten und können dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit widersprechen. Je niedri-

ger sie ausfallen, desto größer sind die Handlungsspielräume der Haushaltswirtschaft einer 

Kommune.  
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Zu den Schulden gehören die Verbindlichkeiten, die Rückstellungen und die Sonderposten für 

den Gebührenausgleich. Um den unterschiedlichen Ausgliederungsgraden Rechnung zu tra-

gen, bezieht die gpaNRW die Schulden aus dem Gesamtabschluss ein. 

Schulden Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2019  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verbindlichkeiten 
aus Krediten für In-
vestitionen 

125.133  123.080  136.849  143.651  140.991  136.742  141.721  147.940  

Verbindlichkeiten 
aus Krediten zur 
Liquiditätssiche-
rung 

40.240  52.395  57.575  65.640  64.400  67.780  66.040  76.100  

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen 

3.564  2.502  3.202  5.972  2.581  2.077  1.844  2.359  

Verbindlichkeiten 
aus Transferleis-
tungen 

1  1  1  3  2  0  7  0  

Sonstige Verbind-
lichkeiten 

2.088  1.210  1.970  1.316  2.133  1.481  1.450  1.444  

Erhaltene Anzah-
lungen  

3.784  2.588  3.978  1.981  2.162  2.219  3.577  2.763  

Verbindlichkeiten 
gesamt 

174.811  181.776  203.575  218.563  212.269  210.299  214.639  230.606  

Rückstellungen 34.117  36.052  39.380  39.946  43.916  49.049  51.733  52.990  

Schulden gesamt 208.928  217.829  242.955  258.509  256.185  259.347  266.371  283.595  

Die Schulden der Stadt Bornheim haben sich im Eckjahresvergleich 2013 zu 2020 um 74,7 Mio. 

Euro auf 283,6 Mio. Euro erhöht. Das entspricht einer Zunahme von 36 Prozent. Dominert wer-

den die Schulden dabei von den Kreditverbindlichkeiten. Die bilanzierten Investitions- und Liqui-

ditätskredite machen Ende 2020 rund 79 Prozent der gesamten Schulden aus. Die Investitions-

kredite haben sich um 22,8 Mio. Euro erhöht und spiegeln die umfangreiche Investitionstätigkeit 

der Stadt wider. Allein das bilanzierte Gebäudevermögen hat sich im gleichen Zeitraum um 14,7 

Mio. Euro erhöht. Auf die durchgeführten Baumaßnahmen und die damit verbundene Auswir-

kung auf die Alterstruktur des städtischen Anlagevermögens geht die gpaNRW im Kapitel „Re-

investitionsbedarfe beim Gebäude- und Infrastrukturvermögen“ näher ein. 

Die Kredite zur Sicherstellung der Liquidität haben sich um 89 Prozent auf 76,1 Mio. Euro er-

höht. Die Fehlbeträge der letzten Jahre in der Ergebnisrechnung haben sich zum Teil auch im 

zahlungswirksamen Bereich widergespiegelt. Die negativen Ergebnisse aus dem laufenden 

Verwaltungsgeschäft mussten durch entsprechende Liquiditätskredite finanziert werden. Wie 

sich die weitere Finanzplanung der Stadt Bornheim auf den Liquiditätsbedarf und die Verschul-

dung auswirkt, wird im Kapitel „Salden der Finanzrechnung (künftiger Finanzierungsbedarf)“ 

dargestellt. 

Im interkommunalen Vergleich stellt die Stadt Bornheim bei der Höhe der Investitionskredite 

von 2015 bis 2019 den Maximalwert dar. Auch bezogen auf den Einwohner positioniert sich die 
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Stadt bei den Kreditverbindlichkeiten jeweils im Viertel der Kommunen mit den höchsten Wer-

ten: 

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner in Euro 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Investitionskredite je 
Einwohner 

2.933 22,20 486 1.079 1.483 4.888 70 

Liquiditätskredite je 
Einwohner 

1.367 0,00 16,34 266 1.040 2.294 70 

Nach den Kreditverbindlichkeiten stellen die Rückstellungen die wertmäßig größte Position der 

Schulden dar. Von den Ende 2020 bilanzierten Rückstellungen von 53 Mio. Euro entfallen allein 

38,3 Mio. Euro (72 Prozent) auf die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beam-

ten und die Versorgungsempfänger der Stadt. Bei einer Inanspruchnahme wird durch die gebil-

dete Rückstellung zwar der Aufwand gedeckt, nicht aber die Auszahlung. Um die Pensionsrück-

stellungen zumindest teilweise mit tatsächlicher Liquidität zu hinterlegen, hält die Stadt Born-

heim Fondsanteile an einem Versorgungsfonds der Rheinischen Vesorgungskasse. Diese 

Fondsanteile in Höhe von 1,1 Mio. Euro sind auf der Aktivseite der Bilanz als Wertpapiere des 

Anlagevermögens bilanziert. 

Bei einer einwohnerbezogenen Betrachtung ergibt sich für die Stadt Bornheim ein Schulden-

stand von 5.512 Euro für 2019. Im Vergleich mit anderen mittleren kreisangehörigen Kommu-

nen positioniert sich Bornheim damit wie folgt:  

Schulden je Einwohner in Euro 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 70 Werte eingeflossen. Die Stadt gehört durchgängig zu 

den 25 Prozent der Kommunen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt. Die 

hohe Verschuldung wirkt sich belastend auf die Ergebnisrechnung aus. In 2020 hat die Stadt 
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Bornheim 4,5 Mio. Euro an Zinsaufwendungen geleistet. Bei einer Änderung der aktuellen Nied-

rigzinspolitik ergibt sich aus dem hohen Bestand an Liquiditätskrediten ein haushaltswirtschaftli-

ches Risiko. 

Ergänzend zur Darstellung der Schulden des Kernhaushalts stellt die gpaNRW die Schulden 

auf Basis der Gesamtabschlüsse dar. Auf Konzernebene haben sich die Schulden von 231,7 

Mio. Euro in 2013 auf 291,5 Mio. Euro in 2018 erhöht.  

Gesamtschulden Bornheim je Einwohner in Euro 2018 

Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum 

Anzahl 
Werte 

6.051 1.626 3.218 4.460 5.973 14.534 30 

Die Stadt gehört auf Ebene der Gesamtabschlüsse ebenfalls zum Viertel der Vergleichskommu-

nen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. 

1.3.5.1 Verbindlichkeiten 

Gesamtverbindlichkeiten Konzern Kommune Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2018  

 

Bei den Gesamtverbindlichkeiten 2013 bis 2018 hat die gpaNRW die Daten aus den Gesamtab-

schlüssen der Stadt Bornheim verwendet. In Kommunen, in denen eine Pflicht zur Aufstellung 

von Gesamtabschlüssen besteht und diese bisher nicht vorliegen, hat die gpaNRW die Gesamt-

verbindlichkeiten hilfsweise ermittelt und diese in den interkommunalen Vergleich mit einbezo-

gen. 

Der Gesamtabschluss der Stadt Bornheim umfasst neben dem Einzelabschluss der Kernver-

waltung folgende verselbständigte Aufgabenbereiche: 

 Stadtbetrieb Bornheim AöR, 
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 Wasserwerk der Stadt Bornheim, 

 Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG und  

 Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG. 

Die Gesamtverbindlichkeiten des Konzerns haben sich im Eckjahresvergleich 2013 zu 2018 um 

44,8 Mio. Euro auf 242,1 Mio. Euro erhöht. Neben den Kreditverbindlichkeiten des Kernhaus-

halts sind auf Konzernebene im Wesentlichen die Investitionskredite des Wasserwerkes und 

des Stadtbetriebes enthalten. Auf Grundlage des Gesamtabschlusses 2018 ergeben sich für 

Bornheim Gesamtvernindlichkeiten von 5.025 Euro je Einwohner. 

Gesamtverbindlichkeiten Konzern Kommune je Einwohner in Euro 2018 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 110 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Auch auf Konzernebene gehört Bornheim zu den 25 Prozent der Vergleichskommunen mit den 

höchsten Verbindlichkeiten. Aufgrund der geplanten Investitionen ist zudem davon auszugehen, 

dass die Verbindlichkeiten weiter ansteigen. Darauf geht die gpaNRW im folgenden Kapitel nä-

her ein. 

1.3.5.2 Salden der Finanzrechnung (künftiger Finanzierungsbedarf) 

Von 2013 bis 2020 erzielt die Stadt Bornheim summiert einen Finanzmittelfehlbetrag von rund 

90 Mio. Euro. Dieser Fehlbetrag ergibt sich durch die negativen Salden aus Investitionstätigkeit 
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von 86,9 Mio. Euro sowie den negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2,8 

Mio. Euro. Die negativen Salden aus Investitionstätigkeit sind neben der umfangreichen Bautä-

tigkeit auf die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen zurückzuführen, für die es 

keine entsprechenden investiven Einzahlungen als Gegenfinanzierung gibt. Dabei handelt es 

sich um die Erhöhung der Anteile an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG sowie um die 

Weiterleitung von Darlehen an die Stadtbetriebe Bornheim und an die Stromnetz Bornheim 

GmbH & Co. KG. 

Im Vergleichsjahr 2019 konnte die Stadt Bornheim das laufende Verwaltungsgeschäft nicht nur 

selbständig finanzieren, sondern sogar einen Überschuss von drei Mio. Euro erwirtschaften. 

Damit reiht sich die Stadt im Vergleich mit den anderen Kommunen wie folgt ein:   

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro 2019 

 

Mehr als 75 Prozent der Vergleichskommunen haben noch höhere Liquiditätsüberschüsse je 

Einwohner erwirtschaftet als die Stadt Bornheim. 

Salden der Finanzrechnung Bornheim in Tausend Euro 2021 bis 2025  

Grundzahlen 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 

-5.620  -6.754  -4.775  -6.242  4.185  

+ Saldo aus Investitionstätigkeit -38.231  -21.815  -27.681  -42.033  -38.090  

= Finanzmittelüberschuss/ -fehl-
betrag 

-43.851  -28.569  -32.456  -48.275  -33.905  

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 29.119  27.224  24.225  35.683  27.132  
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Grundzahlen 2021 2022 2023 2024 2025 

= Änderung des Bestandes an 
eigenen Finanzmitteln 

-14.732  -1.345  -8.231  -12.592  -6.773  

Bei den geplanten negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 bis 2024 wer-

den die Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar. Die im Ergebnisplan als außerordentli-

cher Ertrag dargestellte Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie führt dort zwar zu 

einer Ergebnisverbesserung. In der Finanzrechnung spiegelt sich dies jedoch nicht in gleicher 

Weise wider, da bei dieser Buchungs- und Bilanzierungshilfe keine tatsächliche Liquidität fließt. 

Treten die geplanten negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ist ein, sind diese 

über zusätzliche Liquiditätskredite zu finanzieren. 

Aufgrund der fehlenden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die geplanten In-

vestitionen neben den Zuwendungen Dritter vor allem über neue Investitionskredite zu finanzie-

ren. Bis 2025 ist eine Nettoneuverschuldung von 143,4 Mio. Euro geplant. Das würde nahezu 

eine Verdoppelung der zur Zeit bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bedeu-

ten. Mit der geplanten Kreditaufnahme sollen vor allem Investitionen in das städtische Gebäu-

devermögen durchgeführt werden. Wie sich die bisher durchgeführten Investitionen auf den Zu-

stand des Anlagevermögens ausgewirkt haben und welche größere Investitionsvorhaben in den 

nächsten Jahren geplant sind, wird im nachfolgenden Kapitel betrachtet. 

In 2019 entfallen 4,1 Prozent der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die 

Zinsaufwendungen. Damit gehört Bornheim zu den 25 Prozent der Vergleichskommunen mit 

der höchsten Zinslastquote. Trotz der geplanten deutlich steigenden Verschuldung geht die 

Stadt Bornheim jedoch nach eigenen Angaben nicht von einer entsprechenden Steigerung der 

jährlichen Zinsaufwendungen aus. Die steigenden Zinsaufwendungen durch die Aufnahme 

neuer Darlehen soll durch das Auslaufen einiger Altdarlehen mit verhältnismäßig hohen Zinss-

ätzen kompensiert werden.  

1.3.5.3 Reinvestitionsbedarfe beim Gebäude- und Infrastrukturver-
mögen 

Die Höhe der Verbindlichkeiten und des Vermögens stehen üblicherweise in Beziehung zuei-

nander. Investitionsmaßnahmen werden in der Regel durch Kreditaufnahmen finanziert. Kom-

munen, die in der Vergangenheit viel investiert haben, haben dadurch tendenziell höhere Ver-

bindlichkeiten gegenüber einer Kommune die vergleichsweise wenig investiert hat, aufgebaut. 

Nicht durchgeführte Investitionen können hingegen zu geringeren Verbindlichkeiten führen. 

Ein schlechter Zustand des Anlagevermögens deutet auf einen Sanierungsbedarf und damit auf 

anstehende Investitionsmaßnahmen hin. Absehbare Reinvestitionen müssen finanziert werden. 

Je schlechter der Zustand des Anlagevermögens ist, umso höher ist das Risiko zukünftiger 

Haushaltsbelastungen. 

Als Indikator für den Zustand des Anlagevermögens zieht die gpaNRW die Altersstruktur heran. 

Die Altersstruktur schätzt die gpaNRW anhand der Kennzahl Anlagenabnutzungsgrad ein. Den 

Anlagenabnutzungsgrad errechnet sie aus Daten der Anlagenbuchhaltung. Dazu setzt die 

gpaNRW die Restnutzungsdauer der einzelnen Anlagegüter ins Verhältnis zur Gesamtnut-

zungsdauer. Hieraus ergibt sich, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände bereits abge-

nutzt sind. 
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Anlagenabnutzungsgrade in Prozent 2019 

Vermögensgegenstand 
GND nach  
Anlage 16 * 

von             bis 

GND  
Bornheim 

./. RND  
Bornheim 
31.12.2019 

Anlagenab- 
nutzungs-

grad 

Wohnbauten 50 80 80 48 40 

Verwaltungsgebäude 40 80 80 39 52 

Feuerwehrgerätehäuser 40 80 60 32 47 

Schulen 40 80 80 44 45 

Tageseinrichtungen für Kinder 40 80 80 44 45 

Sporthallen  40 60 60 27 56 

Hallenbäder 40 70 70 50 29 

Straßen 30 60 50 25 50 

Wirtschaftswege 30 60 40 5 88 

GND = Gesamtnutzungsdauer, RND = Restnutzungsdauer jeweils in Jahren 
* NKF – Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände (Anlage 16 der VV Muster zur 
GO NRW und KomHVO NRW)  

Die Stadt Bornheim hat sich im Rahmen ihrer Wahlmöglichkeiten für eher lange Gesamtnut-

zungsdauern entschieden. Die Abschreibungen verteilen sich dadurch auf die maximal zulässi-

gen Zeiträume. Dadurch sinkt zwar die jährliche Belastung durch die Abschreibungen. Mit ei-

nem Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen von 6,5 Prozent gehört 

Bornheim zur Hälfte der Vergleichskommunen mit der niedrigeren Abschreibungsintensität. 

Lange Gesamtnutzungsdauern bergen aber auch das Risiko, dass die Stadt einen Vermögens-

gegenstand vorzeitig außerplanmäßig abschreiben und Ersatz beschaffen muss. 

Die errechneten Anlagenabnutzungsgrade sind bei den Gebäuden in einem unauffälligen Be-

reich von unter 50 Prozent oder knapp darüber. Dies deutet bei einer rein bilanziellen Betrach-

tung auf eine ausgewogenen Altersstruktur der Gebäude hin. Dies wird durch die hohe Investiti-

onsquote von 152 Prozent (2013 bis 2020) im Gebäudebereich unterstützt. Die Stadt konnte in 

den letzten Jahren mit den durchgeführten Investitionen nicht nur einen Werteverzehr vermei-

den, sondern sogar neue Vermögenswerte schaffen. Folgerichtig ist auch der Bilanzwert der 

Gebäude von 2013 nach 2020 um 14,7 Mio. Euro auf 121 Mio. Euro angewachsen. Baumaß-

nahmen sind im Wesentlichen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Asylunterkünfte 

durchgeführt worden sowie Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich.  

Für die nächsten Jahre sind weitere große Baumaßnahmen mit einem hohen Investitionsvolu-

men geplant. Schwerpunkt liegt hier im Schulbereich, bei Kindertageseinrichtungen und bei den 

Feuerwehrgerätehäusern. Allein für den Neubau einer Gesamtschule im Stadtteil Merten sind 

investive Kosten von 73,5 Mio. Euro vorgesehen. Weitere große Maßnahmen sind die Erweite-

rung und Sanierung der Europaschule mit rund 25 Mio. Euro, die Sanierung der Grundschule 

Walberberg mit rund zehn Mio. Euro, die Erweiterung der Grundschule Bornheim mit 6,7 Mio. 

Euro und der Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäuser in Hellenkreuz und Hemmerich/Rös-
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berg mit insgesamt 7,3 Mio. Euro. Das im Haushaltsplan 2021/2022 abgebildete Investitionsvo-

lumen beträgt rund 175 Mio. Euro. Hinzu kommt ein geplanter Neubau des Hallen-Freibades 

mit geschätzten Kosten von 30 Mio. Euro, welcher noch nicht im Haushaltsplan abgebildet ist. 

Werden die geplanten Investitionen durchgeführt, wirkt sich das einerseits weiter positiv auf die 

Abnutzungsgrade im Gebäudebereich aus. Allerdings ist der Schuldenstand der Stadt Bornheim 

bereits zum jetzigen Zeitpunkt vergleichsweise hoch. Durch die zusätzlichen Haushaltsbelas-

tungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Stadt voraussichtlich keine Liquiditätsüber-

schüsse aus dem laufenden Geschäft zur Mitfinanzierung der geplanten Investitionen erwirt-

schaften können. Neben den investiven Zuwendungen Dritter werden die Investitionsmaßnah-

men daher hauptsächlich über Kredite zu finanzieren sein und sich dadurch die bereits jetzt ver-

gleichsweise hohe Verschuldung nochmal deutlich erhöhen. Insbesondere die aus dem neuen 

Vermögen resultierenden Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 

werden sich ebenfalls erhöhen. Dies stellt eine erhebliche zukünftige Haushaltsbelastung dar. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte bei den geplanten Investitionsvorhaben im Gebäudebereich darauf 

achten, nur die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Bei der Planung sollte die Funktiona-

lität eines Gebäudes im Vordergrund stehen. Die aus den gesamten geplanten Investitionen 

entstehenden Folgekosten müssen für den städtischen Haushalt dauerhaft tragbar sein. 

Der Bilanzwert des Verkehrsinfrastrukturvermögen ist von 2013 bis 2020 lediglich um 6,3 Mio. 

Euro zurückgegangen. Der Werteverzehr durch Abschreibungen und Abgänge beträgt hier al-

lein 28 Mio. Euro. Die Stadt Bornheim hat daher in den vergangenen Jahren regelmäßig in das 

Straßennetz investiert. Auch im aktuellen Haushalt sind für 2021 bis 2025 im Produktbereich 

„1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ jedes Jahr durchschnittlich 4,2 Mio. Euro investive 

Auszahlungen für Baumaßnahmen vorgesehen. Für das städtischen Straßennetz der Stadt 

Bornheim ergibt sich bei einer rein bilanziellen Betrachtung ein unauffälliger Abnutzungsgrad 

von 50 Prozent. Weitere kurz- und mittelfristig erforderliche Investitionen in das Straßenvermö-

gen, die über die bereits veranschlagten Mittel hinausgehen, sind nicht zu erwarten.   

Die Wirtschaftswege dagegen weisen einen Grad der Abnutzung von 88 Prozent auf. Mehr als 

die Hälfte der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermägenspositionen in diesem Bereich ha-

ben nur eine Restnutzungsdauer von zwei Jahren und darunter. Aus diesen Werten lassen sich 

steigende Reinvestitionsbedarfe bei den Wirtschaftswegen erwarten, die aus dem Haushalt fi-

nanziert werden müssen.  

1.4 Haushaltssteuerung 

Im folgenden Abschnitt stellt die gpaNRW fest, ob der Stadt Bornheim die wesentlichen Infor-

mationen zur Steuerung ihrer Haushaltswirtschaft vorliegen. Zudem analysiert die gpaNRW, wie 

sich die haushaltswirtschaftliche Steuerung der Verwaltung auswirkt. Des Weiteren betrachtet 

sie, wie die Kommune mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen und mit Fördermit-

teln umgeht. 
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1.4.1 Informationen zur Haushaltssituation 

� Aufgrund eines unterjährigen Finanzberichtswesen liegen den kommunalen Entscheidungs-

trägern die wesentlichen Informationen zur Haushaltssteuerung vor. Zusätzlich wird der Poli-

tik regelmäßig in einem Arbeitskreis Finanzen über finanzielle Entwicklungen berichtet. Die 

Stadt Bornheim erstellt als einige der wenigen Kommunen in NRW fristgerecht den Jahres-

abschluss.  

Eine Kommune sollte stets über aktuelle Informationen zur Haushaltssituation verfügen. Die 

gpaNRW hält es daher für wichtig, dass Kommunen die Fristen für die Anzeige der Haushalts-

satzung nach § 80 Abs. 5 S. 2 GO NRW sowie für die Aufstellung und Feststellung der Jahres-

abschlüsse (§ 95 Abs. 5 S. 2 GO NRW, § 96 Abs. 1 GO NRW) einhalten. 

Unabhängig hiervon sollten die Führungskräfte einer Kommune für ihre jeweiligen Zuständig-

keitsbereiche über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung informiert sein. Darauf aufbauend 

sollten die Organisationseinheiten der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister und der Käm-

merin bzw. dem Kämmerer über den jeweiligen Teilplan berichten. Zudem sollten sie über die 

voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres informiert sein. 

Darüber hinaus sollte eine Bürgermeisterin bzw. ein Bürgermeister sowie eine Kämmerin bzw. 

ein Kämmerer den Verwaltungsvorstand und die politischen Entscheidungsträger über den 

Stand der Haushaltsbewirtschaftung und über die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende 

des Haushaltsjahres informieren. Die Entscheidungsträger müssen in der Lage sein, rechtzeitig 

Maßnahmen zu ergreifen, wenn Ziele der Haushaltsplanung gefährdet sind. 

Die Stadt Bornheim hat in den letzten Jahren ihre Doppelhaushalte regelmäßig im September 

des Vorjahres eingebracht und im Februar des laufenden Haushaltsjahres verabschiedet und 

bei der Kommunalaufsicht angezeigt. Sie kann damit die gesetzliche Frist für die Anzeige bei 

der Kommunalaufsicht (30. November) nicht einhalten. Die Genehmigung des Doppelhaushal-

tes 2019/2020 erfolgte am 15. Mai 2019, so dass die Stadt Bornheim in 2019 mehrere Monate 

der vorläufigen Haushaltsführung unterlag. Für die Haushaltssatzung 2021 hat das Land die 

Anzeigefrist bis zum 01. März 2021 verlängert. Da der Doppelhaushalt 2021/2022 am 11. Mai 

2021 vom Rat der Stadt Bornheim beschlosen wurde, hat die Stadt auch diese gesetzliche Frist 

nicht eingehalten. 

Bezüglich der Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat schreibt die Gemein-

deordnung NRW gemäß § 95 Abs. 5 vor, dass dies innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 

Haushaltsjahres zu erfolgen hat. Die Stadt Bornheim hat den Entwurf des Jahresabschlusses 

2020 zum 31. März 2021 aufgestellt. Diese fristgerechte Erstellung gelingt nur wenigen Kom-

munen in NRW und deutet auf eine gute Organisation und Steuerung durch das Amt für Finan-

zen hin. Auch die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses erfolgt fristgerecht bis zum 31. 

Dezember. Dadurch liegen der Stadt frühzeitig die Ergebnisse des Vorjahres vor und sie kann 

diese bei der Planung des nächsten Haushaltsjahres einbeziehen. 

Neben der fristgerechten Erstellung des Jahresabschlusses liegen der Stadt auch durch ein un-

terjähriges Berichtswesen aktuelle Information zur Steuerung des Haushalts vor. Die Budget-

verantwortlichen aus den Fachämtern berichten in einem standardisierten Verfahren zum 30. 

Juni, 30. September und 01. Dezember der Kämmerei zur Entwicklung der Haushaltssituation. 

Dabei wird neben der Entwicklung des Ergebnisplanes über den Stand der Investitions- und Li-
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quiditätskredite sowie über Ziele und Kennzahlen berichtet. Seit letzten Jahr ist die Berichts-

pflicht um die coronabedingten Auswirkungen erweitert worden. Die Kämmerei erstellt auf 

Grundlage der einzelnen Berichte aus den Fachämtern einen Gesamtbericht der in Form einer 

Berichtsvorlage in den Haupt- und Finanzausschuss geht. Zusätzlich tauscht sich die Verwal-

tung mit Vertretern und Vertreterinnen der politischen Fraktionen regelmäßig in einem Arbeits-

kreis Finanzen über alle wichtigen finanziellen Entwicklungen der Stadt aus. Dieses Verfahren 

ermöglicht es den kommunalen Entscheidungsträgern unterjährig auf Fehlentwicklungen zu re-

agieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Ziele der Haushaltsplanung gefähr-

det sind. Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig solche funktionierende Informations- und Control-

lingstrukturen sind, um bei Bedarf frühzeitig reagieren zu können.  

1.4.2 Wirkung der kommunalen Haushaltssteuerung 

� Der Stadt Bornheim ist es in den letzten Jahren gelungen, einen großen Teil des Anstiegs 

bei den sozialen Leistungen und den Personalaufwendungen durch eigene Konsolidierungs-

maßnahmen zu kompensieren. Oberstes Ziel muss es bleiben, durch eine Fortführung der 

Haushaltskonsolidierung den Haushaltsausgleich zu erreichen. 

Eine Kommune hat nach § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen 

und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Insofern ist es für sie eine 

dauernde Aufgabe, ihre finanzielle Leistungskraft und den Umfang ihres Aufgabenbestandes in 

Einklang zu bringen. Eine Kommune sollte daher durch (Konsolidierungs-)Maßnahmen ihren 

Haushalt entlasten. So kann sie eigene Handlungsspielräume langfristig erhalten oder wiederer-

langen. 

Die Jahresergebnisse werden wesentlich durch schwankende Erträge und Aufwendungen der 

Gewerbesteuer, der Kreisumlage und des Finanzausgleichs beeinflusst. Die Jahresergebnisse 

geben im Zeitverlauf damit nur bedingt einen Hinweis auf die Erfolge von eigenen Konsolidie-

rungsmaßnahmen. Die Wirkung der kommunalen Haushaltssteuerung auf die Jahresergebnisse 

wird überlagert. Um diese wieder offenzulegen, bereinigt die gpaNRW die Jahresergebnisse um 

die Erträge und Aufwendungen der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und des Finanzausgleichs  

sowie um Sondereffekte. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sollen die Kommunen die Corona beding-

ten Haushaltsbelastungen als außerordentlichen Ertrag planen. Die gpaNRW hat sowohl die 

von der Stadt Bornheim ermittelten Corona bedingten Belastungen, als auch die entsprechen-

den außerordentlichen Erträge bereinigt. Die Corona bedingten Effekte sind somit nicht mehr in 

den bereinigten Jahresergebnissen enthalten. 

Die Teilergebnisse der Produktbereiche Soziale Leistungen sowie Kinder-, Jugend- und Famili-

enhilfe haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Jahresergebnisse. Diese Positionen stehen 

im Zusammenhang mit der Finanzierung sozialer Leistungen und können von der Stadt nur ein-

geschränkt beeinflusst werden. Die gpaNRW stellt deshalb das bereinigte Jahresergebnis diffe-

renziert dar. 

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die bereinigten Jahresergebnisse ausgehend vom Basisjahr 

2013 entwickeln. Die Tabellen 8 und 9 der Anlage enthalten die Berechnungen hierzu. 
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Bereinigte Jahresergebnisse Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2025  

 

Der Verlauf der bereinigten Jahresergebnisse (blauer Graph) ist grundsätzlich negativ. Das be-

reinigte Jahresergebnis 2020 ist um 4,3 Mio. Euro schlechter als das des Basisjahres 2013. Die 

im Trendverlauf erkennbare positive Entwicklung der Jahre 2017 und 2020 entspricht dabei der 

Entwicklung bei den tatsächlichen Jahresergebnissen. Die tatsächlichen Jahresergebnisse 

2017 und 2020 sind ebenfalls deutlich besser ausgefallen als in den Vorjahren.  

Der Kurvenverlauf lässt erkennen, inwieweit es der Stadt Bornheim gelingt, die Aufwandssteige-

rungen der letzten Jahre durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen oder Ertrags-

steigerungen außerhalb der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs zu kompensieren. Auf-

wandssteigerungen ergeben sich regelmäßig durch steigende Sozialleistungen, Tarif- und Be-

soldungserhöhungeun sowie allgemeine Preissteigerungen bei den Unterhaltungs- und Bewirt-

schaftungsaufwendungen. Allein die Personalaufwendungen der Stadt Bornheim haben sich 

von 2013 nach 2020 um 8,4 Mio. Euro erhöht. Die Sozialleistungen der Produktbereiche 5 und 

6 haben sich im gleichen Zeitraum um 10,1 Mio. Euro erhöht. Da das bereinigte Jahresergebnis 

2020 nur 4,3 Mio. Euro unter dem des Basisjahres 2013 liegt, konnte die Stadt Bornheim einen 

großen Teil der Aufwandssteigerungen durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen ausgleichen. 

Lässt man in der Betrachtung die Sozialleistungen unberücksichtigt (roter Graph), gelingt es der 

Stadt Bornheim sogar, das bereinigte Jahresergebnis 2020 um 5,7 Mio. Euro zu verbessern.  

Insgesamt wird deutlich, dass sich die Stadt Bornheim aufgrund der Haushaltssicherung der 

letzten Jahre intensiv mit dem Thema Konsolidierung beschäftigt hat. Das Erfordernis zur Auf-

stellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht bereits seit 1997. Mit der Verabschie-

dung des Haushaltes 2015/2016 und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 

hat Bornheim das Ziel verfolgt, bis 2021 einen echten Haushaltsausgleich zu erreichen. Um die-

ses Ziel zu erreichen, wurde ein strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess implementiert 

und alle Fachbereiche eingebunden.  
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Wichtige Konsolidierungsmaßnahmen waren die stufenweise Anhebung der Hebesätze zur 

Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer (siehe nachfolgendes Kapitel) sowie die Erhö-

hung der Eigenkapitalverzinsung bei den Eigenbetrieben. Dabei hat die Stadt auch regelmäßig 

die Empfehlungen der gpaNRW aus den vergangenen überörtlichen Prüfungen berücksichtigt. 

Darüber hinaus hat die Stadt aber auch ein aktives Schuldenmanagement eingeführt. Trotz ge-

stiegenener Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten sind die Zinsaufwendun-

gen im Zeitraum 2013 bis 2020 um 1,7 Mio. Euro zurückgegangen und haben den Haushalt 

entlastet. 

Im weiteren Planungsverlauf bis 2025 ist eine weitere Verschlechterung bei den bereinigten 

Jahresergebnissen zu erkennen. Allein die sozialen Leistungen erhöhen sich ausgehend vom 

letzten Ist-Jahr 2020 bis 2025 um 8,5 Mio. Euro. Diese sozialen Transferaufwendungen stellen 

damit, wie in vielen anderen Kommunen auch, eine erhebliche zukünftige Haushaltsbelastung 

dar.  

1.4.2.1 Auswirkungen der Realsteuern  

Durch die Wahl der Hebesätze kann die Kommune die Höhe ihrer Steuererträge unmittelbar be-

einflussen. Bevor eine Kommune Steuern erhöht, sollte sie andere Konsolidierungsmöglichkei-

ten umsetzen. Dies ergibt sich aus § 77 GO NRW. Ziel einer Kommune muss immer der ausge-

glichene Haushalt sein. 

Die Stadt Bornheim hat die Hebesätze zur Grundsteuer A und zur Gewerbesteuer seit 2013 wie 

folgt angehoben: 

 Grundsteuer A in 2017 um 30 Prozentpunkte auf 290 v. H. und  

 Gewerbesteuer in 2014 um 25 Prozentpunkte auf 465 v. H., in 2015 um 20 Prozent-

punkte auf 485 v. H. und in 2018 um 5,0 Prozentpunkte auf 490 v.H.. 

Vor allem die Steuerungsmöglichkeiten bei der Grundsteuer B hat Bornheim in den vergange-

nen Jahren als Bestandteil der Haushaltskonsolidierung genutzt. Die Hebesätze zur Grund-

steuer B haben sich wie folgt entwickelt: 

Hebesatz Grundsteuer B Bornheim 2013 bis 2020 in Prozent 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

430 470 500 500 595 645 695 695 695 

Die Stadt konnte durch die durchgeführten Hebesatzerhöhungen ihre Erträge bei der Grund-

steuer B von 7,1 Mio. Euro in 2013 um 4,7 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro in 2020 erhöhen und 

dadurch den Haushalt nachhaltig entlasten. 

Im Vergleich positioniert sich die Stadt Bornheim mit ihren gewählten Hebesätzen wie folgt: 
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Hebesätze 2020 im Vergleich (Angaben in von Hundert) 

  Stadt Bornheim 
fiktiver Hebe-

satz 
Rhein-Sieg-

Kreis 
Regierungsbe-

zirk Köln 
gleiche Größen-

klasse 

Grundsteuer A 290  223 343  359 298 

Grundsteuer B 695  443 625 582 548 

Gewerbesteuer 490  418 492 462 413 

1.4.3 Ermächtigungsübertragungen 

� Feststellung 

Bei der Stadt Bornheim erhöhen die übertragenen Ermächtigungen im investiven Bereich die 

Haushaltsansätze um durchschnittlich 34 Prozent. Dennoch kann dann im Folgejahr lediglich 

knapp die Hälfte des zur Verfügung stehenden Ansatzes auch tatsächlich verausgabt wer-

den. Die gpaNRW sieht hier Optimierungsmöglichkeiten.   

Eine Kommune sollte ihre Aufwendungen sowie ihre Ein- und Auszahlungen in ihrer voraus-

sichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe planen. Die jeweiligen Ansätze sollten Kom-

munen sorgfältig schätzen, soweit sie sie nicht errechnen können. Diese allgemeinen Planungs-

grundsätze sind in § 11 Abs. 1 KomHVO NRW geregelt. Eine Kommune kann Aufwendungen 

im Ergebnisplan und Auszahlungen im Finanzplan unter bestimmten Voraussetzungen auf das 

nachfolgende Haushaltsjahr übertragen (Ermächtigungsübertragung). Hierdurch können sich 

die Haushaltsansätze erhöhen. 

Nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW hat eine Kommune Grundsätze über Art, Umfang und Dauer 

der Ermächtigungsübertragungen zu regeln. 

Die folgende Tabelle zeigt die Höhe der Ermächtigungen, die die Stadt Bornheim bei den or-

dentlichen Aufwendungen übertragen hat. In einem weiteren Analyseschritt wird gezeigt, inwie-

weit die Stadt ihre Haushaltsansätze einschließlich der Ermächtigungsübertragungen (= fortge-

schriebener Ansatz) tatsächlich in Anspruch genommen hat.  

Ordentliche Aufwendungen Stadt Bornheim 2015 bis 2019  

Grundzahlen/ Kennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 

Haushaltsansatz in Tausend Euro 90.111 99.673 106.667 108.575 115.760 

Ermächtigungsübertragungen in Tausend Euro 100 265 240 305 174 

Ansatzerhöhungsgrad in Prozent 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

Fortgeschriebener Ansatz in Tausend Euro 90.211 99.938 106.907 108.881 115.934 

Anteil der Ermächtigungsübertragungen am 
fortgeschriebenen Ansatz in Prozent 

0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

Ist-Ergebnis in Tausend Euro 91.787 104.560 107.752 111.403 115.524 
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Grundzahlen/ Kennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 

Grad der Inanspruchnahme fortgeschriebe-
ner Ansatz in Prozent 

101,7 104,6 100,8 102,3 99,6 

Die Stadt Bornheim geht grundsätzlich restriktiv mit Ermächtigungsübertragungen um. Eine 

Übertragungen von Aufwendungen und deren Auszahlungsermächtigung erfolgt nur in begrün-

deten Einzelfällen. So erhöhen die übertragenen Aufwandsermächtigungen den Haushaltsan-

satz nur zu durchschnittlich 0,2 Prozent. Bis auf 2019 hat die Stadt mehr Aufwendungen im Er-

gebnis geleistet als sie veranschlagt hat. 

Ermächtigungsübertragungen (Ordentliche Aufwendungen) je Einwohner in Euro 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 64 Werte eingeflossen. Viele andere Kommunen gehen 

ebenfalls restiriktiv mit der Übertragung von Aufwandsermächtigungen um. Von den 64 Ver-

gleichskommunen übertragen allein 18 Kommunen überhaupt keine Ermächtigungen ins Folge-

jahr. 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Stadt Bornheim 2015 bis 2019 

Grundzahlen/ Kennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 

Haushaltsansatz in Tausend Euro 87.850 94.619 102.686 104.611 108.897 

Ermächtigungsübertragungen in Tausend Euro 2.895 3.953 4.937 8.443 4.391 

Ansatzerhöhungsgrad in Prozent 3,3 4,2 4,8 8,1 4,0 

Fortgeschriebener Ansatz in Tausend Euro 90.746 98.572 107.622 113.054 113.288 

Bei den Übertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich 

um die Auszahlungsermächtigungen für die im Jahresabschluss gebildeteten Rückstellungen 

(Instandhaltungsrückstellungen und Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten 

wie z. B. Prozesskosten). Daneben werden auch für die übertragenen Aufwandsermächtigun-

gen (siehe vorherige Tabelle) die Finanzmittel übertragen. 
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Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) je Einwohner in 
Euro 2019 

Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum 

Anzahl 
Werte 

90,86 0,00 0,00 2,26 26,28 205 64 

Mit den übertragenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2018 nach 2019 in 

Höhe von 90,86 Euro je Einwohner gehört die Stadt Bornheim zu den 25 Prozent der Ver-

gleichskommunen mit den höchsten Werten. 

Bei den investiven Auszahlungen stellt sich die Situation wie folgt dar: 

Investive Auszahlungen Stadt Bornheim 2015 bis 2019  

Grundzahlen/ Kennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 

Haushaltsansatz in Tausend Euro 30.928 26.431 27.867 25.148 29.522 

Ermächtigungsübertragungen in Tausend Euro 8.056 9.755 9.233 18.140 1.184 

Ansatzerhöhungsgrad in Prozent 26,0 36,9 33,1 72,1 4,0 

Fortgeschriebener Ansatz in Tausend Euro 38.983 36.186 37.100 43.288 30.706 

Anteil der Ermächtigungsübertragungen am 
fortgeschriebenen Ansatz in Prozent 

20,7 27,0 24,9 41,9 3,9 

Ist-Ergebnis in Tausend Euro 28.503 20.182 8.497 14.286 17.089 

Grad der Inanspruchnahme fortgeschriebe-
ner Ansatz in Prozent 

73,1 55,8 22,9 33,0 55,7 

Die Stadt Bornheim überträgt investive Auszahlungsermächtigungen in unterschiedlicher Höhe 

in die Folgejahre. Während der Ansatzerhöhungsgrad in 2018 noch 72,0 Prozent beträgt, sind 

es in 2019 lediglich vier Prozent. Die durchschnittlichen Übertragungen im Betrachtungszeit-

raum 2015 bis 2019 liegen bei 9,3 Mio. Euro, was einem durchschnittlichen Ansatzerhöhungs-

grad von 34,4 Prozent entspricht. 

Die übertragenen Ermächtigungen von 2018 nach 2019 entsprechen 24,50 Euro je Einwohner. 

Damit gehört Bornheim zu den 25 Prozent der 64 Vergleichskommunen mit den niedrigsten 

Werten. In 2015, 2016 und 2018 dagegen reiht sich die Stadt im Viertel mit den höchsten inves-

tiven Ermächtigungsübertragungen je Einwohner ein. Aufgrund der hohen Übertragungen von 

2017 nach 2018 hat die Kämmerei im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 beschlossen, ei-

nen Großteil der beantragten Übertragungen nicht zu genehmigen. Dennoch wurden in 2019 

von dem zur Verfügung stehenden Ansatz von 30,7 Mio. Euro lediglich 17,1 Mio. Euro auch tat-

sächlich verausgabt.  

In welcher Höhe die Kommune den fortgeschriebenen Ansatz auch ausschöpfen kann, wird 

durch die Kennzahl „Grad der Inanspruchnahme“ ausgedrückt. Je höher der Grad, desto besser 

gelingt es einer Kommune, die geplanten Investitionsvorhaben auch tatsächlich umzusetzen. 
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Grad der Inanspruchnahme fortgeschriebener Ansatz in Prozent 2019 

 

Im dem Jahren 2015 und 2019 gehört Bornheim zur Hälfte der Vergleichskommunen mit dem 

höchsten Grad der Inanspruchnahme. In 2017 dagegen reiht sich die Stadt mit einem Grad von 

22,9 Prozent im Viertel mit den niedrigsten Werten ein. 

Die Stadt Bornheim kann daher - wie viele andere Kommunen auch – nicht alle im Haushalts-

jahr vorhandenen investiven Haushaltsermächtigungen in Anspruch nehmen. Dies liegt zum ei-

nen an den eigenen begrenzten personellen Kapazitäten in der Bauabteilung. Zum anderen ist 

es aufgrund der nach wie vor guten Auftragslage in der Baubranche oftmals schwierig, geeig-

nete Unternehmen zeitgerecht für Bauprojekte zu gewinnen.  

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben aus § 13 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen jedoch nur Investi-

tionen im Finanzplan veranschlagt werden, bei denen unter anderem die Gesamtkosten sowie 

die Zeitplanung vorliegt. Dadurch soll gewährleistet sein, dass der Haushaltsplan ein realisti-

sches Bild der Investitionstätigkeit einer Kommune widerspiegelt. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte ihre Grundsätze für die Planung der investiven Auszahlungen 

überprüfen und gegebenenfalls mit der Genehmigung von beantragten Ermächtigungsüber-

tragungen restriktiver umgehen. Die Investitionsplanung sollte mit einer Personaleinsatzpla-

nung verknüpft werden. 

Bei den Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich ist zudem die Auswirkung auf die 

Kreditermächtigung zu berücksichtigen. Diese kann nur für maximal zwei Jahre übertragen wer-

den. Bei Verzögerungen von Baumaßnahmen sollte daher eine Neuveranschlagung und damit 

auch eine Neufinanzierung überprüft werden. 

Durch ein systematisches Bauinvestitionscontrolling (BIC) kann eine Kommune ihre Bauvorha-

ben im Hinblick auf die Einhaltung von Kosten- und Projektlaufzeiten optimieren. Aufgrund der 

anstehenden Projekte mit hohem Investitionsvolumen gewinnt ein funktionierendes BIC für die 

Stadt Bornheim umso mehr an Bedeutung. Nähere Erläuterungen und Empfehlungen hierzu fin-

den sich im Teilbericht „Vergabewesen“ (Kapitel 5.5 Bauinvestitionscontrolling). 
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Die Stadt Bornheim hat Regelungen zur Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 Abs. 1 

KomHVO NRW getroffen. Diese sind unter den Bewirtschaftungsregelungen als Anlage zur 

Haushaltssatzung abgebildet und werden damit jedes Jahr vom Rat beschlossen. Danach wer-

den Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich nur für bereits begonnene investive Maßnah-

men bewilligt. Konsumtive Ermächtigungsübertragungen werden nur ausnahmsweise gewährt. 

In der jährlichen Jahresabschlussverfügung des Kämmerers werden die Regelungen konkreti-

siert. Begündete Anträge auf Übertragung von Ermächtigungen sind der Finanzbuchhaltung in-

nerhalb einer Frist anhand eines Formblattes zuzuleiten. Der Kämmerer entscheidet über den 

Antrag auch unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltssituation.  

1.4.4 Fördermittelmanagement 

Fördermittel erweitern den Handlungs- und Entscheidungsspielraum einer Kommune. Ein ge-

zielter Einsatz von Fördermitteln leistet einen positiven Beitrag zur Haushaltssituation. Eine 

Kommune kann mit Fördermitteln Investitionen auch bei einer angespannten Haushaltslage re-

alisieren und ihren Eigenanteil mindern. 

Dazu muss sie erfolgreich Fördermittel akquirieren und Rückforderungen von Fördermitteln ver-

meiden. 

1.4.4.1 Fördermittelakquise 

� Die Stadt Bornheim hat ein zentrales Fördermittelmanagement eingerichtet und verfügt über 

strategische Zielvorgaben sowie konkrete Regelungen für die operative Ebene. Durch das 

organisierte Vorgehen hat die Stadt hat einen guten Überblick über mögliche Förderungen. 

Eine Kommune sollte strategische Festlegungen haben, die eine erfolgreiche Fördermittelak-

quise unterstützen. Dazu sollte sie die Fördermittelrecherche standardisiert im Prozess der Pla-

nung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen vorsehen. Sie sollte einen Überblick über 

mögliche Förderungen haben und verschiedene Quellen zur Fördermittelrecherche nutzen. Zu-

dem sollte sie einen Überblick über die förderfähigen Maßnahmen der eigenen Verwaltung ha-

ben, um diese bei Bedarf zu kombinieren.   

Die Stadt Bornheim hat seit November 2018 ein zentrales Fördermittelmanagement beim Amt 

für Finanzen eingerichtet. Die Verantwortlichkeiten des Fördermittelmanagements umfassen die 

zentrale Steuerung, eine laufende Überwachung der Fördermodalitäten sowie die Sicherstel-

lung einer einheitlichen Vorgehensweise innerhalb der Verwaltung. Dazu gibt es eine entspre-

chende Handlungsempfehlung mit einem verbindlichen Prozessablauf im Fördermittelverfahren. 

Die Handlungsempfehlung beschreibt dabei auch die strategischen Ziele, die mit dem Förder-

mittelmanagement verfolgt werden. Dies sind unter anderem: 

 Optimierung der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung,  

 Verbesserung der städtischen Liquidität und Abbau von Liquiditätsschulden,  

 Minderung des Kreditbedarfs bei Investitionen,  

 Vermeidung von Abschreibungs- und Zinsaufwendungen sowie 
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 Erwirtschaftung von Überschüssen. 

Durch die Vorgabe dieser strategischen Ziele und der Regelungen auf operativer Ebene wird 

der Fördermittelakquise eine größere Bedeutung beigemessen und eine gewisse Verbindlich-

keit geschaffen. 

Die Fördermittelakquise erfolgt dabei grundsätzlich durch das zentrale Fördermittelmanage-

ment. Dazu nutzt die Stadt die Newsletter des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landes 

NRW. Zusätzlich wird die Förderdatenbank einer kostenlosen kommunalen Plattform genutzt. 

Das zentrale Fördermittelmanagement hat nach eigenen Angaben einen guten Überblick über 

die verschiedenen Fördermittelmöglichkeiten. In der Vergangenheit sind einzelne Fördermittel-

anträge gescheitert. Dies lag daran, dass Förderprogramme überzeichnet waren und Bornheim 

daher nicht berücksichtigt wurde. Kritisch wird der oft sehr aufwändige Antragsprozess gese-

hen. In Einzelfällen hat dies dazu geführt, dass keine Förderung beantragt wurde. 

Fördermittel haben einen langfristigen Einfluss auf die städtische Haushaltswirtschaft. Nach 

Fertigstellung eines Vermögensgegenstandes bildet die Stadt aus den dafür erhaltenen Drittmit-

teln einen Sonderposten. Dieser wird korrespondierend zu den Abschreibungen jährlich aufge-

löst. Die so erzielten Erträge mildern die Belastung aus den Abschreibungen. Das Verhältnis 

aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den bilanziellen Abschreibungen 

beschreibt die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“. In Bornheim ist diese vergleichsweise nied-

rig. 2019 sind 41 Prozent der Abschreibungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-

ten gedeckt. Die Stadt gehört im Betrachtungszeitraum durchgehend zum Viertel der Ver-

gleichskommunen mit der niedrigsten Drittfinanzierungsquote. Umso wichtiger die strategische 

Zielsetzung, durch ein gezieltes Fördermittelmanagement die Fördermöglichkeiten auszuschöp-

fen und so den Haushalt nachhaltig zu entlasten. 

1.4.4.2 Fördermittelbewirtschaftung und förderbezogenes Control-
ling 

� Das Fördercontrolling der Stadt Bornheim ist aus Sicht der gpaNRW gut geeignet, um Rück-

forderungen von Fördermittel zu vermeiden und die Förderbestimmungen umzusetzen. 

Durch ein jährliches förderbezogenes Berichtswesen werden die kommunalen Entschei-

dungsträger regelmäßig über den Stand der Förderprojekte informiert. 

Die Rückforderung von Fördermitteln sollte eine Kommune vermeiden, indem sie die Förderbe-

stimmungen und Auflagen aus dem Förderbescheid umsetzt. Dazu sollte sie ein Fördercontrol-

ling etablieren, das auch nach Projektabschluss die Einhaltung der Förderbedingungen gewähr-

leistet und Entscheidungsträger anlassbezogen über die Förderprojekte informiert. 

Die Stadt Bornheim musste nach eigenen Angaben seit Einrichtung der zentralen Fördermittel-

stelle im Jahr 2018 bisher noch keine Fördermittel zurückzahlen. Die Hauptverantwortung für 

die Einhaltung der Auflagen, Bedingungen und Fristen des Förderbescheides liegt bei den je-

weiligen Fachämtern. Die zentrale Fördermittelstelle wird jedoch über jeden wichtigen Hand-

lungsschritt wie Mittelabrufe und Verwendungsnachweise über ein Mitzeichnungsverfahren ein-

gebunden. Diese Informations- und Mitzeichnungspflicht ist über einen Prozessablauf konkret 

geregelt.  
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Zusätzlich führt die Fördermittelstelle eine zentrale Datenbank, in der alle wichtigen Informatio-

nen und Fristen der Fördermaßnahme gespeichert sind. Durch die zentrale Datenbank stehen 

allen am Förderprozess Beteiligten die notwendigen Informationen zur Verfügung. Außerdem 

übernimmt die zentrale Fördermittelstelle dadurch eine Kontrollfunktion und kann bei Bedarf 

steuernd eingreifen. So wird sichergestellt, dass die Fördermittel rechtzeitig abgerufen und die 

Verwendungsnachweise rechtzeitig erstellt werden. 

Die zentrale Datenbank bildet auch die Grundlage für eine förderbezogenes Berichtswesen. 

Einmal im Jahr wird dem Verwaltungsvorstand und dem Rat über abgeschlossene sowie derzeit 

laufende oder beantragte Fördermittel berichtet. Dadurch wird den kommunalen Entscheidungs-

trägern ein Überblick über alle Fördermaßnahmen der Verwaltung verschafft. Die Verwaltung 

nutzt die jährlichen Berichte außerdem für die positive Kommunikation des Verwaltungshan-

delns nach außen. 
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1.5 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 - Haushaltssituation 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Haushaltssteuerung 

F1 

Die Stadt Bornheim hat durch eine umfangreiche Investitionstätigkeit der letz-
ten Jahre nicht nur einen Werteverzehr vermeiden können, sondern sogar 
neue Vermögenswerte geschaffen. Die Altersstruktur im Gebäudebereich und 
beim Verkehrsinfrastrukturvermögen stellt sich dementsprechend ausgewogen 
dar. Mittelfristig sind weitere Baumaßnahmen geplant mit einem hohen Investi-
tionsvolumen. Bei einer Realisierung der geplanten Bauvorhaben wird sich da-
raus eine spürbare Haushaltsbelastung ergeben. 

18 E1 

Die Stadt Bornheim sollte bei den geplanten Investitionsvorhaben im Ge-
bäudebereich darauf achten, nur die notwendigen Maßnahmen umzuset-
zen. Bei der Planung sollte die Funktionalität eines Gebäudes im Vorder-
grund stehen. Die aus den gesamten geplanten Investitionen entstehen-
den Folgekosten müssen für den städtischen Haushalt dauerhaft tragbar 
sein. 

26 

Tabelle 2: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 - Haushaltssteuerung 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Haushaltssteuerung 

F1 

Bei der Stadt Bornheim erhöhen die übertragenen Ermächtigungen im investi-
ven Bereich die Haushaltsansätze um durchschnittlich 34 Prozent. Dennoch 
kann dann im Folgejahr lediglich knapp die Hälfte des zur Verfügung stehen-
den Ansatzes auch tatsächlich verausgabt werden. Die gpaNRW sieht hier Op-
timierungsmöglichkeiten. 

61 E1 

Die Stadt Bornheim sollte ihre Grundsätze für die Planung der investiven 
Auszahlungen überprüfen und gegebenenfalls mit der Genehmigung von 
beantragten Ermächtigungsübertragungen restriktiver umgehen. Die In-
vestitionsplanung sollte mit einer Personaleinsatzplanung verknüpft wer-
den. 

64 
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Tabelle 3: NKF-Kennzahlenset NRW in Prozent 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 

Aufwandsdeckungsgrad 97,20 90,57 97,84 101 103 122 71 

Eigenkapitalquote 1 16,36 3,37 13,53 30,33 41,44 63,67 70 

Eigenkapitalquote 2 39,22 17,20 41,96 54,95 67,36 86,86 70 

Fehlbetragsquote 6,25 Siehe Anmerkung im Tabellenfuß 

Vermögenslage 

Infrastrukturquote 32,53 0,00 27,97 33,74 39,81 51,29 70 

Abschreibungsintensität 6,54 0,37 5,79 7,49 8,33 12,78 69 

Drittfinanzierungsquote 41,06 12,32 46,54 53,82 68,11 106 69 

Investitionsquote 161 29,41 77,11 118 155 472 69 

Finanzlage 

Anlagendeckungsgrad 2 75,16 51,33 79,36 88,84 97,25 132 69 

Liquidität 2. Grades 19,26 8,64 27,47 71,68 168 1.228 69 

Dynamischer Verschuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 

86,39 Siehe Anmerkung im Tabellenfuß 

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 9,25 1,59 3,44 7,00 12,38 32,00 69 

Zinslastquote 4,11 0,00 0,60 1,26 1,87 7,32 71 

Ertragslage 

Netto-Steuerquote 58,14 32,39 46,57 53,12 58,52 72,86 71 

Zuwendungsquote 23,44 7,81 15,89 22,93 26,42 39,29 71 

Personalintensität 22,10 12,74 17,59 20,87 23,53 31,24 71 

Sach- und Dienstleistungsintensität 16,89 9,04 12,98 16,48 18,60 31,64 71 
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Kennzahlen Bornheim Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

Transferaufwandsquote 42,83 37,05 41,47 45,77 49,12 59,46 71 

Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Weist sie einen Überschuss aus, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll be-
rechnen. 
Dynamischer Verschuldungsgrad: Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kenn-
zahl nicht sinnvoll berechnen.  
Die Aussagekraft des Vergleichs beider Kennzahlen ist insofern eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund weist die gpaNRW keinen Vergleich bei diesen beiden 
Kennzahlen aus. 

Tabelle 4: Berechnung Durchschnittswerte (strukturelles Ergebnis) Bornheim in Tausend Euro 2016 bis 2020  

Ergebnisse der Vorjahre 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnittswerte 

Gewerbesteuern 13.580  18.025  18.059  17.928  18.978  17.314  

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 26.537  28.071  29.326  30.293  28.940  28.633  

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.290  1.606  2.472  2.741  3.007  2.223  

Ausgleichsleistungen 2.627  2.759  2.777  2.879  2.941  2.797  

Schlüsselzuweisungen 7.072  7.834  7.851  9.146  10.328  8.446  

Summe der Erträge 51.105  58.295  60.486  62.987  64.193  59.413  

Steuerbeteiligungen 1.854  2.571  2.421  2.298  1.192  2.067  

Allgemeine Kreisumlagen 18.920  19.335  18.753  20.476  21.544  19.806  

Summe der Aufwendungen 20.775  21.906  21.174  22.774  22.736  21.873  

Saldo 30.330  36.389  39.312  40.214  41.457  37.540  
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Tabelle 5: Eigenkapital Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2020  

Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Eigenkapital 119.658 110.658 102.255 88.497 84.992 81.388 75.080 78.373 

Nicht durch Eigenkapital gedeck-
ter Fehlbetrag 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Eigenkapital 1 119.658 110.658 102.255 88.497 84.992 81.388 75.080 78.373 

Sonderposten für Zuwendungen 64.100 67.042 68.207 72.494 74.313 76.688 79.342 82.449 

Sonderposten für Beiträge 28.769 28.771 28.259 27.593 26.908 26.247 25.586 24.925 

Eigenkapital 2 212.527 206.471 198.721 188.583 186.213 184.323 180.007 185.747 

Bilanzsumme 424.910 428.022 445.722 451.140 447.465 455.325 458.932 481.217 

Tabelle 6: Gesamtschulden Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2018 

Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verbindlichkeiten  197.287 207.514 236.473 248.457 242.240 242.092 

Rückstellungen 34.387 36.010 39.909 40.290 44.114 49.416 

Sonderposten für den Gebührenausgleich 0 0 0 0 0 0 

Gesamtschulden  231.674 243.525 276.382 288.748 286.354 291.508 

Tabelle 7: Gesamtverbindlichkeiten Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2018  

Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anleihen 0  0  0  0  0  0  

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 146.882  148.109  164.573  171.886  169.108  166.036  

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 40.296  52.395  57.575  65.640  64.400  67.780  
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Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen 

0  0  0  0  0  0  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.879  2.939  7.947  6.827  3.628  3.874  

Sonstige Verbindlichkeiten 6.230  4.071  6.377  4.105  5.105  4.403  

Erhaltene Anzahlungen 0  0  0  0  0  0  

Gesamtverbindlichkeiten  197.287  207.514  236.473  248.457  242.240  242.092  

Tabelle 8: Berechnung bereinigte Jahresergebnisse (Wirkungen der kommunalen Haushaltssteuerung) Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2025  

Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Jahresergebnis -7.314  -10.814  -9.387  -13.772  -3.758  -4.627  -5.084  3.289  448  707  631  699  868  

Gewerbesteuer 12.138  11.049  14.145  13.580  18.025  18.059  17.928  18.978  16.840  17.530  18.270  19.381  22.855  

Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

22.644  23.932  25.702  26.537  28.071  29.326  30.293  28.940  29.710  30.750  32.595  34.648  39.929  

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

907  936  1.251  1.290  1.606  2.472  2.741  3.007  2.685  3.342  3.456  3.549  3.645  

Ausgleichsleistungen 2.456  2.431  2.580  2.627  2.759  2.777  2.879  2.941  2.888  3.587  3.708  3.807  3.909  

Schlüsselzuweisungen 
vom Land 

8.757  8.597  8.399  7.072  7.834  7.851  9.146  10.328  11.150  10.500  11.000  11.600  12.300  

Summe der Erträge 46.902 46.945 52.079 51.105 58.295 60.486 62.987 64.193 63.273 65.709  69.029  72.985  82.638  

Steuerbeteiligungen 1.793  1.610  1.997  1.854  2.571  2.421  2.298  1.192  1.368  1.291  1.330  1.304  1.633  

Allgemeine Kreisum-
lage 

17.368  17.898  18.209  18.920  19.335  18.753  20.476  21.544  19.900  21.500  23.600  24.200  25.100  
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Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Summe der Aufwen-
dungen 

19.161  19.509  20.206  20.775  21.906  21.174  22.774  22.736  21.268  22.791  24.930  25.504  26.733  

Saldo der Bereini-
gungen 

27.740  27.436  31.872  30.330  36.389  39.312  40.214  41.457  42.005  42.918  44.099  47.481  55.906  

Saldo der Sonderef-
fekte 

449  125  -563  298  -611  -708  -160  1.683  7.732  9.321  9.272  9.853  0  

Bereinigtes Jahreser-
gebnis 

-35.503  -38.375  -40.696  -44.400  -39.536  -43.231  -45.137  -39.851  -49.288  -51.532  -52.740  -56.636  -55.037  

Abweichung vom Ba-
sisjahr 

0  -2.872  -5.192  -8.896  -4.033  -7.727  -9.634  -4.348  -13.785  -16.028  -17.237  -21.132  -19.534  

Tabelle 9: Berechnung bereinigte Jahresergebnisse ohne „Sozialleistungen“ Bornheim in Tausend Euro 2013 bis 2025  

Grundzahlen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bereinigtes Jahresergebnis -35.503  -38.375  -40.696  -44.400  -39.536  -43.231  -45.137  -39.851  -49.288  -51.532  -52.740  -56.636  -55.037  

Teilergebnis Produktbereich 
Soziale Leistungen 

-1.118  -1.305  -1.572  -6.168  -3.161  -3.558  -2.040  -3.438  -3.377  -2.412  -2.644  -4.394  -4.513  

Teilergebnis Produktbereich 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe 

-15.308  -15.781  -16.336  -17.594  -15.650  -19.001  -23.276  -23.073  -26.556  -20.999  -21.769  -29.387  -30.537  

Bereinigtes Jahresergebnis 
ohne „Sozialleistungen“ 

-19.078  -21.289  -22.787  -20.638  -20.725  -20.672  -19.821  -13.340  -19.355  -28.121  -28.328  -22.855  -19.987  

Abweichung vom Basisjahr 
ohne „Sozialleistungen“ 

0  -2.212  -3.709  -1.560  -1.647  -1.594  -744  5.738  -277  -9.043  -9.250  -3.778  -910  
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2. Beteiligungen 

2.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim im Prüfgebiet Betei-

ligungen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Beteiligungen 

Die gpaNRW stuft die Anforderungen an das Beteiligungsmanagement der Stadt Bornheim 

aus den folgenden Gründen als mittel ein:  

 Die Stadt Bornheim ist insgesamt in 2019 an 46 Unternehmen auf zwei Beteiligungsebe-

nen beteiligt, davon 29 mittelbare Beteiligungen über eine Kleinstbeteiligung unter drei 

Prozent. Auf acht dieser Beteiligungen kann die Stadt mindestens einen maßgeblichen 

Einfluss ausüben (davon zwei mittelbare Beteiligungen an VerwaltungsGmbH's Netze).  

Insgesamt ist die Komplexität des Beteiligungsportfolios daher als mittel einzustufen. 

 In der Gesamtbetrachtung aller Beteiligungen ist die wirtschaftliche Bedeutung der Betei-

ligungen für die Stadt als mittel einzustufen. Von Bedeutung sind dabei im Wesentlichen 

die AöR Stadtbetrieb Bornheim und das Wasserwerk der Stadt.  

 Die unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen auf den kom-

munalen Haushalt bewegen sich auf einem mittleren Niveau. Zudem bestehen hohe Ge-

sellschafterdarlehen.   

Für eine bessere Aufgabenerledigung des Beteiligungsmanagements bestehen noch Optimie-

rungsmöglichkeiten durch Ausbau des Berichtswesens und der Unterstützung der Gremienver-

treter und Gremienvertreterinnen. Zudem sollten alle Unternehmensdaten künftig digital im Be-

teiligungsmanagement vorgehalten werden.  

2.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben Kommunen regelmäßig einen Teil ihrer öffentlichen Aufga-

ben in Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts ausgegliedert. 

Diese Ausgliederungen verfügen einerseits über einen nicht unerheblichen Teil des kommuna-

len Vermögens. Andererseits weisen sie nicht selten eine hohe Verschuldung aus. Darüber hin-

aus ergeben sich teils umfangreiche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Kom-

mune und ihren Beteiligungen, die sich direkt auf den kommunalen Haushalt auswirken. 
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Vor diesem Hintergrund kommt dem kommunalen Beteiligungsmanagement eine besondere 

Bedeutung zu. Ein leistungsfähiges und dem Beteiligungsportfolio angemessenes Beteiligungs-

management ist notwendig, um auf Grundlage steuerungsrelevanter Informationen die öffentli-

chen Aufgaben effektiv, wirtschaftlich und nachhaltig steuern zu können. 

Die gpaNRW untersucht in diesem Prüfgebiet, wie die Kommunen ihr Beteiligungsmanagement 

ausgestaltet haben und in welchem Umfang das Beteiligungsmanagement ausgewählte Aufga-

ben wahrnimmt. 

Ziel der Prüfung der gpaNRW ist es, den aktuellen Stand im Bereich des Beteiligungsmanage-

ments aufzuzeigen und Anhaltspunkte für Optimierungen zu liefern. 

Dazu analysiert die gpaNRW zunächst das Beteiligungsportfolio der Kommune. Ausgehend von 

den daraus abgeleiteten Anforderungen an das Beteiligungsmanagement untersucht die 

gpaNRW mithilfe einer standardisierten Checkliste bzw. eines Interviews, wie die Kommune das 

Beteiligungsmanagement organisiert hat. Neben der organisatorischen Ausgestaltung liegt der 

Fokus der Prüfung darauf, ob bzw. in welchem Umfang die Kommune die Aufgaben der Daten-

erhebung und -vorhaltung, des Berichtswesens sowie der Unterstützung der Vertreterinnen und 

Vertreter in den Gremien wahrnimmt. Wir stellen bei der Prüfung auf den Stand der Beteiligun-

gen zum 31. Dezember 2019 ab. Ausgehend von diesem Stichtag liegen der Analyse – je nach 

Datenlage – Daten von mindestens drei Jahren zugrunde. Wesentliche Änderungen in der Be-

teiligungsstruktur nach 2019 haben sich nicht ergeben. 

2.3 Beteiligungsportfolio 

� Aufgrund der vorliegenden Beteiligungsstruktur, der wirtschaftlichen Bedeutung und der aus 

den Beteiligungen resultierenden Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt ergeben sich 

aus Sicht der gpaNRW mittlere Anforderungen an das Beteiligungsmanagement. 

Die gpaNRW beurteilt die Anforderungen an das kommunale Beteiligungsmanagement und dif-

ferenziert dabei zwischen niedrigen, mittleren und hohen Anforderungen. Dazu prüft sie 

 die Beteiligungsstruktur, 

 die wirtschaftliche Bedeutung der Beteiligungen für die Stadt und 

 die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt. 

Die einzelnen zur Beurteilung herangezogenen Parameter werden in den nachfolgenden Ab-

schnitten erläutert. Neben diesen Parametern fließen stets die Gesamtsituation und individuelle 

Besonderheiten bei der Stadt in die Beurteilung ein. 
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2.3.1 Beteiligungsstruktur 

� Das Beteiligungsportfolio umfasst in 2019 insgesamt 46 Beteiligungen auf zwei Beteiligungs-

ebenen. An einer Beteiligung ist die Stadt maßgeblich beteiligt, auf sieben Beteiligungen übt 

sie beherrschenden Einfluss aus. Bei den restlichen Beteiligungen liegt die Anteilsquote un-

ter drei Prozent. Die Komplexität der Beteiligungsstruktur ist damit als mittel einzustufen.  

Die Beteiligungsstruktur ist durch die Anzahl der Beteiligungen, die Rechtsformen der Beteili-

gungen und durch die Anzahl der Beteiligungsebenen gekennzeichnet. Mit zunehmender An-

zahl an Beteiligungen steigen auch die Anforderungen an das Beteiligungsmanagement. Je 

weiter eine Beteiligung von der Stadt entfernt ist, desto schwieriger werden die Kontrolle und 

die Steuerung der Beteiligung durch die Stadt. 

Die Stadt Bornheim ist zum Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt an 46 Unternehmungen 

beteiligt. Diese verteilen sich auf zwei Beteiligungsebenen, wobei 13 Beteiligungen unmittelbar 

auf der ersten Ebene gehalten werden und 33 Beteiligungen mittelbar auf der zweiten Ebene. 

Die Beteiligungen werden in sechs Rechtsformen gehalten. Dabei kommt die Rechtsform Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung mit 21 Beteiligungen am häufigsten vor. 

Anhand der durchgerechneten Beteiligungsquote teilen sich die Beteiligungen der Stadt Born-

heim wie folgt auf: 

Anzahl der Beteiligungen nach Beteiligungsquote zum 31. Dezember 2019 

 

Bei den dargestellten Beteiligungen unter 20,0 Prozent handelt es sich um Kleinstbeteiligungen, 

deren Anteile unter drei Prozent liegen. 

Grundsätzlich sollte die Stadt bei der Beteiligungssteuerung alle Beteiligungen in den Blick neh-

men. Bei einer Beteiligungsquote von mindestens 20,0 Prozent kann die Stadt einen maßgebli-

chen oder beherrschenden Einfluss ausüben. Dadurch hat sie bei diesen Beteiligungen höhere 

Einflussmöglichkeiten, um die städtischen Interessen zu vertreten. Ebenso sind diese Beteili-

gungen regelmäßig ausschlaggebend im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung für die 

Stadt. Daher betrachten wir nachfolgend die Beteiligungen, an denen die Stadt mit mindestens 

20,0 Prozent beteiligt ist. 

Bei der Stadt Bornheim handelt es sich zum 31. Dezember 2019 um folgende Beteiligungen: 

85



�  Stadt Bornheim  �  Beteiligungen  �  050.010.020_05446 

Seite 77 von 189 

Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote6 von mindestens 20,0 Prozent zum 31. Dezember 2019 

 

2.3.2 Wirtschaftliche Bedeutung 

� Die wirtschaftliche Bedeutung der Beteiligungen in Bornheim ist für die Stadt als mittel einzu-

stufen. Im Wesentlichen sind dabei die AöR Stadtbetrieb Bornheim und die eigenbetriebs-

ähnliche Einrichtung Wasserwerk von Bedeutung. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Beteiligungen beurteilt die gpaNRW durch eine Gegenüber-

stellung wesentlicher Daten der Beteiligungen und des Kernhaushalts. Im Einzelnen handelt es 

sich bei den Daten um das Anlagevermögen, die Verbindlichkeiten und die Erträge. Dabei ist 

davon auszugehen, dass mit einer steigenden wirtschaftlichen Bedeutung tendenziell auch das 

Steuerungserfordernis der Beteiligungen zunimmt. Je höher beispielsweise das Anlagevermö-

gen der Beteiligungen ist, desto höhere Vermögenswerte sind in die Beteiligungen ausgelagert. 

Dadurch steigen üblicherweise die Chancen und Risiken für die Stadt. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der oben abgebildeten Beteiligungen der Stadt Bornheim wird 

nachfolgend dargestellt. Es handelt sich um die Werte aus den Jahresabschlüssen zum 31. De-

zember 2019.  

 

6 Bei den mittelbar gehaltenen Beteiligungen ist die effektive Beteiligungsquote angegeben. Diese wurde, ausgehend von der Stadt, mul-
tiplikativ nach unten durchgerechnet. 

Stadt Bornheim

Stadtbetrieb 
Bornheim AöR

(100 %)

Wasserwerk der 
Stadt Bornheim 

eigenbetriebsähnl.
Einr.

(100 %)

Stromnetz 
Bornheim GmbH & 

Co. KG

(51 %)

Stromnetz 
Bornheim 

Verwaltungs 
GmbH

(51 %)

Gasnetz Bornheim 
GmbH & Co. KG

(52 %)

Gasnetz Bornheim 
Verwaltungs 

GmbH

(52 %)

Wirtschaftsförde-
rungs- und 

Entwicklungsges. 
mbH Bornheim

(51 %)

Wasserbeschaf-
fungsverband 
Wesseling -

Hersel

(25 %)
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Wirtschaftliche Bedeutung der Beteiligungen 2019 in Mio. Euro 

 

Der Wert des Anlagevermögens der Beteiligungen beträgt rund die Hälfte des Wertes des städ-

tischen Anlagevermögens. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entwässerungsanla-

gen der AöR Stadtbetrieb Bornheim sowie die Verteilungsanlagen des Wasserwerkes.  

Im Vergleich zu den Verbindlichkeiten der Stadt werden ebenfalls rund die Hälfte in den Beteili-

gungen vorgehalten. Diese sind ebenfalls fast ausschließlich auf die AöR Stadtbetrieb Born-

heim und auf das Wasserwerk zurückzuführen (97,0 Mio. Euro bzw. 92 Prozent der Verbindlich-

keiten in den Beteiligungen). Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich fast ausschließlich 

um Kreditverbindlichkeiten.  

Die Erträge der Beteiligungen betragen rund 33,1 Prozent im Vergleich zu den Erträgen der 

Stadt. Den höchsten Anteil machen dabei die Umsatzerlöse der AöR Stadtbetrieb mit rund 23,5 

Mio. Euro aus. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei Erträge im Zusammenhang mit der Ab-

wasserbeseitigung (15,1 Mio. Euro). Im Beteiligungsportfolio der Stadt sind zudem die Erträge 

des Wasserwerkes in Höhe von rund 6,9 Mio. Euro aus dem Wasserverkauf von Bedeutung. 

2.3.3 Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt 

� Der Haushalt der Stadt Bornheim wird durch die Finanz- und Leistungsbeziehungen mit den 

Beteiligungen im Jahr 2019 mit rund 554 Tausend Euro belastet. Außerdem bestehen hohe 

Gesellschafterdarlehen, die ein Risiko für die Stadt beinhalten können. Die Beteiligungen der 

Stadt Bornheim haben damit jährlich mittlere Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt 

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung der Beteiligungen sind auch die unmittelbaren Auswir-

kungen auf den kommunalen Haushalt wichtig zur Beurteilung der Anforderungen an das Betei-

ligungsmanagement. 

Deshalb betrachten wir die Erträge und Aufwendungen, die bei der Stadt aus Finanz- und Leis-

tungsbeziehungen mit ihren Beteiligungen anfallen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Ge-

winnabführungen, Verlustausgleiche, Betriebskostenzuschüsse oder Leistungsentgelte han-

deln. Je höher die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt sind, desto höher sind die An-

forderungen an das Beteiligungsmanagement im Hinblick auf die Kontrolle und die Steuerung 

der Beteiligungen. 

Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur Beteiligungen, bei denen die Stadt einen maßgeblichen 

oder beherrschenden Einfluss hat, Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben können. 
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Vielmehr können auch Beteiligungen unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

haben, an denen die Stadt nur einen geringfügigen Einfluss hat. Daher werden nachfolgend 

auch die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von unter 20,0 Prozent berücksichtigt.  

Die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Stadt Bornheim stellen sich wie folgt dar: 

Erträge aus Beteiligungen in Tausend Euro 

Art der Erträge 2017 2018 2019 

Erträge aus Leistungsbeziehungen 587 498 612 

Steuererträge 723 550 498 

Konzessionsabgaben 2.406 2.766 2.655 

Gewinnausschüttungen und Dividenden 1.471 2.186 810 

Sonstige Erträge 2.263 2.185 2.049 

Gesamtsumme 7.450 8.185 6.624 

Die Stadt generiert in 2019 rund sechs Prozent ihrer ordentlichen Erträge 7 aus Finanz- und 

Leistungsbeziehungen mit den Beteiligungen. Hierbei handelt es sich um einen bedeutenden 

Anteil. 

Den größten Anteil machen dabei die Konzessionsabgaben aus, die im Wesentlichen von der 

Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG und dem Wasserwerk stammen. 

Zudem wird ein hohes Volumen bei den sonstigen Erträgen generiert. Nahezu vollständig han-

delt es sich hierbei um Zinsen und Avalprovisionen aus der Weitergabe von Kommunaldarlehen 

der Stadt an die AöR Stadtbetriebe Bornheim. 

Bei den Gewinnausschüttungen und Dividenden ist in 2019 im Vergleich zum Vorjahr eine deut-

liche Abnahme vorhanden. Diese ist darauf zurückzuführen, dass der erwirtschaftete Gewinn 

der AöR Stadtbetrieb in 2019 in Höhe von 1,7 Mio. Euro vollständig thesauriert und nicht an den 

Kernhaushalt wie in den Vorjahren ausgeschüttet wurde. Die Ausschüttung des Gewinns aus 

2019 soll noch im Jahr 2021 erfolgen. 

 

7 Betrachtet wurden hier neben den ordentlichen Erträgen auch die Beteiligungserträge. 

88



�  Stadt Bornheim  �  Beteiligungen  �  050.010.020_05446 

Seite 80 von 189 

Aufwendungen aus Beteiligungen in Tausend Euro 

Art der Aufwendungen 2017 2018 2019 

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen 6.356 6.314 6.754 

Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv) 0 0 0 

Verlustübernahmen und -abdeckungen 3 3 4 

Sonstige Aufwendungen 268 376 420 

Gesamtsumme 6.627 6.693 7.178 

Insgesamt stammen rund sechs Prozent der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Bornheim 

aus Finanz- und Leistungsbeziehungen mit den Beteiligungen. Es handelt sich um einen bedeu-

tenden Anteil an den Aufwendungen der Stadt. 

Der höchste Anteil der Aufwendungen aus Beteiligungen entfällt auf die Aufwendungen aus 

Leistungsbeziehungen. Auch diese sind fast vollständig auf die AöR Stadtbetrieb Bornheim zu-

rückzuführen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Betriebshofleistun-

gen (rund 3,5 Mio. Euro für die Unterhaltung von städtischem Vermögen sowie Personal- und 

Materialkosten), den städtischen Anteil an der Straßenentwässerung (rund 1,8 Mio. Euro) und 

Aufwendungen im Zusammenhang mit Stromlieferungen (0,8 Mio. Euro).  

In 2019 wird der Haushalt der Stadt durch die Finanz- und Leistungsbeziehungen mit den Betei-

ligungen mit rund 554 Tausend Euro belastet. Bedingt durch die Gewinnausschüttungen der 

AöR Stadtbetrieb Bornheim wurde in den Vorjahren 2016 und 2017 der Kernhaushalt mit einem 

Volumen von 0,8 Mio. bis 1,5 Mio. Euro entlastet.  

Neben den oben genannten Finanz- und Leistungsbeziehungen ergeben sich weitere Auswir-

kungen aus Gesellschafterdarlehen unmittelbar gegenüber der Stadt Bornheim.  

Sonstige Auswirkungen aus Beteiligungen in Tausend Euro 

Art der Auswirkungen 2017 2018 2019 

Gesellschafterdarlehen (Stand 31.12.) 64.394 65.101 65.903 

Bürgschaften (Stand 31.12.) 9.000 0 0 

Gesamtsumme 73.394 65.101 65.903 

Mit der Übernahme von Gesellschafterdarlehen übernimmt die Stadt Risiken Dritter bzw. tritt für 

diese ein. Hieraus können sich finanzielle Verpflichtungen ergeben, die erhebliche Auswirkun-

gen auf den kommunalen Haushalt haben können. 

Die Stadt Bornheim hat in 2019 ihren Beteiligungen Gesellschafterdarlehen in Höhe von insge-

samt 65,9 Mio. Euro gewährt. Diese verteilen sich auf Darlehen für die AöR Stadtbetrieb Born-

heim in Höhe von 62,6 Mio. Euro sowie für die Stromnetz Bornheim GmbH und Co. KG mit 2,7 

Mio. Euro. Ein weiteres Darlehen von rund 700 Tausend Euro wurde der Gasnetz Bornheim 

GmbH & Co. KG gewährt.  
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Bei einer Betrachtung der unmittelbaren Auswirkungen aus Finanz- und Leistungsbeziehungen 

auf den kommunalen Haushalt liegen diese auf einem mittleren Niveau. Gestützt wird diese Ein-

stufung zudem dadurch, dass insgesamt hohe Gesellschafterdarlehen bestehen, die gegebe-

nenfalls zu finanziellen Verpflichtungen der Stadt führen können.  

2.4 Beteiligungsmanagement 

Die Funktion des Beteiligungsmanagements besteht darin, die wirtschaftlichen Ziele und den 

öffentlichen Zweck der städtischen Beteiligungen zueinander in Beziehung zu setzen, Transpa-

renz zu schaffen und die politische Steuerung durch den Rat als gewähltes Organ wirksam wer-

den zu lassen. Das Beteiligungsmanagement ist dabei als Oberbegriff zu verstehen und unter-

gliedert sich in die Beteiligungsverwaltung, die Mandatsträgerbetreuung und das Beteiligungs-

controlling. Darüber hinaus wird als Beteiligungsmanagement die Organisationseinheit bezeich-

net, die die damit verbundenen Aufgaben operativ wahrnimmt. Die Prüfung der gpaNRW nimmt 

dabei ausgewählte Teilbereiche des Beteiligungsmanagements in den Blick. 

Wie in dem vorangegangenen Kapitel aufgezeigt, ist unter anderem die eigenbetriebsähnliche 

Einrichtung Wasserwerk für das Beteiligungsmanagement der Stadt Bornheim von Bedeutung. 

Generell sind Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen aufgrund ihrer rechtlichen 

Stellung stark an die Kommune gebunden. Konkret ergibt sich dies aus den Regelungen der Ei-

genbetriebsverordnung NRW. Demnach ist beispielsweise der Rat der Kommune zuständig für 

die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses sowie die Bestellung und Ab-

berufung der Betriebsleitung. Außerdem bestehen Informationspflichten der Betriebsleitung ge-

genüber der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Kämmerin oder dem Kämmerer. 

Die Eigenbetriebsverordnung NRW konkretisiert somit bereits verschiedene Steuerungsinstru-

mente. Deshalb betrachten wir bei Eigenbetrieben lediglich, ob das Berichtswesen so ausge-

staltet ist, dass eine effektive Steuerung möglich ist. 

2.4.1 Datenerhebung und -vorhaltung 

� Die Datenerhebung und -vorhaltung entspricht den Anforderungen, die sich aus dem Beteili-

gungsportfolio der Stadt Bornheim ergeben. 

Ein effektives Beteiligungsmanagement betreibt ein umfassendes Management der relevanten 

Daten. Aus Sicht der gpaNRW sollten die nachfolgenden Daten zentral vorgehalten werden, um 

steuerungsrelevante Informationen für die Verwaltungsführung oder die politischen Vertreterin-

nen und Vertreter kurzfristig bereitstellen zu können: 

 Grundlegende Unternehmensdaten der Beteiligungen, 

 persönliche Daten der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien und 

 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse. 

Die Stadt Bornheim verwaltet die Grunddaten zu ihren Beteiligungen (wie Gesellschaftsver-

träge, Betriebsführungsverträge, Satzungen etc.) zentral im Beteiligungsmanagement, das zum 

Amt für Finanzen gehört. Ebenso liegen in der Beteiligungsverwaltung die Jahresabschlüsse 

und die Wirtschaftspläne aller Beteiligungen vor. 
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Die Verwaltung der Daten erfolgt digital. Lediglich der Wasserbeschaffungsverband Wesseling-

Hersel stellt seine Finanzdaten (Jahresabschluss und Wirtschaftsplan) in Papierform zur Verfü-

gung.  Um schnell und einfach auch auf diese Unterlagen zugreifen zu können, sollte auch hier 

eine digitale Datenvorhaltung angestrebt werden. Eine Fortschreibung der Unternehmens- und 

Finanzdaten findet routinemäßig statt. 

Die persönlichen Daten der Gremienvertreter und -vertreterinnen werden zentral im Bereich 

„Ratsbüro“ über das Ratsinformationssystem vorgehalten und aktualisiert, sodass ein Zugriff auf 

die aktuellsten Daten möglich ist.  

2.4.2 Berichtswesen 

� Feststellung 

Das Berichtswesen der Stadt Bornheim entspricht nahezu vollständig den Anforderungen, 

die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bornheim ergeben. 

Das Berichtswesen hat die Aufgabe, die kommunalen Entscheidungsträger rechtzeitig über den 

Geschäftsverlauf der Beteiligungen zu informieren. Aus Sicht der gpaNRW sollte das Berichts-

wesen insbesondere Planabweichungen und bestehende Risiken beinhalten. Zu diesem Zweck 

sollten Berichte in einem dem Beteiligungsportfolio angemessenen Turnus bereitgestellt wer-

den. 

Die Stadt Bornheim erstellt jährlich einen Beteiligungsbericht entsprechend der Gemeindeord-

nung NRW. Dieser beinhaltet Informationen zu den wesentlichen Gesellschaften, an denen die 

Stadt Bornheim beteiligt ist. Die Stadt hat die Beteiligungsberichte für die Jahre 2016 bis 2019 

jeweils im nächsten Jahr erstellt (bzw. in den ersten Monaten des Folgejahres) und den kom-

munalen Entscheidungsträgern aus Rat und Verwaltung bereitgestellt. Der Beteiligungsbericht 

soll Transparenz über das Handeln der städtischen Beteiligungen schaffen. Darüber hinaus 

kann er eine Grundlage für (strategische) Entscheidungen im Bereich der Beteiligungen sein. 

Um den kommunalen Entscheidungsträgern möglichst zeitnah Informationen bereitstellen zu 

können, sollte der Bericht stets im Folgejahr zur Verfügung gestellt werden. Mithilfe des Beteili-

gungsberichtes können die kommunalen Entscheidungsträger zeitnah nach der Erstellung der 

Einzelabschlüsse der Beteiligungen einen Überblick über das kommunale Beteiligungsportfolio 

und die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Bornheim gewinnen. Darüber 

hinaus sind ab dem Jahr 2019 im städtischen Jahresabschluss im Anhang Angaben zu den Be-

teiligungen sowie den Leistungs- und Finanzbeziehungen zur Stadt enthalten.  

Zusätzlich zum Beteiligungsbericht werden in Bornheim weitere unterjährige Berichte erstellt.  

Entsprechend § 20 EigVO NRW erfolgt im Betriebsausschuss eine quartalsmäßige Berichter-

stattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wasserwerk über die Entwicklung der Erträge 

und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans. Ebenso erfolgt eine quar-

talsweise Berichterstattung der Stadtbetriebe im Verwaltungsrat der AöR. 

In den Gremiensitzungen der restlichen Beteiligungen der Stadt Bornheim findet eine regelmä-

ßige Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwicklung und die laufenden Geschäfte des 

Unternehmens statt. Weiterhin werden Informationen zu den Jahresabschlüssen und den Wirt-

schaftsplänen der jeweiligen Gesellschaft gegeben. 
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Der Informationsfluss zur Stadt ist darüber sichergestellt, dass die Tagesordnungen und Sit-

zungsprotokolle der Gremien für die Mehrheitsbeteiligungen dem Beteiligungsmanagement vor-

liegen bzw. vorgelegt werden. Zudem findet eine unterjährige Berichterstattung des Kämmerers 

bzw. Bürgermeisters zu Konzern-/Beteiligungsthemen zum Zwecke der Konzern- und Beteili-

gungssteuerung für die Mehrheitsbeteiligungen statt. Diese erfolgt für die Stadtbetriebe und das 

Wasserwerk über den Vorstand der AöR. Bei den Netzgesellschaften Strom und Gas bekleidet 

der Kämmerer der Stadt die Funktion des Geschäftsführers. 

Für den Wasserbeschaffungsverband Wesseling–Hersel (25 Prozent Anteilsquote) liegen dem 

Beteiligungsmanagement keine Informationen über und aus den Sitzungen des Zweckverban-

des vor. Wie oben bereits erläutert sind nach Einschätzung der gpaNRW insbesondere Beteili-

gungen ab einem Anteilswert von 20 Prozent von Bedeutung. 

� Empfehlung 

Die Sitzungsunterlagen des Zweckverbandes Wasserbeschaffungsverband Wesseling–Her-

sel sollten dem Beteiligungsmanagement ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.  

Sofern zwischen den Quartalsberichten bzw. den Gremiensitzungen Risiken bei den Beteiligun-

gen auftreten oder finanzrelevante Entscheidungen zu treffen sind, ist auskunftsgemäß der In-

formationsfluss zur Stadt über ad-hoc Mitteilungen sichergestellt.  

Der Rat der Stadt Bornheim erhält unterjährig hingegen keine standardisierten Informationen 

über die wirtschaftliche Entwicklung der bedeutenden Beteiligungen. Lediglich die in den Gre-

mien vertretenen Ratsmitglieder erhalten entsprechende Kenntnis. Die Verwaltung befindet sich 

jedoch in einem ständigen und umfassenden Kommunikationsprozess mit den (Mehrheits-)Be-

teiligungen sowie den Gremien(-mitgliedern). Ferner wird der Rat frühzeitig über Mitteilungs- 

bzw. Beschlussvorlagen eingebunden, sofern Risiken bei den Beteiligungen auftreten sowie fi-

nanzrelevante oder die Stadt betreffende Grundsatz-Entscheidungen anstehen. 

Aus Sicht der gpaNRW ist es sinnvoll, den Rat in Zukunft regelmäßig über die wirtschaftliche 

Entwicklung der bedeutenden Beteiligungen zu unterrichten. Hierbei sollten Plan/Ist-Vergleiche 

dargestellt und Prognosen zur finanziellen Lage, zur Entwicklung sowie zur Zielerreichung er-

läutert werden. Nur so wird eine unterjährige Steuerung der Beteiligungen durch den Rat er-

möglicht.  

� Empfehlung 

Das Beteiligungsmanagement sollte dem Rat standardisiert unterjährige Informationen zur 

wirtschaftlichen Entwicklung der bedeutenden Beteiligungen zur Verfügung stellen. 

Auskunftsgemäß ist die Einrichtung eines standardisierten unterjährigen Berichtswesens über 

die Beteiligungen an den Rat bereits in Planung und soll mittelfristig umgesetzt werden.  

2.4.3 Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien 

� Feststellung 

Die Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien entspricht überwiegend 

den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bornheim ergeben. 

Das Beteiligungsmanagement sollte sicherstellen, dass die Vertreterinnen und Vertreter aus 

Verwaltung und Politik in den Gremien der Beteiligungen über ein ausreichendes Wissen zur 
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Ausübung ihrer Aufgabe verfügen. Die Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien sollen bei 

ihrer Entscheidungsfindung die Interessen der Kommune berücksichtigen. Hierfür ist es notwen-

dig, dass das Beteiligungsmanagement die Vertreterinnen und Vertreter inhaltlich auf die Gre-

miensitzungen vorbereitet. Zum einen sollte dies durch regelmäßige Schulungen der Vertrete-

rinnen und Vertreter erfolgen. Zum anderen sollte das Beteiligungsmanagement zu den einzel-

nen Tagesordnungspunkten der Gremiensitzungen Kommentierungen und gegebenenfalls Be-

schlussempfehlungen verfassen. So kann sichergestellt werden, dass die Vertreterinnen und 

Vertreter in den Gremien die Sichtweise der Kommune kennen und es kann auf Beschlüsse 

und strategische Ziele verwiesen werden. 

Die Stadt Bornheim hat bisher keine regelmäßigen Schulungen für alle Vertreterinnen und 

Vertreter in den Gremien angeboten. Nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 fand zwar eine 

einmalige Schulung der Aufsichtsratsmitglieder der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG und 

Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG statt (Inhalte Rechte und Pflichten von Aufsichtsratsmitglie-

dern, Haftungsfragen, Aufsichtsrat und Jahresabschluss). Allerdings ist es aus unserer Sicht 

zweckmäßig, regelmäßige Schulungen für alle Gremienvertreter und – vertreterinnen anzubie-

ten. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Vorwissens der Gremienvertreter und –vertreterinnen 

erscheint es sinnvoll, wie bereits bei den Vertreterinnen und Vertretern der Netzgesellschaften 

geschehen, mindestens einmal je Wahlperiode eine Schulung zum Thema Rechte und Pflichten 

anzubieten. Ebenso kann es im Falle komplexer Themenfelder geboten sein, Schulungen zu 

verschiedenen fachlichen Einzelthemen anzubieten. 

� Empfehlung 

Das Beteiligungsmanagement der Stadt Bornheim sollte mindestens einmal je Wahlperiode 

eine Schulung anbieten, in der alle Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien über ihre 

Rechte und Pflichten informiert werden. Darüber hinaus kann es sich in Einzelfällen anbie-

ten, dass Schulungen zu fachlichen Themen angeboten werden. 

Das Beteiligungsmanagement sichtet die Tagesordnungen der Gremiensitzungen der Mehr-

heitsbeteiligungen und entscheidet im Einzelfall, ob Stellungnahmen zu einzelnen Tagesord-

nungspunkten notwendig sind.  

� Empfehlung 

Die Sichtung der Tagesordnungen sollte ergänzt werden um den Zweckverband Wasserbe-

schaffungsverband Wesseling–Hersel. 

Erforderlich sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt insbesondere bei anstehenden finanzrele-

vanten Entscheidungen, die den Interessen der Stadt entgegenstehen könnten. Die Stellung-

nahmen werden dem Bürgermeister zur Verfügung gestellt. Der Bürgermeister ist allerdings 

nicht in den Gremien aller Beteiligungen vertreten. Zudem entsendet die Stadt Bornheim neben 

dem Bürgermeister noch andere Vertreter und Vertreterinnen in die jeweiligen Gremien. Dem-

zufolge ist nicht sichergestellt gestellt, dass alle Mandatsträger und –trägerinnen die Sichtweise 

der Kommune kennen und dementsprechend bei Beschlüssen reagieren können. 

� Empfehlung 

Das Beteiligungsmanagement sollte die Stellungnahmen allen Vertreterinnen und Vertretern 

in den jeweiligen Gremien zur Verfügung stellen. 
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2.5 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Beteiligungsmanagement 

F1 
Das Berichtswesen der Stadt Bornheim entspricht nahezu vollständig den An-
forderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bornheim erge-
ben. 

82 E1.1 
Die Sitzungsunterlagen des Zweckverbandes Wasserbeschaffungsver-
band Wesseling–Hersel sollten dem Beteiligungsmanagement ebenfalls 
zur Verfügung gestellt werden. 

83 

   E1.2 
Das Beteiligungsmanagement sollte dem Rat standardisiert unterjährige 
Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung der bedeutenden Beteili-
gungen zur Verfügung stellen. 

83 

F2 
Die Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien entspricht 
überwiegend den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der 
Stadt Bornheim ergeben. 

83 E2.1 

Das Beteiligungsmanagement der Stadt Bornheim sollte mindestens ein-
mal je Wahlperiode eine Schulung anbieten, in der alle Vertreterinnen 
und Vertreter in den Gremien über ihre Rechte und Pflichten informiert 
werden. Darüber hinaus kann es sich in Einzelfällen anbieten, dass Schu-
lungen zu fachlichen Themen angeboten werden. 

84 

   E2.2 
Die Sichtung der Tagesordnungen sollte ergänzt werden um den Zweck-
verband Wasserbeschaffungsverband Wesseling–Hersel. 

84 

   E2.3 
Das Beteiligungsmanagement sollte die Stellungnahmen allen Vertrete-
rinnen und Vertretern in den jeweiligen Gremien zur Verfügung stellen. 

84 
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3. Hilfe zur Erziehung 

3.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim im Prüfgebiet Hilfe 

zur Erziehung stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Die überörtliche Prüfung der gpaNRW erfolgte zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie. Die ver-

hängten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben Auswirkungen auf zahlreiche Le-

bens- und Gesellschaftsbereiche. Auch die Kinder- und Jugendhilfe ist hiervon betroffen. Die 

Einschätzungen und Erfahrungen der Jugendämter zum Umgang und zu den Auswirkungen der 

Pandemie sind unterschiedlich. Die Corona-Pandemie stellt seit dem Frühjahr 2020 die Jugend-

ämter vor neue Herausforderungen in der Organisation und Steuerung der Hilfen zur Erziehung. 

Die Arbeitsweise im Bereich der Hilfen zur Erziehung hat sich u.a. durch eine eingeschränkte 

persönliche Zusammenarbeit mit den Familien und den Leistungsanbietern sowie fehlende 

Frühwarnsysteme aufgrund von geschlossenen Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder 

verändert. Das zeigen auch verschiedene Untersuchungen und Befragungen. 

Es ist derzeit nicht abzuschätzen und zu beurteilen, wie sich die Auswirkungen der Pandemie 

künftig auf die Fallzahlen und Aufwendungen in der Hilfe zur Erziehung auswirken werden. Sie 

können daher nicht in die Analyse der Kennzahlen der geprüften Jahre 2018 und 2019 und die 

Ergebnisse der überörtlichen Prüfung in der Hilfe zur Erziehung einfließen. 

Hilfe zur Erziehung 

Die Stadt Bornheim wird durch die betrachteten soziostrukturellen Rahmenbedingungen weni-

ger belastet als die Mehrheit der Vergleichskommunen. Dennoch weist Bornheim im Jahr 2019 

einen erhöhten Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre auf. 

Dieser wird vor allem durch hohe Fallzahlen und einmalig in Jahr 2019 auch durch erstmalig ge-

bildet Rückstellungen für noch zu leistende Kostenerstattungen und Transferaufwendungen ne-

gativ beeinflusst. Ohne die Rückstellungen läge der Fehlbetrag im mittleren Bereich, wäre den-

noch aber deutlich höher als im Vorjahr 2018. In den kommenden Jahren nimmt die Belastung 

durch die zu bildenden Rückstellungen auf den Fehlbetrag wieder ab, da für Leistungen aus 

Vorjahren die jeweiligen Rückstellungen verwendet werden können. In 2019 müssen diese 

Leistungen aus Vorjahren einmalig zusätzlich zu den gebildeten Rückstellungen erfolgen.   

Beeinflusst wird der hohe Fehlbetrag durch vergleichsweise erhöhte einwohnerbezogene Auf-
wendungen für Hilfen zur Erziehung, die vor allem aus Leistungen an freie Träger bestehen. 

Auch die Aufwendungen werden in 2019 einmalig durch die Rückstellungen für Transferaufwen-

dungen belastet. Weiterhin werden die Aufwendungen von den hohen Fallzahlen beeinflusst. 

Zudem sind die stationären Hilfen je Hilfefall sehr teuer, was an dem geringen Anteil der Hilfe-

fälle mit Unterbringung in Vollzeitpflege liegt.   

95



�  Stadt Bornheim  �  Hilfe zur Erziehung  �  050.010.020_05446 

Seite 87 von 189 

Bei den einzelnen Hilfearten fallen vor allem die hohen Aufwendungen und Fallzahlen für die 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII auf. Auch ist der einzelne Fall in Heimerziehung nach 

§ 34 SGB VIII sehr kostenintensiv, aber bei insgesamt niedrigen Fallzahlen. Ebenso sind die 

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung junger Volljähriger nach § 41 SGB VIII je Hilfe-

fall hoch.  

Das Jugendamt der Stadt Bornheim verfügt für die Hilfen zur Erziehung über keine schriftliche 

Gesamtstrategie mit hinterlegten Zielen und darauf ausgerichteten Maßnahmen. In der Praxis 

lebt das Jugendamt eine Grundhaltung eines familienfreundlichen Jugendamtes, das auf die 

Bedarfssituation der Familien ausgerichtet ist. Hierbei setzt das Jugendamt präventiv im Vorfeld 

von Hilfen zur Erziehung auf kurzfristige unterstützende Hilfen durch den eigenen ambulanten 

Dienst. Diese sollen kurzfristige Problemlagen lösen und Familien unterstützen bevor es zu ei-

nem umfassenden Bedarf an Hilfen zur Erziehung kommt. Im Hilfeplanverfahren wird der ei-

gene ambulante Dienst auch für ein Clearing in der Falleingangsphase ambulanter Hilfen nach 

§ 27 SGB VIII eingesetzt, um den Hilfebedarf möglichst genau zu konkretisieren. Dadurch 

möchte das Jugendamt die Hilfe möglichst passgenau installieren.   

Ein umfassendes Finanzcontrolling gibt es in Bornheim noch nicht. Bislang wird lediglich eine 

Budgetkontrolle in Hinblick auf die Haushaltsansätze durchgeführt und mit Fallzahlen gesteuert. 

Es wird noch nicht mit Zielen und Kennzahlen gearbeitet. Dreimal im Jahr wird ein Budgetbe-

richt für die Finanzabteilung erstellt, in dem Abweichungen von Haushaltsansätzen begründet 

werden. Für eine wirkungsvolle Steuerung sind regelmäßige Auswertungen von Kennzahlen mit 

Finanzbezug wichtig, um Ursachen für steigende Aufwendungen oder Fallzahlen zu ermitteln 

sowie die Wirksamkeit von Maßnahmen transparent zu machen.  

Im Rahmen des Fachcontrollings betrachtet das Jugendamt innerhalb eines Hilfefalls die 

Wirksamkeit der Hilfe und die Erreichung der gesetzten Ziele. Bei jeder Hilfeplanfortschreibung 

erstellt der Leistungserbringer einen Bericht zur Zielerreichung. Die Berichte sind standardisiert. 

In den Hilfeplangesprächen werden zudem der Hilfeverlauf und die bisherige Zielerreichung 

durch die Beteiligten im Gespräch bewertet. Fallübergreifende Auswertungen, wie zum Beispiel 

zur Zielerreichung, zu Laufzeiten, zu Abbrüchen oder trägerbezogene Auswertungen erfolgen 

nicht.  

Das Jugendamt setzt eine Jugendamtssoftware ein. In dieser sind alle zu verwendenden Vor-

drucke hinterlegt. Auch die Bearbeitung erfolgt bereits in hohem Umfang mit der Software, auch 

wenn noch keine vollständige elektronische Aktenführung vorliegt.  

Die Stadt Bornheim hat für den Arbeitsbereich Hilfen zur Erziehung bislang kein Handbuch mit 

schriftlichen Standards, Prozessen, Zuständigkeiten, Fristen und Abläufen. Es gibt lediglich 

schriftliche Vorgaben für das Entscheidungsteam. Außerdem gibt es Konzepte des eigenen am-

bulanten Dienstes und des Pflegekinderdienstes. In der Praxis werden die Hilfeplanfälle aber 

strukturiert abgearbeitet. Dennoch könnte die schriftliche Bündelung in einem Handbuch die Be-

arbeitung unterstützen und Standards verfestigen.   
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3.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Das Prüfgebiet Hilfe zur Erziehung umfasst nach der Definition der gpaNRW ausschließlich die 

Hilfen nach dem Zweiten Kapitel, Vierter Abschnitt SGB VIII §§ 27 bis 35, 35a, 41 Sozialgesetz-

buch VIII (SGB VIII). Weitere Hilfen oder Beratungen, wie zum Beispiel Leistungen nach §§ 16 

bis 21 oder 50 bis 52 SGB VIII, sind in den zugrundeliegenden Daten und Betrachtungen defini-

tionsgemäß nicht enthalten.  

 

Die Hilfe zur Erziehung ist in der Finanzstatistik8 der Produktgruppe 363 „Sonstige Leistungen 

zur Förderung junger Menschen und Familien“ zugeordnet. Nicht betrachtet werden die eigenen 

Einrichtungen der Erziehungshilfe der Produktgruppe 367. 

Wesentliche Rechtsgrundlage für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung ist das SGB VIII in 

Verbindung mit den dazu ergangenen landesrechtlichen Ausführungsgesetzen. Auf Hilfe zur Er-

ziehung besteht für die Personensorgeberechtigten und ihr Kind nach § 27 Abs. 1 SGB VIII ein 

Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erzie-

hung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 

Ziel der Prüfung ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenziale hinzuweisen und Hand-

lungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die das finanzwirtschaftliche Ergebnis perspektivisch verbes-

sern können. 

Dazu werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Fallzahlenentwicklung und Personal-

ausstattung analysiert. 

Im Fokus der Betrachtung steht ein wirtschaftlicher Ressourceneinsatz unter Berücksichtigung 

fachlicher Standards der Aufgabenerfüllung. 

Mittels interkommunalen Kennzahlenvergleichen steigt die gpaNRW in die Analyse ein. Für die 

tiefergehende Analyse werten wir örtliche Unterlagen und Ergebnisse aus Gesprächen aus. 

Darüber hinaus bezieht die gpaNRW Besonderheiten der Leistungsorganisation, der Leistungs-

erbringung und der Angebotssteuerung des Jugendamtes in ihre Betrachtung ein. 

Die Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf das Haushaltsjahr. Die Falldaten ermittelt die 

gpaNRW schwerpunktmäßig über einen Jahresdurchschnittswert, der den Anteil des Falles im 

Kalenderjahr abbildet. Abweichende Zählweisen gelten für die Erfassung von Verweildauer und 

Betreuungsdauer. Dort werden die Anzahl der Monate vom Beginn bis zur Beendigung der Hil-

fegewährung, für die im jeweiligen Jahr beendeten Hilfefälle, berücksichtigt. Bei der Erfassung 

zu Rückführungen in die Herkunftsfamilie wird die absolute Fallzahl im jeweiligen Kalenderjahr 

abgebildet. 

Das Jugendamt der Stadt Bornheim konnte die meisten Daten nur für die Jahre 2018 und 2019 

und nicht für die vollständige abgefragte Zeitreihe von 2016 bis 2019 zur Verfügung stellen, da 

die Datenerhebung in Bornheim sehr zeitintensiv war. Dadurch ist ein Zeitreihenvergleich mit 

Analyse der Kennzahlen nur für diese beiden Jahre möglich.   

 

8 nach den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (ZOVPG) 
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3.3 Strukturen 

� Die Stadt Bornheim ist bei den betrachteten soziostrukturellen Rahmenbedingungen ver-

gleichsweise begünstigt. Dies kann sich entlastend auf den Bedarf an Hilfen zur Erziehung 

auswirken. 

Die gpaNRW konnte in ihren Prüfungen keine direkte Korrelation zwischen den Strukturen der 

Kommunen und dem Fehlbetrag je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre feststellen. Vielmehr 

wirken sich in großem Umfang die Steuerungsleistungen des Jugendamtes auf die Aufwendun-

gen und Fallzahlen aus.  

Soziostrukturelle Rahmenbedingungen können aber dennoch die Gewährung von Hilfen zur Er-

ziehung beeinflussen. So können der Familienstatus sowie wirtschaftliche Einschränkungen mit 

eventuell hieraus resultierenden Defiziten an der sozialen Teilhabe zu einem erhöhten Unter-

stützungsbedarf im familiären Umfeld führen.  

In der Stadt Bornheim gibt es zwei Einrichtungen für Eltern-Kind-Unterbringungen. Nach Aus-

sage des Jugendamtes verbleiben einige Eltern mit ihren Kindern auch nach dieser Unterbrin-

gung im Stadtgebiet und haben im Anschluss an die Unterbringung weiterhin Bedarf an Hilfe 

zur Erziehung. Außerdem gibt es im Stadt gebiet eine Jugendhilfeeinrichtung für Jugendliche 

mit Drogenproblemen. Diese Einrichtungen können sich auf den Bedarf an Hilfe zur Erziehung 

auswirken.   

Die soziostrukturellen Rahmenbedingungen9 der Stadt Bornheim stellen sich im interkommuna-

len Vergleich folgendermaßen dar:  

3.3.1 Strukturkennzahlen 

Soziostrukturelle Rahmenbedingungen der Stadt Bornheim im Jahr 2019 

Kennzahlen 
 Born-
heim 

Mini-
mum 

1. Vier-
telwert 

2. Vier-
telwert 

(Median) 

3. Vier-
telwert 

Maxi-
mum 

Anzahl 
Werte 

Anteil der Einwohner von 0 bis un-
ter 21 Jahren an der Gesamtbevöl-
kerung in Prozent  

20,46 17,39 19,17 20,00 20,81 24,63 129 

Anteil Arbeitslose SGB II von 15 
bis unter 25 Jahren bezogen auf 
alle zivilen Erwerbspersonen die-
ser Altersgruppe (Arbeitslosen-
quote 15-24 Jahre) in Prozent 

3,1 1,7 3,1 3,8 5,0 7,8 92 

Anteil Alleinerziehende Bedarfsge-
meinschaften SGB II an den Be-
darfsgemeinschaften SGB II ge-
samt in Prozent 

17,4 12,1 17,4 18,8 20,1 25,3 129 

 

9 Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre lt. IT NRW (Stand 31.12.2017), Alleinerziehende Bedarfsgemeinschaften lt. Statistik Bundesagentur 
für Arbeit 
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Anteil der 0 bis unter 21-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Prozent 

Die Stadt Bornheim hat einen Anteil an Einwohnern von 0 bis unter 21 Jahren an der Gesamt-

bevölkerung, der oberhalb des Median des interkommunalen Vergleichs liegt. Mehr als 50 Pro-

zent der mittleren kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben einen niedrige-

ren Anteil. Der erhöhte Anteil wirkt sich rechnerisch begünstigend auf die einwohnerbezogenen 

Kennzahlen in diesem Bericht aus.  

Der Stadt ist die Entwicklung der Altersgruppe der 0 bis unter 21-jährigen Einwohner bekannt. 

Diese Daten werden auch für die Bedarfsplanung im Bereich der Schulen und der Kindertages-

betreuung benötigt und verwendet. Hierbei werden die Daten von IT.NRW zugrunde gelegt.  

Anteil Alleinerziehende Bedarfsgemeinschaften an den Bedarfsgemeinschaften SGB II 

Die Stadt Bornheim hat einen geringen Anteil an Alleinerziehenden in Bedarfsgemeinschaften 

nach dem Sozialgesetzbuch II. Er ist niedriger als bei 75 Prozent der mittleren kreisangehörigen 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Dies kann sich entlastend auf die Leistungserbringung der 

Hilfen zur Erziehung auswirken.  

Laut dem Bericht Monitor Hilfen zur Erziehung der AKJ TU Dortmund wirken sich der Famili-

enstatus und der Transferleistungsbezug auf die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 

aus. Laut diesem Bericht der AKJ werden ambulante und stationäre Hilfen vermehrt durch Al-

leinerziehende in Anspruch genommen. Gleiches gilt noch verstärkt bei gleichzeitigem Bezug 

von Transferleistungen.  

Jugendamtstyp und Belastungsklasse 

Die Stadt Bornheim ist dem Jugendamtstyp 6 und der Belastungsklasse 4 nach der Statistik der 

AKJ TU Dortmund10 zugeordnet. Diese Einstufung bedeutet eine sehr geringe Kinderarmut. Ins-

gesamt betrachtet haben die mittleren kreisangehörige Kommunen keine ausgesprochen hohe 

Kinderarmut zu verzeichnen. Laut Bericht 2019 der AKJ haben lediglich 19 kreisangehörige 

Kommunen unter 50.000 Einwohner eine hohe bzw. sehr hohe Kinderarmut. 31 kreisangehö-

rige Kommunen unter 50.000 Einwohner haben eine geringe Kinderarmut. Die Stadt Bornheim 

hat, wie noch 35 weitere Kommunen dieser Größenordnung, eine sehr geringe Kinderarmut. 

Auch dies kann eine Entlastung für den Bedarf an Hilfen zur Erziehung bedeuten.    

3.3.2 Umgang mit den Strukturen 

Der Stadt Bornheim sind die Strukturen grundsätzlich bekannt. Es erfolgen hierzu auch ein-

zelne Auswertungen, wie zum Beispiel zu den Schulabgängern ohne Abschluss. Eine regelmä-

ßige differenzierte sozialräumliche Planung, in die diese Strukturmerkmale und auch weitere 

Faktoren, wie die soziale Lage, die Bildung und Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Fa-

milien, einfließen, gibt es in Bornheim bislang nicht. Die Stadt plant allerdings eine detaillierte 

Sozialraumanalyse. Weitere Auswertungen zu Sozialstrukturen sollen zukünftig aufgebaut wer-

den. Laut Aussage der Stadt baut außerdem der Rhein-Sieg-Kreis eine einheitliche Sozial- und 

Gesundheitsplanung für das gesamte Kreisgebiet auf. 

 

10 Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund 
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Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden verschiedene Daten zu Fallzahlenentwicklungen 

und weiteren Informationen aufbereitet und konkrete Bedarfssituationen ermittelt. In Bornheim 

gibt es einzelne Bereiche mit einer hohen Bevölkerungsdichte und erhöhtem Bedarf an Hilfen 

zur Erziehung. In dem betroffenen Stadtteil wurde ein Stadtteilbüro eingerichtet. Dort gibt es 

auch eine Europaschule, auf deren Außengelände wöchentlich ein mobiles, aufsuchendes An-

gebot mit einem Jugend-Kultur-Bus und Streetworkern durchgeführt wird.  

Differenzierte Grunddaten zur Bevölkerungsentwicklung der Einwohner nach Altersklassen in 

der Stadt Bornheim stellt die gpaNRW in der Tabelle 2 im Anhang dieses Teilberichtes dar. 

3.3.3 Präventive Angebote 

� Feststellung 

In Bornheim gibt es verschiedene präventive Angebote und eine Netzwerkarbeit bei den frü-

hen Hilfen. Ein Gesamtkonzept und eine Präventionskette für alle Altersgruppen gibt es bis-

lang nicht. Der Aufbau einer Präventionskette sowie die Steuerung aller Angebote im Ju-

gendamt ist im Aufbau.  

� Durch kurzfristige unterstützende Hilfen (KuH) versucht die Stadt Bornheim Problemlagen 

niederschwellig zu lösen und damit einschneidende und umfangreiche Folgemaßnahmen zu 

vermeiden. Dies ist eine gute Möglichkeit, Problemlagen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung 

frühzeitig anzugehen.     

Ein direkter Zusammenhang zwischen präventiven Angeboten und dem Umfang an Leistungen 

für Hilfe zur Erziehung ist weder messbar noch nachweisbar. Dennoch können präventive An-

gebote und eine Netzwerkarbeit einen positiven Einfluss auf die Lebensbedingungen, das Auf-

wachsen und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben. Deshalb sollte die Stadt 

bedarfsgerechte präventive Angebote entwickeln und die hierfür erforderlichen Strukturen auf-

bauen. Dabei sollte sie die maßgeblichen örtlichen Akteure und freien Träger der Jugendhilfe 

miteinbeziehen und alle Angebote steuern und koordinieren.  

Die Stadt Bornheim hat bereits Angebote im präventiven Bereich. Es gibt Angebote der frühen 

Hilfen, der Familienhebammen, der Familienzentren und der Schulsozialarbeit. Außerdem gibt 

es ein Stadtteilbüro sowie Angebote der Jugendarbeit in Form des Bornheimer JugendTreffs 

und KinderTreffs. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist in kommunaler Trägerschaft. Mobile 

Angebote erfolgen mit dem Jugend-Kultur-Bus. Auch einzelne Präventionsprojekte werden 

durchgeführt. Aktuell wurde eine halbe Stelle für die frühen Hilfen im Jugendamt eingerichtet. 

Hierdurch soll die Vernetzung und Steuerung der Angebote zukünftig noch verstärkt werden.   

Das Jugendamt bietet zusätzlich kurzfristige unterstützende Hilfen (KuH) als präventive Leis-

tung außerhalb einer Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII an. Diese Hilfen zielen auf 

einen konkret umschriebenen Bedarf bzw. eine klar definierte (akute) Problemlage ab und sind 

in der Regel auf einige Kontakte und auf einen begrenzten Zeitraum ausgelegt. Hiermit soll ein 

vorbeugender Ansatz verwirklicht werden. Ziele dieser niederschwelligen Hilfen sind die Ver-

meidung einschneidender Folgemaßnahmen, die Verhinderung negativer und nachhaltiger Er-

fahrungen, die kurzfristige Stabilisierung und schnelle Überwindung einer Krisensituation und 

die Überwindung einer existentiellen Notlage. Die KuH werden durch den eigenen ambulanten 

Dienst durchgeführt.  
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Bislang gibt es noch keine flächendeckenden Angebote für alle Altersgruppen in Form einer lü-

ckenlosen Präventionskette. Es ist aber geplant, eine lückenlose Präventionskette für alle Al-

tersgruppen aufzubauen.  

Das Jugendamt möchte eine stärkere Vernetzung zwischen den frühen Hilfen und den Hilfen 

zur Erziehung aufbauen. Die präventiven Angebote sollen deshalb zukünftig vollständig im Ju-

gendamt koordiniert werden. Dies soll in Zusammenarbeit der Stelle frühe Hilfen, der Fachkraft 

Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendhilfeplanung erfolgen. Auch die Arbeitsgemeinschaft 

gemäß § 78 SGB VIII wird in die Koordination einbezogen. Außerdem bestehen intensive Kon-

takte und auch eine Netzwerkarbeit über die Arbeitsgemeinschaften im Kreis. Im Rahmen der 

Netzwerkarbeit der frühen Hilfen der linksrheinischen Jugendämter des Rhein-Sieg-Kreises ar-

beitet die Stadt intensiv mit den betroffenen Akteuren, wie z.B. Hebammen, Kindertageseinrich-

tungen, Polizei, Beratungsstellen und Schulen zusammen. Es finden regelmäßige Treffen statt, 

in denen Angebote besprochen und geplant werden.  

Es sind in Bornheim Einzelmaßnahmen und Kooperationen vorhanden. Eine Gesamtkonzeption 

und -koordination aller präventiven Maßnahmen und Netzwerke sowie eine vollständige Prä-

ventionskette fehlt jedoch. Diese soll aber zukünftig aufgebaut werden.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte ein Gesamtkonzept für Prävention und Netzwerkarbeit erstellen 

sowie eine lückenlose Präventionskette aufbauen. Die Angebote sollten, wie geplant, durch 

das Jugendamt gesteuert und koordiniert werden.  

3.4 Organisation und Steuerung 

Die Aufgabenerledigung und das Ergebnis der Hilfe zur Erziehung werden durch die angestreb-

ten Ziele, die Intensität der Steuerung, die Form der Organisation und den aufgewendeten Res-

sourceneinsatz geprägt. 

3.4.1 Organisation 

Eine gute Organisation zeichnet sich durch klare Strukturen und Zuständigkeiten sowie opti-

mierte Arbeitsabläufe aus.  

Das Amt für „Kinder, Jugend und Familien“ und das Amt für „Schulen, Soziales, Senioren und 

Integration“ sind bei der Stadt Bornheim unterschiedliche Ämter, aber einem Dezernat zuge-

ordnet. Da es sich bei den Aufgaben Schule und Jugend um teilweise dieselbe Zielgruppe han-

delt, bietet sich eine enge Zusammenarbeit an, um Synergieeffekte zu nutzen. In Bornheim er-

folgt eine Zusammenarbeit und Abstimmung unter anderem im Rahmen der Schulsozialarbeit 

und der präventiven Angebote.  

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist zentral im Jugendamt untergebracht. Eine sozialräumli-

che Zuordnung gibt es nicht, sondern die Fälle werden in einem Falleingangsmanagement nach 

Fallbelastung verteilt.  
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Es sind innerhalb des ASD zwei Spezialdienste für die Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst) und 

für die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII eingerichtet. Auch die Wirtschaftliche Jugend-

hilfe (WiJu) ist zentral im Jugendamt angesiedelt. Diese prüft unter anderem die Zuständigkeit 

in schwierigen Fallkonstellationen, überwacht das Haushaltsbudget, macht Kostenerstattungs-

ansprüche geltend und bewilligt die Leistungen in einem Bescheid. Außerdem nimmt sie am 

Entscheidungsteam im Hilfeplanverfahren teil. Die Jugendhilfeplanung ist als Stabsstelle der 

Amtsleitung zugeordnet. Die Stelle wurde nach längerer Vakanz Anfang 2021 neu besetzt. 

Schwerpunkt der Arbeit soll neben der Bedarfsplanung der Kindertageseinrichtungen und der 

Spielplatzbedarfsplanung zusätzlich die Sozialraumanalyse und der Kinder- und Jugendförder-

plan sein.  

Die Stadt Bornheim hat zusätzlich zum ASD einen eigenen ambulanten Dienst, der in einigen 

Hilfefällen die Leistungserbringung von ambulanten Hilfen durchführt. Außerdem führt der ei-

gene ambulante Dienst die kurzfristig unterstützenden Hilfen durch und macht bei Bedarf im 

Vorfeld einer Hilfe zur Erziehung das Clearing.  

Die jeweilige Abteilungsleitung hat über die Fachkräfte des ASD und der WiJu die Fach- und 

Dienstaufsicht. Teambesprechungen und Dienstbesprechungen mit allen Fachkräften und der 

Leitung finden regelmäßig statt. Hier werden auch gesetzliche Änderungen oder Anpassungen 

der Verfahrensstandards besprochen.  

Es gibt keine eigene Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII für den Bereich der Hilfen zur Er-

ziehung In Bornheim. Allerdings gibt es hierzu eine Zusammenarbeit auf Kreisebene. Für die 

Bereiche Kindertagesbetreuung und Kinder- und Jugendarbeit sind in Bornheim Arbeitsgemein-

schaften nach § 78 SGB VIII eingerichtet worden. Eine Vernetzung mit einigen Akteuren der Ju-

gendhilfe findet im Rahmen des Netzwerkes „Frühe Hilfen“ statt.  

3.4.2 Gesamtsteuerung und Strategie 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat bislang keine schriftliche Gesamtstrategie mit darauf ausgerichteten 

messbaren Zielen und Maßnahmen für die Hilfen zur Erziehung und das Jugendamt entwi-

ckelt.  

Eine Kommune sollte über eine von Politik, Verwaltungsführung und Jugendamt getragene Ge-

samtstrategie für den Aufgabenbereich Hilfe zur Erziehung verfügen. Die Entwicklung der Ge-

samtstrategie sollte die gesamte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und weitere angrenzende 

Aufgabenbereiche einbeziehen. Am Gesamtziel ist zu messen, welche Ressourcen erforderlich 

sind, um das vereinbarte Ziel und die gewünschten Wirkungen zu erreichen. Die Gesamtsteue-

rung sollte sicherstellen, dass eine Kommune ihre gesetzten Ziele durch geeignete Maßnahmen 

erreicht. Bei Abweichungen muss sie zeitnah nachsteuern und Maßnahmen anpassen. 

Die Stadt Bornheim hat bisher keine schriftliche Gesamtstrategie und darauf ausgerichtete 

Ziele und Maßnahmen entwickelt. Ziele hat die Stadt in der Vergangenheit gebildet, diese wa-

ren jedoch nicht zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt. Bis zum Haushalt 2019/2020 wa-

ren im Produkt „Erzieherische Hilfen“ strategische und operative Ziele und Zielrichtungen/Wir-

kungen enthalten.  
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Als strategisches Ziel wurde „die Sicherstellung des Rechts junger Menschen auf Förderung 

und Entwicklung sowie auf Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-

sönlichkeiten“ benannt. Als operatives Ziel wurde „die Wahrnehmung der Aufgaben des SGB 

VIII“ sowie „die Gewährung von ambulanten und stationären Hilfemaßnahmen mit Vorrang am-

bulanter Hilfen“ benannt. Die Zielrichtung war „ein optimaler Kinder- und Jugendschutz auf 

gleichbleibendem Niveau“. Als Kennzahlen zur Zielerreichung wurden die durchschnittlichen 

Fallkosten insgesamt sowie getrennt nach ambulanten und stationären Hilfen im Haushalt auf-

geführt.  

Im Haushalt 2021/2022 sind keine strategischen und operativen Ziele mit Kennzahlen mehr hin-

terlegt, da die bisherigen in der Vergangenheit nicht zur Steuerung verwendet worden sind. Das 

Jugendamt möchte sich außerdem nach einem Führungswechsel neu ausrichten. Für den 

nächsten Haushalt sollen mit Hilfe eines neuen Auswertungsprogrammes in Zusammenarbeit 

mit der Finanzabteilung steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen erarbeitet werden.  

Eine Gesamtstrategie mit Zielen und Maßnahmen ermöglicht eine zielgerichtete Gesamtsteue-

rung der Hilfen zur Erziehung. Anhand der auf die Gesamtstrategie ausgerichteten Ziele kann 

durch Kennzahlen ein Zielerreichungsgrad ermittelt werden. Maßnahmen können angepasst o-

der neu entwickelt werden.  

Das Jugendamt hat in der Praxis Grundhaltungen und Ziele, die angestrebt werden. Diese wur-

den aktuell nach einem Führungswechsel im Jugendamt neu entwickelt und bauen nicht auf 

den vormals im Haushalt vorhandenen Zielen auf. Schriftlich formuliert sind sie nicht. Die 

Grundhaltung aller Entscheidungen soll sein, dass der konkrete Bedarf der Familien gedeckt 

wird. Zum einen soll die Unterstützung im familiären Umfeld gestärkt und alle Ressourcen der 

Familie genutzt werden. Weiterhin möchte das Jugendamt bei stationären Hilfen, bei denen die 

Rückführung in die Herkunftsfamilie Ziel der Hilfegewährung ist, die Rückführung ab dem ersten 

Tag der Hilfegewährung im Blick haben und anstreben. Ältere Jugendliche und junge Volljäh-

rige sollen außerdem bestmöglich in eine Selbständigkeit begleitet werden. Bei allen Hilfen ist 

dem Jugendamt außerdem wichtig, die Akzeptanz zu stärken und eng mit den Familien und 

Trägern zusammenzuarbeiten.  

Das Jugendamt möchte in seiner Wirkung als familienfreundliches Jugendamt wahrgenommen 

werden und frühzeitige Unterstützungen und Beratungen anbieten. Deshalb hat das Jugendamt 

die kurzfristigen unterstützenden Hilfen (KuH) installiert, um niederschwellig auf kleinere Prob-

lemsituationen eingehen zu können, noch bevor ein Hilfebedarf an Hilfe zur Erziehung entsteht. 

Die Familien sollen befähigt werden, selbständig ihren Familienalltag und die Erziehungssituati-

onen zu leben. Die Hilfen sollen sich mit passgenauen Angeboten an dem konkreten Familien-

system orientieren. In unklaren Situationen schaltet das Jugendamt deshalb zur Bedarfsermitt-

lung für Hilfen zur Erziehung ein Clearing durch den eigenen ambulanten Dienst vor, damit 

möglichst passgenau eine ambulante Hilfe installiert werden kann. Die Hilfen sollen aber grund-

sätzlich keine Dauerlösung sein, sondern zur Selbständigkeit führen. Um zielgerichtete Ange-

bote und Maßnahmen installieren zu können, hat das Jugendamt auch Elternbefragungen in 

Kindertageseinrichtungen durchgeführt. Eine Ausrichtung des Jugendamtes liegt auch darin, mit 

anderen Institutionen eng zusammenzuarbeiten und Übergänge zu schaffen.  

Die Stadt möchte als strategisches Ziel zukünftig die teilstationären Angebote im Stadtgebiet 

ausweiten. Außerdem soll eine Anpassung, vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 
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35a SGB VIII, auf die neuen Regelungen des SGB VIII erfolgen. Aber auch im Bereich der Hil-

fen zur Erziehung insgesamt wird die Umsetzung der neuen Regelungen des SGB VIII priori-

siert. Ein weiteres Ziel des Jugendamtes ist es, die Vernetzung zwischen den frühen Hilfen und 

den Hilfen zur Erziehung weiter auszubauen.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte für die Gesamtsteuerung die vorhandenen Grundhaltungen und 

Ziele zu einer Gesamtstrategie mit konkreten, messbaren Zielen und darauf ausgerichteten 

Maßnahmen weiterentwickeln. Die Zielerreichung sollte regelmäßig geprüft und Maßnahmen 

ggf. angepasst werden.  

3.4.3 Finanzcontrolling 

� Feststellung 

Das Jugendamt der Stadt Bornheim verfügt bislang über kein umfassendes Finanzcontrol-

ling. Es sind aktuell nur wenige Bestandteile vorhanden. Durch den Aufbau eines Finanzcon-

trollings könnte die Steuerung verbessert werden.  

Ein produktorientiertes Finanzcontrolling sollte Transparenz in der Entwicklung von Finanz-, 

Fall- und Stellendaten herstellen und diese anhand von aussagefähigen Kennzahlen und Be-

richten für die Steuerungsebenen aufbereiten. Anhand von steuerungsrelevanten Kennzahlen 

sollte gemessen werden, ob die vereinbarten Ziele erreicht werden. Auf Basis der Kennzahlen 

sollten als Grundlage für die Steuerung regelmäßige Auswertungen und Controllingberichte er-

stellt werden. Hierdurch wird Transparenz zum Ressourceneinsatz und –verbrauch und zur Ent-

wicklung der Aufwendungen und Fallzahlen geschaffen. Abweichungen von den gesetzten Zie-

len können durch einen Soll-Ist-Vergleich erkannt und es kann zeitnah gegengesteuert werden. 

Die Steuerung anhand von Zielen und Kennzahlen ist ein wichtiger Faktor für eine wirtschaftli-

che Steuerung der Hilfen zur Erziehung. Auswirkungen von Maßnahmen und Entwicklungen auf 

den Fehlbetrag können transparent dargestellt werden. Ein wirksames Finanzcontrolling setzt 

einen eng verzahnten Austausch zwischen dem Fachamt und der Finanzabteilung sowie eine 

Schnittstelle zwischen Fachsoftware und Finanzsoftware voraus. 

Die Stadt Bornheim macht im Rahmen des Finanzcontrollings eine reine Budgetüberwachung. 

Die Steuerung im Jugendamt erfolgt in erster Linie über Fallzahlen. Die Fallzahlen werden mo-

natlich aus der Jugendamtssoftware ausgewertet. An drei Stichtagen im Jahr erfolgt ein Budget-

bericht für die Finanzabteilung. Hierin wird der Stand der Aufwendungen mit dem im Haushalt 

veranschlagten Budget abgeglichen und Abweichungen begründet. Regelmäßige Auswertun-

gen zu Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung insgesamt oder nach Hilfearten gibt es darüber 

hinaus nicht. Das Jugendamt arbeitet zur Steuerung nicht mit Zielen und Kennzahlen. Die bis 

zum Haushalt 2019/2020 im Haushalt vorhandenen Ziele und Kennzahlen wurden in der Ver-

gangenheit nicht zur Steuerung verwendet und sind im aktuellen Haushalt nicht mehr enthalten. 

Steuerungsrelevante Kennzahlen werden im Rahmen des Controllings nicht ausgewertet. 

Ebenso gibt es über den Budgetbericht hinaus kein regelmäßiges Berichtswesen. Zukünftig sol-

len in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Ge-

rade aufgrund der erhöhten Aufwendungen und Fallzahlen ist dies anzuraten.  

Eine regelmäßige Auswertung der Fallzahlen und eine Budgetkontrolle sind eine erste Grund-

lage zur Steuerung und zur Abweichungsanalyse. Allerdings kann eine Verknüpfung von Fall- 

und Finanzdaten sowie die Bildung von Kennzahlen die Steuerung noch deutlich verbessern. 
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Hierzu sollten zusätzlich steuerungsrelevante Kennzahlen gebildet und regelmäßig ausgewertet 

werden. Denkbar sind Kennzahlen zu den Aufwendungen HzE je Hilfefall und je Einwohner un-

ter 21 Jahre sowie Aufwendungen je Hilfefall für einzelne Hilfearten. Auch die Entwicklung der 

Anzahl der Hilfefälle bezogen auf die Einwohner unter 21 Jahre oder des Anteils ambulanter 

Hilfen kann wichtige Steuerungsinformationen liefern. Durch regelmäßige Auswertungen von 

steuerungsrelevanten Kennzahlen sind von der Planung abweichende negative Entwicklungen 

ebenso wie die Wirksamkeit getroffener Maßnahmen schneller auszumachen. Diese Entwick-

lungen können dann analysiert, in einem Berichtswesen aufbereitet und zusammengefasst wer-

den und als Grundlage zur Gegensteuerung oder Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen dienen.  

Deshalb ist es gut, dass die Stadt mit Hilfe ihrer neuen Auswertungssoftware zukünftig mit Zie-

len und Kennzahlen arbeiten möchte.   

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte ein Finanzcontrolling mit Zielen und steuerungsrelevanten Kenn-

zahlen sowie einem regelmäßigen Berichtswesen aufbauen. Hierzu können beispielsweise 

einige Kennzahlen aus diesem Prüfbericht fortgeschrieben werden. Die Kennzahlen sollten 

regelmäßig ausgewertet werden. Dies kann dazu dienen, die Steuerung zu unterstützen, Ur-

sachen für gestiegene Aufwendungen zu analysieren und die Wirksamkeit von Maßnahmen 

transparenter zu machen.   

3.4.4 Fachcontrolling 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim bewertet die Zielerreichung der Hilfen im Einzelfall mit allen Beteiligten. 

Es erfolgen aber keine fallübergreifenden Auswertungen zur Zielerreichung und Wirksamkeit 

von Hilfen sowie zu Laufzeiten, Abbruchquoten bzw. zu einzelnen Trägern.  

Eine Kommune sollte ein Fachcontrolling für die Hilfen zur Erziehung eingerichtet haben. Die-

ses soll die Wirksamkeit der Hilfen und die qualitative Zielerreichung sowie die Einhaltung von 

Verfahrens- und Qualitätsstandards überprüfen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine 

kontinuierliche Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. 

Das Fachcontrolling ist in Bornheim bei der Amtsleitung und der Abteilungsleitung des ASD an-

gesiedelt. Im Einzelfall erfolgt es innerhalb der Fallbearbeitung durch den ASD. Beim Hilfeplan-

gespräch werden konkrete Ziele der Hilfe in Form von Richtungszielen und Förderzielen festge-

legt. Im Vorfeld der Fortschreibung des Hilfeplanes wird ein Entwicklungsbericht durch den 

Leistungsanbieter zur Zielerreichung erstellt. Für die Inhalte der Berichte gibt es einen einheitli-

chen Vordruck. Auch zwischen den festgesetzten Hilfeplanfortschreibungen gibt es intensive 

Kontakte zwischen dem Jugendamt und den Trägern und bei Bedarf auch Zwischengespräche 

mit dem Träger und der Familie.  

In dem Gespräch zur Hilfeplanfortschreibung werden die Erreichung der Ziele und die Wirksam-

keit der Hilfe mit allen Beteiligten besprochen und im Protokoll festgehalten. Einen standardi-

sierten Bewertungsbogen zur Bewertung der Zielerreichung und Wirksamkeit der Hilfe durch die 

Beteiligten gibt es in Bornheim nicht.    

Fallübergreifende Auswertungen im Rahmen des Fachcontrollings zur Zielerreichung und Wirk-

samkeit der Hilfen erfolgen nicht. Auch weitere Auswertungen zu Laufzeiten, Abbruchquoten 
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und Anzahl der benötigten Fachleistungsstunden sowie trägerbezogene Auswertungen werden 

nicht erstellt.  

Im Rahmen des Fachcontrollings sollte auch die fallübergreifende qualitative Zielerreichung 

überprüft werden. Es sollten die Bewertungen der Zielerreichung aus den einzelnen Hilfefällen 

an einer Stelle zusammengeführt und ausgewertet werden. Als Basis dafür bieten sich einheitli-

che Bewertungskriterien sowie ein standardisierter Bewertungsbogen an. Es könnte ein über-

greifender Zielerreichungsgrad ermittelt und Auswertungen, zum Beispiel nach Trägern differen-

ziert, erstellt werden. Auch Abbruchquoten, Anzahl der Fachleistungsstunden sowie Laufzeiten 

könnten dargestellt und analysiert werden. Durch diese übergreifenden Auswertungen werden 

die Ergebnisse und Wirkungen transparenter und es können sowohl die Wirkungen der bereits 

erfolgten Maßnahmen beurteilt werden als auch weitere Maßnahmen entwickelt werden. In der 

Vergangenheit wurden durch die WiJu die Laufzeiten der Hilfefälle für die Haushaltsplanung 

ausgewertet. Dies erfolgt aber aktuell nicht mehr. Da im Jahr 2019 in einigen Hilfearten längere 

Laufzeiten vorhanden waren, sollten diese für die einzelnen Hilfearten differenziert ausgewertet 

und analysiert werden.   

Die Ergebnisse dieses fallübergreifenden Fachcontrollings sollten in einem regelmäßigen Be-

richtswesen dokumentiert werden. Dabei sollten die Ergebnisse des Fachcontrollings mit dem 

Finanzcontrolling verknüpft werden, damit die finanziellen Auswirkungen, der auf Grundlage des 

Fachcontrollings vorgenommenen Entscheidungen und Maßnahmen, transparent werden. Die 

Ergebnisse könnten auch für die Qualitätsdialoge mit den Trägern verwendet werden. Die Wirk-

samkeits- und Qualitätsdialoge mit den Trägern führt nicht die Stadt Bornheim, sondern der 

Rhein-Sieg-Kreis. Das Jugendamt der Stadt Bornheim wird jedoch im Vorfeld beteiligt und in 

Form eines Fragebogens befragt und kann die eigenen Erfahrungen und Ergebnisse der Wirk-

samkeit einbringen. Außerdem kann das Jugendamt bei Bedarf auch an den Qualitätsdialogen 

teilnehmen.   

Das Jugendamt plant zukünftig einmal im Jahr einige Hilfefälle in Form einer Fallwerkstatt rück-

blickend zu reflektieren. Hierbei geht es um einen fachlichen Rückblick auf Entwicklungen, Ziel-

erreichung und Maßnahmen.  

Standardisierte Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung, wie zum Beispiel Kostenhierarchien, 

Obergrenzen von bewilligten Fachleistungsstunden und Laufzeitbegrenzungen, sind bei der 

Stadt Bornheim nicht vorhanden. Es gab früher eine Obergrenze für Tagesentgelte bei stationä-

ren Hilfen. Aktuell gibt es keine Obergrenze mehr, aber die ASD-Leitung ist in die Auswahl einer 

stationären Einrichtung grundsätzlich eingebunden.  

� Empfehlung 

Die Ergebnisse der Bewertung der Wirksamkeit von Hilfen im Einzelfall sollten fallübergrei-

fend zusammengeführt und ausgewertet werden. Ebenso sollten weitere steuerungsrele-

vante Auswertungen, wie z.B. zur Anzahl der Fachleistungsstunden sowie zu Laufzeiten, Ab-

brüchen, erfolgen. Diese können dann auch trägerbezogen aufbereitet werden. Hierdurch 

können die Auswirkungen getroffener Maßnahmen transparenter gemacht werden 
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3.5 Verfahrensstandards 

3.5.1 Prozess- und Qualitätsstandards 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat für den Arbeitsbereich Hilfe zur Erziehung die Abläufe, Standards 

und Prozesse nicht verbindlich in einem einheitlichen Handbuch beschrieben. Eine schriftli-

che Prozessdarstellung gibt es nur für das Entscheidungsteam. Es sind Vordrucke in der Ju-

gendamtssoftware hinterlegt und die Bearbeitung erfolgt teilweise elektronisch.   

Verbindliche Verfahrensstandards helfen, die Prozessqualität zu sichern. Sie sind eine zwin-

gende Voraussetzung für eine strukturierte, zielgerichtete und nachvollziehbare Fallsteuerung 

durch die Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). 

Eine Stadt sollte Standards und Abläufe der Aufgabenerfüllung schriftlich beschreiben. Hierzu 

gehören Prozesse, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten sowie Fristen. Diese Prozess- und 

Qualitätsstandards sollten allen Beschäftigten zur Verfügung stehen. 

Die Stadt Bornheim hat keine schriftlichen Standards für den Bereich der Hilfen zur Erziehung 

in Form von einem Prozess- oder Qualitätshandbuch. Prozesse und Abläufe sowie Zuständig-

keiten und Fristen sind nicht schriftlich fixiert. Es gibt für den Bereich der Hilfen zur Erziehung 

neben den zu verwendenden Vordrucken nur Verfahrensstandards für das Entscheidungsteam. 

Hierin sind die beteiligten Personen, die erforderlichen Unterlagen sowie die Abläufe für die kol-

legiale Beratung im Entscheidungsteam beschrieben. Für den Bereich der Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII verwendet die Stadt Bornheim die Arbeitshilfe der Landesjugendämter. 

Eine Konzeption gibt es für den Bereich des Pflegekinderdienstes (PKD). Hierin werden neben 

den Leistungen des PKD auch die Verfahrensabläufe und die Qualitätssicherung dargestellt. 

Auch der eigene ambulante Dienst hat für die Leistungserbringung der Hilfen nach §§ 30, 31 

und 35 SGB VIII sowie für das Clearing jeweils eine Konzeption entwickelt. Hierin werden die 

Rechtsgrundlagen, die Zielgruppe, die Ziele des Einsatzes der ambulanten Hilfe sowie die In-

halte und Methoden dargestellt. Auch auf die Abgrenzung zu anderen Hilfen zur Erziehung wird 

eingegangen. Schließlich werden darin auch der Verfahrensablauf und die Auswahl der geeig-

neten sozialpädagogischen Fachkraft für die ambulante Hilfe erläutert.  

Eine schriftliche Darstellung der zu bearbeitenden Prozesse mit Darstellung der Abläufe, der 

einzelnen Prozessschritte, der Zuständigkeiten, der beteiligten Personen, der Bearbeitungsfris-

ten, Bearbeitungszeiten und der zu verwendenden Vordrucke kann eine qualifizierte und ein-

heitliche Bearbeitung unterstützen.  

Eine Zusammenfassung und Vereinheitlichung in ein Qualitätshandbuch würden eine Über-

sichtlichkeit gewährleisten. Dazu können neben textlichen Prozessbeschreibungen auch Ablauf-

diagramme für die einzelnen Prozesse beitragen.  

Es gibt zur Bearbeitung der Hilfen zur Erziehung verschiedene Vordrucke, die von den Fach-

kräften zu verwenden sind. Diese sind auch in der verwendeten Jugendamtssoftware hinterlegt 

und können dort ausgefüllt werden. Auch die Kontakte mit den Familien werden in der Software 

dokumentiert. Die Bearbeitung erfolgt somit teilweise elektronisch, auch wenn nach wie vor mit 

Papierakten gearbeitet wird. Auch die Auszahlung und die Erstellung des Leistungsbescheides 

durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiJu) erfolgt über das Programm.  
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� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte alle Prozesse der Bearbeitung in einem einheitlich aufgebauten 

Verfahrenshandbuch darstellen. Dabei können neben textlichen Ausführungen auch Ablauf-

diagramme verwendet werden. Die Prozessbeschreibungen sollten Abläufe, Zuständigkei-

ten, beteiligte Personen, Fristen und zu verwendende Vordrucke beinhalten.   

3.5.1.1 Ablauf Hilfeplanverfahren 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat außer den Regelungen zum Entscheidungsteam und den vorhande-

nen Vordrucken keine verbindlichen schriftlichen Regelungen zum Ablauf des Hilfeplanver-

fahrens. In der Praxis werden aber einheitliche Abläufe angewendet. Vorgaben zu Wirt-

schaftlichkeitsaspekten, wie Laufzeitbegrenzungen und Obergrenzen von Fachleistungs-

stunden, sind nicht vorhanden.  

Für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII ist die Durchführung eines 

Hilfeplanverfahrens nach § 36 Abs. 2 SGB VIII vorgesehen, in dem die Personensorgeberech-

tigten und das Kind/der Jugendliche zu beteiligen sind. 

Eine schriftliche Prozessbeschreibung des Hilfeplanverfahrens sollte die Zuständigkeiten, die 

Abläufe, die Fristen, die Fortschreibung des Hilfeplans und die beteiligten Personen verbindlich 

regeln. Die Einhaltung der Regelungen sollte regelmäßig durch die Vorgesetzten überprüft wer-

den. Die gpaNRW hält für das schriftlich zu dokumentierende Hilfeplanverfahren folgende Min-

deststandards für erforderlich: 

 Nach einer Meldung sollte eine zeitnahe Kontaktaufnahme erfolgen und bei Krisen umge-

hend interveniert werden. 

 Die Personensorgeberechtigten und Minderjährigen/Volljährigen werden beraten und in-

formiert. 

 Die fallverantwortliche Fachkraft schätzt den erzieherischen Bedarf ein und ermittelt eine 

geeignete Hilfe sowie einen passenden Leistungserbringer. 

 Mehrere Fachkräfte (mindestens drei) reflektieren den erzieherischen Bedarf und die im 

Einzelfall geeignete und erforderliche Hilfe in einer Teamkonferenz. 

 Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme sollte beachtet und die Wirtschaftliche Jugendhilfe 

in das Hilfeplanverfahren eingebunden werden.  

 Der Personensorgeberechtigte und der Minderjährige/Volljährige werden über die in der 

Teamkonferenz ermittelten geeigneten Hilfeangebote informiert. 

 Zur Ausgestaltung der Hilfe wird gemeinsam mit dem Personensorgeberechtigten und 

dem Minderjährigen/Volljährigen ein Hilfeplan erstellt. 

 Eine verbindliche Leistungsentscheidung wird getroffen. 

 Die Hilfe wird entsprechend der Zielvereinbarung im Hilfeplan durchgeführt. 
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 Die Familie erhält, soweit erforderlich, ergänzende Beratung und Unterstützung zur Ver-

besserung der Erziehungsbedingungen. 

 Der Hilfeplan wird regelmäßig und zeitnah überprüft.  

 Bei stationären Hilfen werden mögliche Rückkehroptionen geprüft. 

Das Hilfeplanverfahren bei der Stadt Bornheim hat in der Praxis die folgenden Abläufe. Fami-

lien mit Hilfebedarf melden sich in der Regel beim Bereitschaftstelefon. Sie werden zu einer 

Fachkraft des ASD weitergeleitet, die Daten erhebt und eine erste telefonische Beratung durch-

führt. Daraufhin werden die Neufälle im wöchentlichen Team einer Fachkraft zugeordnet.  

� Zur Vorbereitung einer sozialpädagogischen Diagnose und zur besseren Ermittlung des Hil-

febedarfes führt das Jugendamt in einigen Fällen mit eigenem Personal ein Clearing in der 

Familie durch. Dies unterstützt die genaue Bedarfsermittlung in unklaren Familiensituationen 

und die Ermittlung der passgenauen Hilfe.  

Zunächst wird in der Falleingangsphase geprüft, ob ein Hilfeplanverfahren eingeleitet wird oder 

ob andere Maßnahmen zielführend sind. Dazu gehören eine erste Zuständigkeitsprüfung und 

eine Kontaktaufnahme zu den Leistungsempfängern. Die Zuständigkeit wird durch die Fachkraft 

des ASD geprüft. Bei schwierigen Konstellationen oder Fallübernahmen wird die WiJu hinzuge-

zogen. Der ASD klärt weiter den Bedarf und die Situation. Entweder erfolgt dann eine Weiterlei-

tung an Dritte, die Einleitung eines Verfahrens einer möglichen Kindeswohlgefährdung oder es 

werden weitere Beratungen durchgeführt. Wenn eine diffuse komplexe Problemstruktur bei Fa-

milien oder Kindern bzw. Jugendlichen vorliegt, die Bedarf an Hilfen zur Erziehung haben, wird 

in einigen Fällen ein Clearing durch den eigenen ambulanten Dienst dem Hilfeplanverfahren 

vorgeschaltet. Das Clearing besteht darin, abzuklären, ob eine ambulante flexible Hilfe die ge-

eignete Hilfeform ist und von dem Jugendlichen/ jungen Volljährigen bzw. der Familie angenom-

men werden kann. Dies soll in einem zeitlich begrenzten Rahmen von ca. sechs bis zwölf Wo-

chen bei ein bis zwei Kontakten pro Woche geschehen. Wenn der konkrete Bedarf für Hilfen zur 

Erziehung festgestellt worden ist, dann wird anschließend ein Hilfeplanverfahren eingeleitet. 

Bei der Einleitung des Hilfeplanverfahrens erfolgt die abschließende Zuständigkeitsprüfung. 

Weiterhin wird durch die zuständige Fachkraft eine intensive sozialpädagogische Diagnose er-

stellt und der Bedarf an Hilfen zur Erziehung konkretisiert. Im Entscheidungsteam wird gemein-

sam mit den anderen Fachkräften des ASD, der WiJu sowie der Teamleitung des ASD der Hil-

febedarf, die geeignete und notwendige Hilfe und der Leistungsumfang reflektiert und bespro-

chen. Das Ergebnis des Entscheidungsteams wird protokolliert. Das Protokoll wird von der Ab-

teilungsleitung abgezeichnet. Es wird sich im Entscheidungsteam auch über mögliche Leis-

tungsanbieter ausgetauscht. Den Leistungsanbieter sucht die Fachkraft anschließend in Rück-

sprache mit der ASD-Leitung endgültig aus.  

Vorgaben, dass neben der vorrangig zu treffenden fachlichen Entscheidung, auch Wirtschaft-

lichkeitsaspekte zu beachten sind, wie z.B. der Vorrang ambulanter Hilfen, eine Obergrenze 

von bewilligten Fachleistungsstunden oder eine Laufzeitbegrenzung, gibt es nicht. Auch für die 

Auswahl des geeigneten Trägers gibt keine Vorgaben, wie z.B., dass bei mehreren geeigneten 

Leistungserbringern der Wirtschaftlichste zu wählen ist. In die Entscheidung im Entschei-

dungsteam fließen in der Praxis nach Abklärung der fachlichen Entscheidung aber auch wirt-

schaftliche Aspekte ein.  
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Wenn ein Leistungsanbieter feststeht, wird das erste Hilfeplangespräch durchgeführt. Daran 

nehmen die zuständige Fachkraft, die Familie und der Träger teil. Die WiJu ist im Hilfeplange-

spräch nicht eingebunden. Im Hilfeplangespräch wird die Zusammenarbeit zwischen Familie 

und Träger besprochen und es werden Ziele der Hilfe erarbeitet. Diese werden in Form von 

Förderzielen und Richtungszielen formuliert und im Hilfeplanprotokoll festgehalten. In einem Bo-

gen für die WiJu werden neben den Kosten auch zuständigkeitsrelevante Faktoren vermerkt 

und der WiJu zur Verfügung gestellt. Auch weitere Informationen, die für die Bearbeitung durch 

die WiJu wichtig sind, werden dort angegeben. Die Kosten der Hilfe werden im Protokoll zum 

Hilfeplangespräch nicht aufgeführt, aber in dem Bogen für die WiJu. Das Hilfeplanprotokoll wird 

grundsätzlich von der Abteilungsleitung abgezeichnet.  

Bereits nach sechs Wochen erfolgt dann erneut ein Gespräch, in dem der Beginn der Hilfe be-

wertet wird. Die Hilfen werden im Normalfall für sechs Monate befristet bewilligt. Danach erfolgt 

auch das erste Gespräch zur Fortschreibung des Hilfeplanes. Im Vorfeld werden Berichte der 

Träger angefordert. Für diese Berichte gibt es standardisierte Vordrucke, in denen zu den ein-

zelnen Zielen bzw. zur Zielerreichung Stellung zu nehmen ist. In dem Hilfeplangespräch wird 

über die Zielerreichung auch mit der Familie gesprochen. Einen Bewertungsbogen verwendet 

die Stadt Bornheim hierfür nicht. Dann werden ggf. die Ziele angepasst und die Ergebnisse im 

Hilfeplanprotokoll festgehalten.  

Die Teamleitung des ASD ist grundsätzlich über das Ergebnis der Fortschreibung zu informie-

ren. Alle Hilfeplanprotokolle und Fortschreibungsprotokolle werden durch die Teamleitung bzw. 

auch die Abteilungsleitung abgezeichnet. Wenn bei der Fortschreibung die Hilfe in Art und Um-

fang verändert werden soll, dann muss die fallführende Fachkraft dies mit der Teamleitung ab-

stimmen.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte auch für das Hilfeplanverfahren schriftliche Prozessbeschreibun-

gen und Standards für den Ablauf erstellen. Hierin sollten neben der vorrangigen fachlichen 

Betrachtung auch wirtschaftliche Gesichtspunkte einfließen.  

Bislang gibt es bei der Stadt Bornheim kein Rückführungskonzept. Die Planung der Rückfüh-

rung erfolgt individuell. In den Fällen, in denen die Rückführung in die Herkunftsfamilie Ziel der 

Hilfe ist, werden aber von Anfang an die Rückführoptionen geprüft und ggf. auch Maßnahmen, 

wie eine Elternarbeit, geplant. Hierfür werden auch Ziele und Teilziele im Hilfeplanverfahren 

vereinbart. Ähnlich wird es auch bei der Verselbständigung gehandhabt. Ungefähr ab dem 17. 

Lebensjahr wird konkret an der Verselbständigung gearbeitet. Dabei wird auf Konzepte der Ein-

richtungen, wie Wohngruppen, Trainingswohnungen und eigene Wohnungen mit ambulanter 

Betreuung, zurückgegriffen.  

3.5.1.2 Fallsteuerung  

� Feststellung 

Die Fallbearbeitung wird durch einen standardisierten Prozess gesteuert, der allerdings nur 

für das Entscheidungsteam verschriftlicht worden ist. Ein Anbieterverzeichnis ist vorhanden. 

Darin werden keine Kosten und Erfahrungen dargestellt. Es gibt keine verbindlichen Vorga-

ben für die Leistungsnachweise der Träger.   
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Jeder Hilfefall sollte in einem strukturierten Prozess gesteuert und betreut werden. Dabei sind 

unter Berücksichtigung der vorgegebenen Verfahrensstandards folgende Schritte von besonde-

rer Bedeutung: 

 Eine strukturierte fachliche Zugangssteuerung. 

 Die frühzeitige Einbindung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, insbesondere zu Fragen der 

sachlichen Zuständigkeit (Kostenerstattungsansprüche).  

 Die Auswahl eines passenden Leistungserbringers erfolgt z.B. mit Unterstützung eines 

Anbieterverzeichnisses, in dem die Leistungserbringer mit Angeboten und Kosten sowie 

den bisherigen Erfahrungswerten aus einer Zusammenarbeit enthalten sind. Bei mehre-

ren grundsätzlich in Frage kommenden Anbietern wird der wirtschaftlichste ausgewählt. 

 Es besteht ein enger Kontakt mit dem Leistungserbringer auf der Grundlage der Verein-

barungen in der Hilfeplanung mit dem Ziel, die Wirkung der Hilfe regelmäßig zu evaluie-

ren und einem unplanmäßigen Abbruch der Hilfe entgegenzuwirken. Es erfolgt eine re-

gelmäßige Fortschreibung des Hilfeplanes in nicht zu langen Intervallen. 

 Die Laufzeit der Hilfe wird auf das notwendige Maß begrenzt und, soweit fachlich vertret-

bar, eine zeitnahe Anpassung bzw. schrittweise Reduzierung der Hilfe eingeleitet.  

Die Stadt Bornheim bearbeitet ihre Fälle anhand standardisierter Prozesse, die aber nur für 

das Entscheidungsteam schriftlich beschrieben sind. Ansonsten gibt es diverse Vordrucke zur 

Fallbearbeitung.  

Die fachliche Zugangssteuerung wird in der Praxis durch ein Falleingangsmanagement gere-

gelt. Es gibt in Bornheim ein durchgängig besetztes Bereitschaftstelefon. Während der Fallein-

gangsphase findet eine ausführliche Sachverhaltsaufklärung statt. In dieser Phase entscheidet 

sich, ob aufgrund der Problemlage Beratungen oder niederschwellige Angebote ausreichend 

sind oder ob eine Hilfe zur Erziehung erforderlich ist. Bei Bedarf erfolgt auch noch eine Clea-

ringphase durch den eigenen ambulanten Dienst. Wenn ein Bedarf an Hilfen zur Erziehung be-

steht, wird der notwendige Bedarf sowie die geeignete und notwendige Hilfe ermittelt und das 

Hilfeplanverfahren durchgeführt. 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe wird nicht immer direkt bei Falleingang in den Prozess einge-

bunden. Dies erfolgt nur bei Fallübernahmen und in einzelnen schwierigen Konstellationen bei 

der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit. In allen anderen Fällen wird die sachliche und örtliche 

Zuständigkeit durch die fallführende Fachkraft des ASD geprüft. Allerdings besteht immer ein 

enger Kontakt und eine Abstimmung zwischen ASD und WiJu und die WiJu wird über Änderun-

gen in den Fällen informiert. Die WiJu nimmt auch am Entscheidungsteam teil. In das Hilfeplan-

gespräch ist sie nicht eingebunden, sie erhält aber im Nachgang alle wichtigen Informationen in 

Form eines Vordrucks.  

Eine enge Anbindung und ausreichende Informationen sind wichtig, denn gerade im Bereich 

örtliche Zuständigkeit gibt es schwierige Fallkonstellationen, aus denen sich auch mögliche 

Kostenerstattungsansprüche ergeben können. Deshalb sollte die WiJu möglichst früh in den Hil-

feplanprozess eingebunden werden, um die Zuständigkeit und mögliche Kostenerstattungsan-

sprüche prüfen und diese dann auch frühzeitig geltend machen zu können. Dies wird in Born-

heim gewährleistet.  
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Die Stadt Bornheim verfügt über ein Anbieterverzeichnis in Form einer elektronischen Samm-

lung ambulanter und stationärer Leistungsanbieter. Darin sind die Leistungsangebote enthalten. 

Dort sind aber weder die aktuellen Leistungs- und Entgeltvereinbarungen noch Erfahrungswerte 

mit den Trägern hinterlegt. In die Entscheidungen fließen auch immer die Erfahrungen mit den 

Trägern ein, da sich im Entscheidungsteam darüber ausgetauscht wird.  

Es besteht in Bornheim ein enger Kontakt zu den jeweiligen Leistungsanbietern. Es erfolgen re-

gelmäßige Nachfragen und Gespräche. Wenn der Träger Probleme bei der Hilfeerbringung 

meldet, wird bei der Familie bezüglich der Hintergründe nachgefragt und bei Bedarf erfolgt ein 

vorgezogenes Hilfeplangespräch oder ein anlassbezogenes Krisengespräch. Die Leistungsan-

bieter erstellen als Anhang zur Rechnung in der Regel Tätigkeitsnachweise. Für diese Aufstel-

lungen gibt es keine einheitlichen Vorgaben, so dass sie unterschiedlich ausfallen. Teilweise 

werden die Länge des Termins, der Ort und die Themen angegeben.  

Auch zu den Familien besteht ein enger Kontakt und es wird immer auf eine gute Akzeptanz der 

Hilfe geachtet, um auch Abbrüchen vorzubeugen.   

Eine Begrenzung von Fachleistungsstunden oder Laufzeiten ist nicht vorgegeben. Die Hilfen 

werden in der Praxis bedarfsgerecht angepasst. Früher wurden zur Haushaltsplanung bewilligte 

Fachleistungsstunden und durchschnittliche Laufzeiten ausgewertet. Das wurde aber einge-

stellt.  

� Empfehlung 

Das Anbieterverzeichnis sollte um die Kosten der Leistungen und die Erfahrungswerte mit 

den jeweiligen Trägern ergänzt werden.   

� Empfehlung 

Das Jugendamt sollte verbindliche Vorgaben an die Träger für die Leistungsnachweise ma-

chen. Die Träger sollten in ihren Leistungsnachweisen neben der Anzahl der Stunden auch 

die abgesagten Termine und vor allem auch die Inhalte der durchgeführten Stunden ver-

pflichtend aufführen.   

3.5.1.3 Kostenerstattungsansprüche 

� Feststellung 

Die WiJu prüft frühzeitig mögliche Kostenerstattungsansprüche und macht diese umgehend 

geltend. Schriftliche Verfahrensstandards für diese Prüfung gibt es nicht.  

Grundsätzlich ist für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung das örtliche Jugendamt zustän-

dig. Die örtliche Zuständigkeit ist in §§ 86 ff. SGB VIII geregelt. Unter bestimmten Vorausset-

zungen hat das Jugendamt, das die Hilfen zur Erziehung gewährt, gegenüber einem anderen 

örtlichen oder überörtlichen Träger der Jugendhilfe gemäß §§ 89 ff. SGB VIII einen Kostener-

stattungsanspruch auf Erstattung der Aufwendungen. Die Prüfung und Geltendmachung von 

Kostenerstattungsansprüchen erfolgt in der Regel durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe. Diese 

sollte deshalb möglichst früh in den Hilfeplanprozess einbezogen werden. Für die Prüfung und 

Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen sollten Prozesse und Standards definiert 

sein, um zu gewährleisten, dass diese zeitnah und umfassend geltend gemacht werden.    
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Die Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiJu) prüft in Bornheim bei Fällen, die von anderen Jugend-

ämtern übernommen werden und bei schwierigen Fallkonstellationen direkt nach Falleingang 

die Zuständigkeit. In den anderen Fällen, ermittelt der ASD die Zuständigkeit. In diesen Fällen 

erhält sie auch zeitnah alle Angaben und Unterlagen, die sie für die Prüfung von möglichen 

Kostenerstattungsansprüchen benötigt. Die WiJu ist im Entscheidungsteam bei der Beratung 

anwesend. Für die erforderlichen Angaben und Unterlagen gibt es einen Vordruck im Hilfeplan-

verfahren, so dass alle Änderungen an die WiJu weitergegeben werden. Ansonsten gibt es für 

die Zuständigkeitsprüfung keine Verfahrensstandards.  

Für die sich anschließende Prüfung von möglichen Kostenerstattungsansprüchen und die sich 

daraus ergebenden Kostenbescheide gibt es keine schriftlichen Verfahrensstandards. Die WiJu 

orientiert sich an den Empfehlungen des Landschaftsverbandes sowie an Kommentierungen 

und der Rechtsprechung.   

Auch wenn diese Prüfung in der Praxis gut und intensiv erfolgt, sollten schriftliche Verfahrens-

standards für die Prüfung der Zuständigkeit und von möglichen Kostenerstattungsansprüchen 

erarbeitet werden.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte auch für die Prüfung der Zuständigkeit und von möglichen Kosten-

erstattungsansprüchen schriftliche Prozessbeschreibungen und Verfahrensstandards entwi-

ckeln.   

3.5.2 Prozesskontrollen 

� Feststellung 

Es finden keine regelmäßigen, sondern nur anlassbezogene prozessintegrierte Kontrollen 

durch die Leitungskräfte statt. Ebenso gibt es keine prozessunabhängigen Kontrollen.  

Für die Aufgabenerledigung im Bereich der Hilfe zur Erziehung sollten prozessintegrierte Kon-

trollmaßnahmen, technische Plausibilitätsprüfungen und prozessunabhängige Kontrollen vor-

handen sein. Mit den Prozesskontrollen sollte erreicht werden, dass die Beachtung und Einhal-

tung von festgelegten Vorgaben für den Workflow und die Verfahrensstandards sowie die recht-

mäßige Aufgabenerledigung nachvollzogen werden können. 

Bei der Stadt Bornheim finden prozessintegrierte Kontrollen in erster Linie über die zu verwen-

denden Vordrucke statt. Das Vier-Augen-Prinzip wird in jedem Fall durch das Entschei-

dungsteam gewahrt. Jeder Hilfeplan wird zusätzlich auch durch die Abteilungsleitung abge-

zeichnet. In diesem Zusammenhang wird nicht die ganze die Akte mit an die Abteilungsleitung 

gegeben, so dass die Einhaltung der Verfahrensstandards anhand der vorliegenden Akte nicht 

vollständig geprüft werden kann. Vorgelegt werden das Hilfeplanprotokoll, das Protokoll des 

Entscheidungsteams, die Situationsanalyse und der Bogen für die WiJu. Aktenkontrollen macht 

die Abteilungsleitung bislang nur anlassbezogen und nicht regelmäßig. Diese Kontrollen werden 

nicht schriftlich dokumentiert. Zukünftig sind aber intensivere Prozesskontrollen durch Füh-

rungskräfte in Planung.  

Die Abteilungsleitung oder ASD-Leitung bekommt keine automatisierte Meldung, wenn Hilfefälle 

nicht zum vereinbarten Zeitpunkt fortgeschrieben werden. Es gibt keine Warnlisten bei nicht er-

113



�  Stadt Bornheim  �  Hilfe zur Erziehung  �  050.010.020_05446 

Seite 105 von 189 

folgter Fortschreibung. Die Fachkräfte des ASD führen eine Wiedervorlage, die nur für sie sel-

ber einsehbar ist. Da die Fälle aber befristet für sechs Monate bewilligt werden, bekommt auch 

die WiJu eine Meldung nach Ende der sechs Monate. Dann kann die WiJu ggf. an die Fort-

schreibung erinnern.  

Die Jugendamtssoftware kann eine Liste aller Fälle und Fachkräfte erstellen. Es gibt daher eine 

Planung, zukünftig diese Fälle gemeinsam jährlich zu besprechen. Zusätzlich sollen einige aus-

gewählte Hilfefälle im Rahmen einer Fallwerkstatt inhaltlich reflektiert werden.   

Die verwendete Jugendamtssoftware liefert einzelne technische Plausibilitätsprüfungen. Es gibt 

zum Beispiel einige Pflichtfelder, die zwingend ausgefüllt werden müssen. Außerdem sind alle 

Vordrucke im System hinterlegt und müssen verwendet werden. Weitere prozessintegrierte 

Kontrollen gibt es nicht.  

Stichprobenhafte prozessunabhängige Kontrollen finden bei der Stadt Bornheim im Bereich 

Hilfe zur Erziehung nicht statt. Um eine rechtmäßige Aufgabenerledigung und die Einhaltung 

der Verfahrensstandards zu gewährleisten, sind neben prozessintegrierten Kontrollen auch re-

gelmäßige stichprobenhafte Kontrollen durch eine Person, die nicht in den Prozess eingebun-

den ist, zu empfehlen. Diese prozessunabhängigen Kontrollen sollten sowohl im ASD als auch 

in der WiJu erfolgen und schriftlich dokumentiert werden. Schriftliche Verfahrensstandards für 

diese Kontrollen und Checklisten sollten dazu erstellt werden.    

� Empfehlung 

Das Jugendamt sollte stichprobenhafte prozessintegrierte und prozessunabhängige Kontrol-

len installieren und die Einhaltung der Standards überprüfen. Alle Kontrollen sollten schrift-

lich dokumentiert werden.    

3.6 Personaleinsatz 

Zum Personaleinsatz im Handlungsfeld Hilfe zur Erziehung betrachtet die gpaNRW schwer-

punktmäßig die Stellenausstattung im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und in der Wirtschaft-

lichen Jugendhilfe (WiJu). 

� Das Jugendamt plant seinen Personalbedarf anhand der Fallbelastung ohne dabei einen 

konkreten Richtwert der Fallbearbeitung zu verwenden. Eine detaillierte Personalbemessung 

ist nicht erfolgt. Ein Einarbeitungsplan ist vorhanden.  

Eine Kommune sollte die notwendigen Personalressourcen vorhalten, um die Aufgaben im Prüf-

gebiet Hilfe zur Erziehung qualitativ gut bearbeiten zu können. Dies setzt eine sowohl quantita-

tiv als auch qualitativ ausreichende Personalausstattung voraus. Hierfür ist eine Personalbe-

darfsplanung notwendig, die geplante und ungeplante Fluktuationen berücksichtigt. Außerdem 

sollte die Stadt ihr Personal auch qualitativ gut einarbeiten, qualifizieren und fortbilden. 

Das Jugendamt der Stadt Bornheim hat keine detaillierte Personalbemessung durchgeführt, 

die sich an den jeweiligen Bearbeitungszeiten einzelner Prozesse orientiert. Auch ein Richtwert 

wird zur Orientierung nicht verwendet. Allerdings führt die Stadt aktuell eine Personalplanung 

durch, um den Stellenbedarf zu ermitteln. Hierbei wird die aktuelle Fallbelastung der Beschäftig-

ten berücksichtigt.  
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In der aktuell vorgenommenen Personalbedarfsplanung sind Fluktuationen eingeplant worden.  

In den letzten Jahren sind einige Neubesetzungen von Stellen erfolgt. Die Nachbesetzung ge-

staltet sich auch in Bornheim aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels nicht einfach. Es 

bewerben sich häufig junge Fachkräfte nach dem Studium ohne praktische Berufserfahrung, 

was eine intensive Einarbeitung und Fortbildung erfordert.  

Die Ist-Stellenbesetzung stimmt aktuell mit den Soll-Stellen überein. Wenn neue Fachkräfte 

kommen, wird auf die Einarbeitung viel Wert gelegt. Es gibt hierzu einen Einarbeitungsplan. 

Hierin sind die einzelnen Kenntnisse, die vermittelt werden sollen, aufgeführt. Ebenso ist dort 

die Zuständigkeit für das jeweilige Thema und die zu vermittelnden genauen Inhalte vermerkt. 

Darüber hinaus gibt es einen Einarbeitungsordner, in dem die internen Strukturen sowie die 

Verfahrensabläufe dargestellt sind. Die Inhalte des Ordners werden auch nochmals in einem 

Gespräch erläutert. Jede neue Fachkraft bekommt eine erfahrene Fachkraft zur Anleitung zuge-

ordnet. Zunächst werden die Hilfefälle der erfahrenen Fachkraft gemeinsam bearbeitet und die 

neue Fachkraft geht zu Terminen mit. Dabei werden die Prozesse und Standards erläutert. Zu-

sätzlich gibt es für einzelne Themen auch noch weitere Ansprechpartner. Später bekommt die 

neue Fachkraft dann eigene Hilfefälle mit intensiver Begleitung und Reflexion durch die erfah-

rene Fachkraft. Die Zeitpunkte, wann die jeweils nächste Phase der Einarbeitung begonnen 

wird, werden individuell festgelegt.  

Personaleinsatz 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Hilfeplanfälle je 
Vollzeit-Stelle ASD 

30 11 27 30 35 53 45 

Hilfeplanfälle je 
Vollzeit-Stelle 
WiJu 

159 48 99 132 157 212 44 

Es sind die tatsächlich im Vergleichsjahr besetzten Ist-Stellen berücksichtigt. Diese sind als 

Vollzeit-Stellen erfasst. Nicht durchgängig besetzte Stellen sind entsprechend der tatsächlichen 

Anwesenheit eingeflossen. Langzeiterkrankungen sind bereinigt. Eine Langzeiterkrankung liegt 

dann vor, wenn der Ausfall im Betrachtungsjahr länger als sechs Monate dauert. Vertretungs-

kräfte für krankheitsbedingte Ausfälle sind berücksichtigt. Für den ASD wurden im Jahr 2019 

inklusive aller Spezialdienste 10,6 Vollzeit-Stellen erfasst. Bei der WiJu waren es für 2019 ins-

gesamt 2,01 Vollzeit-Stellen, die im Vergleich berücksichtigt worden sind.   

3.6.1 Allgemeiner Sozialer Dienst 

Für die Stellenausstattung des Allgemeinen Sozialen Dienstes hat die gpaNRW einen Personal-

richtwert ermittelt. Der Personalrichtwert ist ein Erfahrungswert aus vorausgegangen überörtli-

chen Prüfungen. Dieser liegt bei 30 Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VIII je Vollzeit-Stelle. Der 

Personalrichtwert dient als Orientierung für die Personalausstattung des ASD im interkommuna-

len Vergleich. Er kann eine eigene Stellenbemessung nicht ersetzen. 
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� Die Anzahl der Hilfefälle, die die Fachkräfte des ASD bearbeiten entspricht im Jahr 2019 

dem Richtwert der gpaNRW und bildet den Median im Vergleich ab.  

Im ASD werden durchschnittlich 30 Hilfeplanfälle je Vollzeit-Stelle bearbeitet. Das ist der Me-

dian des Vergleiches und entspricht dem Richtwert der gpaNRW. Berücksichtigt wurden für das 

Jahr 2019 insgesamt 320,18 Hilfeplanfälle.  

3.6.2 Wirtschaftliche Jugendhilfe 

Für die Stellenausstattung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe hat die gpaNRW einen Personal-

richtwert ermittelt. Dieser liegt bei 140 Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VIII je Vollzeit-Stelle. Der 

Personalrichtwert dient als Orientierung für die Personalausstattung der WiJu im interkommuna-

len Vergleich. Er kann eine eigene Stellenbemessung nicht ersetzen. 

� In der WiJu werden im Jahr 2019 mehr Hilfefälle je Vollzeit-Stelle bearbeitet als bei den 

meisten Vergleichsstädten. Die bearbeiteten Fallzahlen übersteigen den Richtwert der 

gpaNRW deutlich.  

In der WiJu werden im Jahr 2019 durchschnittlich 159 Hilfefälle je Vollzeit-Stelle bearbeitet. Da-

mit positioniert sich Bornheim im höchsten Viertel des interkommunalen Vergleiches und liegt 

deutlich über dem Richtwert der gpaNRW. Berücksichtigt wurden 320,18 Hilfeplanfälle.     

Die Stadt hat aktuell eine Personalbedarfsplanung durchgeführt. Hierin wurde ein weiterer Per-

sonalbedarf in der WiJu bereits berücksichtigt. Es wurde eine zusätzliche Stelle eingeplant.  

3.7 Leistungsgewährung 

3.7.1 Fehlbetrag und Einflussfaktoren 

� Der Fehlbetrag je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre ist in Bornheim in 2019 höher als bei 

75 Prozent der Vergleichskommunen. Erhöhend wirken sich auf den Fehlbetrag neben den 

hohen Fallzahlen auch die erstmalig gebildeten Rückstellungen aus.  

Eine Kommune sollte den Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung unter Berücksichtigung einer bedarfs-

gerechten Versorgung durch geeignete Steuerungsmaßnahmen so niedrig wie möglich halten. 

Die gpaNRW hat das Produkt Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Datenerfassung einheitlich 

definiert. Das diesem Bericht zugrundeliegende ordentliche Ergebnis für Hilfen zur Erziehung ist 

nicht mit dem ordentlichen Ergebnis der Produktgruppe 1.06.03 „Erzieherische Hilfen“ des 

Haushaltsplanes der Stadt Bornheim gleichzusetzen.  

Der Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung beinhaltet das ordentliche Ergebnis zuzüglich der internen 

Leistungsverrechnungen für Gebäudeaufwendungen, sofern diese nicht im ordentlichen  

Ergebnis enthalten sind. Die Daten zum Fehlbetrag konnten vom Jugendamt nur für die Jahre 

2018 und 2019 zur Verfügung gestellt werden. Deshalb kann die Zeitreihe nur für diese zwei 

Jahre dargestellt werden.  
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Die Stadt Bornheim hat 2019 erstmalig Rückstellungen für Aufwendungen gebildet, die noch 

aus Vorjahren geleistet werden müssen. Dadurch sind die Jahre 2018 und 2019 in der Zeitreihe 

nur eingeschränkt vergleichbar. Die Rückstellungen wurden für Transferaufwendungen für Hil-

fen zur Erziehung und für noch zu leistende Kostenerstattungen an andere Leistungsträger ge-

bildet. Im Jahr 2019 sind insgesamt 1.697.550 Euro für Rückstellungen im Fehlbetrag enthalten. 

Davon beziehen sich 592.050 Euro auf Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung und 

1.105.500 Euro auf zu leistende Kostenerstattungen.  

Allerdings wird der starke Anstieg bei der Entwicklung des Fehlbetrages der betrachteten Jahre 

2018 und 2019 nur zum Teil durch die Rückstellungen beeinflusst. Der Fehlbetrag ist insgesamt 

um 2.963.180 Euro angestiegen, davon beziehen sich 1.697.550 Euro auf die Rückstellungen. 

Die weiteren rund 1,3 Mio. Euro wurden durch einen Rückgang bei den Erträgen um rund 

500.000 Euro sowie einen Anstieg der Aufwendungen vor allem bei den Personalaufwendun-

gen, den Kostenerstattungen an andere Leistungsträger sowie den Transferaufwendungen ver-

ursacht. Wenn man die Rückstellungen außer Betracht ließe, würde der Fehlbetrag HzE je Ein-

wohner von 0 bis unter 21 Jahre in 2019 bei 699 Euro liegen und wäre somit auch deutlich hö-

her als in 2018. Im interkommunalen Vergleich würde Bornheim sich damit allerdings unter dem 

Median einordnen.  

Auch im Folgejahr 2020 sind Rückstellungen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro gebildet worden. 

In 2020 können aber dann für Leistungen aus Vorjahren die Rückstellungen aus 2019 verwen-

det werden, so dass der Fehlbetrag 2020 weniger belastet ist als in 2019. Im Jahr 2019 muss-

ten die Aufwendungen aus Vorjahren zusätzlich zu den erstmaligen Rückstellungen aus den 

laufenden Aufwendungen geleistet werden.  

Entwicklung Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung im Zeitreihenvergleich in Euro 

 2018 2019 

Fehlbetrag HzE absolut 5.569.921 8.533.101 

Fehlbetrag HzE je EW von 0 bis un-
ter 21 Jahre 

563 863* 

*Fehlbetrag HzE je EW von 0 bis unter 21 Jahre im Jahr 2019 ohne Rückstellungen: 699 Euro 

Im interkommunalen Vergleich stellt sich der Fehlbetrag HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 

Jahre wie folgt dar: 
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Fehlbetrag HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre in Euro 2019

 

In den interkommunalen Vergleich sind Werte von 45 Kommunen eingeflossen, die sich wie 

folgt verteilen: 

 

Die Stadt Bornheim hat im Jahr 2019 einen Fehlbetrag je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre, 

der am dritten Viertelwert liegt. Wie oben beschreiben, wirkt sich im Jahr 2019 die erstmalige 

Bildung von Rückstellungen erhöhend auf den Fehlbetrag aus. Ohne die Berücksichtigung der 

Rückstellungen würde er bei 699 Euro je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre liegen und somit 

unterhalb des Median.  

Der Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Die gpaNRW 

betrachtet sie nachfolgend. 
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Einflussfaktoren Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung 2019

 

Der Index (blaue Linie) bildet den Median der obigen Kennzahlen im interkommunalen 

Vergleich ab. Die rote Linie stellt die Positionierung der Kommune im Verhältnis zum Index dar. 

Dabei bildet ein Wert der Kommune außerhalb des Index einen höheren und innerhalb einen 

niedrigeren Wert als der Index ab.  

Die Kennzahlen des dargestellten Netzdiagramms weisen deutliche Zusammenhänge auf. Die 

einwohnerbezogenen Kennzahlen „Fehlbetrag HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre““ und 

„Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre“ werden von den Kennzahlen 

„Falldichte HzE gesamt“ und „Aufwendungen HzE je Hilfefall“ beeinflusst.  

Auf die „Aufwendungen HzE je Hilfefall“ wirken sich wiederum der „Anteil ambulanter Hilfefälle 

an den Hilfefällen HzE gesamt“ und der „Anteil der Hilfefälle nach § 33 SGB VIII an den 

stationären Hilfefällen“ aus. Die „Falldichte HzE gesamt“ ist in erheblichem Maße von den 

Steuerungsleistungen des Jugendamtes abhängig.  

Die einzelnen Kennzahlen werden im Folgenden näher dargestellt und analysiert.   

3.7.1.1 Aufwendungen Hilfe zur Erziehung 

Die Aufwendungen Hilfe zur Erziehung umfassen die Transferaufwendungen für die ambulan-

ten und stationären Hilfen nach den §§ 27 bis 35, 35a und 41 SGB VIII. 

Soweit für ambulante erzieherische Hilfen eigenes Personal für die Leistungserbringung einge-

setzt wird (eigener ambulanter Dienst), werden die Personalkosten auf der Grundlage der 

KGSt-Arbeitsplatzkosten entsprechend der Vollzeit-Stellenanteile und der Entgeltgruppe in die 

Aufwendungen eingerechnet. Soweit Kinder/Jugendliche in eigenen Einrichtungen der Erzie-

hungshilfe der Kommune betreut werden, sind die Aufwendungen für die Betreuungskosten auf 
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der Grundlage der internen Leistungsverrechnungen (iLV) zu berücksichtigen. Sollten keine iLV 

ausgewiesen sein, wird ersatzweise ein fiktiver Tagessatz analog von in den eigenen Einrich-

tungen untergebrachten auswärtigen Kindern/Jugendlichen in die Aufwendungen eingerechnet. 

Darüberhinausgehende Aufwendungen aus der Teilergebnisrechnung, wie zum Beispiel Sach- 

und Dienstleistungsaufwendungen oder weitere Personalaufwendungen, werden bei allen Auf-

wendungen in den nachfolgenden Kennzahlen nicht berücksichtigt.  

Bei der Stadt Bornheim wird ein eigener ambulanter Dienst eingesetzt, der teilweise Hilfen 

nach §§ 27, 30 und 31 SGB VIII selber erbringt. Hierfür wurden 1,6 Vollzeit-Stellen berücksich-

tigt, die als Personalaufwendungen in die Kennzahlen zu den Aufwendungen einfließen.  

� Die Stadt Bornheim hat in 2019 erhöhte Aufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre. Die 

Aufwendungen werden durch erstmalig gebildete Rückstellungen beeinflusst. Auch wirken 

sich die hohen Fallzahlen aus. Die Aufwendungen je Hilfefall sind aufgrund hoher ambulan-

ter Fallzahlen durchschnittlich, obwohl die stationären Hilfefälle sehr kostenintensiv sind.     

Die Stadt Bornheim hat im Jahr 2018 insgesamt 6.054.661 Euro für die Leistungserbringung 

(Transferaufwendungen) für Hilfe zur Erziehung aufgewendet. Im Jahr 2019 waren es 

7.313.638 Euro (inklusive 592.050 Euro Rückstellungen für diese Leistungen). Hinzukommen 

jeweils die Personalaufwendungen für die Leistungserbringung des eigenen ambulanten Diens-

tes. Die Transferaufwendungen sind ohne Berücksichtigung der Rückstellungen zusätzlich um 

rund 660.000 Euro gestiegen. Dies liegt vor allem in gestiegenen Fallzahlen begründet.  

Einwohnerbezogen stellen sich die Aufwendungen im Vergleich folgendermaßen dar:  

Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre in Euro 2019

 

In den interkommunalen Vergleich sind Werte von 46 Kommunen eingeflossen.  
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Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre in Euro 

2016 2017 2018 2019 

487 533 621 751* 

*Aufwendungen HzE je EW von 0 bis unter 21 Jahre im Jahr 2019 ohne Rückstellungen: 699 Euro 

Die Stadt Bornheim positioniert sich bei den Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 

21 Jahren zwischen Median und drittem Viertelwert. Auf die Aufwendungen wirken sich vor al-

lem die hohen Fallzahlen aus, aber auch die teuren stationären Unterbringungen. Außerdem 

beeinflussen die erstmalig gebildeten Rückstellungen die Kennzahl. In der Zeitreihe ist bei den 

Aufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Selbst ohne 

Berücksichtigung der Rückstellungen würde die Kennzahl in 2019 auf 699 Euro ansteigen.  

Entscheidend für die Beurteilung der Aufwendungen HzE ist neben dem Einwohnerbezug auch 

die Betrachtung der Aufwendungen HzE je Hilfefall.  
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Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind Werte von 46 Kommunen eingeflossen.  

Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 

2018 2019 

21.220 23.192* 

*Aufwendungen HzE je Hilfefall im Jahr 2019 ohne Rückstellungen: 21.597 Euro 

Bei gleichzeitig gestiegenen Fallzahlen steigen zusätzlich auch die Aufwendungen je Hilfeall im 

Jahr 2019 an. Beides zusammen wirkt sich erhöhend auf die Aufwendungen je Einwohner von 

0 bis unter 21 Jahre aus. Ohne die Rückstellungen würden die Aufwendungen je Hilfefall im 

Jahr 2019 bei 21.597 Euro liegen.  

Aufwendungen HzE je Hilfefall ambulant und stationär 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Ambulante Aufwen-
dungen HzE je Hilfefall 
in Euro 

10.697 6.584 9.895 11.265 12.745 17.908 44 

Stationäre Aufwendun-
gen HzE je Hilfefall in 
Euro 

51.603 31.351 36.372 39.874 43.585 51.603 44 

Während die ambulanten Aufwendungen je Hilfefall sich im interkommunalen Vergleich unter 

dem Median positionieren, bilden die stationären Aufwendungen je Hilfefall den Maximalwert im 

Vergleich. Hier wirken sich in erster Linie der geringe Anteil an Unterbringung in Vollzeitpflege 
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bei den stationären Hilfen und die in Bornheim ausgesprochen kostenintensiven Heimunterbrin-

gungen aus. Die Rückstellungen haben hier jeweils nur einen geringen Einfluss auf die Positio-

nierung im interkommunalen Vergleich. Nur durch den hohen Anteil an ambulanten Hilfen kann 

sich Bornheim insgesamt bei den Aufwendungen je Hilfefall am Median positionieren, obwohl 

die stationären Aufwendungen je Hilfefall extrem hoch sind.  

Die Kennzahlen entwickeln sich wie folgt:  

Ambulante und stationäre Aufwendungen je Hilfefall  

 2018 2019 

Ambulante Aufwendungen HzE je Hil-
fefall in Euro 

9.872 10.697* 

Stationäre Aufwendungen HzE je Hil-
fefall in Euro 

46.405 51.603* 

*ohne Rückstellungen in 2019: ambulante Aufwendungen HzE je Hilfefall: 10.016 Euro, stationäre Aufwendungen HzE 
je Hilfefall: 47.932 Euro.  

Die beeinflussenden stationären Hilfen werden im Kapitel 3.7.2 „Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII“ 

näher betrachtet. 

3.7.1.2 Anteil ambulanter Hilfefälle 

� Die Stadt Bornheim hat einen sehr hohen Anteil ambulanter Hilfefälle. Dies wirkt sich, auf-

grund der insgesamt hohen Fallzahlen, nur teilweise positiv auf den Fehlbetrag und die Auf-

wendungen je Einwohner unter 21 Jahre aus.  

Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfefällen HzE in Prozent 2019

 

In den interkommunalen Vergleich sind Werte von 47 Kommunen eingeflossen.  
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Im Jahr 2019 wurden in Bornheim insgesamt 320,18 Hilfefälle bearbeitet. Davon waren 222,38 

ambulante und 97,80 stationäre Hilfen.  

Der Anteil ambulanter Hilfen liegt im Jahr 2019 über dem dritten Viertelwert. Er ist im Jahr 2019 

im Vergleich zu 2018 etwas angestiegen. Gleichzeitig sind aber auch die Fallzahlen insgesamt 

deutlich gestiegen.  

Ein hoher Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfefällen HzE wirkt sich grundsätzlich günstig auf 

die Aufwendungen HzE je Hilfefall aus. Wenn die Falldichte gleichzeitig niedrig oder am Median 

ist, wirkt sich der hohe Anteil auch begünstigend auf den Fehlbetrag und die Aufwendungen je 

Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre aus. Grundsätzlich ist ein höherer Anteil ambulanter Hilfen 

bei einer gleichzeitig niedrigen oder mittleren Falldichte erstrebenswert, da dadurch kostenin-

tensive stationäre Hilfefälle vermieden werden können. In Bornheim ist die Falldichte insgesamt 

allerdings hoch. Deshalb wirkt sich der hohe Anteil ambulanter Hilfen nur in geringerem Umfang 

positiv auf den Fehlbetrag aus.  

3.7.1.3 Anteil Vollzeitpflegefälle 

� Die Stadt Bornheim hat einen niedrigen Anteil an Vollzeitpflegefällen an den stationären Hil-

fefällen. Dadurch kommt es vermehrt zu kostenintensiven Heimunterbringungen. Dies be-

wirkt die sehr hohen stationären Aufwendungen je Hilfefall. Da insgesamt niedrige stationäre 

Fallzahlen vorhanden sind, ist die negative Auswirkung auf den Fehlbetrag je Einwohner un-

ter 21 Jahre aber reduziert.    

Anteil Vollzeitpflegefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE in Prozent 2019

 

In den interkommunalen Vergleich sind Werte von 47 Kommunen eingeflossen.  
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Anteil Vollzeitpflegefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE in Prozent 

2018 2019 

35,92 40,70 

Die Stadt Bornheim hat in beiden Jahren einen sehr niedrigen Anteil an Vollzeitpflegefällen 

nach § 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen.  

Bei der Vollzeitpflege wird das Kind oder der Jugendliche in einer Pflegefamilie oder Erzie-

hungsstelle untergebracht. Dies ermöglicht das Aufwachsen in einem Familiensystem. Außer-

dem ist diese Unterbringung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten deutlich günstiger als eine 

Heimunterbringung. Der niedrige Anteil an Vollzeitpflegefällen an den stationären Hilfefällen in 

der Stadt Bornheim ist deshalb erst einmal ungünstig, da es hierdurch vermehrt zu kosteninten-

siven stationären Hilfen in Form von Heimunterbringungen kommt.  

Die Stadt Bornheim wendet für einen Hilfefall in Vollzeitpflege im Jahr 2019 durchschnittlich 

16.570 Euro auf, für einen Hilfefall in Heimerziehung hingegen durchschnittlich 77.123 Euro. 

Durch diesen Unterschied wird die finanzielle Auswirkung des Anteils an Unterbringung in Voll-

zeitpflege auf die stationären Aufwendungen deutlich. Deshalb sollte die Stadt Bornheim die 

Vollzeitpflege priorisieren, wenn eine Unterbringung fachlich möglich ist.  

3.7.1.4 Falldichte 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat eine erhöhte Falldichte HzE, die hauptsächlich in hohen ambulanten 

Fallzahlen begründet ist. Die Fallzahlen sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen. 

Die gpaNRW definiert die Falldichte als die Anzahl der Hilfefälle für Hilfen zur Erziehung je 

1.000 Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren. Durch präventive Maßnahmen, eine gute Zugangs-

steuerung und kurze Laufzeiten von Hilfefällen sollte darauf hingewirkt werden, dass die Fall-

dichte niedrig bleibt, um den Fehlbetrag bzw. die Aufwendungen je Einwohner von 0 bis unter 

21 Jahre nicht zu belasten.  
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Falldichte HzE gesamt in Promille 2019

 

In den interkommunalen Vergleich sind Werte von 47 Kommunen eingeflossen.  

Der Hauptfaktor, der zu der erhöhten Falldichte HzE gesamt führt, sind die ambulanten Hilfen.   

Falldichte HzE in Promille 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Falldichte HzE ambu-
lant in Promille 

22,49 5,23 13,65 17,42 21,15 31,93 47 

Falldichte HzE statio-
när in Promille 

9,89 4,63 9,64 12,90 15,82 22,24 47 

Zur weiteren Analyse stellt die gpaNRW die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten für die beiden 

Jahre differenziert dar.  

Entwicklung der Fallzahlen HzE differenziert nach Hilfearten 

 2018 2019 

Flex. amb. Hilfen nach § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII 20,80 19,40 

Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 2,20 2,50 

Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII 23,30 19,80 

Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 67,30 69,00 

Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII 8,60 6,30 

INSPE § 35 SGB VIII ambulant 0,30 0,08 

Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant 77,70 105,30 

        davon Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant für Integrationshelfer  28,20 29,90 

Hilfen für Junge Volljährige § 41 SGB VIII ambulant k.A. k.A. 
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 2018 2019 

ambulante Hilfefälle gesamt 200,20 222,38 

Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 32,40 39,80 

Heimerziehung nach § 34 SGB VIII 32,90 33,30 

INSPE § 35 SGB VIII stationär 3,30 3,00 

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII stationär 6,40 7,00 

Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII stationär 15,20 14,70 

stationäre Hilfefälle gesamt 90,20 97,80 

Die sozialpädagogische Familienhilfe und die ambulante Eingliederungshilfe nach § 35a SGB 

VIII sind die prägenden Hilfearten im ambulanten Bereich. Die ambulanten Fallzahlen sind von 

2018 nach 2019 um rund zehn Prozent gestiegen.  

Im stationären Bereich sind die Fallzahlen um 7,6 Fälle bzw. rund acht Prozent gestiegen. Die 

prägenden Hilfearten im stationären Bereich sind die Vollzeitpflege, die Heimerziehung, die sta-

tionäre Eingliederungshilfe und die stationären Hilfen für junge Volljährige.  

� Empfehlung 

Das Jugendamt sollte, aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen, die Falldichte insge-

samt und für die einzelnen Hilfearten im Zeitverlauf auswerten und die Entwicklung analysie-

ren. Dabei sollte bei allen Hilfearten auch zwischen Minderjährigen und jungen Volljährigen 

unterschieden werden.  

3.7.2 Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII 

Vertiefend betrachtet die gpaNRW nachfolgend die beeinflussenden Hilfen. 

3.7.2.1 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (SPFH) 

Die SPFH ist eine klassische Familienhilfe und damit die intensivste Form der ambulanten Hil-

fen. Sie sollte das gesamte Familiensystem in den Blick nehmen. Dies bedeutet, dass alle im 

Haushalt lebenden Personen, Eltern und Kinder, aber auch getrennt lebende Elternteile, in die 

Hilfe einbezogen werden können. 

Ziel der Hilfe soll sein, das Selbsthilfepotential der Familie wieder herzustellen oder zu stärken. 

� Die Stadt Bornheim hat eine hohe Falldichte bei der SPFH. Die Fallzahlen und Aufwendun-

gen sind im Zeitverlauf steigend. Die Laufzeiten der Hilfen sind länger als bei den meisten 

anderen Städten.  

Insgesamt hat die Stadt Bornheim 2019 503.184 Euro für 69 Hilfefälle für die SPFH aufgewen-

det. Davon bezogen sich rund 51.000 Euro auf Rückstellungen. Hinzu kommen noch die Perso-

nalaufwendungen für die Fachkräfte des eigenen ambulanten Dienstes, da in einigen Hilfefällen 

die Leistungen nach § 31 SGB VIII durch eigenes Personal erbracht wird. In 2018 waren es nur 

338.139 Euro zzgl. Personalaufwendungen für 67,30 Hilfefälle. Die Aufwendungen lagen somit 

in 2019 wesentlich höher als 2018, obwohl die Fallzahlen nur um 1,30 Fälle gestiegen sind. Die 

Rückstellungen machen bei der Steigerung nur den geringeren Teil aus.  
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Umfang der Hilfen nach § 31 SGB VIII 

 2018 2019 

Aufwendungen nach § 31 SGB VIII je Hilfefall in Euro 6.023 8.307* 

Falldichte § 31 SGB VIII in Promille 6,78 6,98 

Aufwendungen § 31 SGB VIII je EW von 0 bis unter 
21 Jahre in Euro 

40,86 57,96* 

*ohne Rückstellungen 2019: Aufwendungen nach § 31 SGB VIII je Hilfefall: 7.562 Euro, Aufwendungen § 31 SGB VIII je 
EW von 0 bis unter 21 Jahre: 52,76 Euro.  

Umfang der Hilfen nach § 31 SGB VIII 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

 (Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Aufwendungen nach 
§ 31 SGB VIII je Hil-
fefall in Euro 

8.307 5.608 7.553 8.368 9.923 17.829 41 

Falldichte § 31 SGB 
VIII in Promille 

6,98 0,00 3,19 5,78 7,07 14,10 44 

Aufwendungen § 31 
SGB VIII je EW von 0 
bis unter 21 Jahre in 
Euro 

57,96 0,00 30,93 50,07 65,91 141 43 

Die Aufwendungen je Hilfefall nach § 31 SGB VIII liegen bei der Stadt Bornheim im Jahr 2019 

am Median des interkommunalen Vergleichs. Die Falldichte nach § 31 SGB VIII ist hoch und 

positioniert sich am dritten Viertelwert. Durch die hohen Fallzahlen bei dieser Hilfeart sind auch 

die Aufwendungen nach § 31 SGB VIII je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren deutlich erhöht. 

Beide Kennzahlen waren in 2018 noch niedriger.  

Betreuungszeiten bei den Hilfen nach § 31 SGB VIII 2019 

Kennzahl 
Born-
heim 

Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

 (Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Anteil ambulante Hilfen 
nach § 31 SGB VIII mit ei-
ner Betreuungszeit bis 18 
Monate an den ambulanten 
Hilfen in Prozent 

56,25 35,00 51,85 61,76 73,33 91,89 37 

Anteil ambulante Hilfen 
nach § 31 SGB VIII mit ei-
ner Betreuungszeit über 18 
Monate an den ambulanten 
Hilfen in Prozent 

43,75 8,11 26,67 38,24 48,15 65,00 37 
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Auf die Falldichte wirken sich auch insbesondere die Laufzeiten von Hilfen aus. 2019 haben die 

beendeten Hilfefälle in Bornheim mit 56 Prozent überwiegend eine kurze Laufzeit bis 18 Mo-

nate. Im Vergleich zu den anderen Kommunen wurden allerdings weniger Fälle unter 18 Mona-

ten beendet. Denn der Median des Anteils der Hilfefälle, die mit dieser Laufzeit beendet wur-

den, liegt in 2019 bei rund 62 Prozent. Dies ist ein Faktor, der sich erhöhend auf die Falldichte 

auswirkt. 

2018 wurden die Fälle überwiegend mit kürzerer Laufzeit beendet und der Anteil der Hilfefälle 

mit dieser Laufzeit hat sich auch vergleichsweise am Median positioniert. Für weitere Jahre 

kann das aufgrund der fehlenden Zeitreihe der Daten in der Prüfung nicht beurteilt werden. Wie 

in Abschnitt 3.4.4 beschrieben, sollte die Stadt die Laufzeiten der Fälle für die einzelnen Hilfear-

ten über mehrere Jahre auswerten und analysieren.  

3.7.2.2 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 

Vollzeitpflege umfasst die Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen außerhalb des Elternhau-

ses in einer Pflegefamilie. Neben der normalen Pflegefamilie gibt es verschiedene Formen der 

Vollzeitpflege, z.B. Sonderpädagogische Pflegestellen für verhaltens- und entwicklungsauffäl-

lige Kinder/Jugendliche. 

Eine Unterbringung kann zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt sein. Bei einer auf Dauer an-

gelegten Unterbringung in einer Pflegefamilie außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches 

wird nach Ablauf von zwei Jahren das Jugendamt der auswärtigen Pflegefamilie örtlich zustän-

dig. Dieses hat gegenüber dem abgebenden Jugendamt einen Kostenerstattungsanspruch 

nach § 86 Abs. 6 iVm § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII. 

Die Stadt Bornheim hat 2019 insgesamt 659.493 Euro für 39,80 Hilfefälle in Vollzeitpflege auf-

gewendet. Darin sind rund 33.000 Euro für Rückstellungen enthalten. Die Aufwendungen für 

Vollzeitpflege betragen 8,90 Prozent der Aufwendungen HzE. Im Vorjahr 2018 waren die Auf-

wendungen und Fallzahlen niedriger.  

Umfang der Hilfen nach § 33 SGB VIII 

 2018 2019 

Aufwendungen nach § 33 SGB VIII je Hilfefall in Euro 18.835 16.570* 

Falldichte § 33 SGB VIII im Promille 3,27 4,02 

*ohne Rückstellungen 2019: Aufwendungen nach § 33 SGB VIII je Hilfefall: 15.749 Euro.  

Umfang der Hilfen nach § 33 SGB VIII 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

 (Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Aufwendungen nach 
§ 33 SGB VIII je Hilfe-
fall in Euro 

16.570 11.562 13.005 16.064 17.984 26.000 46 

129



�  Stadt Bornheim  �  Hilfe zur Erziehung  �  050.010.020_05446 

Seite 121 von 189 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

 (Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Falldichte § 33 SGB 
VIII 

4,02 1,76 4,00 5,98 8,20 11,87 47 

Bei den Aufwendungen je Hilfefall liegt Bornheim leicht über dem Median. Ohne die Rückstel-

lungen darunter. Die Falldichte hingegen ist niedrig und am ersten Viertelwert. Da die Stadt 

Bornheim insgesamt nicht viele stationäre Hilfen hat, sind die geringen Fallzahlen für Vollzeit-

pflege nicht nur negativ zu bewerten. Dennoch sollte immer darauf hingewirkt werden, Kinder 

und Jugendliche vorrangig in Vollzeitpflege unterzubringen, wenn dies im Einzelfall angezeigt 

ist. Deshalb sollte auch beständig die Akquise und Schulung von neuen Pflegefamilien erfolgen.   

Bei der Stadt Bornheim gibt es einen Spezialdienst für Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst). Die-

ser ist in erster Linie für die Akquise, die Eignungsprüfung und die Fortbildung und Begleitung 

der Pflegeeltern zuständig. Die Entscheidung über eine Unterbringung in einer Pflegefamilie 

trifft zunächst der ASD. Der PKD ist bei einer Entscheidung über eine stationäre Unterbringung 

jüngerer Kinder immer in den Entscheidungsprozess eingebunden. Im weiteren Verlauf der Hil-

fegewährung erfolgt die Hilfeplanung dann im PKD.  

Im Bereich der Vollzeitpflege kooperiert das Jugendamt der Stadt Bornheim mit den linksrheini-

schen Jugendämtern im Rhein-Sieg-Kreis (Kooperationsgemeinschaft). Hierzu zählen die Ju-

gendämter Bornheim, Meckenheim, Rheinbach sowie das Jugendhilfezentrum für die Gemein-

den Alfter, Swisttal und Wachtberg des Rhein-Sieg-Kreises. Die Kooperationsgemeinschaft trifft 

sich regelmäßig alle zwei Monate zu Arbeitskreisen, die dem fachlichen Austausch und der Pla-

nung von Kooperationsveranstaltungen dienen. Die Kooperation führt zweimal pro Jahr ein Be-

werberqualifizierungsseminar für Pflegeeltern durch. Die Akquise und Qualifizierung geeigneter 

Pflegefamilien erfolgt auch im Verbund. Die Leitung des Bewerberqualifizierungsseminars 

wechselt in einem rollierenden System innerhalb der Kooperationsgemeinschaft. Außerdem 

wird die Bereitschaftspflege über die Kooperationsgemeinschaft organisiert.   

3.7.2.3 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 

Heimerziehung kann zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt sein. Sie kann auch in speziellen 

Formen von Wohngruppen/Wohngemeinschaften stattfinden. 

� Feststellung 

Die Hilfefälle in Heimerziehung sind in Bornheim sehr kostenintensiv. Die Anzahl der Fälle ist 

aber eher gering.  

Es wurden in 2019 Aufwendungen in Höhe von 2.568.205 Euro und 33,30 Hilfefälle berücksich-

tigt. Bei den Aufwendungen sind darin rund 129.000 Euro für Rückstellungen enthalten. Im Jahr 

2018 waren es 2.121.624 Euro und 32,90 Hilfefälle.  

Die Stadt Bornheim leistet Hilfen nach § 34 SGB VIII in folgendem Umfang: 
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Umfang der Hilfen nach § 34 SGB VIII 

 2018 2019 

Aufwendungen nach § 34 SGB VIII je Hilfefall in Euro 64.487 77.123* 

Falldichte § 34 SGB VIII  3,32 3,37 

Aufwendungen nach § 34 SGB VIII je EW von 0 bis 
unter 21 Jahren in Euro 

214 260* 

*ohne Rückstellungen 2019: Aufwendungen nach § 34 SGB VIII je Hilfefall: 73.261 Euro, Aufwendungen § 34 SGB VIII 
je EW von 0 bis unter 21 Jahre: 247 Euro.   

Umfang der Hilfen nach § 34 SGB VIII 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Aufwendungen nach § 34 
SGB VIII je Hilfefall in Euro 

77.123 50.477 61.093 64.996 70.285 78.070 45 

Falldichte § 34 SGB VIII 3,37 0,87 3,42 4,44 5,51 7,47 46 

Aufwendungen § 34 SGB 
VIII je Einwohner von 0 bis 
unter 21 Jahre in Euro 

260 88,43 236 302 353 472 45 

Die Stadt Bornheim liegt bei den Aufwendungen je Hilfefall am Maximalwert im interkommuna-

len Vergleich. In der Kennzahl sind zwar die Rückstellungen enthalten, aber selbst ohne die in 

2019 erstmalig gebildeten Rückstellungen würde sich Bornheim zwischen drittem Viertelwert 

und Maximum positionieren. Im Jahr 2018 waren die Fallaufwendungen mit 64.487 Euro erheb-

lich niedriger, aber immer noch höher als bei der Mehrzahl der Vergleichskommunen.  

Aufgrund einer niedrigen Falldichte liegen die Aufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre un-

terhalb des Median. Dennoch werden in Bornheim rund 35 Prozent aller Aufwendungen HzE für 

Heimunterbringungen aufgewendet. Das Jugendamt führt die hohen Kosten zum Teil auf die 

Tatsache zurück, dass ortsnahe Unterbringungen favorisiert werden. Durch die Lage zwischen 

Köln und Bonn gibt es viele Einrichtungen, die aber nach Aussage des Jugendamtes oft kosten-

intensiv sind. Nach Auskunft der Stadt gibt es darüber hinaus einige Intensivfälle, die hohe Kos-

ten verursachen. Da es in Bornheim relativ wenige Heimunterbringungen gibt, besteht auch die 

Möglichkeit, dass die besonders schwierigen Fälle verbleiben, die dann auch höhere Aufwen-

dungen verursachen. Um die genauen Ursachen der hohen Kosten zu ermitteln, sollte die Stadt 

diese jedoch konkret analysieren.    

� Empfehlung 

Die Stadt sollte mit einer Fallrevision die Ursachen für die hohen Aufwendungen bei den Fäl-

len in Heimerziehung ermitteln und analysieren. 

Wie bereits in Kapitel 3.5.1.1 ausgeführt hat die Stadt Bornheim bislang kein schriftliches Rück-

führungs- und Verselbständigungskonzept. Allerdings wird bei der Hilfegewährung von Anfang 

an die Rückführung angestrebt, wenn dies fachlich möglich ist. Es werden der Zeitpunkt der 

Rückführung, die vorbereitenden ambulanten Maßnahmen bzw. Unterstützungen für die Familie 

und auch die Nachbetreuung durch den Träger geplant, wenn eine Rückführung Ziel der Hilfe 
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ist. Diese in der Praxis gelebten Verfahrensweisen sollten in einem schriftlichen Rückführungs-

konzept in die Verfahrensstandards aufgenommen werden. Gleiches gilt auch für die die Maß-

nahmen zur Verselbstständigung.  

3.7.2.4 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII 

Kinder- und Jugendliche haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, 

wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 

für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Der Anspruch sollte in einem zweistufigen Verfahren überprüft werden. Dieses sieht zunächst 

die Stellungnahme eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, eines 

Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder eines Arztes oder psychologischen Psychothera-

peuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und 

Jugendlichen verfügt, vor. Zusätzlich sollte durch die fallzuständige Fachkraft des Allgemeinen 

Sozialen Dienstes geprüft werden, ob durch eine möglicherweise festgestellte seelische Stö-

rung eine Beeinträchtigung der Teilhabe vorliegt und ein Anspruch auf Eingliederungshilfe be-

gründet ist. 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat 2019 einwohnerbezogen höhere Aufwendungen für Eingliederungs-

hilfe nach § 35a SGB VIII als die anderen Vergleichsstädte. Das liegt an den hohen Fallzah-

len und den teuren stationären Unterbringungen. Auch die Fälle für Integrationshilfe/Schul-

begleitung sind sehr teuer. Die Aufwendungen und Fallzahlen sind von 2018 nach 2019 

stark angestiegen. Diese Hilfeart belastet somit den Fehlbetrag HzE.  

� Feststellung 

Die Stadt hat für die Bearbeitung der Hilfefälle für Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

seit 2019 einen Spezialdienst eingerichtet. Poollösungen werden nicht verwendet.  

Die Stadt Bornheim hat in 2019 für 112,30 Hilfefälle in Eingliederungshilfe insgesamt 

1.934.443 Euro erbracht. Darin sind rund 200.000 Euro für Rückstellungen enthalten. Im Jahr 

2018 waren es 1.466.916 Euro für 84,10 Hilfefälle. 

Aufgrund stark steigender Fallzahlen im ambulanten Bereich erhöhen sich die Aufwendungen je 

Einwohner unter 21 Jahre in 2019 deutlich im Vergleich zu 2018. Sowohl die Aufwendungen als 

auch die Fallzahlen sind von 2018 nach 2019 stark angestiegen. Die Steigerung der Fallzahlen 

erfolgte bei den ambulanten Hilfen. Dort waren es in 2019 rund 28 Fälle mehr. Zu beachten ist, 

dass in den Aufwendungen und Fallzahlen für die ambulanten Hilfefälle für Eingliederungshilfe 

auch die Fälle der jungen Volljährigen enthalten sind. Die Stadt konnte im ambulanten Bereich 

nicht differenzieren zwischen Minderjährigen und Volljährigen. Dies beeinflusst aber nur zum 

Teil die hohen Aufwendungen und Fallzahlen.  
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Umfang der Hilfen nach § 35a SGB VIII  

Kennzahlen 2018 2019 

Aufwendungen nach § 35a 
SGB VIII je EW von 0 bis 
unter 21 Jahre 

148 196 (175) 

Aufwendungen § 35a SGB 
VIII  je Hilfefall in Euro 

17.443 17.226 (15.451*) 

Ambulante Aufwendungen § 
35a SGB VIII je Hilfefall in 
Euro 

12.039 11.794 (11.326*) 

Stationäre Aufwendungen  § 
35a SGB VIII je Hilfefall in 
Euro 

83.040 98.935 (77.506*) 

Ambulante Aufwendungen § 
35a SGB VIII für Integrati-
onshelfer/ Schulbegleitung 
in Euro 

27.893 30.132  

Anteil Hilfefälle Integrations-
helfer/Schulbegleitung an 
den ambulanten Hilfefällen § 
35a SGB VIII in Prozent 

36,29 28,40 

Anteil ambulante Hilfefälle 
an den Hilfefällen nach § 
35a SGB VIII in Prozent 

92,39 93,77 

Falldichte § 35a SGB VIII  8,48 11,36 

Falldichte § 35a SGB VIII für 
Integrationshelfer/Schulbe-
gleitung 

2,84 3,02 

*in Klammern: Beträge 2019 ohne Rückstellungen 

In Bornheim entstehen im Jahr 2019 je Einwohner unter 21 Jahre sehr hohe Aufwendungen für 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII. Keine andere Stadt im Vergleich gibt einwohnerbezo-

gen hierfür mehr aus als Bornheim. Auch ohne Berücksichtigung der Rückstellungen läge Born-

heim mit den Aufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre weit über dem dritten Viertelwert mit 

starker Steigerung zum Vorjahr.   

Hinzu kommen sehr hohe Aufwendungen je Hilfefall für Integrationshelfer und im stationären 

Bereich. Im Vergleich zu anderen Kommunen hat Bornheim trotz insgesamt sehr hoher Fallzah-

len bei der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII einen niedrigeren Anteil ambulanter Hilfen 

bei dieser Hilfeart als die Mehrheit der Vergleichsstädte. Somit gibt es mehr stationäre Hilfen als 

bei den meisten anderen Städten, was sich zusätzlich negativ auf die Aufwendungen auswirkt.   

Die Stadt hat in 2019 mit rund 28 Prozent Anteil der Hilfen für Integrationshilfe/Schulbegleitung 

an den ambulanten Hilfefällen einen eher geringen Anteil. Dieser Anteil war in 2018 bei insge-

samt weniger ambulanten Hilfefällen höher.  
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Die Stadt hat in 2019 eine hohe Falldichte § 35a SGB VIII, die unterhalb des Maximums liegt. 

Diese ist von 2018 nach 2019 nochmals deutlich angestiegen. Die Falldichte für Integrationshel-

fer ist in 2019 ebenfalls vergleichsweise sehr hoch.    

Innerhalb der ambulanten Hilfen für Eingliederungshilfe sind vor allem die Einzelmaßnahmen 

für Dyskalkulie und Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) ansteigend. Die Hilfefälle für In-

tegrationshilfe/Schulbegleitung sind in 2018 und 2019 relativ konstant geblieben. Die Aufwen-

dungen für Integrationshelfer je Fall steigen aber in 2019 an. Nach Aussage des Jugendamts 

haben sich die Bedarfe der Kinder und die dazugehörigen Stundenkontingente der Integrations-

helfer erhöht.   

Umfang der Hilfen nach § 35a SGB VIII 2019 

Kennzahlen 
Born-
heim 

Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maxi-
mum 

Anzahl 
Werte 

Aufwendungen nach § 35a 
SGB VIII je EW von 0 bis 
unter 21 Jahren in Euro 

196 20,46 58,00 74,74 123 196 46 

Aufwendungen § 35a SGB 
VIII  je Hilfefall in Euro 

17.226 7.258 13.760 16.714 21.918 31.692 46 

Ambulante Aufwendungen 
§ 35a SGB VIII je Hilfefall in 
Euro 

11.794 4.292 10.630 12.942 14.963 31.048 45 

Stationäre Aufwendungen  
§ 35a SGB VIII je Hilfefall in 
Euro 

98.935 29.184 62.823 76.826 92.693 196.953 36 

Ambulante Aufwendungen 
§ 35a SGB VIII für Integrati-
onshelfer/ Schulbegleitung 
in Euro 

30.132 3.824 18.555 21.388 25.366 37.200 36 

Anteil Hilfefälle Integrati-
onshelfer/Schulbegleitung 
an den ambulanten Hilfefäl-
len § 35a SGB VIII in Pro-
zent 

28,40 2,70 34,58 43,31 51,83 82,50 40 

Anteil ambulante Hilfefälle 
an den Hilfefällen nach § 
35a SGB VIII in Prozent 

93,77 70,95 89,74 94,24 98,88 100 47 

Falldichte § 35a SGB VIII  11,36 1,63 3,05 4,70 6,47 12,85 47 

Falldichte § 35a SGB VIII 
Integrationshelfer/Schulbe-
gleitung  

3,02 0,08 1,26 1,69 2,66 4,39 40 

Die Stadt bearbeitet seit dem Jahr 2019 die Fälle der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendhilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb des ASD in einem Spezialdienst. Positiv 

ist, dass hierdurch das Spezialwissen, welches für die Eingliederungshilfe erforderlich ist, bei 

den Fachkräften gebündelt ist. Gerade die Änderungen des Bundesteilhabegesetzes stellen die 

Jugendämter in der Bearbeitung vor Herausforderungen. Hinzu kommt, dass die Fallzahlen in 
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den letzten Jahren kontinuierlich ansteigen. Das Jugendamt erhofft sich durch den Spezial-

dienst positive Auswirkungen auf die Bearbeitung und die Fallzahlen.   

Eigene Verfahrensstandards hat das Jugendamt für die Eingliederungshilfe nicht, sondern ver-

wendet die Arbeitshilfe § 35a SGB VIII der Landesjugendämter. Es gibt zur Prüfung der Teilha-

bebeeinträchtigung ein Prüfschema, welches abgearbeitet werden muss sowie zusätzliche Vor-

drucke.  

Bei der Bearbeitung der Hilfefälle nach § 35a SGB VIII ist die Prüfung der Zuständigkeit anderer 

Leistungsträger und die Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung im praktischen Ablauf vorgese-

hen, Das Jugendamt nutzt standardisierte Fragebögen für die Eltern und für die Stellungnahme 

der Schule.  

Nach Einholung aller Stellungnahmen erfolgt die Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung durch 

die zuständige Fachkraft. Es gibt hierfür Diagnose- und Einschätzungsbögen. Bei schulischen 

Hilfen erfolgt zusätzlich immer eine Hospitation in der Schule, um eine mögliche Teilhabebeein-

trächtigung im Schulalltag beurteilen zu können. Außerdem finden Gespräche mit den Eltern, 

dem Kind oder Jugendlichen, der Schule, den Lehrern sowie dem weiteren Umfeld des Kindes 

statt. Alle Stellungnahmen und Gespräche fließen in die Prüfung einer möglichen Teilhabebe-

einträchtigung ein, über die die Fachkraft dann entscheidet. Wenn eine solche vorliegt, wird das 

Hilfeplanverfahren für Eingliederungshilfe durchgeführt.  

In Bornheim werden ausschließlich Fachkräfte für die Integrationshilfe/Schulbegleitung einge-

setzt. Die Stadt Bornheim nutzt bislang keine Poollösungen für Integrationshelfer. Bei einer 

Poollösung werden mehrere Kinder in der Schule durch einen gemeinsamen Integrationshelfer 

betreut. Die Kinder sind nicht einem Integrationshelfer fest zugeordnet und es können somit 

Ausfälle durch Vertretungen leichter kompensiert werden. Außerdem sind bei dieser Lösung 

nicht mehrere Integrationshelfer gleichzeitig in den Klassen anwesend. Es wird aber für jedes 

Kind im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens die Teilhabebeeinträchtigung geprüft. Bei dieser 

Form von Poollösungen handelt es sich zudem um eine kostengünstigere Lösung.  

Die Stadt Bornheim hat eine erhöhte Falldichte § 35a SGB VIII für Integrationshelfer. Mehr als 

75 Prozent der Vergleichsstädte haben weniger Fälle für Integrationshelfer je 1.000 Einwohner 

unter 21 Jahre. Außerdem sind die einzelnen Fälle für Integrationshelfer/Schulbegleitung in 

Bornheim sehr teuer. Auch bei den Fallkosten liegen mehr als 75 Prozent der Städte günstiger. 

Durch Poollösungen könnten diese Kosten reduziert werden.  

� Empfehlung 

Da durch Poollösungen Synergieeffekte erzeugt sowie Ausfälle von Integrationshelfern bes-

ser kompensiert werden können und es auch die wirtschaftlichere Lösung ist, sollte die Stadt 

Bornheim das Installieren von Poollösungen an den Schulen in Betracht ziehen.   

� Empfehlung 

Die hohen Fallzahlen und Aufwendungen bei der Hilfeart Eingliederungshilfe nach § 35a 

SGB VIII sollten analysiert und Ursachen ermittelt werden.  
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3.7.2.5 Hilfen für Junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 

Junge Menschen können auch nach Vollendung der Volljährigkeit Leistungen zur Persönlich-

keitsentwicklung nach den §§ 28 bis 35a SGB VIII erhalten. Diese werden in der Regel nur bis 

zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, können aber in begründeten Einzelfällen auch 

darüber hinaus gewährt werden. 

� Feststellung 

Fast 75 Prozent der Vergleichsstädte haben niedrigere stationären Aufwendungen je Ein-

wohner unter 21 Jahre. Die hohe Positionierung wird in erster Linie durch die hohen statio-

nären Aufwendungen je Hilfefall bei der Heimerziehung und der Eingliederungshilfe verur-

sacht. 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim kann die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante Hilfen für junge 

Volljährige nicht differenziert von den Minderjährigen ausweisen. Diese sind in den jeweili-

gen Hilfen für die Minderjährigen enthalten.  

Die Stadt Bornheim konnte die ambulanten Hilfen für junge Volljährige nicht separat ermitteln. 

Diese sind in den Hilfefällen der ambulanten Hilfearten der Minderjährigen nach §§ 27 ff. SGB 

VIII enthalten. Deshalb fließen bei den jungen Volljährigen nur die stationären Hilfen ein.    

In Bornheim werden 2019 insgesamt 914.463 Euro für 14,70 stationäre Hilfefälle bei den jungen 

Volljährigen aufgewendet. Hierin sind 8,70 Hilfefälle in Heimerziehung, 0,70 Hilfen in stationärer 

intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (INSPE) und 5,30 Hilfefälle für stationäre Ein-

gliederungshilfe enthalten. In den Aufwendungen 2019 sind rund 42.000 Euro für Rückstellun-

gen enthalten.  

Die Stadt Bornheim leistet stationäre Hilfen nach § 41 SGB VIII in folgendem Umfang: 

Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 

Kennzahlen 2018 2019 

Stationäre Aufwendungen nach § 41 SGB VIII je 
Einwohner von 18 bis unter 21 Jahre in Euro 

452 588 (558*) 

Ambulante Aufwendungen nach § 41 SGB VIII je 
Hilfefall in Euro 

k.A. k.A. 

Stationäre Aufwendungen nach § 41 SGB VIII je 
Hilfefall in Euro 

47.863 62.208 (58.993*) 

Stationäre Aufwendungen nach § 41 SGB VIII in 
Vollzeitpflege je Hilfefall in Euro 

31.300 0,00 

Stationäre Aufwendungen nach § 41 SGB VIII in 
Heimerziehung  je Hilfefall in Euro 

56.417 60.259 (59.820*) 

*in Klammern: Beträge 2019 ohne Rückstellungen 
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Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 
1. Vier-
telwert 

2. Vier-
telwert  

(Median) 

3. Vier-
telwert 

Maxi-
mum 

Anzahl 
Werte 

Stationäre Aufwendungen 
nach § 41 SGB VIII je Ein-
wohner von 18 bis unter 21 
Jahre in Euro 

588 85,97 349 481 594 1.544 44 

Ambulante Aufwendungen 
nach § 41 SGB VIII je Hilfe-
fall in Euro 

k.A. 2.016 6.010 8.687 10.769 16.030 43 

Stationäre Aufwendungen 
nach § 41 SGB VIII je Hilfe-
fall in Euro 

62.208 17.175 40.558 46.159 52.689 98.438 44 

Stationäre Aufwendungen 
nach § 41 SGB VIII in Voll-
zeitpflege je Hilfefall in Euro 

0,00 7.116 11.773 12.862 17.613 34.021 33 

Stationäre Aufwendungen 
nach § 41 SGB VIII in Hei-
merziehung je Hilfefall in 
Euro 

60.259 31.074 45.176 51.889 61.796 95.811 39 

Stationäre Aufwendungen 
nach § 41 SGB VIII in Ein-
gliederungshilfe je Hilfefall in 
Euro 

68.715 15.567 52.033 59.998 74.556 108.187 37 

Im Jahr 2019 hat Bornheim einwohnerbezogen höhere stationäre Aufwendungen als nahezu 75 

Prozent der Vergleichskommunen. Auch ohne Berücksichtigung der Rückstellungen ordnet sich 

Bornheim bei den Kennzahlen zu den Aufwendungen hoch ein. Dies liegt in erster Linie an den 

hohen Aufwendungen je Hilfefall für Heimerziehung und Eingliederungshilfe. Während die Hilfe-

fälle von 2018 nach 2019 etwas rückläufig sind, sind die Aufwendungen deutlich angestiegen. 

Das ist in rückläufigen Vollzeitpflegeunterbringungen um zwei Fälle und in Steigerungen bei den 

kostenintensiven stationären Eingliederungshilfen um vier Hilfefälle begründet.  

Die stationären Aufwendungen nach § 41 SGB VIII je Hilfefall sind von 2018 stark angestiegen. 

Die Kosten für Heimunterbringungen sind höher als in 2018 und es sind kostenintensive statio-

näre Fälle in Eingliederungshilfe hinzugekommen. Nach Auskunft des Jugendamtes gab es zu-

dem sehr kostenintensive Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 

(UMA). Die Stadt konnte allerdings die Aufwendungen und Fallzahlen für die UMA nicht diffe-

renziert zur Verfügung stellen. 
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Falldichte § 41 SGB VIII 

Kennzahlen Bornheim 
Mini-
mum 

1. Vier-
telwert 

2. Vier-
telwert  

(Median) 

3. Vier-
telwert 

Maxi-
mum 

Anzahl 
Werte 

Falldichte § 41 SGB VIII am-
bulant in Promille 

./. 0,16 4,00 8,01 10,97 23,23 45 

Falldichte § 41 SGB VIII sta-
tionär in Promille 

9,45 2,22 7,84 9,96 12,21 30,31 46 

Die stationäre Falldichte liegt in 2019 in der Nähe des Median und bleibt konstant zum Vorjahr.  

� Empfehlung 

Die hohen Fallaufwendungen bei den stationären Hilfen für junge Volljährige sollten in Form 

einer Fallrevision analysiert und Ursachen ermittelt werden.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante Hilfen für junge 

Volljährige separat von den Minderjährigen erfassen, um Transparenz zu schaffen.  

Die Hilfen werden grundsätzlich immer nur auf ein halbes Jahr befristet gewährt. Gewährt wird 

die Hilfe solange es der individuelle Bedarf erforderlich macht. Meistens werden diese Hilfen für 

das Alter von 18 bis maximal zum 21. Lebensjahr gewährt. Hilfeziel für die jungen Volljährigen 

ist nach Aussage des Jugendamtes immer die Verselbständigung. Hiernach werden auch die 

Träger speziell ausgesucht. Es gibt auch Jugendwohngruppen, die bereits ab 17 Jahren mit Ju-

gendlichen zur Verselbständigung belegt werden. Die Stadt hat kein schriftliches Verselbständi-

gungskonzept.  

3.7.3 Unbegleitete minderjährige Ausländer 

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) erhalten im Anschluss an eine vorläufige Inobhut-

nahme nach § 42a SGB VIII bzw. sich anschließender Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII ent-

sprechend ihrem „erzieherischen Bedarf“ Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Diese Hil-

fen sind in den zuvor dargestellten Hilfen zur Erziehung berücksichtigt, soweit UMA Hilfen erhal-

ten haben.  

Die Stadt Bornheim konnte keine differenzierten Angaben zu den Aufwendungen und Fallzah-

len der UMA machen. In den Gesamtsummen der Aufwendungen und Fallzahlen bei den ein-

zelnen Hilfen sind die Hilfen für UMA enthalten. 

Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer nach §§ 27 ff. SGB 2019 

Kennzahlen Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Aufwendungen für 
UMA je Hilfefall in Euro 

k.A: 15.619 28.946 37.800 45.192 62.195 43 

Anteil Hilfefälle UMA an 
den Hilfefällen HzE in 
Prozent 

.k.A. 0,96 3,73 5,38 6,54 15,97 46 
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3.8 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Strukturen 

F1 

In Bornheim gibt es verschiedene präventive Angebote und eine Netzwerkar-
beit bei den frühen Hilfen. Ein Gesamtkonzept und eine Präventionskette für 
alle Altersgruppen gibt es bislang nicht. Der Aufbau einer Präventionskette 
sowie die Steuerung aller Angebote im Jugendamt ist im Aufbau. 

91 E1 

Die Stadt Bornheim sollte ein Gesamtkonzept für Prävention und Netz-
werkarbeit erstellen sowie eine lückenlose Präventionskette aufbauen. 
Die Angebote sollten, wie geplant, durch das Jugendamt gesteuert und 
koordiniert werden. 

9 

Organisation und Steuerung 

F2 
Die Stadt Bornheim hat bislang keine schriftliche Gesamtstrategie mit darauf 
ausgerichteten messbaren Zielen und Maßnahmen für die Hilfen zur Erzie-
hung und das Jugendamt entwickelt. 

93 E2 

Die Stadt Bornheim sollte für die Gesamtsteuerung die vorhandenen 
Grundhaltungen und Ziele zu einer Gesamtstrategie mit konkreten, 
messbaren Zielen und darauf ausgerichteten Maßnahmen weiterentwi-
ckeln. Die Zielerreichung sollte regelmäßig geprüft und Maßnahmen 
ggf. angepasst werden. 

95 

F3 

Das Jugendamt der Stadt Bornheim verfügt bislang über kein umfassendes 
Finanzcontrolling. Es sind aktuell nur wenige Bestandteile vorhanden. Durch 
den Aufbau eines Finanzcontrollings könnte die Steuerung verbessert wer-
den. 

95 E3 

Die Stadt Bornheim sollte ein Finanzcontrolling mit Zielen und steue-
rungsrelevanten Kennzahlen sowie einem regelmäßigen Berichtswe-
sen aufbauen. Hierzu können beispielsweise einige Kennzahlen aus 
diesem Prüfbericht fortgeschrieben werden. Die Kennzahlen sollten re-
gelmäßig ausgewertet werden. Dies kann dazu dienen, die Steuerung 
zu unterstützen, Ursachen für gestiegene Aufwendungen zu analysie-
ren und die Wirksamkeit von Maßnahmen transparenter zu machen. 

96 

F4 

Die Stadt Bornheim bewertet die Zielerreichung der Hilfen im Einzelfall mit 
allen Beteiligten. Es erfolgen aber keine fallübergreifenden Auswertungen 
zur Zielerreichung und Wirksamkeit von Hilfen sowie zu Laufzeiten, Abbruch-
quoten bzw. zu einzelnen Trägern. 

96 E4 

Die Ergebnisse der Bewertung der Wirksamkeit von Hilfen im Einzelfall 
sollten fallübergreifend zusammengeführt und ausgewertet werden. 
Ebenso sollten weitere steuerungsrelevante Auswertungen, wie z.B. 
zur Anzahl der Fachleistungsstunden sowie zu Laufzeiten, Abbrüchen, 
erfolgen. Diese können dann auch trägerbezogen aufbereitet werden. 
Hierdurch können die Auswirkungen getroffener Maßnahmen transpa-
renter gemacht werden 

97 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Verfahrensstandards 

F5 

Die Stadt Bornheim hat für den Arbeitsbereich Hilfe zur Erziehung die Ab-
läufe, Standards und Prozesse nicht verbindlich in einem einheitlichen Hand-
buch beschrieben. Eine schriftliche Prozessdarstellung gibt es nur für das 
Entscheidungsteam. Es sind Vordrucke in der Jugendamtssoftware hinterlegt 
und die Bearbeitung erfolgt teilweise elektronisch. 

98 E5 

Die Stadt Bornheim sollte alle Prozesse der Bearbeitung in einem ein-
heitlich aufgebauten Verfahrenshandbuch darstellen. Dabei können ne-
ben textlichen Ausführungen auch Ablaufdiagramme verwendet wer-
den. Die Prozessbeschreibungen sollten Abläufe, Zuständigkeiten, be-
teiligte Personen, Fristen und zu verwendende Vordrucke beinhalten. 

99 

F6 

Die Stadt Bornheim hat außer den Regelungen zum Entscheidungsteam und 
den vorhandenen Vordrucken keine verbindlichen schriftlichen Regelungen 
zum Ablauf des Hilfeplanverfahrens. In der Praxis werden aber einheitliche 
Abläufe angewendet. Vorgaben zu Wirtschaftlichkeitsaspekten, wie Laufzeit-
begrenzungen und Obergrenzen von Fachleistungsstunden, sind nicht vor-
handen. 

99 E6 

Die Stadt Bornheim sollte auch für das Hilfeplanverfahren schriftliche 
Prozessbeschreibungen und Standards für den Ablauf erstellen. Hierin 
sollten neben der vorrangigen fachlichen Betrachtung auch wirtschaftli-
che Gesichtspunkte einfließen. 

101 

F7 

Die Fallbearbeitung wird durch einen standardisierten Prozess gesteuert, der 
allerdings nur für das Entscheidungsteam verschriftlicht worden ist. Ein An-
bieterverzeichnis ist vorhanden. Darin werden keine Kosten und Erfahrungen 
dargestellt. Es gibt keine verbindlichen Vorgaben für die Leistungsnachweise 
der Träger. 

101 E7.1 
Das Anbieterverzeichnis sollte um die Kosten der Leistungen und die 
Erfahrungswerte mit den jeweiligen Trägern ergänzt werden. 

103 

   E7.2 

Das Jugendamt sollte verbindliche Vorgaben an die Träger für die Leis-
tungsnachweise machen. Die Träger sollten in ihren Leistungsnachwei-
sen neben der Anzahl der Stunden auch die abgesagten Termine und 
vor allem auch die Inhalte der durchgeführten Stunden verpflichtend 
aufführen. 

103 

F8 
Die WiJu prüft frühzeitig mögliche Kostenerstattungsansprüche und macht 
diese umgehend geltend. Schriftliche Verfahrensstandards für diese Prüfung 
gibt es nicht. 

103 E8 
Die Stadt Bornheim sollte auch für die Prüfung der Zuständigkeit und 
von möglichen Kostenerstattungsansprüchen schriftliche Prozessbe-
schreibungen und Verfahrensstandards entwickeln. 

104 

F9 
Es finden keine regelmäßigen, sondern nur anlassbezogene prozessinte-
grierte Kontrollen durch die Leitungskräfte statt. Ebenso gibt es keine pro-
zessunabhängigen Kontrollen. 

104 E9 
Das Jugendamt sollte stichprobenhafte prozessintegrierte und prozess-
unabhängige Kontrollen installieren und die Einhaltung der Standards 
überprüfen. Alle Kontrollen sollten schriftlich dokumentiert werden. 

105 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Leistungsgewährung 

F10 
Die Stadt Bornheim hat eine erhöhte Falldichte HzE, die hauptsächlich in ho-
hen ambulanten Fallzahlen begründet ist. Die Fallzahlen sind im Jahresver-
gleich deutlich gestiegen. 

116 E10 

Das Jugendamt sollte, aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen, 
die Falldichte insgesamt und für die einzelnen Hilfearten im Zeitverlauf 
auswerten und die Entwicklung analysieren. Dabei sollte bei allen Hilfe-
arten auch zwischen Minderjährigen und jungen Volljährigen unter-
schieden werden. 

118 

F11 
Die Hilfefälle in Heimerziehung sind in Bornheim sehr kostenintensiv. Die An-
zahl der Fälle ist aber eher gering. 

121 E11 
Die Stadt sollte mit einer Fallrevision die Ursachen für die hohen Auf-
wendungen bei den Fällen in Heimerziehung ermitteln und analysieren. 

39 

F12 

Die Stadt Bornheim hat 2019 einwohnerbezogen höhere Aufwendungen für 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII als die anderen Vergleichsstädte. 
Das liegt an den hohen Fallzahlen und den teuren stationären Unterbringun-
gen. Auch die Fälle für Integrationshilfe/Schulbegleitung sind sehr teuer. Die 
Aufwendungen und Fallzahlen sind von 2018 nach 2019 stark angestiegen. 
Diese Hilfeart belastet somit den Fehlbetrag HzE. 

123 E12 
Die hohen Fallzahlen und Aufwendungen bei der Hilfeart Eingliede-
rungshilfe nach § 35a SGB VIII sollten analysiert und Ursachen ermit-
telt werden. 

43 

F13 
Die Stadt hat für die Bearbeitung der Hilfefälle für Eingliederungshilfe nach § 
35a SGB VIII seit 2019 einen Spezialdienst eingerichtet. Poollösungen wer-
den nicht verwendet. 

123 E13 

Da durch Poollösungen Synergieeffekte erzeugt sowie Ausfälle von In-
tegrationshelfern besser kompensiert werden können und es auch die 
wirtschaftlichere Lösung ist, sollte die Stadt Bornheim das Installieren 
von Poollösungen an den Schulen in Betracht ziehen.   

126 

F14 

Fast 75 Prozent der Vergleichsstädte haben niedrigere stationären Aufwen-
dungen je Einwohner unter 21 Jahre. Die hohe Positionierung wird in erster 
Linie durch die hohen stationären Aufwendungen je Hilfefall bei der Heimer-
ziehung und der Eingliederungshilfe verursacht. 

127 E14 
Die hohen Fallaufwendungen bei den stationären Hilfen für junge Voll-
jährige sollten in Form einer Fallrevision analysiert und Ursachen ermit-
telt werden. 

46 

F15 
Die Stadt Bornheim kann die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante 
Hilfen für junge Volljährige nicht differenziert von den Minderjährigen auswei-
sen. Diese sind in den jeweiligen Hilfen für die Minderjährigen enthalten. 

127 E15 
Die Stadt Bornheim sollte die Aufwendungen und Fallzahlen für ambu-
lante Hilfen für junge Volljährige separat von den Minderjährigen erfas-
sen, um Transparenz zu schaffen. 

129 
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Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. nach IT.NRW 

Grundzahlen 2016 2017 2018 2019 

Einwohner gesamt  47.636 47.749 48.173 48.326 

Einwohner von 18 bis unter 21 Jahre 1.639 1.635 1.609 1.555 

Einwohner von   0 bis unter 21 Jahre 9.836 9.835 9.921 9.889 

Tabelle 3: Einflussfaktoren Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung 

Kennzahlen 2018 2019 

Aufwendungen Hilfe zur Erziehung in Euro 

Aufwendungen HzE gesamt in Euro 6.054.661 7.313.638 

Aufwendungen HzE je EW von 0 bis unter 21 Jahre in Euro 621  751 

Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 21.220  23.192 

Ambulante Aufwendungen HzE gesamt in Euro 1.868.922 2.266.907 

Ambulante Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 9.872 10.697 

Stationäre Aufwendungen HzE gesamt in Euro 4.185.739 5.046.731 

Stationäre Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 46.405 51.603 

Falldichte HzE gesamt  

Falldichte HzE gesamt (Anzahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner von 
0 bis unter 21 Jahre) 

29,27 32,38 

Anteil ambulanter Hilfen in Prozent 

Anteil ambulante Hilfefälle an den Hilfefällen HzE in Prozent 68,94 69,45 

Anteil der Vollzeitpflegefälle in Prozent 

Anteil Vollzeitpflegefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Hil-
fefällen HzE in Prozent 

35,92 40,70 
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Tabelle 4: Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII 

Grundzahlen 2018 2019 

Flexible erzieherische Hilfen § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII 

Aufwendungen flexible erzieherische Hilfen gesamt in Euro 110.544 144.241 

Anzahl der Hilfefälle 20,80 19,40 

Sozialpädagogische Familienhilfen § 31 SGB VIII 

Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfen gesamt in Euro 338.139 503.184 

Anzahl der Hilfefälle 67,30 69,00 

Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII 

Aufwendungen Erziehung in einer Tagesgruppe gesamt in Euro 315.446 222.093 

Anzahl der Hilfefälle 8,60 6,30 

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 

Aufwendungen Vollzeitpflege gesamt in Euro 610.267 659.493 

Anzahl der Hilfefälle 32,40 39,80 

Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 34 SGB VIII 

Aufwendungen Heimerziehung gesamt in Euro 2.121.624 2.568.205 

Anzahl der Hilfefälle 32,90 33,30 

Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII 

Aufwendungen Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und 
Jugendliche gesamt in Euro 

1.466.916 1.934.443 

Anzahl der Hilfefälle 84,10 112,30 

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 

Aufwendungen Hilfe für junge Volljährige gesamt in Euro 727.518 914.463 

Anzahl der Hilfefälle 15,20 14,70 
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Grundzahlen 2018 2019 

Falldichte (Anzahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner von 18 bis unter 
21 
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4. Bauaufsicht 

4.1 Managementübersicht  

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim im Prüfgebiet Bau-

aufsicht stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Inwieweit die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Bau-

tätigkeit haben wird, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zum Zeitpunkt der Prüfung 

findet sie daher auch keine Berücksichtigung in unseren Analysen und Bewertungen. 

Bauaufsicht 

Die Bauaufsicht der Stadt Bornheim ist in vielen Bereichen gut aufgestellt. Die Stadt stellt si-

cher, dass sie Baugenehmigungsverfahren rechtssicher und unter Berücksichtigung der gesetz-

lich normieren Fristen bearbeitet. An verschiedenen Stellen ergeben sich aus Sicht der 

gpaNRW noch einige Optimierungsmöglichkeiten. 

Das Fallaufkommen hat sich in Bornheim dem landesweiten Trend entsprechend von 2018 zu 

2019 um rund 16 Prozent reduziert. Die Bautätigkeit in Bornheim ist im Prüfungszeitraum auf 

einem unauffälligen Niveau. 

Bei der Bauaufsicht Bornheim kommt das Prinzip der ganzheitlichen Sachbearbeitung zur 

Anwendung. Dennoch achtet die Stadt auf ein konsequentes Vieraugenprinzip und stellt somit 

sicher, dass sie Baugenehmigungsverfahren im Hinblick auf die Qualität der Entscheidungen 

und auf die Korruptionsprävention ordnungsgemäß abwickelt. 

Die Stadt Bornheim bietet bereits seit Juni 2018 Bauwilligen und Entwurfsverfassenden die 

Möglichkeit an, Bauanträge vollständig digital einzureichen. Damit ist Bornheim eine der noch 

wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die das Verfahren des vollständig digitalen Bauan-

trages bereits erfolgreich anwendet.  

Die Stadt Bornheim sollte die Personalauslastung regelmäßig anhand von Kennzahlen prüfen, 

um eine fehlende Auslastung oder die drohende Überlastung des Personals rechtzeitig zu er-

kennen und gegensteuern zu können. Die Stadt dokumentiert aktuell nicht alle Tätigkeiten der 

Sachbearbeitung und weist somit Lücken in den statistischen Daten auf. Beispielsweise hält sie 

den personellen Aufwand für die Bauberatung derzeit nicht vollständig fest, so dass sie keine 

gesicherten Erkenntnisse über die tatsächliche Personalauslastung hat. 

Insgesamt ist die Datenlage der Bauaufsicht in Bornheim zur Ermittlung von Kennzahlen nicht 

in allen Bereichen ausreichend. Die Stadt unterscheidet aufgrund der zwischenzeitlich veralte-

ten Fachsoftware beispielsweise nicht zwischen Fällen des einfachen und des normalen Bauge-
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nehmigungsverfahrens. Auch werden die Laufzeiten des normalen Baugenehmigungsverfah-

rens oder die Anzahl der unerledigten Baugenehmigungsverfahren nicht ermittelt. Dies er-

schwert die Steuerung der Bauaufsicht. Gleichwohl legt die Stadt im Sinne des transparenten 

Verwaltungshandelns bereits strategische und operative Ziele fest. Diese sollten mit weiteren 

Kennzahlen hinterlegt werden und zur Steuerung der Bauaufsicht genutzt werden.   

4.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

In dem Handlungsfeld Bauaufsicht befasst sich die gpaNRW hauptsächlich mit den Baugeneh-

migungen. Daneben bezieht sie auch die förmlichen Bauvoranfragen und Vorbescheide mit ein. 

Ziel der gpaNRW ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenziale hinzuweisen und Hand-

lungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Für die Analyse arbeitet die gpaNRW unterstützend mit Kennzahlen. Um beispielsweise Perso-

nalkennzahlen zum Leistungsvergleich bilden zu können, wird das eingesetzte Personal ge-

trennt nach Overhead und Sachbearbeitung erfasst. Der Kennzahlenvergleich schafft den not-

wendigen Überblick und ermöglicht eine Standortbestimmung innerhalb der mittleren kreisange-

hörigen Kommunen in NRW.  

Mittels einer Prozessbetrachtung des einfachen Baugenehmigungsverfahrens werden die ver-

waltungsinternen Abläufe transparent. Wenn sich daraus Optimierungsansätze ergeben, weist 

die gpaNRW darauf hin. Ab dem 01. Januar 2019 gelten die Regelungen der neu gefassten 

Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Damit ein Bezug des Prozesses zu den ermittelten 

Kennzahlen des Vergleichsjahres 2019 hergestellt werden kann, wird der in 2019 gültige Pro-

zess dargestellt. Hinweise der Kommune auf Veränderungen durch die Bauordnung NRW 2018 

hat die gpaNRW bei Bedarf mit in den Erläuterungen aufgenommen. 

Darüber hinaus hat die gpaNRW mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der 

Kommune im Handlungsfeld Bauaufsicht die Themen Rechtmäßigkeit, Geschäftsprozesse, Di-

gitalisierung und Transparenz erörtert. Um Anhaltspunkte zu erhalten, inwieweit die Kommunen 

in diesen Bereichen die Vorgaben erfüllen, hat die gpaNRW in allen Kommunen im Rahmen ei-

nes Interviews einheitliche Fragen gestellt. Eine tiefergehende Sachstandsabfrage zum Stand 

der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens in NRW hatte das Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bereits in 2018 durch-

geführt. Soweit sich daraus Bezüge zu unserer Prüfung ergeben, hat die gpaNRW diese mit 

dargestellt. 

Für die Ermittlung der Kennzahlen zum Personaleinsatz hat die gpaNRW die tatsächliche unter-

jährige Ist-Situation der Stellenbesetzung erfasst. Dabei sind die vollzeitverrechneten Stellenan-

teile ohne Trennung zwischen Beamten und Beschäftigten für die definierte Aufgabe erhoben 

worden. Eine Aufteilung fand zwischen Sachbearbeitung und Overhead statt. 

4.3 Baugenehmigung 

Mittelpunkt unserer Betrachtung sind die gestellten Anträge und das Genehmigungsverfahren.  
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4.3.1 Strukturelle Rahmenbedingungen 

In der Stadt Bornheim leben zum 01. Januar 2019 nach Angaben von IT.NRW 48.569 Einwoh-

ner. Die Prognose für die Folgejahre weist eine steigende Tendenz der Einwohnerzahlen aus. 

Demnach wird sich die Bevölkerung der Stadt Bornheim bis zum 01. Januar 2040 um annä-

hernd 14,4 Prozent auf rund 55.540 Einwohner erhöhen. Die Einwohner verteilen sich auf 14 

Stadtteile und auf eine Stadtgebietsfläche von insgesamt rund 82,69 qkm. Bornheim hat im in-

terkommunalen Vergleich mit den anderen mittleren kreisangehörigen Städten Nordrhein-West-

falens mehr Einwohner als 75 Prozent der Vergleichskommunen. 

Die Bauaufsicht der Stadt Bornheim hat 2019 insgesamt 249 Bauanträge (2018: 289) bearbei-

tet. Davon wurden zwei Vorlagen im Freistellungsverfahren eingereicht (2018: zwei). Im Ver-

gleich zum Jahre 2018 ist eine sinkende Tendenz der Bauanträge zu erkennen (minus rund 16 

Prozent). Dies entspricht dem landesweiten Trend. Diese Reduzierung könnte auf die Einfüh-

rung der Landesbauordnung NRW 2018 zum 01. Januar 2019 zurückzuführen sein, die in § 62 

eine Vielzahl von Baumaßnahmen von der Genehmigungspflicht befreit hat. Dazu gehören bei-

spielsweise die Errichtung von Garagen und Carports bestimmter Größen, die Erstellung von 

Terrassendächern oder der Abbruch von Wohngebäuden bestimmter Gebäudeklassen.  

Strukturkennzahlen Bauaufsicht 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Fälle je 10.000 Ein-
wohner 

52 31 55 65 77 171 115 

Fälle je qkm 3 1 2 3 5 15 115 

Anteil der Anträge im 
normalen Genehmi-
gungsverfahren an den 
Fällen 

k.A. 1,57 6,66 9,20 13,38 41,45 76 

Anteil der Anträge im 
einfachen Genehmi-
gungsverfahren an den 
Fällen 

k.A. 53,54 80,12 85,09 89,42 96,77 76 

Anteil der Vorlagen im 
Freistellungsverfahren 
an den Fällen 

0,80 0,00 1,60 4,44 9,13 25,61 115 

Die vergleichsweise geringen Fallzahlen je 10.000 Einwohner und die Fälle je qkm Stadtge-

bietsfläche weisen auf eine unauffällige, eher zurückhaltende Bautätigkeit im Vergleichsjahr 

2019 hin. Aktuell werden die Baugebiete Merten 16, Sechtem 21, Roisdorf und Hersel bebaut. 

Weiterhin weist die Stadt weitere Baugebiete aus. Hierzu gehört beispielsweise das Baugebiet 

„Hellenkreuz“. Dort sollen auf einer Fläche von rd. 6 ha Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Ge-

werbeflächen entstehen. Weitere Bebauungsflächen sind bereits baureif, so dass künftig mit ei-

ner deutlichen Verstärkung der Bautätigkeit zu rechnen ist.  

Die Stadt Bornheim unterscheidet in der statistischen Erfassung der Baugenehmigungsfälle 

derzeit nicht zwischen einfachen und normalen Baugenehmigungsverfahren. Über normale 
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Baugenehmigungsverfahren werden in der Regel große Sonderbauten abgewickelt, die in der 

Bearbeitung oftmals aufwendiger und zeitintensiver sind als Fälle des einfachen Baugenehmi-

gungsverfahrens. Die Stadt sollte daher in der statischen Erfassung die verschiedenen Fallarten 

separat ausweisen. Nähere Ausführungen dazu erfolgen im Kapitel „4.3.6 Laufzeiten von Bau-

anträgen.“ 

Freistellungsverfahren stellen für die Errichtung von Wohngebäuden geringer und mittlerer 

Höhe in Gebieten gültiger Bebauungspläne eine Möglichkeit dar, Baugesuche schnell und ohne 

großen Verwaltungsaufwand zu ermöglichen. Dies ist ein zeitlicher Vorteil für die Bauwilligen 

und entlastet gleichzeitig die Bauaufsicht. In Bornheim werden Bauvorlagen jedoch sehr selten 

über das Freistellungsverfahren abgewickelt. Die Stadt gibt dazu an, dass bei den meisten Bau-

vorhaben Gründe für die Einleitung eines förmlichen Baugenehmigungsverfahrens vorliegen. 

Als Beispiel nennt die Stadt das Erfordernis für Abweichungen oder Befreiungen, um die Ge-

nehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens herstellen zu können. Weiterhin bieten förmliche 

Baugenehmigungsverfahren für die Bauwilligen eine große Rechtssicherheit.  

Neben der Anzahl und Art der zu bearbeitenden Fälle beeinflussen auch regionale Strukturen 

die Arbeit der Bauaufsicht. Dazu zählen beispielsweise  

 Bergbauareale, 

 Natur- oder Trinkwasserschutzgebiete, 

 Denkmalschutzbereiche sowie  

 Verkehrsinfrastruktur wie Bundesautobahnen, Flughäfen, Wasserstraßen oder Bahnanla-

gen.  

Je nach individueller Besonderheit sind dadurch unterschiedliche Fachbehörden am Baugeneh-

migungsverfahren zu beteiligen. Diese Rahmenbedingungen für die Bauaufsicht drücken sich in 

der Anzahl der einzuholenden Stellungnahmen aus. Diese Anzahl nimmt erfahrungsgemäß Ein-

fluss auf die Laufzeit von Baugenehmigungsverfahren. Daher ist es von Bedeutung, im Zuge 

der Antragsbearbeitung nur die tatsächlich notwendigen Beteiligungen durchzuführen. 

Stellungnahmen Bauaufsicht 2019  

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Intern eingeholte bau-
aufsichtliche Stellung-
nahmen je Bauantrag 
gesamt 

0,6 0,3 1,2 1,7 2,6 8,0 73 

Extern eingeholte bau-
aufsichtliche Stellung-
nahmen je Bauantrag 
gesamt 

0,4 0,1 0,5 0,7 1,2 2,4 73 
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Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Summe eingeholter 
bauaufsichtlicher Stel-
lungnahmen je Bauan-
trag gesamt 

1,0 0,4 1,7 2,4 3,8 10,4 87 

Die Summe der eingeholten bauaufsichtlichen Stellungnahmen je Bauantrag ist niedrig und liegt 

deutlich unterhalb des ersten Viertelwertes. Dies bedeutet, dass mehr als 75 Prozent der Ver-

gleichskommunen mehr Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren einholen. Wie bereits 

dargestellt, ist die Anzahl der zu beteiligenden Stellen im Baugenehmigungsverfahren abhängig 

von den regionalen Besonderheiten einer Stadt. Die Stadt Bornheim gibt an, dass die baupla-

nungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben ebenfalls in der Bauaufsicht vorgenommen wird 

und somit keine gesonderte Beteiligung eines separaten Planungsamtes erfolgen muss.  

4.3.2 Rechtmäßigkeit 

� Die Stadt Bornheim hält nach eigenen Angaben die gesetzlich normierten Fristen sowie die 

vorgeschriebenen Prüf- und Arbeitsschritte im Baugenehmigungsverfahren verlässlich ein. 

Dies schafft Rechtssicherheit für die Beschäftigten und vermindert Angriffspunkte in etwai-

gen Klageverfahren. Im Bereich der Genehmigungsgebühren sieht die gpaNRW Optimie-

rungsmöglichkeiten. 

Eine rechtmäßige Aufgabenerfüllung zeichnet sich durch die Einhaltung der gesetzlichen Frist- 

und Prüfvorgaben sowie eine verursachungsgerechte Aufwandsdeckung aus. Zudem sollten die 

Bediensteten rechtssicher agieren können.  

Die Stadt Bornheim hält die Frist von zwei Wochen zur Eingangsprüfung eines Bauantrages 

gemäß § 71 Absatz 1 BauO NRW 2018 regelhaft ein. Nur in außergewöhnlichen Lagen, bei-

spielsweise bei krankheitsbedingtem Personalausfall, überschreitet sie die Frist in wenigen Fäl-

len.  

Die Sechs-Wochen-Frist aus § 64 Absatz 2 BauO NRW 2018 für die Bearbeitung von Anträgen 

des einfachen Baugenehmigungsverfahrens ab Vorliegen der vollständigen und mängelfreien 

Bauvorlagen hält die Stadt Bornheim nach eigenen Angaben häufig ein. Aus Sicht der Bauauf-

sicht sind jedoch viele eingereichten Bauvorhaben mangelbehaftet oder unvollständig, so dass 

oftmals für die Nachforderung von Unterlagen viel Zeit benötigt wird. Die Verlängerungsoption 

aus § 64 Absatz 2 BauO NRW 2018 nimmt die Stadt sehr selten in Anspruch, beispielsweise 

wenn das Beteiligungsverfahren mehr Zeit in Anspruch nimmt oder sie über Abweichungen o-

der Befreiungen entscheiden muss.  

Die Stellungnahmen gemäß § 71 Absatz 2 BauO NRW 2018 holt die Stadt Bornheim gleichzei-

tig ein, sobald die dazu erforderlichen Unterlagen vollständig und mängelfrei durch den Bauwilli-

gen eingereicht wurden. Sie fordert die Stellungnahmen ausschließlich auf elektronischem 

Wege an. Engpässe, weil nicht genügend Bauvorlagen in Papierform vorliegen sowie Postlauf-

zeiten kann die Bauaufsicht somit vermeiden. Die bereits eingeführte Möglichkeit zur digitalen 

Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Nähere Aus-

führungen befinden sich im Kapitel „4.3.8 Digitalisierung“. 
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Die Benachrichtigung von Angrenzern vor Erteilung von Abweichungen und Befreiungen im 

Sinne des § 72 BauO NRW 2018 führt die Stadt Bornheim regelhaft durch, um spätere Rechts-

streitigkeiten zu vermeiden. Die Stadt verzichtet auf die formelle Benachrichtigung, wenn die 

Bauwilligen die Zustimmung der Angrenzer gemäß § 72 Absatz 2 BauO NRW 2018 selbst ein-

geholt haben. 

Die Stadt Bornheim überwacht gemäß § 75 BauO NRW 2018, ob ein genehmigtes Bauvorha-

ben begonnen wurde. Hierzu nutzt sie die eingehenden Baubeginnanzeigen. Sofern Baugeneh-

migungen durch Zeitablauf erlöschen, informiert die Stadt den Bauwilligen darüber schriftlich. 

Darüber hinaus weist sie bereits im Genehmigungsbescheid auf das Ablaufdatum der Bauge-

nehmigung hin. 

Bei der Stadt Bornheim gilt das Prinzip der ganzheitlichen Sachbearbeitung. Dies bedeutet, 

dass die technische Sachbearbeitung eigenverantwortlich bis zur Bescheiderteilung für ein Bau-

vorhaben zuständig ist.   

Im Zuge des Vieraugenprinzips werden Baugenehmigungen vor abschließender Entscheidung 

von einer zweiten technischen Sachbearbeitung überprüft und abgezeichnet. Weiterhin führt die 

Abteilungsleitung Stichprobenkontrollen durch. Bauvoranfragen und Ablehnungsbescheide un-

terzeichnet die Abteilungsleitung.  

� Durch das Vieraugenprinzip im Baugenehmigungsverfahren betreibt die Stadt Bornheim ak-

tiv Korruptionsprävention und verbessert die Qualität ihrer Entscheidungen. 

Die Gebühren im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens erhebt die Stadt nach der Allgemei-

nen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW (AVerwGebO NRW). Die Gebührenhöhe 

orientiert sich maßgeblich an der Rohbausumme des geplanten Bauvorhabens. Die Rohbau-

summen können durch die Sachbearbeitung nicht beeinflusst werden. Die Stadt kann jedoch 

darauf achten, dass sie bei der Gebührenerhebung die entsprechenden Gebührentatbestände 

maximal ausschöpft, um einen möglichst hohen Aufwandsdeckungsgrad zu erzielen. 

Bereits nach der Vorprüfung eines Bauantrages könnten bei der Aufforderung zur Vervollständi-

gung oder zur Mängelbehebung der Bauvorlagen gemäß Ziffer 2.5.2.1 der AVerwGebO NRW 

bis zu 25 Prozent der Gebühr, die für die Entscheidung über den Antrag zu erheben wäre, min-

destens jedoch 50 Euro, festgesetzt werden. Die so erhobene Gebühr wird zu 50 Prozent im 

Falle einer Genehmigungs- oder Vorbescheiderteilung auf die Gesamtgebühr angerechnet. Die 

andere Hälfte verbleibt bei der Genehmigungsbehörde und kann so zur Deckung des aufgrund 

der fehlenden oder mangelhaften Unterlagen entstandenen Mehraufwandes beitragen. Die 

Stadt Bornheim nutzt bereits diesen Gebührentatbestand und strebt somit eine möglichst früh-

zeitige und verursachergerechte Aufwandsdeckung an. 

Aktuell wird in der Stadt Bornheim nicht überprüft, inwieweit das Gebührenaufkommen die Auf-

wendungen der Bauaufsicht deckt. Dementsprechend werden auch keine Kennzahlen, wie zum 

Beispiel der Aufwanddeckungsgrad hierzu erhoben. Die gpaNRW sieht in der Ermittlung des 

Deckungsgrades einen nützlichen Indikator für die Stadt. So kann sie beurteilen, wie auskömm-

lich ihre Gebühren sind. Abweichungen vom geplanten Ergebnis geben Anlass, die Ursache zu 

hinterfragen und Anpassungen vorzunehmen. 
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� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte regelmäßig prüfen, ob und in welchem Umfang die erhobenen Ge-

bühren den Aufwand der Bauaufsicht tatsächlich decken und hierzu eine entsprechende 

Kennzahl bilden. Diese sollte sie regelmäßig fortschreiben und als Steuerungsgrundlage nut-

zen. 

Die Stadt gibt an, dass sie bis 2018 diese Kennzahlen erhoben hat. Danach hat sie auf die Er-

mittlung der Daten jedoch verzichtet, da sie keine Steuerungsrelevanz in diesen Daten gesehen 

hat. Sie gibt an, dass der Kostendeckungsgrad der Bauaufsicht bei rund 95 Prozent lag und aus 

Sicht der Verwaltung somit unauffällig war. Grundsätzlich beabsichtigt die Stadt jedoch im Zuge 

der künftigen Haushaltsplanung wieder die entsprechende Kennzahl zu erheben. Ihr Ziel ist es, 

eine vollständige Deckung der Aufwendungen der Bauaufsicht zu erreichen.  

4.3.3 Zurückgewiesene und zurückgenommene Bauanträge 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim wendet die Rücknahmefiktion aus § 71 Absatz 1 BauO NRW 2018 kon-

sequent an. Der Themenbereich „Bauberatung“ bedarf aus Sicht der gpaNRW der Optimie-

rung. 

Eine Kommune sollte durch gute Vorabinformationen - beispielsweise im Internet oder im Wege 

der Bauberatung - versuchen, die Anteile der zurückgewiesenen oder zurückgenommenen Bau-

anträge gering zu halten. So kann sie die Verfahrensdauer optimieren und bürgerfreundlich 

agieren. 

Zurückgewiesene und zurückgenommene Bauanträge 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Anteil zurückgenom-
mener Bauanträge an 
den Bauanträgen ge-
samt 

5,67 0,00 2,14 3,86 6,26 20,00 104 

Die Landesbauordnung NRW 2018, welche zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist, sieht die 

Möglichkeit der formalen Zurückweisung von unvollständigen oder mangelhaften Bauanträgen 

nicht mehr vor. Dies bedeutet, dass im Vergleichsjahr nur noch die Bauanträge betroffen sein 

könnten, die noch im Jahre 2018 gestellt und nach „altem Recht“ zu bearbeiten waren. In der 

Stadt Bornheim sind 2019 keine entsprechenden Fälle zurückgewiesen worden. Im Jahr 2018 

hat die Stadt Bornheim zehn Mal Gebrauch von der formalen Zurückweisung gemacht.  

Die Anzahl der zurückgenommenen Bauanträge liegt in Bornheim im landesweiten Vergleich 

über dem Median. Bauanträge, die Mängel aufweisen oder unvollständig sind, kann die Stadt 

Bornheim nicht bearbeiten. Sie fordert die Bauwilligen daher unter Fristsetzung auf, die Vorla-

gen zu vervollständigen oder zu korrigieren. § 71 Absatz 1 BauO NRW 2018 bestimmt, dass 

der Antrag als zurückgenommen gilt, wenn die Mängel innerhalb der festgelegten Frist nicht be-

hoben werden. Die Stadt Bornheim wendet die Rücknahmefiktion gemäß der gesetzlichen Vor-

gabe konsequent an. In der Folge ist die Anzahl der „Antragsrücknahmen“ hoch. 
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Die gpaNRW erhebt die vorgenannten Kennzahlen, da sie als Indikator für die Qualität der ein-

gereichten Bauanträge gelten können. Ein geringer Anteil der Zurückweisung sowie der Rück-

nahme von Bauanträgen lässt auch den Rückschluss zu, dass die Bauwilligen gut informiert 

sind. Die Stadt Bornheim bietet auf ihrer Internetseite eine umfassende Übersicht über den The-

menbereich „Bauen“ an. Sie wirbt in diesem Zuge offensiv dafür, die Bauberatung in Anspruch 

zu nehmen. Weiterhin hält sie online umfangreiche Informationen und Formulare bereit. Die 

Stadt Bornheim bietet darüber hinaus umfangreiche, öffentliche Sprechzeiten für die Bauauf-

sicht vor. Außerhalb der durch Corona eingeschränkten Abläufe haben die Bauwilligen bis zu elf 

Stunden pro Woche die Möglichkeit, die Bauaufsicht ohne Termin aufzusuchen. Dort können 

sie ihr Anliegen bzw. ihre Fragen im Zuge der Bauberatung mit der technischen Sachbearbei-

tung besprechen. Es ist somit nicht ersichtlich, warum die Qualität der Bauvorlagen häufig An-

lass zu Nachforderungen führen oder aufgrund der fehlenden Genehmigungsfähigkeit zu Rück-

nahmen der Baugesuche führen. 

Aus Sicht der gpaNRW sollte die Stadt den Umfang der allgemeinen Sprechzeiten in der Bau-

aufsicht überdenken. Zum einen führen die unangemeldeten Bürgerbesuche dazu, dass die 

technische Sachbearbeitung häufig und unerwartet in ihrer mitunter komplexen Tätigkeit unter-

brochen wird. Weiterhin bedarf die Beantwortung von Anfragen oftmals der fachlichen Vorberei-

tung, beispielsweise, weil die Sachbearbeitung zuvor die betreffenden Akten, Bebauungspläne 

o.ä. einsehen muss. Nur in wenigen Fällen können die konkreten Fragen der Bauwilligen ad 

hoc beantwortet werden. Zeiten für unangekündigte Bürgerbesuche sollte die Stadt reduzieren 

und die Terminvereinbarung zur Bauberatung deutlich forcieren. Die Bauwilligen sollten bereits 

bei der Terminabstimmung ihr Anliegen näher bezeichnen, damit sich die technische Sachbear-

beitung inhaltlich vorbereiten kann. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte die offenen Sprechstunden in der Bauaufsicht reduzieren und die 

Bauberatung künftig vorwiegend auf Terminbasis durchführen. 

Die Stadt gibt an, dass künftig die online-Terminvereinbarung für den Bereich der Bauaufsicht 

eingeführt werden soll. 

Die Beratung von Bauwilligen mündet nicht zwingend in einem formalen Baugenehmigungsver-

fahren. Aktuell erfasst die Stadt Bornheim die für die Bauberatung genutzte Zeitanteile der 

Sachbearbeitung nicht vollständig separat. Der Stadt ist somit nicht bekannt, wie viel Personal-

aufwand die Bauberatung aktuell verursacht. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte die zeitliche Inanspruchnahme der Sachbearbeitung für die Bau-

beratung statistisch erfassen. 

4.3.4 Geschäftsprozesse 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat bislang die Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche der Bauauf-

sicht nicht schriftlich und somit nicht verbindlich fixiert. Sie hat die Tätigkeiten der Bauauf-

sicht in Workflows dargestellt und somit transparent aufbereitet. Die Stadt verfügt bereits 

über die Möglichkeit, Baugenehmigungsverfahren vollständig digital abzuwickeln. 
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Die klare Regelung von Arbeitsabläufen und Entscheidungsbefugnissen beeinflusst den Pro-

zess. Für das Genehmigungsverfahren sollte die Bauaufsichtsbehörde deshalb eindeutige Pro-

zessschritte festlegen. In diesen Prozessschritten sollten die Schnittstellen auf das notwendige 

Maß beschränkt werden, da dies die Bearbeitungsdauer optimiert. Dabei sollte der Gesamtpro-

zess möglichst ohne Medienbrüche durchlaufen werden können.  

Die Stadt Bornheim hat die Bauaufsicht als Amt 6 im technischen Dezernat II angesiedelt. Die 

konkreten Aufgabenzuweisungen in den einzelnen Tätigkeitsfeldern hat die Stadt durch schriftli-

che Arbeitsplatzbeschreibungen verbindlich zugewiesen. 

Die Stadt ermöglicht es Bauwilligen, Bauanträge analog in Papierform oder vollständig digital 

einzureichen. Elektronisch eingehende Bauanträge bearbeitet die Stadt ausschließlich digital. In 

Papierform eingehende Bauanträge scannt sie ein und bearbeitet diese ebenfalls digital weiter. 

Die Stadt legt für diese Fälle parallel eine Papierakte an. In Papierform eingehende Anträge be-

arbeitet sie daher nicht medienbruchfrei.  

Laut Auskunft der Stadt gingen im Jahr 2020 rund 20 Prozent aller Baugenehmigungsanträge 

vollständig digital ein. Die Bauaufsicht Bornheim möchten den Anteil der digitalen Baugenehmi-

gungsverfahren weiter ausbauen. 

Die Stadt hat für die Fälle des einfachen und normalen Baugenehmigungsverfahrens umfang-

reiche Checklisten erstellt. So stellt sie sicher, dass die Sachbearbeitung keine Verfahrens- und 

Prüfschritte übersieht und Fristen verlässlich einhält. Im Zuge von Baugenehmigungsverfahren 

hat die Bauaufsicht oftmals Ermessensentscheidungen vorzunehmen. Die Stadt Bornheim be-

spricht Ermessensentscheidungen in Teamsitzungen der Bauaufsicht. Die Ergebnisse protokol-

liert sie in Form einer schriftlichen Entscheidungssammlung. Diese Protokolle sind mit einer 

Suchfunktion über Stichworte versehen, so dass die technische Sachbearbeitung sich an be-

reits erfolgten Entscheidungen zur einheitlichen Ermessensausübung orientieren kann.  

Die Stadt Bornheim nutzt eine Fachsoftware, um Baugenehmigungsverfahren zu bearbeiten. 

Hierüber kann sie statistische Daten erfassen, Fristen und Termine steuern, Kennzahlen ermit-

teln und Wiedervorlagen einstellen. Weiterhin stehen umfangreiche Checklisten und Textbau-

steine für das Verfahren bereit. Digital eingehende Bauanträge bearbeitet die Stadt über eine 

Plattform-basierte Anwendung. Über diese Anwendung können die vom Bauwilligen bevoll-

mächtigten Entwurfsverfassenden die Bauvorlagen hochladen. Weiterhin wickelt die Stadt das 

Beteiligungsverfahren vollständig über die Plattform ab.  

4.3.5 Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens 

Die gpaNRW hat den Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens für alle Kommunen 

nach einem einheitlichen Layout dargestellt und den jeweiligen Berichten zur Bauaufsicht als 

Anlage beigefügt. Dadurch werden die verwaltungsinternen Abläufe transparent und im Ver-

gleich zu den anderen Kommunen können Unterschiede schneller erkannt werden. 
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� Der Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens ist in Bornheim gut organisiert und 

folgt im Wesentlichen dem Prinzip der Sachbearbeitung aus einer Hand. Dennoch wendet 

die Stadt konsequent das Vieraugenprinzip an. Die Prozesse zur Bearbeitung von digital so-

wie analog eingehenden Bauanträgen unterscheiden sich nur minimal. 

Im Baugenehmigungsverfahren sollte eine Kommune ein einheitliches Vorgehen sicherstellen 

und die Beschäftigten im Wege der Korruptionsprävention schützen, damit die Verfahren 

rechtssicher abgewickelt werden können. Schnittstellen sollte eine Kommune auf ein Minimum 

reduzieren und notwendige Beteiligungen in möglichst kurzer Zeit abschließen. Zudem sollte sie 

mehrfache Vollständigkeitsprüfungen oder unnötige Beteiligungen vermeiden, um das Verfah-

ren zu beschleunigen.  

Eingehende Bauanträge registriert in der Stadt Bornheim eine Verwaltungskraft und legt einen 

neuen Fall in der Fachsoftware an. Papieranträge werden in diesem Zuge vollständig digitali-

siert und seit Juni 2018 in das digitale Baugenehmigungsverfahren überführt. Für in Papierform 

eingehende Fälle legt die Registratur zusätzlich eine physische Akte an. Bei über (Fax-)Voll-

macht eingehenden digitalen Anträgen entfällt die Papierakte naturgemäß. Nach Eingang der 

Vollmacht zur Teilnahme am digitalen Verfahren wird der elektronische Vorgang angelegt und 

der Bauvorlageberechtigte sowie die Bauwilligen über einen Link zum Fachverfahren „eingela-

den“. Der Bauvorlagenberechtigte lädt anschließend die benötigten Bauvorlagen auf die Platt-

form hoch. In allen Verfahren erfolgt die weitere Bearbeitung, insbesondere das formelle Beteili-

gungsverfahren, vollständig digital über die elektronische Plattform des Fachverfahrens. Die 

meisten zu beteiligenden Fachstellen nehmen an dieser digitalen Beteiligungsmöglichkeit teil 

und laden ihre Stellungnahmen ebenfalls auf die Plattform hoch. Nur in seltenen Ausnahmefäl-

len muss die Bauaufsicht Dritte in Papierform beteiligen.  

Nach Antragseingang und erfolgter Registratur nimmt die technische Sachbearbeitung zunächst 

die Vorprüfung der Anträge anhand einer Checkliste vor. Im Anschluss fertigt sie eine Ein-

gangsbestätigung. Die Vorprüfung beinhaltet vor allem eine Prüfung auf Vollständigkeit und in-

haltliche Richtigkeit sowie Übereinstimmung aller Bauvorlagen mit den gesetzlichen Vorgaben. 

Weiterhin erfolgt eine Erstprüfung, ob und welche weiteren Stellen, Behörden oder Sachver-

ständige, zu beteiligen sind. Die Stadt Bornheim nimmt die Prüfung innerhalb der gesetzlichen 

Zwei-Wochen-Frist vor (§ 71 BauO NRW 2018).  

Die weitere Prüfung der Bauanträge wird durch die eingesetzte Fachsoftware unterstützt. Die 

technische Sachbearbeitung beteiligt ggf. weitere Fachbehörden und führt interne Abstimmun-

gen durch.  

Bei den nachfolgend aufgeführten Fällen hat die Bauaufsichtsbehörde den Ausschuss für Stadt-

entwicklung gemäß der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim zu informieren:  

 Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB11, wenn diese Vorhaben von erheblicher 

städteplanerischer Bedeutung sind. 

 Befreiungen von Festsetzungen des Bebauungsplanes nach § 31 Abs. 2 BauGB, wenn 

diese Befreiungen von erheblicher städteplanerischer Bedeutung sind. 

 

11 Baugesetzbuch (BauGB) 
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 Vorhaben nach § 34 BauGB, wenn diese Vorhaben von erheblicher städteplanerischer 

Bedeutung sind. 

In diesen Fällen erstellt die Sachbearbeitung eine Mitteilungsvorlage für das Gremium und stellt 

diese in das Ratsinformationssystem der Stadt ein.  

Der Bescheid im Baugenehmigungsverfahren wird im Regelfall von der technischen Sachbear-

beitung erstellt und im Vieraugenprinzip von einer zweiten technischen Sachbearbeitung gegen-

gezeichnet. Weiterhin führt die Abteilungsleitung Stichprobenkontrollen durch. Ablehnungen so-

wie Bauvorbescheide werden durch die Sachbearbeitung vorbereitet und durch die Abteilungs-

leitung unterzeichnet.  

Die Stadt hat Checklisten sowie themenbezogene Workflows erstellt, damit im Zuge der An-

tragsbearbeitung keine Prüf- und Beteiligungsschritte übersehen werden. 

4.3.6 Laufzeit von Bauanträgen 

� Die Gesamtlaufzeiten des einfachen Baugenehmigungsverfahrens liegen in Bornheim im 

landesweiten Vergleich deutlich oberhalb des Medians. Allerdings ist die Laufzeit ab Vorlie-

gen der vollständigen und mängelfreien Unterlagen deutlich kürzer.  

� Feststellung 

Die Stadt erhebt keine statistischen Daten zur Laufzeit von Fällen des normalen Genehmi-

gungsverfahrens. 

Die Orientierungsgröße für eine durchschnittliche Laufzeit in Höhe von zwölf Wochen (= 84 Ka-

lendertage) sollte ab dem 01. Januar 2019 bei den Bauanträgen nach Antragseingang nicht 

überschritten werden. 

Die vorgenannte durchschnittliche Laufzeit orientiert sich an der maximalen Dauer der einfa-

chen Verfahren, die § 64 Abs. 2 BauO NRW 2018 vorsieht. Als Durchschnittswert sollte diese 

Zielgröße aus Sicht der gpaNRW erreichbar sein. Wie stark der Durchschnittswert von den Ver-

fahren beeinflusst wird, die nicht zu den einfachen Verfahren nach § 64 Abs. 2 BauO NRW 

2018 zählen, kann erst nach Vorliegen von entsprechenden Erfahrungswerten beurteilt werden. 

Die gpaNRW hat die Laufzeit von Bauanträgen für das einfache und das normale Antragsver-

fahren in jeweils zwei Varianten erhoben: 

 ab dem Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag mängelfrei und vollständig der Bauaufsicht vor-

liegt bis zur Erteilung des Genehmigungs- oder Ablehnungsbescheides und  

 als Gesamtlaufzeit ab dem Antragseingang bis zur Erteilung des Genehmigungs- oder 

Ablehnungsbescheides. 
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Gesamtlaufzeit in Kalendertagen von Bauanträgen (einfaches Genehmigungsverfahren) 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 59 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Bornheim weist lange Gesamtlaufzeiten im einfachen Baugenehmigungsverfahren 

auf. Allerdings zeigt eine Betrachtung der durchschnittlichen Laufzeit12 des einfachen Bauge-

nehmigungsverfahrens ab Vorliegen der vollständigen und mängelfreien Unterlagen deutlich 

das Delta zur Gesamtlaufzeit auf. Die Laufzeit bei einfachen Baugenehmigungsverfahren lag   

2019 bei 47 Kalendertagen und somit 55 Tage unterhalb der Gesamtlaufzeit. 

Es kommt regelmäßig vor, dass Bauwillige ihre Anträge unvollständig oder mängelbehaftet ein-

reichen. In diesem Fall fordert die Stadt den Bauwilligen unter Fristsetzung auf, die Vorlagen zu 

vervollständigen bzw. zu korrigieren. Bei der Bemessung der Frist berücksichtigt die Stadt, wie 

aufwendig es für den Bauwilligen ist, die geforderten Unterlagen zu beschaffen und einzu-

reichen. Die BauO NRW 2018 legt in § 71 Absatz 1 fest, dass ein Bauantrag als zurückgenom-

men gilt, wenn in der vorgegebenen Frist die Mängel des Bauantrages vom Antragssteller nicht 

behoben werden. Wie bereits unter Ziffer 4.3.5 dieses Berichts näher beschrieben, wendet die 

Stadt Bornheim die Rücknahmefiktion unmittelbar an. Nur in atypischen Fällen gewährt sie wei-

tere Fristverlängerungen. Ziel ist es, weitere Verzögerungen und durch Gebühren ungedeckten 

Mehraufwand für die Sachbearbeitung möglichst zu vermeiden.  

 

12 Laufzeiten: Antragseingang bis zur Entscheidung über den Antrag abzüglich so genannter Stopp-Tage. 
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Gesamtlaufzeit in Kalendertagen von Bauanträgen (normales Genehmigungsverfahren) 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 53 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Über das normale Baugenehmigungsverfahren werden gemäß § 50 Absatz 2 BauO NRW 2018 

große Sonderbauten bearbeitet. Die Stadt Bornheim erfasst die Fälle des normalen Baugeneh-

migungsverfahren statistisch jedoch nicht separat, so dass keine entsprechende Kennzahl ge-

bildet werden kann. Insbesondere größere Gewerbebauten werden über die normalen Bauge-

nehmigungsverfahren abgewickelt. Oftmals kommt es gerade bei gewerblichen Bauten zu Un-

mut, falls die Verfahren länger andauern, als vom Bauwilligen erwartet. Nicht selten werden 

dann örtliche Kommunalpolitiker eingeschaltet, die sich dann an die Verwaltung wenden. Inso-

weit ist es für die Kommune von besonderer Bedeutung, die Laufzeiten für solche Verfahren 

exakt benennen zu können. 

� Empfehlung 

Da die Bearbeitung von normalen Baugenehmigungsverfahren in der Regel deutlich umfang-

reicher ist, sollte die Stadt diese Fälle separat erfassen und auch die entsprechenden Lauf-

zeiten separat erheben. 

Die Stadt gibt an, dass diese statistischen Angaben mit der Einführung der neuen Fachsoftware 

wieder ermittelt werden. 

In § 91 BauO NRW 2018 ist eine jährliche Berichtspflicht über die durchschnittliche Länge von 

Baugenehmigungsverfahren an die Landesregierung vorgesehen. Die in diesem Zusammen-

hang zu liefernden Kennzahlen sollen in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Allerdings 

gibt es bisher noch keine Rechtsverordnung, die die Berichtspflicht näher konkretisiert. 
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4.3.7 Personaleinsatz 

Die gpaNRW betrachtet das gesamte Personal, das für Baugenehmigungen eingesetzt ist – 

auch wenn die Kommune es organisatorisch selbst nicht direkt der Baugenehmigung zugeord-

net hat. Durch diese aufgabenorientierte Personalerfassung werden die Daten vergleichbar.  

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim reiht sich im interkommunalen Vergleich unterhalb des Medians ein. 

Demnach bearbeiten mehr als die Hälfte der betrachteten Bauaufsichtsbehörden mehr Fälle 

je Sachbearbeiter-Vollzeit-Stelle. Eine Ermittlung der Anzahl von unbearbeiteten Fällen (Ar-

beitsrückstände) ist aufgrund der fehlenden Datenlage in Bornheim nicht möglich.  

Grundsätzlich sollte eine Kommune auf veränderte Rahmenbedingungen, wie z. B. Verände-

rung der zu bearbeitenden Fälle, reagieren. Bei sinkenden Antragszahlen sollten dem Personal 

auch andere Aufgaben zugewiesen werden. Wenn die Antragszahlen ansteigen, sollte die Per-

sonalbelastung nachgehalten werden, um bei drohender Überlastung ggf. weiteres Personal 

unterstützend einsetzen oder z. B. ablauforganisatorisch reagieren zu können. 

Für den von der gpaNRW definierten Bereich der Bauaufsicht werden bei der Stadt Bornheim 

3,28 Vollzeit-Stellen eingesetzt (2018: 2,85 Stellen). Darüber hinaus hat die Stadt 2018 und 

2019 einen Stellenanteil von 0,3 Vollzeit-Stellen für den Overheadbereich eingesetzt. 

Ein Indikator zum Vergleich der Personalausstattung ist die Kennzahl „Fälle je Vollzeit-Stelle 

Sachbearbeitung Bauaufsicht“. Bei dieser Kennzahl hat die gpaNRW die Fälle nicht nach Ver-

fahrensart gewichtet: es gibt sowohl komplizierte und langwierige Fälle im einfachen Genehmi-

gungsverfahren als auch schnell abzuwickelnde Fälle im normalen Verfahren. Die Kennzahlen 

zeigen keine Korrelationen zwischen der Zusammensetzung der Fälle und dem Personalein-

satz. Dies bestätigt den Verzicht auf Gewichtungen. 

Fälle je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung Bauaufsicht 2019 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 112 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 
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Für die Berechnung der Kennzahl werden hier neben den Anträgen des einfachen und norma-

len Genehmigungsverfahrens auch die Vorbescheide berücksichtigt. Bei der oben dargestellten 

Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass die technische Sachbearbeitung auch die formelle Prü-

fung des Bauplanungsrechts in eigener Zuständigkeit vornimmt und somit einen aufwendigen 

Prüfschritt selbständig durchführt. 

Im Vorjahreszeitraum (2018) ordnet sich die Stadt Bornheim wie folgt ein: 

Fälle je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung Bauaufsicht 2018 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Fälle je Vollzeit-Stelle 
Sachbearbeitung Bau-
aufsicht  - Baugeneh-
migung + förmliche 
Bauvoranfragen/Vor-
bescheide 

117 55 106 142 178 340 114 

Der Rückgang von 2018 zu 2019 (- 8,5 Prozent) bei der Kennzahl „Fälle je Vollzeit-Stelle Sach-

bearbeitung Bauaufsicht“ begründet sich durch die bereits unter Kapitel „4.3.1 Strukturelle Rah-

menbedingungen“ beschriebene Reduzierung der Fallzahlen (- 16 Prozent) bei gleichzeitig 

leichter Erhöhung der Stellenanteile (+ rund 15 Prozent). Neben den reinen Fallzahlen ist je-

doch auch zu berücksichtigen, dass die Bauberatung im Vergleichszeitraum 2019 deutlich an 

Bedeutung gewonnen hat. Bei einigen Bauvorhaben, etwa bei der Errichtung von kleineren Ga-

ragen, Terrassendächer oder Carports, ist die Genehmigungspflicht entfallen. Einige Bauherren 

verzichten daher auf einen Architekten und wenden sich häufig mit umfangreichen Fragen an 

die Bauaufsichtsbehörde. Zeitanteile, die für diese Leistungen aufgewandt werden, erfasst die 

Stadt Bornheim aktuell nicht. In der Gesamtbetrachtung bleibt jedoch festzuhalten, dass die 

Fallzahlen je Vollzeit-Stelle insgesamt im landesweiten Vergleich unauffällig sind. Zu beachten 

ist bei dieser Kennzahl, dass es sich um die absolute Zahl der eingegangenen Fälle handelt. 

Keine Aussage trifft die Kennzahl darüber, wie viele Fälle tatsächlich je Sachbearbeiter Vollzeit-

Stelle final bearbeitet wurden. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte die von der gpaNRW berechnete Kennzahl weiter fortführen und 

gleichzeitig ermitteln, wie viele Fälle je Sachbearbeiter Vollzeit-Stelle abschließend bearbei-

tet wurden. Beide Kennzahlen kann sie als Steuerungsinstrument nutzen. So kann die Stadt 

Bornheim die Auslastung des Personal dokumentieren und analysieren sowie frühzeitig auf 

Überlastungen oder zu geringe Auslastung der Sachbearbeitung reagieren. 
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Weitere Kennzahlen 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Overhead-Anteil Bau-
aufsicht  - Baugeneh-
migung + förmliche 
Bauvoranfragen/Vor-
bescheide 

8,38 0,00 7,16 10,88 16,82 28,57 111 

Verhältnis unerledigter 
Bauanträge zum 
01.01. zu den neuen 
Bauanträgen 

k. A. 4,86 22,01 33,09 61,70 450 66 

Der Overhead-Anteil liegt bei der Stadt Bornheim unterhalb des Medians. Neben der eigentli-

chen Leitung der Bauaufsicht sowie die Personalführung gehört zu den klassischen Overhead-

aufgaben auch die Durchführung von Kontrollen im Genehmigungsverfahren. Die Stadt Born-

heim wendet ein verlässliches Vieraugenprinzip an. Die Abteilungsleitung führt in diesem Zuge 

jedoch nur Stichprobenkontrollen durch, da ein wesentlicher Baustein des Bornheimer Vierau-

genprinzips in der gegenseitigen Kontrolle der technischen Sachbearbeitung liegt. Dennoch ist 

der Overhead-Anteil der Bauaufsicht Bornheim unauffällig. 

Den Anteil von unerledigten Bauanträgen im Verhältnis zu den neuen Bauanträgen ermittelt die 

Stadt nicht. Aktuell liegen daher keine belastbaren Zahlen der rückständigen Fälle vor. Für die 

Bauaufsicht Bornheim ist es jedoch von besonderer Bedeutung zu wissen, ob und in welchem 

Umfang Arbeitsrückstände entstehen. Dies ist ein elementarer Baustein, um die Bauaufsichts-

behörde zu führen.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte verlässlich die Anzahl der unbearbeiteten Baugenehmigungsver-

fahren ermitteln und unterjährig fortschreiben, um eine negative Tendenz in der Entwicklung 

der rückständigen Fälle frühzeitig erkennen zu können. 

Personaleinsatz förmliche Bauvoranfragen/Vorbescheide 2019 

Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vorbescheide je Voll-
zeit-Stelle Sachbear-
beitung Förmliche 
Bauvoranfragen/Vor-
bescheide 

69 5 46 88 142 233 46 

Overhead-Anteil 
Förmliche Bauvoran-
fragen/Vorbescheide 

10,08 0,00 9,09 16,15 22,32 45,45 38 
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Kennzahl Bornheim Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert (Me-

dian) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Förmliche Bauvoran-
fragen je Vollzeit-
Stelle Sachbearbei-
tung Förmliche Bau-
voranfragen/Vorbe-
scheide 

79 10 72 120 175 444 44 

Die Stadt Bornheim erfasst die Stellenanteile für verschiedene Aufgabenbereiche detailliert, so 

dass weitere Kennzahlen für den Bereich Bauvoranfragen / Vorbescheide ermittelt werden 

konnten. Die Stadt reiht sich hierbei zwischen dem ersten Viertelwert und dem Median ein. 

4.3.8 Digitalisierung 

� Die Stadt Bornheim verfügt bereits über mehrjährige Erfahrungen in der Annahme und Bear-

beitung von vollständig digitalen Baugenehmigungsverfahren. 

Ein einheitliches Dokumentenmanagement erleichtert die Fallbearbeitung und Auskunftsertei-

lung. Geeignete spezifische Softwarelösungen sollten die Sachbearbeitung unterstützen. 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder alle rechtlich und tatsächlich ge-

eigneten Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und sie 

miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen. Dies bedeutet, dass z.B. Baugenehmigun-

gen und Bauvorbescheide etc. bis zum 31. Dezember 2022 digitalisiert sein müssen. Perspekti-

visch sollen die 212 unteren Bauaufsichtsbehörden in NRW ein digitales Baugenehmigungsver-

fahren nutzen. Dafür hat das Land NRW in 2018 ein Modellprojekt gestartet. Sechs Modellkom-

munen unterschiedlicher Struktur und Größe13 wirken an diesem Projekt mit. In den Prozess be-

zieht das MHKBG14 auch die drei kommunalen Spitzenverbände und die beiden Baukammern 

ein. Ziel soll es sein, dass 

 Postlaufzeiten wegfallen, 

 auf Dokumente schneller zugegriffen, 

 parallel sternförmig alle notwendigen Ämter informiert und 

 unmittelbar digital auf Pläne und Akten zugegriffen werden kann. 

Die Stadt Bornheim ermöglicht es Bauwilligen bereits seit Juni 2018 vollständig digitale Bauan-

träge einzureichen und verfügt damit über mehrjährige Erfahrungen in diesem Bereich. Bauan-

träge, die in Papierform eingehen, digitalisiert die Stadt frühestmöglich nach Antragseingang. 

Dennoch ist die Anlage einer Papierakte zwingend, beispielsweise um die vom Bauwilligen un-

terzeichneten Bauvorlagen vorzuhalten. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass die Verfahren 

sowohl digital als auch parallel in analoger Form geführt werden. Elektronisch eingehende Bau-

anträge (digitaler Bauantrag) werden ausnahmslos digital bearbeitet. Der Anteil der vollständig 

 

13 aus den mittleren kreisangehörigen Kommunen sind dies Ennepetal und Xanten 

14 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
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digitalen Bauanträge lag im Jahr 2020 bei rund 20 Prozent. Die Stadt hat ein großes Interesse 

daran, den Anteil der digitalen Bauanträge zu erhöhen. 

Die Stadt Bornheim gibt an, dass sie digitale Bauanträge schneller bearbeiten kann, da insbe-

sondere das Beteiligungsverfahren ohne Postlaufzeiten durchgeführt wird. Aktuell bildet sie 

dazu jedoch noch keine Kennzahlen, so dass sie keine genaue Angabe zur Zeitersparnis ma-

chen kann. 

Die Stadt plant mittelfristig das Bauaktenarchiv vollständig zu digitalisieren und somit weitere 

Synergien für die digitale Bearbeitung von Bauanträgen zu nutzen. Aufgrund der dazu umfang-

reichen Arbeiten plant die Stadt Bornheim die erforderlichen Schritte unter Nutzung von exter-

nen Leistungsanbietern durchzuführen. 

� Die Stadt Bornheim nutzt die entstehenden Synergien und Vorteile des digitalen Arbeitens. 

4.3.9 Transparenz 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat für den Bereich der Bauaufsicht bislang Ziele und drei Kennzahlen 

festgelegt, die sie regelmäßig erhebt. Die Aussagekraft ist jedoch begrenzt. 

Transparent aufbereitete Informationen und Daten sowie Kontrollmechanismen sind Basis für 

eine gute Steuerung. Dafür sollte eine Kommune Zielwerte definieren, Qualitätsstandards vor-

geben und aussagekräftige Kennzahlen bilden. Diese sollte die Kommune über ein Berichtswe-

sen regelmäßig auswerten und das „Soll“ mit dem „Ist“ abgleichen.  

In vielen überörtlichen Prüfungen hat die gpaNRW die Erfahrung gesammelt, dass stark 

schwankende Fallzahlen in den einzelnen Aufgabengebieten eine bedarfsgerechte Anpassung 

der Personalausstattung erschweren. Die Qualität der Arbeit einer Organisationseinheit lässt 

sich anhand von Kennzahlen messen und mit Hilfe von Zielen verbessern. Hierzu vertritt die 

gpaNRW die Auffassung, dass jede Kommune Zielwerte und Qualitätsstandards zur Wirtschaft-

lichkeit und Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung definieren sollte. Aus Sicht der gpaNRW 

sind die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen grundsätzlich geeignet, um eine qualitätsverbes-

sernde Steuerungsgrundlage für den Bereich der Bauaufsicht zu erhalten: 

Kennzahlart Kennzahlbeispiel  

Bearbeitungszeiten 

Laufzeit einfaches Baugenehmigungsverfahren ab Antragseingang 
Laufzeit normales Baugenehmigungsverfahren ab Antragseingang 
Laufzeit einfaches Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit und Mängelfrei-
heit der Unterlagen 
Laufzeit normales Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit und Mängelfrei-
heit der Unterlagen 

Finanzkennzahlen 
Ergebnis pro Einwohner 
Verhältnis Aufwand Personalkosten zu den Einnahmen 
Aufwand je Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) 

Wirtschaftlichkeitskennzahlen 
Kostendeckungsgrad und 
Aufwandsdeckungsgrad bauaufsichtliche Verfahren in Prozent 

Personal-/Leistungskennzahlen 
Anträge je Sachbearbeiter 
Fälle je Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) 
Fristgerecht erteilte Baugenehmigungen in Prozent 
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Kennzahlart Kennzahlbeispiel  

Fristgemäße Bearbeitung von Bauanträgen in Prozent 

Rechtmäßigkeit des Handelns 
Klagequote insgesamt 
Quote der „verlorenen“ Klagen 

Die Stadt Bornheim ermittelt aktuell die Anzahl der Genehmigungsverfahren, die Personalauf-

wendungen sowie die Gebühreneinnahmen und setzt diese in Relation zur Einwohnerzahl. Aus 

Sicht der gpaNRW sollten diese Kennzahlen ergänzt werden. Nutzt die Stadt die vorhandene 

Fachsoftware konsequent, können einige Kennzahlen automatisiert ermittelt werden, vorausge-

setzt die Datengrundlagen werden verlässlich fortgeführt. 

Im Haushalt hat die Stadt Bornheim als strategisches Ziel die Gewährleistung von Sicherheit 

und Ordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bei Bautätigkeiten im Stadtgebiet defi-

niert. Als operative Ziele sind rechtssicheres Verwaltungshandeln, zeitnahe Antragsbearbeitung 

und Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten durch qualitätsvollen Service (Information und Bera-

tung) jeweils unter Berücksichtigung gegebener Ressourcen definiert. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung als Ziel definie-

ren. Die Einhaltung der vorgegebenen Ziele sollte die Stadt mittels Kennzahlen regelmäßig 

überprüfen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollte sie zur Steuerung der Bauaufsicht nut-

zen. Dazu sollte sie mindestens die Kennzahlen dieses Berichtes fortschreiben. 
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4.4 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 – Bauaufsicht 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Baugenehmigung 

   E0.1 

Die Stadt Bornheim sollte regelmäßig prüfen, ob und in welchem Umfang 
die erhobenen Gebühren den Aufwand der Bauaufsicht tatsächlich de-
cken und hierzu eine entsprechende Kennzahl bilden. Diese sollte sie re-
gelmäßig fortschreiben und als Steuerungsgrundlage nutzen. 

142 

F1 
Die Stadt Bornheim wendet die Rücknahmefiktion aus § 71 Absatz 1 BauO 
NRW 2018 konsequent an. Der Themenbereich „Bauberatung“ bedarf aus 
Sicht der gpaNRW der Optimierung. 

142 E1.1 
Die Stadt Bornheim sollte die offenen Sprechstunden in der Bauaufsicht 
reduzieren und die Bauberatung künftig vorwiegend auf Terminbasis 
durchführen. 

143 

   E1.2 
Die Stadt Bornheim sollte die zeitliche Inanspruchnahme der Sachbear-
beitung für die Bauberatung statistisch erfassen. 

143 

F2 

Die Stadt Bornheim hat bislang die Zuständigkeits- und Verantwortungsberei-
che der Bauaufsicht nicht schriftlich und somit nicht verbindlich fixiert. Sie hat 
die Tätigkeiten der Bauaufsicht in Workflows dargestellt und somit transparent 
aufbereitet. Die Stadt verfügt bereits über die Möglichkeit, Baugenehmigungs-
verfahren vollständig digital abzuwickeln. 

143    

F3 
Die Stadt erhebt keine statistischen Daten zur Laufzeit von Fällen des norma-
len Genehmigungsverfahrens. 

146 E3 
Da die Bearbeitung von normalen Baugenehmigungsverfahren in der Re-
gel deutlich umfangreicher ist, sollte die Stadt diese Fälle separat erfas-
sen und auch die entsprechenden Laufzeiten separat erheben. 

148 

F4 

Die Stadt Bornheim reiht sich im interkommunalen Vergleich unterhalb des 
Medians ein. Demnach bearbeiten mehr als die Hälfte der betrachteten Bau-
aufsichtsbehörden mehr Fälle je Sachbearbeiter-Vollzeit-Stelle. Eine Ermitt-
lung der Anzahl von unbearbeiteten Fällen (Arbeitsrückstände) ist aufgrund 
der fehlenden Datenlage in Bornheim nicht möglich. 

149 E4.1 

Die Stadt Bornheim sollte die von der gpaNRW berechnete Kennzahl wei-
ter fortführen und gleichzeitig ermitteln, wie viele Fälle je Sachbearbeiter 
Vollzeit-Stelle abschließend bearbeitet wurden. Beide Kennzahlen kann 
sie als Steuerungsinstrument nutzen. So kann die Stadt Bornheim die 
Auslastung des Personal dokumentieren und analysieren sowie frühzeitig 

150 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

auf Überlastungen oder zu geringe Auslastung der Sachbearbeitung rea-
gieren. 

   E4.2 

Die Stadt Bornheim sollte verlässlich die Anzahl der unbearbeiteten Bau-
genehmigungsverfahren ermitteln und unterjährig fortschreiben, um eine 
negative Tendenz in der Entwicklung der rückständigen Fälle frühzeitig 
erkennen zu können. 

151 

F5 
Die Stadt Bornheim hat für den Bereich der Bauaufsicht bislang Ziele und drei 
Kennzahlen festgelegt, die sie regelmäßig erhebt. Die Aussagekraft ist jedoch 
begrenzt. 

153 E5 

Die Stadt Bornheim sollte auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfül-
lung als Ziel definieren. Die Einhaltung der vorgegebenen Ziele sollte die 
Stadt mittels Kennzahlen regelmäßig überprüfen. Die so gewonnenen Er-
kenntnisse sollte sie zur Steuerung der Bauaufsicht nutzen. Dazu sollte 
sie mindestens die Kennzahlen dieses Berichtes fortschreiben. 

154 
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Darstellung Prozessablauf: Einfaches Baugenehmigungsverfahren 2019  
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5. Vergabewesen 

5.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim im Prüfgebiet 

Vergabewesen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die kommunalen Vergabe-

verfahren haben wird. Art und Umfang dieser Auswirkungen sind derzeit noch unklar. Zum Zeit-

punkt unserer Prüfung konnten wir diese daher noch nicht in die Bewertung des Vergabewe-

sens einbeziehen. 

Vergabewesen 

Die Stadt Bornheim hat für das Aufgabenfeld „Vergabe“ eine umfassende Vergaberichtlinie er-

lassen und eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Die organisatorischen Maßnahmen sind 

grundsätzlich gut geeignet, Vergaben rechtssicher und routiniert erledigen zu können. Die ein-

zelnen Aufgaben der Bedarfsstellen und der zentralen Vergabestelle sind jedoch bislang nicht 

klar voneinander abgegrenzt und somit nicht verbindlich zugewiesen. 

Aktuell wickelt die Stadt ihre Vergaben noch nicht vollumfänglich elektronisch ab. Bislang nutzt 

die Stadt noch kein Vergabemanagementsystem, welches sämtliche Verfahrensschritte digital 

ermöglicht und allen am Vergabeverfahren beteiligten Stellen den Zugriff auf eine manipulati-

onssichere, digitale Vergabeakte ermöglicht. 

Die Vorgaben zur Korruptionsprävention sind umfänglich und verständlich. Die Stadt sollte 

die Regelungen regelmäßig aktualisieren. Hierzu gehört auch die ständige Auswertung, ob die 

Maßnahmen ausreichen, um Korruptionsgefahren innerhalb der Verwaltung frühzeitig zu erken-

nen und effektiv vorzubeugen. Besonders positiv ist, dass die Stadt ein umfangreiches Risiko-
managementsystem entwickelt hat, welches auch die Korruptionsbekämpfung als wesentli-

chen Baustein beinhaltet. Aufgrund der besonderen Sensibilität der Thematik rät die gpaNRW 

dazu, Maßnahmen zur Korruptionsprävention regelmäßig mit den Beschäftigten zu erörtern.  

Sponsoring nimmt in Bornheim eine eher untergeordnete Rolle ein. Dennoch hat die Stadt den 

Themenbereich durch eine Verfahrensanweisung gut reglementiert. Aus Sicht der gpaNRW be-

darf der Bereich jedoch der Nachschärfung, beispielsweise im Bereich der Transparenz. 

Die Stadt hat bislang keine verbindlichen Regelungen für ein strukturiertes und verbindliches 

Bauinvestitionscontrolling (BIC) erlassen. Als Ergebnis der Betrachtung einzelner Baumaß-

nahmen der Stadt Bornheim ist zu erkennen, dass die Stadt der Vorbereitung und Planung von 

Baumaßnahmen mehr zeitliche und fachliche Ressourcen einräumen sollte. Zusammen mit 

dem Controlling einer zentralen Stelle würden dadurch Kostenplanungen und deren Entwick-

lung im Zuge von laufenden Baumaßnahmen transparenter. Dies sollte die Analyse von Nach-

trägen beinhalten, um Verbesserungsmöglichkeiten für künftige Projekte zu erarbeiten. Auf die 
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Bedeutung und die Notwendigkeit eines strukturierten BIC geht die gpaNRW in diesem Bericht 

näher ein. 

Die Betrachtung von bereits zurückliegenden Baumaßnahmen zeigt, dass Defizite im Bereich 

der vollumfänglichen, transparenten Dokumentation von Baumaßnahmen existieren. Neben der 

nachvollziehbaren Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, z.B. zur Einholung von Negativaus-

künften aus dem Gewerbezentral- oder dem Vergaberegister NRW, sind zum Teil hohe Abwei-

chungen von der ursprünglichen Auftragssumme von Baumaßnahmen festzustellen, deren Ur-

sache und verwaltungsmäßigen Abwicklung nicht nachvollziehbar dokumentiert sind. 

5.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Das Prüfgebiet Vergabewesen umfasst die Handlungsfelder 

 Organisation des Vergabewesens, 

 Allgemeine Korruptionsprävention,  

 Sponsoring, 

 Bauinvestitionscontrolling, 

 Nachtragswesen sowie 

 Maßnahmenbetrachtung von Bauleistungen. 

Im Prüfgebiet Vergabewesen stehen der Schutz der Kommune vor finanziellen Schäden, die 

Rechtmäßigkeit der Verfahren, eine optimale Organisation und Steuerung der Abläufe sowie 

der Schutz der Beschäftigten im Vordergrund.  

Ziel dieser Prüfung ist, Handlungsmöglichkeiten bei der Organisation und Durchführung von 

Vergabeverfahren bei der Stadt Bornheim aufzuzeigen. Dabei geht es insbesondere um eine 

rechtssichere und wirtschaftliche Durchführung sowie die Vermeidung von Korruption. Aufgrund 

der engen inhaltlichen Verflechtungen bezieht dies auch das Sponsoring und das Bauinvestiti-

onscontrolling mit ein. Die Analyse unterstützen wir dabei durch standardisierte Fragenkataloge. 

Im Handlungsfeld Nachtragswesen analysieren wir Abweichungen von der ursprünglichen Auf-

tragssumme. Dabei stellen wir die Nachträge in den interkommunalen Vergleich. Der Umfang 

der Nachträge ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Maßnahmen für eine Einzelbe-

trachtung. 

In der Maßnahmenbetrachtung untersucht die gpaNRW die Durchführung einzelner Vergaben 

von Bauleistungen. Die ausgewählten Vergabeverfahren prüfen wir stichprobenweise. Dazu ha-

ben wir wesentliche Meilensteine festgelegt, welche die Kommunen für eine rechtskonforme 

Vergabe einzuhalten haben. Wir beschränken uns dabei auf rechtliche und formelle Fragestel-

lungen. Eine bautechnische Prüfung der Vergabemaßnahmen ist damit nicht verbunden. Inso-

fern kann die Maßnahmenprüfung kein Testat der Vergabe von Bauleistungen in der Kommune 

liefern. 
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In der Prüfung berücksichtigt die gpaNRW auch die Erkenntnisse der örtlichen Rechnungsprü-

fung. Gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) gehört die Prüfung von Vergaben zu deren Aufgaben. 

5.3 Organisation des Vergabewesens und  
allgemeine Korruptionsprävention 

Das Vergabewesen ist einer der korruptionsanfälligsten Tätigkeitsbereiche in den Kommunen. 

Korruption beeinträchtigt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Unabhängigkeit, Un-

bestechlichkeit und Handlungsfähigkeit einer Kommune. Es handelt sich dabei um ein Verge-

hen, das dem öffentlichen Dienst im Ansehen und finanziell größten Schaden zufügt.  Deshalb 

sind Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung für jede Kommune unverzichtbar.  

Der Organisation des Vergabewesens kommt in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung 

zu. Die Festlegung der Verantwortlichkeiten und der Verfahrensabläufe sollte eine rechtskon-

forme Durchführung der Vergaben gewährleisten. Dadurch wird auch die Korruptionsprävention 

wirkungsvoll unterstützt.  

5.3.1 Organisation des Vergabewesens 

� Feststellung 

Durch die Vergaberichtlinie sowie durch die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle hat die 

Stadt Bornheim gute Vorbereitungen getroffen, um Vergaben rechtssicher und routiniert ab-

zuwickeln. In Einzelaspekten bedürfen die Vorgaben einer Ergänzung. 

� Die örtliche Rechnungsprüfung wird bei allen Vergabemaßnahmen ab einem Auftragswert 

von 5.000 Euro netto konsequent beteiligt. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die be-

absichtigten Schutzmechanismen auch bei kleineren Aufträgen greifen. 

Das Vergabewesen sollte so organisiert sein, dass es die Einhaltung der rechtlichen Rahmen-

bedingungen und die Korruptionsbekämpfung unterstützt. Dazu sollte eine Kommune eine Or-

ganisation schaffen, die die Rechtmäßigkeit von Vergaben sowie eine Bündelung von vergabe-

rechtlichem Fachwissen sicherstellt.  

Eine Kommune sollte Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe in einer Dienstanweisung ver-

bindlich festlegen. Wesentliche Bedeutung haben dabei Regelungen zu den folgenden Sach-

verhalten: 

 Wertgrenzen für die Wahl der Verfahrensart, 

 Aufgaben und Zuständigkeiten der zentralen Vergabestelle und der Bedarfsstellen, 

 Zuständigkeit für die Erstellung und den Inhalt der Vergabeunterlagen, 

 Bekanntmachungen, 

 Anforderung und Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten, 
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 Durchführung der Submission sowie 

 Verfahren bei Auftragsänderungen und Nachträgen. 

Darüber hinaus sollte eine Kommune eine zentrale Vergabestelle einrichten. Dies führt dazu, 

dass eine einheitliche, standardisierte Anwendung des Vergaberechts in allen Bereichen der 

Kommune sichergestellt wird. Dabei kommt es auf eine strikte Trennung von der Auftrags-

vergabe und der Auftragsabwicklung von Lieferungen und Leistungen an. Dies beugt Korruption 

vor, weil ein direkter Kontakt zwischen den Bedarfsstellen und den Interessenten bzw. Bietern 

während des Vergabeverfahrens unterbunden wird. 

Gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ob-

liegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung von Vergaben. Die Kommunen sollten daher 

die örtliche Rechnungsprüfung bereits frühzeitig in das Vergabeverfahren einbinden. 

Die Stadt Bornheim regelt die wesentlichen Vorgaben rund um das Thema „Vergabe“ in ihrer 

Vergaberichtlinie15. Diese wird ergänzt durch die Dienstanweisung zur Korruptionsverhütung16. 

Die Stadt hat eine zentrale Vergabestelle (ZVS) eingerichtet. Diese ist organisatorisch beim 

Rechtsamt der Stadt angesiedelt. Die ZVS übernimmt alle Vergaben der Stadt ab einer Auf-

tragssumme von 15.000 Euro netto.  

� Feststellung 

Vergaben unterhalb von 15.000 Euro netto wickeln die Bedarfsstellen in eigener Zuständig-

keit ab. Hierzu ist Fachwissen im komplexen Vergaberecht erforderlich, welches jedoch nicht 

in allen Bedarfsstellen vorhanden ist. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte Ihre Vergaberichtlinie so anpassen, dass Vergaben im Sinne der 

Verordnung zur Beschleunigung von Investitionen17 bis 15.000 Euro netto im Zuge von Di-

rektaufträgen vergeben werden dürfen. Gleichzeitig sollte die örtliche Rechnungsprüfung in 

solchen Fällen die Prüfungen intensivieren.  

Die Stadt Bornheim gibt an, dass sie ihre internen vergaberechtlichen Bestimmungen erneuern 

möchte. Die Muster-Vergabedienstanweisung der gpaNRW könnte hierbei eine gute Hilfestel-

lung bieten. 

In der Vergaberichtlinie der Stadt Bornheim wird bestimmt, dass die durchführende Stelle das 

Vergabeverfahren vollständig in einem Vergabevermerk zu dokumentieren hat. Die Regelung 

lässt jedoch eine exakte Aufgabenabgrenzung zwischen Bedarfsstelle und ZVS vermissen. 

Demnach ist nicht klar geregelt, welche Stelle beispielsweise für die Einhaltung der Veröffentli-

chungs- und Informationspflichten oder für die Einholung von Auskünften aus dem Vergabe- so-

wie Gewerbezentralregister zuständig ist. 

 

15 Vergaberichtlinie der Stadt Bornheim vom 20. Februar 2019 

16 Dienstanweisung zur Verhütung von Korruption und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Bornheim 
vom 14. Januar 2020 

17 Runderlass des Ministeriums der Finanzen zur Beschleunigung von Investitionen durch die Erhöhung vergaberechtlicher Wertgrenzen 
für die Beschaffung von Leistungen vom 16. Februar 2021 
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Gemäß der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim18 in Verbindung mit der Vergabe-

richtlinie der Stadt sind dem Rechnungsprüfungsamt alle Vergaben mit einem Auftragswert ab 

5.000 Euro netto vor Erteilung der Aufträge zur Prüfung zuzuleiten. Von dort aus erfolgt eine 

Prüfung der Vergabemaßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Für die Abwicklung von Vergabemaßnahmen nutzt die Stadt Bornheim grundsätzlich die Pa-

pierakte als führendes Medium. Lediglich Veröffentlichungen erfolgen über elektronische Verga-

beplattformen. Ein vollumfängliches Vergabemanagementsystem nutzt die Stadt aktuell nicht. 

Elektronische Vergabemanagementsysteme stellen sicher, dass alle am Verfahren beteiligten 

Stellen mit denselben Unterlagen arbeiten. Weiterhin können so Reibungsverluste durch die 

Weiterleitung der Papierakten vermieden werden. Besonders vorteilhaft ist, dass für jeden 

Vergabevorgang eine vollständige, manipulationssichere, elektronische Akte existiert.  

Grundsätzlich sollten elektronische Vergabemanagementsysteme folgende Funktionen ermögli-

chen: 

 Führen einer elektronischen Vergabeakte, 

 Zentrale Stammdaten- und Vorlagenverwaltung, z.B. Adressen, Nachweise, Vergabeun-

terlagen, 

 Bieterdatenbank, 

 Assistenzfunktionen, z.B. Fristenrechner, Plausibilitätsprüfungen, 

 Anbindung zur E-Vergabeplattform, z.B. www.evergabe.nrw.de, 

 Termin- und Fristenplaner, 

 Auswertemöglichkeiten, 

 Verwaltung von Nachträgen sowie 

 Hinterlegung und Steuerung eines Workflows mit konkreten Berechtigungen. 

Durch den hinterlegten Workflow und die interne Plausibilitätsprüfung können Fehler im Verga-

beverfahren noch vor Veröffentlichung erkannt und somit effektiv verhindert werden. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte ein elektronisches Vergabemanagementsystem einführen und ihre 

Vergabe künftig ausschließlich und vollumfänglich elektronisch durchführen. 

Die Stadt sollte im Zuge der Implementierung neuer Softwareprodukte beachten, dass die Be-

treuung und Pflege der Software Arbeitsaufwand verursacht, der bei der Personalbemessung 

zu berücksichtigen ist.  

Das Vergabewesen ist in seiner Gesamtheit hoch komplex und damit fehleranfällig. Die Mitar-

beitenden der zentralen Vergabestelle sowie der örtlichen Rechnungsprüfung müssen daher 

 

18 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim vom 01. Juni 2019 
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über besondere Fachkenntnisse verfügen und stets aktuell halten. Hierzu dient insbesondere 

die regelmäßige Fortbildung der Bediensteten. Nicht zuletzt bei Fördermaßnahmen des Landes 

oder des Bundes läuft eine Kommune Gefahr, erhaltene Zuschüsse ganz oder teilweise zurück-

zahlen zu müssen, wenn die zugrundeliegenden Vergabeverfahren nicht im Einklang mit den 

gesetzlichen Vorgaben stehen. Weiterhin sind gerade bei größeren Projekten unterlegene Fir-

men heute mehr denn je bereit, die zuständige Vergabekammer anzurufen, um konkrete Verga-

bemaßnahmen prüfen zu lassen. 

Die Vergaberichtlinie der Stadt Bornheim beinhaltet umfangreiche Regelungen, wie mit Nach-

tragsaufträgen umzugehen ist. Diese sind grundsätzlich gut geeignet, Nachträge rechtssicher 

abzuwickeln. Nähere Ausführungen dazu befinden sich im Kapitel „5.6.2. Organisation des 

Nachtragswesens“.  

Mit der Abnahme einer Leistung bestätigt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die vertragsge-

mäße Erfüllung. Die VOB/B kennt mehrere Formen der Abnahme. Die förmliche Abnahme nach 

§ 12 VOB/B ist die gängigste Form. Bei einer gemeinsamen Abnahme durch den Auftraggeber 

und den Auftragnehmer wird der Zustand der Leistung schriftlich in Form eines Abnahmeproto-

kolls niedergelegt. Etwaige erkennbare Mängel werden festgehalten und Fristen für die Beseiti-

gung vereinbart. Die Vergaberichtlinie der Stadt Bornheim trifft keine verbindliche Regelung, 

dass Lieferungen und Leistungen zwingend formal abzunehmen sind. Auch wenn die Stadt im 

Zuge der betrieblichen Übung formelle Abnahmen regelhaft durchführt, sollte sie diese zur 

Pflicht machen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte in ihrer Dienstanweisung verbindlich aufnehmen, dass Baumaß-

nahmen gemäß § 12 VOB/B formal abzunehmen sind. 

5.3.2 Allgemeine Korruptionsprävention 

� Feststellung 

Die Dienstanweisung zur Korruptionsprävention der Stadt Bornheim ist sehr umfangreich 

und bei konsequenter Anwendung gut geeignet, Korruptionsfällen verlässlich vorzubeugen. 

Die Dienstanweisung wird ergänzt durch das strukturierte Risikomanagementsystem der 

Stadt Bornheim.  

Ziel einer Kommune muss es sein, nicht nur aufgetretene Korruptionsfälle konsequent zu verfol-

gen, sondern mit Hilfe vorbeugender Maßnahmen der Korruption nachhaltig entgegenzuwirken.  

Korruption kommt in vielen unterschiedlichen Variationen und Ausprägungen vor. Eine Kom-

mune sollte die unterschiedlichen Varianten und Ausprägungen von Korruption bereits präventiv 

vermeiden. Hierzu sollte sie eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention erlassen.  

Dabei sind insbesondere die Regelungen des KorruptionsbG19 zur Herstellung von Transparenz 

und zur Vorbeugung zu berücksichtigen. Eine Kommune sollte darüber hinaus Festlegungen 

getroffen haben zu 

 

19 Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen 
(Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) 

173



�  Stadt Bornheim  �  Vergabewesen  �  050.010.020_05446 

Seite 165 von 189 

 der Veröffentlichungspflicht von Mitgliedern in den Organen und Ausschüssen der Stadt, 

 der Anzeigepflicht von Nebentätigkeiten, 

 der Anzeigepflicht nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 

 der Festlegung von korruptionsgefährdeten Bereichen und der Bestimmung von vorbeu-

genden Maßnahmen, 

 dem Vieraugenprinzip sowie 

 der Umsetzung des Rotationsgebotes von Beschäftigten in besonders korruptionsgefähr-

deten Bereichen. 

Zudem sollte eine Kommune eine Schwachstellenanalyse unter Einbeziehung der Bediensteten 

durchführen. Diese sollte sie regelmäßig fortschreiben und die Beschäftigten ggf. auch durch 

Weiterbildungen für dieses Themenfeld sensibilisieren. 

Die Stadt Bornheim hat ein umfassendes Risikomanagementsystem für die Stadtverwaltung 

erstellt. Das Konzept soll eine Orientierungshilfe für alle Führungskräfte und Beschäftigte der 

Stadt sein. Es beschreibt die Grundlagen des Risikomanagements und skizziert darüber hinaus 

dessen Komponenten, die Organisations- und Kommunikationsstrukturen sowie Prozesse. Im 

Wesentlichen fußt das Risikomanagementsystem auf eine umfassende Risikoanalyse und skiz-

ziert darauf aufbauend drei interne Verteidigungslinien. Ein bedeutender Baustein der dritten 

Verteidigungslinie ist die Implementierung eines internen Kontrollsystems (IKS), welches die 

Stadt Bornheim sukzessive aufbauen möchte. Die Korruptionsprävention ist ebenfalls ein Bau-

stein der dritten Verteidigungslinie. 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat mit der Einführung eines umfassenden Risikomanagementsystems 

eine gute Grundlage geschaffen, Risiken für die Stadtverwaltung zu erkennen, zu analysie-

ren und etwaige Abwehr- oder Kompensationsmaßnahmen anzustoßen.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte die im Konzept zum strukturierten Risikomanagement beschriebe-

nen Maßnahmen weiter vorantreiben und umsetzen. 

Unabhängig vom neuen Risikomanagementsystem verfügt die Stadt Bornheim über eine sepa-

rate Dienstanweisung zur Korruptionsprävention. Ziel der Dienstanweisung ist es, allen Be-

schäftigten der Stadtverwaltung eine Hilfestellung und gleichzeitig eine verbindliche Handlungs-

anweisung zum Thema Korruptionsprävention zu geben. Die Stadt legt Wert darauf, dass be-

reits jeder Anschein, dass Beschäftigte für persönliche Vorteile im Zusammenhang mit ihrer 

Aufgabenerfüllung empfänglich sein könnten, wirksam vermieden wird. 

Weiterhin erläutert die Stadt, was in Bezug auf die Annahme von Vergünstigungen zu beachten 

ist. Sie definiert unbestimmte Begriffe, klärt über grundsätzliche Verbote auf und gibt konkrete 

Handlungsanweisungen für Korruptionsverdachtsfälle.  

Neben der Verpflichtung zur Bestellung eines Antikorruptionsbeauftragten definiert sie organisa-

torische Maßnahmen sowie Kontrollmechanismen zur Korruptionsprävention. 
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Gemäß § 19 Absatz 2 KorruptionsbG sind korruptionsgefährdete Bereich innerhalb einer Ver-

waltung festzulegen. Die Stadt Bornheim stellt in ihrer Dienstanweisung lediglich allgemein fest, 

dass alle Bereiche, die Aufträge vergeben, Fördermittel bewilligen, Kontrolltätigkeiten ausüben 

etc. besonders gefährdet sind. Die Analyse zum Risikomanagementsystem geht schwerpunkt-

mäßig auf alle Risiken der Verwaltung, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie auf den 

Schwergrad der möglichen Folgen ein. Auf die Erstellung einer konkreten und umfassenden 

Schwachstellenanalyse zur Korruptionsprävention hat die Stadt jedoch bislang verzichtet. 

� Empfehlung 

Die Stadt sollte eine Schwachstellenanalyse durchführen und dabei die Beschäftigten einbe-

ziehen. Die besonders korruptionsgefährdeten Bereiche sollte sie im konkreten Einzelfall er-

mitteln, analysieren und individuelle Maßnahmen zur Korruptionsprävention festlegen. 

Die Schwachstellenanalyse sollte insbesondere auf folgende Fragestellungen eingehen: 

 In welchen Bereichen besteht Korruptionsgefahr? 

 Sind in der eigenen Kommune in der jüngeren Vergangenheit Verdachtsfälle auf Korrup-

tion bekannt? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 Sind ggf. aus anderen Kommunen Korruptionsfälle in der jüngeren Vergangenheit be-

kannt? 

 Welche Sicherungsmaßnahmen sind bereits ergriffen worden (z.B. Vier- oder Mehrau-

genprinzip, Fortbildung, Berichtspflichten, Job-Rotation)? 

 Haben sich die bereits vorhandenen Sicherungsmaßnahmen bewährt? 

 Existieren Einfallstore für Korruption (z.B. Wissensmonopole, „Flaschenhals-Stellen“, 

nicht oder nur schwer nachprüfbare Vorgänge oder Bereiche, die über einen längeren 

Zeitraum nicht geprüft wurden)? 

Weiterhin wird in der Dienstanweisung bestimmt, dass in besonders gefährdeten und für Rota-

tion geeigneten Bereichen, zur Korruptionsvorbeugung alle fünf Jahre ein Austausch des Perso-

nals erfolgen sollte. In der Praxis dürfte insbesondere das Rotationsgebot bei mittleren kreisan-

gehörigen Kommunen Probleme verursachen, da in einigen Bereichen, z.B. technische Abtei-

lungen in der Bauaufsicht, eine Rotation nicht so einfach möglich sein dürfte. Dies bedingt, dass 

die Stadt ggf. Alternativen zur Rotation entwickeln muss. Die Stadt Bornheim hat diesem Um-

stand bereits Rechnung getragen, da sie bei fehlender Rotationsmöglichkeit eine besonders 

ausgeprägte Dienstaufsicht vorsieht. 

Die Stadt Bornheim nimmt ihre leitenden Kräfte in besondere Verantwortung. Diese haben im 

Zuge ihrer Führungsverantwortung die Dienst- und Fachaufsicht unter Beachtung der Korrupti-

onsindikatoren auszuüben. Sie haben darauf hinzuwirken, dass ein „Klima“ verhindert wird, das 

die einen Korruptionsverdacht anzeigenden Beschäftigten in eine Abseitsposition drängt.   

Eine Kommune sollte das Thema „Korruption“ bei allen Mitarbeitenden stets präsent und aktuell 

halten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass durch Fluktuation ständig neue Kräfte in den 

Dienst der Stadtverwaltung eintreten. 
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� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte ihre Mitarbeitenden regelmäßig, z.B. jährlich, im Hinblick auf Kor-

ruptionsgefahren schulen und sensibilisieren. 

§ 16 KorruptionsbG NRW legt fest, dass Mandatsträger20 Auskunft über den ausgeübten Beruf, 

die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Organen, über Beraterverträge sowie über die Funktion 

in Vereinen oder vergleichbaren Gremien geben müssen. Diese Angaben sind jährlich in geeig-

neter Form zu veröffentlichen. Die Stadt Bornheim hat sich dazu entschlossen, die erforderli-

chen Angaben auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. So können sich Interessierte jederzeit 

ohne besonderen Aufwand informieren. Die Stadt Bornheim kommt dem Transparenzgedanken 

der gesetzlichen Vorschrift daher vollumfänglich nach.  

Die Hauptverwaltungsbeamten haben gemäß § 17 KorruptionsbG NRW Nebentätigkeiten nach 

§ 49 Absatz 1 LBG21 vor Übernahme dem Rat anzuzeigen. Weiterhin haben Sie dem Rat bis 

zum 31. März jeden Jahres eine Aufstellung über Art, Umfang und Verdienst aus den Nebentä-

tigkeiten vorzulegen. Die Stadt Bornheim hat bislang auf eine entsprechende Information an 

den Rat verzichtet. Alternativ hat sie die pauschalen Vergütungssätze für die häufigsten Neben-

ämter auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Diese Vorgehensweise genügt jedoch nicht 

dem Transparenzgedanken aus § 17 KorruptionsbG NRW.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte künftig Ihren Vorlage- und Veröffentlichungspflichten aus § 17 Kor-

ruptionsbG verlässlich nachkommen. 

Die Stadt hat bereits während der Prüfung mitgeteilt, dass sie für die Ratssitzung im Dezember 

2021 eine entsprechende Vorlage einbringen und somit ihre Informationspflicht nachträglich er-

füllen wird. Ab dem Jahr 2022 ist eine zeitgerechte, regelmäßige und somit dem Gesetz ent-

sprechende Information an den Stadtrat vorgesehen. 

5.4 Sponsoring 

Sponsoringleistungen haben unmittelbare Auswirkungen auf das Ansehen jeder Kommune. 

Dies gilt insbesondere für die öffentliche Wahrnehmung der Unabhängigkeit und Neutralität der 

Verwaltung. Die Gewährung von Sponsoringleistungen darf niemals Einfluss auf Verwaltungs-

entscheidungen, insbesondere Vergabeentscheidungen haben. Die Kommunen sind verpflich-

tet, Angebote von Sponsoringleistungen neutral und unabhängig zu bewerten.  

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat verbindliche Regelungen geschaffen, die gut geeignet sind, Sponso-

ringmaßnahmen rechtssicher abzuwickeln. Um bei Sponsoringmaßnahmen ein Höchstmaß 

an Transparenz zu wahren, sind bei den bestehenden Regelungen Ergänzungen notwendig. 

 

20 Nach § 1 Absatz 1 Nr. 3 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW zählen dazu Mitglieder in den Organen und Ausschüssen der Ge-
meinde, Mitglieder der Bezirksvertretungen bzw. Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie die sachkundigen Bürgerinnen und Bür-
ger. 

21 § 49 Absatz 1 des Gesetzes über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz – LBG): 
Genehmigung zur Übernahme eines Nebenamtes, zur Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, zu einer gewerblichen Tätigkeit etc. 
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Eine Kommune sollte verbindliche Rahmenbedingungen für das Sponsoring festlegen. Diese 

sollten in einer Dienstanweisung geregelt werden. Nimmt eine Kommune Sponsoringleistungen 

an, sollten sie und der Sponsoringgeber Art und Umfang in einem Sponsoringvertrag schriftlich 

regeln. Zu regeln sind vor allem die zeitliche Befristung der Laufzeit des Sponsorings, eine 

Übertragung eventuell entstehender Nebenkosten auf den Sponsor und eine Begrenzung von 

Haftungsrisiken. Zudem sollte die Verwaltung dem Rat über die erhaltenen Sponsoringleistun-

gen jährlich berichten. 

Die kommunalen Bestimmungen zum Sponsoring sollten nachfolgende Aspekte aufnehmen: 

 Wer entscheidet grundsätzlich über die Annahme / Ablehnung von Sponsor-Angeboten? 

 Wer darf Sponsor werden? 

 Was darf gesponsert werden? 

 Wie hoch darf eine Sponsorenleistung sein? 

 Welche Gegenleistungen darf und möchte die Kommune erbringen? 

 Wer trägt entstehende Kosten und (Haftungs-)Risiken, die (ggf. später) durch Sponsoring 

entstehen können? 

 Steuerliche und haushaltsrechtliche Bewertung von Sponsoring 

 Grundsätzliche Fixierung in Form von Verträgen 

 Veröffentlichung von Sponsoring-Fällen in Form einer Berichtspflicht 

Darüber hinaus ist es für eine Kommune von Bedeutung, dass der Bereich Sponsoring transpa-

rent und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar gestaltet wird. 

Die Stadt Bornheim gibt an, dass Sponsoring dort eine eher untergeordnete Rolle einnimmt. 

Sie nimmt Sponsoringleistungen in Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen oder zu 

kommunalen Anlässen, etwa von Stadtfesten, an. Als Sponsoren betätigen sich in der Regel die 

örtlichen Kreditinstitute sowie die örtlichen Ver- und Entsorgungsbetriebe.  

Um jeden Anschein der Parteilichkeit der öffentlichen Verwaltung zu vermeiden, sind die Kom-

munen verpflichtet mit Sponsoringleistungen neutral, unabhängig und transparent umzugehen.  

Die Stadt Bornheim hat in ihrer Dienstanweisung zur Korruptionsprävention darauf hingewie-

sen, dass der Bürgermeister Rahmenbedingungen zum Sponsoring zu erlassen hat, die zu be-

achten sind. Die Stadt Bornheim hat eine umfangreiche Handreichung zum Sponsoring22 erlas-

sen. Neben Begriffsdefinition legt die Stadt fest, dass Sponsoring nur dann zulässig ist, wenn 

der Anschein einer möglichen Beeinflussung bei der Wahrnehmung des Verwaltungshandelns 

nicht zu erwarten ist. Weiterhin dürfen keine sonstigen Hinderungsgründe im Einzelfall entge-

genstehen.  

 

22 Allgemeine Rahmenbedingungen zum Umgang mit Sponsoring vom 18.03.2009 
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Um sicherzustellen, dass Sponsoring keinen Einfluss auf Verwaltungsentscheidungen hat und 

um Transparenz und Kontrolle gewährleisten zu können, hält die Stadt jede Vereinbarung über 

Sponsoring in einem schriftlichen Vertrag fest. Dieser Kontrakt soll insbesondere wiedergeben, 

welche Tätigkeit gefördert wird, welche spezifischen Leistungen der Sponsor erbringt und wel-

che Verpflichtungen im Gegenzug die Stadt trifft. Hierzu gibt die Stadt einen konkreten Muster-

vertrag vor, der der Sponsoringrichtlinie als Anlage beigefügt ist. 

Der Mustervertrag enthält Regelungen zu Leistungen und Gegenleistungen, zu Haftungs- und 

Instandsetzungspflichten sowie zur zeitlichen Befristung. 

Bislang hat die Stadt keine Regelungen getroffen, wer dort über die Annahme oder Ablehnung 

von konkreten Sponsoringmaßnahmen entscheidet. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte konkrete Regelungen erlassen, die den Entscheidungsprozess zur 

Annahme oder Ablehnung von Sponsoringangeboten sowie die jeweiligen Zuständigkeiten, 

verbindlich vorgeben. 

Die Stadt hat weiterhin keine Regelungen getroffen, die den Transparenzgedanken des Spon-

sorings aufgreifen. Aus Sicht der gpaNRW muss Sponsoring für die Öffentlichkeit erkennbar 

sein. Dies wird z.B. dadurch erreicht, dass die Stadt auf ihrer Internetseite oder im Zuge von öf-

fentlichen Ratsvorlagen einmal jährlich detailliert informiert, welche Sponsoringleistungen die 

Stadt angenommen hat. Dabei sollte der Sponsor, der Wert der Sponsoringleistung und der 

Verwendungszweck deutlich erkennbar sein. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte konkrete Bestimmungen vorgeben, die festlegen, wie und in wel-

chem zeitlichen Rhythmus die Öffentlichkeit über Sponsoringmaßnahmen informiert werden 

soll. 

5.5 Bauinvestitionscontrolling 

Investitionen im Baubereich machen einen beträchtlichen Teil kommunaler Ausgaben aus. 

Dank guter konjunktureller Rahmenbedingungen und aufgrund zahlreicher Förderprogramme 

können die Kommunen vermehrt investive Baumaßnahmen durchführen. Oberste Prämisse 

sollte dabei eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sein. Ein systematisches Bau-

investitionscontrolling (BIC) ist dabei Voraussetzung, dieses Gebot der Kommunalverfassung in 

die Praxis umzusetzen. Zudem steigert eine damit verbundene Einhaltung von Kosten- und Pro-

jektlaufzeitplanungen die Glaubwürdigkeit der Verwaltung. 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim wendet aktuell kein strukturiertes Bauinvestitionscontrolling an. Im Hin-

blick auf die geplanten Investitionssummen im Baubereich sieht die gpaNRW Verbesse-

rungspotenzial. 

Für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sollte eine Kommune ein Bauinvestiti-

onscontrolling implementiert haben. Dabei sollte sie das BIC zentral organisieren und Verant-

wortlichkeiten sowie Aufgaben in einer Dienstanweisung regeln.  
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Die Kommune sollte vor einer Investitionsentscheidung eine systematische Bedarfsfeststellung 

und –planung durchführen. Diese sollte sie unabhängig, qualifiziert und falls möglich fachüber-

greifend sicherstellen. Gemäß § 13 Abs.1 Satz 2 KomHVO hat sie dabei auch die künftige Be-

völkerungsentwicklung zu berücksichtigen.  

Die Stadt Bornheim zeigt eine rege Investitionstätigkeit. So plant sie in den Jahren 2022 – 

2025 investive Ausgaben von rund 166 Mio. Euro. Den größten Anteil von rund 136,6 Mio. Euro 

(rd. 82 Prozent) möchte die Stadt für Baumaßnahmen ausgeben. Aufgrund dieses Gesamtvolu-

mens sollten die Abläufe im Baubereich besondere Aufmerksamkeit erfahren. 

Das BIC soll nicht nur eine Baukostenkontrolle sein. Es soll ein Steuerungsinstrument für eine 

Kommune sein, welches mit verschiedenen Aufgaben in unterschiedlichen Stellen innerhalb der 

Verwaltung verankert ist. Nach dem Verständnis der gpaNRW liegt ein wichtiges Steuerungspo-

tenzial mit deutlichen finanziellen Auswirkungen und damit auch Einsparmöglichkeiten bei einer 

qualifizierten Bedarfsplanung weit im Vorfeld der Umsetzung einer Baumaßnahme. Es beinhal-

tet die Prüfung der Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit für die Haushaltsplanung sowie der 

Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der Herstellungs- und Folgekosten bis zum Rückbau (Le-

benszyklus) und die Abwägung von Alternativen in Form einer Kosten-Nutzen-Analyse. So 

muss jeder nennenswerten Bauinvestition am Anfang des Projektes eine Definition vorausge-

hen, was geplant und gebaut werden soll. Die wesentlichen Ziele und Bedingungen werden 

durch den Bauherrn vorgegeben. Um diese Vorgabe zu erreichen, ist in der Regel eine ressort-

übergreifende Entscheidungsfindung im Vorfeld notwendig. Eine Kommune sollte hierzu Richtli-

nien sowie Geschäfts- und Verfahrensanweisungen erstellt haben. Sinnvollerweise sollte die für 

das BIC verantwortliche Organisationseinheit aufgrund der Informationsbündelung und der Ent-

scheidungsvorbereitung nahe bei der Verwaltungsführung angesiedelt sein.  

Grundlage des internen Verfahrens sind die folgenden Projektphasen23 

Phase I  Bedarfsableitung und verwaltungsinterne Vorentscheidung 

Phase II Projektdefinition / Voruntersuchung, ggf. Machbarkeitsstudie 

Phase III Vorentwurfsplanung, Kostenermittlung 

Phase IV Entwurfsplanung, Überarbeitung der Kostenermittlung 

Phase V Genehmigungsplanung und Ausführungsvorbereitung 

Phase VI Ausführung 

Phase VII Auswertung / Kostenfeststellung. 

Bereits bei der Bedarfsermittlung und -feststellung müssen entscheidende Fragestellungen hin-

sichtlich Notwendigkeit, Umfang, zeitlicher Dringlichkeit und strategischer Ausrichtung eines 

Bauvorhabens, auch im Hinblick auf demographische Überlegungen, gestellt und beantwortet 

werden. 

 

23 Siehe hierzu auch KGSt-Bericht Nr. 3/2008 „Bauinvestitionscontrolling“ 
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Weiterhin ist in § 13 Absatz 2 KomHVO NRW24 verbindlich geregelt, dass Ermächtigungen für 

Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden dürfen, wenn Baupläne, Kostenbe-

rechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten 

der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrich-

tungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind. Als weiterer, wesentlicher Bestandteil ist 

ein Bauzeitenplan beizufügen. Insbesondere im Bereich der frühen Planungsphase ergeben 

sich gute Möglichkeiten, steuernd auf ein Bauvorhaben und die damit letztlich verbundenen 

Kosten einzugreifen. Mit weiterer Fortschreitung der Planungsphase und insbesondere bei be-

ginnender Bauphase werden diese Möglichkeiten der Einflussnahme immer geringer, bis ein 

Bauvorhaben am Ende ein „Selbstläufer“ wird, bei dem kaum Einfluss auf die Kostenseite ge-

nommen werden kann. Zwingend ist vor allen anderen Überlegungen, dass die vorgegebene 

Zeit für die Projektrealisierung, insbesondere für den Bereich der Projektplanung, so umfang-

reich bemessen werden muss, dass eine belastbare Bedarfsermittlung, eine umfangreiche Vor-

planung und damit einhergehend eine realistische Kostenschätzung erstellt werden kann. Be-

sonders unter Berücksichtigung politischer Interessenslagen besteht häufig das Bedürfnis, be-

deutende Projekte möglichst schnell voran zu bringen. Dies läuft jedoch dem Ziel eines verläss-

lichen Bauinvestitionscontrollings zuwider und endet letztlich häufig in vermeidbaren Mehrkos-

ten. 

Als Indiz für ein fehlendes BIC können zahlreiche und im Verhältnis zur Bausumme hohe Nach-

tragsaufträge herangezogen werden. Ein weiterer Indikator sind häufige und deutliche Abwei-

chungen von durchgeführten Kostenschätzungen. Bei der Stadt Bornheim sind die Abweichun-

gen von den ursprünglichen Auftragssummen höher als bei 75 Prozent der Vergleichskommu-

nen. Nähere Ausführungen machen wir unter Ziffer „5.6.1 Abweichungen vom Auftragswert“. 

Eine eigenständige oder zentral organisierte Organisationseinheit zur Steuerung und Bewer-

tung von geplanten Bauinvestitionen gibt es in der Stadt Bornheim nicht. Dennoch finden in-

nerhalb der Verwaltung vor und während größerer Baumaßnahmen Abstimmungsprozesse 

statt, die einem Bauinvestitionscontrolling sehr nahekommen. Hierzu sind die jeweils zuständi-

gen Ressorts eng verzahnt und informieren engmaschig die Verwaltungsführung. Bei größeren 

Projekten beauftragt die Stadt Bornheim externe Fachbüros mit unterstützenden Ingenieurleis-

tungen. Bei der Bedarfsplanung bindet sie die zuständigen Fachämter und späteren Nutzer ein 

und beteiligt sie am Planungsprozess. Wesentliche Entscheidungen zu Art und Umfang einer 

Baumaßnahme trifft nach fachlicher Vorbereitung durch die Verwaltung der Rat. Nachdem die 

Mittel bereitgestellt wurden, werden die Planungen konkretisiert. In die tieferen Planungspro-

zesse sind Amtsleitungen und bei Großprojekten auch die Dezernenten mit eingebunden. Im 

Bedarfsfall werden wichtige Informationen im Verwaltungsvorstand besprochen und entspre-

chende Entscheidungen getroffen. Bei Bedarf werden in politischen Gremien notwendige wei-

tergehende Beschlüsse gefasst.  

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte die bestehenden und in der Praxis gelebten Abstimmungs- und 

Beteiligungsstrukturen bei Baumaßnahmen zu einem formellen und verbindlichen Bauinves-

titionscontrolling ausbauen. Die entsprechenden Vorgaben sollte sie in einer Dienstanwei-

sung festlegen. 

 

24 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO 
NRW) 
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Die Kostenentwicklung im Baubereich war in den letzten Jahren sehr massiv und lag deutlich 

über der allgemeinen Kostensteigerungsrate. Baumaßnahmen der öffentlichen Hand unterlie-

gen oftmals jahrelanger Vorbereitungszeiten, so dass zugrundeliegende Kostenschätzungen 

innerhalb kurzer Zeit zur Makulatur werden. Zu berücksichtigen ist, dass die personellen Res-

sourcen zur Vorbereitung und Umsetzung von Baumaßnahmen innerhalb der Verwaltung be-

grenzt sind. Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass die Baubranche seit vielen Jahren 

volle Auftragsbücher hat. Viele Kommunen haben inzwischen Probleme, geeignete Firmen für 

die Realisierung von Bauprojekten zu finden. 

In der Folge kommt es häufig dazu, dass die Stadt eingeplante, investive Mittel nicht verausga-

ben kann. Dies führt zu Ermächtigungsübertragungen in die Folgejahre, die nicht nur aus Sicht 

des Haushaltsrechts kritisch zu sehen sind, sondern auch in der praktischen Umsetzung zu ei-

nem Maßnahmenstau führen. Nähere Ausführungen dazu sind dem Finanzbericht (Ziffer 1.4.3 

Ermächtigungsübertragung) zu entnehmen. 

5.6 Nachtragswesen 

Die Abwicklung vergebener Aufträge ist häufig von Veränderungen des ursprünglich vereinbar-

ten Vertragsumfangs begleitet. Dies ist insbesondere bei Baumaßnahmen der Fall. Handelt es 

sich dabei um eine wesentliche Änderung des öffentlichen Auftrags, muss eine Kommune ein 

neues Vergabeverfahren durchführen. Häufig können die Auftragsänderungen während der 

Vertragslaufzeit jedoch mit einem oder mehreren Nachträgen abgewickelt werden. Allerdings ist 

zu berücksichtigen, dass sich der Preis der jeweiligen Nachtragsposition dabei nicht unmittelbar 

unter dem Einfluss einer Marktabfrage bzw. des freien Wettbewerbs ergibt.  Eine Kommune 

sollte daher den Umfang der Nachträge begrenzen. Dazu sollten diese systematisch und gut 

strukturiert bearbeitet sowie zentral ausgewertet werden. 

Die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie wird auch Auswirkungen auf die Vergabe-

verfahren haben. Inwieweit sich die Abweichungen von den Auftragswerten und die Zahl der 

Nachträge dadurch verändern, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. 

Die gpaNRW untersucht im Folgenden, inwieweit Nachträge in der Stadt Bornheim vorkommen 

und hierbei ein Nachtragswesen zur Anwendung gelangt. 

5.6.1 Abweichungen vom Auftragswert 

� Feststellung 

Bei der Stadt Bornheim kommt es bei einigen Baumaßnahmen zu größeren Abweichungen 

von der ursprünglichen Auftragssumme. Dabei fallen neben Kostensteigerungen auch zum 

Teil deutlich geringere Abrechnungssummen auf. Sowohl Kostenüber- als auch Kostenunter-

schreitungen haben in Bornheim einen spürbaren Einfluss auf die abgerechneten Leistun-

gen. 

Eine Kommune sollte aus wirtschaftlichen Erwägungen, aber auch aus Transparenzgründen, 

eine geringe Abweichung der Auftrags- von den Abrechnungssummen anstreben. Abweichun-

gen ergeben sich häufig aus Mengenänderungen. Sind diese gering, können sie formlos über 
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Auftragsanpassungen abgewickelt werden. Zusatzleistungen oder Mengenänderungen in grö-

ßerem Umfang erfordern stattdessen eine Nachtragsvereinbarung. 

Für den Vergleich der Auftrags- mit den Abrechnungssummen beschränkt sich die gpaNRW auf 

abgeschlossene Vergabeverfahren mit einem Auftragsvolumen von mehr als 50.000 Euro 

netto25. 

Vergleich der Auftragswerte mit den Abrechnungssummen 2018 bis 2019 

  in Euro in Prozent der Auftragswerte 

Auftragswerte 2.778.098  

Abrechnungssummen 2.811.170  

Summe der Unterschreitungen 128.237 4,62 

Summe der Überschreitungen 161.309 5,81 

Für das Vergleichsjahr 2019 hat die Stadt Bornheim 18 abgerechnete Maßnahmen mit mehr als 

50.000 Euro netto gemeldet. Dabei kam es zu Über- und Unterschreitungen der ursprünglichen 

Auftragswerte in Höhe von 412.500 Euro netto. In diese Berechnung bezieht die gpaNRW die 

jeweiligen Abweichungen als absolute Beträge ein. D.h., Über- und Unterschreitungen werden 

nicht miteinander saldiert. Die sich daraus jeweils ergebenden Abweichungen berücksichtigen 

wir stattdessen in Summe. 

Im interkommunalen Vergleich ordnet sich die Stadt Bornheim damit wie folgt ein: 

 

25 Ohne Unterscheidung zwischen Liefer-/Dienstleistungen und Baumaßnahmen 
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Abweichung Abrechnungssumme zu Auftragswert (absolute Beträge) in Prozent 2019 

 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 97 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 
 

Mehr als 75 Prozent der Vergleichskommunen weisen geringere Abweichungen auf. Insbeson-

dere bei komplexen Maßnahmen, etwa bei aufwendigen Baumaßnahmen, können Abweichun-

gen von der ursprünglichen Auftragssumme nicht grundsätzlich vermieden werden. Allerdings 

kann die Stadt Bornheim Einfluss auf die Anzahl und den Umfang der erforderlichen Nachträge 

nehmen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt liegt in der Vorbereitung von Baumaßnahmen. Born-

heim sollte die gewünschte Leistung in einem Leistungsverzeichnis detailliert und erschöpfend 

beschreiben, da dieses im Verlauf der Maßnahmen zum wesentlichen Vertragsbestandteil wird. 

Je exakter das Leistungsverzeichnis ausgearbeitet wird, desto geringer fallen im weiteren Ver-

lauf die Abweichungen vom Auftragswert aus. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be-

reitstellung von fachlichen und zeitlichen Ressourcen. 

Bei der Stadt Bornheim ist festzustellen, dass es häufig auch zu Schlussrechnungssummen 

kommt, die deutlich geringer sind, als der ursprüngliche Auftragswert. Dies ist auf den ersten 

Blick zwar erfreulich, dennoch gibt dieser Umstand ebenfalls einen Hinweis darauf, dass die 

Vorbereitung der Maßnahme nicht passgenau erfolgt ist.  
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� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte der Maßnahmenvorbereitung und besonders der Ausarbeitung 

von Leistungsverzeichnissen stärkere Bedeutung beimessen. Hierzu sollte sie genügend 

fachliche und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Weiterhin sollte sie grobe Schät-

zungen und nicht passgenaue Kalkulationen vermeiden. 

� Empfehlung 

Nach Abschluss einer Maßnahme sollte die Stadt Bornheim im Zuge eines Berichtswesens 

einen Soll-Ist-Vergleich erstellen. Abweichungen von der ursprünglichen Kostenschätzung 

sollten hinsichtlich der Ursachen analysiert werden, so dass wichtige Erkenntnisse für künf-

tige Bauprojekte erlangt werden. 

  

5.6.2 Organisation des Nachtragswesens 

� Feststellung 

Die Stadt Bornheim hat klare und verbindliche Regelungen zum Umgang mit Nachträgen er-

lassen. Weiterhin hat sie sichergestellt, dass die örtliche Rechnungsprüfung bei Nachaufträ-

gen zu beteiligen ist. Die Regelungen sind grundsätzlich gut geeignet, Nachträge rechtssi-

cher und transparent abzuwickeln. Auf die Einrichtung eines strukturierten Nachtragsmana-

gements hat die Stadt bislang jedoch verzichtet. 

Eine Kommune sollte ihr Vergabewesen so organisieren, dass Nachträge in einem standardi-

sierten Verfahren rechtssicher bearbeitet und dokumentiert werden. Sie sollte dazu über ein 

zentrales Nachtragsmanagement verfügen. Dieses sollte mindestens folgende Verfahrenswei-

sen sicherstellen: 

 Die Kommune erfasst und wertet Nachträge zentral aus, um gleichartige Nachtragsleis-

tungen zu minimieren. 

 Sie bearbeitet die Nachträge mittels standardisierter Vorlagen (für Beauftragung, sachli-

che und preisliche Prüfung, Verhandlungsprotokolle). 

 Vor der Beauftragung führt die zentrale Vergabestelle eine vergaberechtliche Prüfung 

durch. 

 Die Kommune dokumentiert die Notwendigkeit von Nachträgen und 

 sie berücksichtigt Nachtragsaufträge beim Bauinvestitionscontrolling. 

Die Stadt Bornheim hat das Themenfeld „Nachträge“ in ihrer Vergaberichtlinie beschrieben 

und entsprechende Vorgaben erlassen.  Demnach ist bei Nachträgen ab 1.500 Euro netto bei 

Liefer- und Dienstleistungen und ab 3.000 Euro netto bei Bauleistungen vor Ausführung ein 

schriftlicher Nachauftrag zu erteilen, wenn dadurch die ursprüngliche Auftragssumme um mehr 

als zehn Prozent, höchstens 45.000 Euro netto, überschritten wird. Nachträge, die die ursprüng-

liche Auftragssumme um mehr als zehn Prozent oder mehr als 45.000 Euro netto übersteigen, 

bedürfen der vorherigen Zustimmung des zuständigen Ausschusses, sofern dieser auch über 

die Vergabe des Hauptauftrages entschieden hat. Die Stadt bestimmt, dass auch für Nachauf-
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träge die Bestimmungen über die Vergabeprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt sinnge-

mäß anzuwenden sind, so dass die örtliche Rechnungsprüfung alle Nachträge ab einer Auf-

tragssumme von 5.000 Euro netto vor Auftragserteilung prüfen muss. 

Ein zentrales Nachtragsmanagement hat die Stadt Bornheim bisher nicht eingerichtet. Sie 

nimmt keine systematische Auswertung des Umfangs und der zugrundeliegenden Ursachen für 

die Nachträge vor. Eine Auswertung könnte jedoch gute Hinweise auf Verbesserungsmöglich-

keiten für künftige Projekte, schwerpunktmäßig in der Bedarfsermittlung oder bei den Leistungs-

beschreibungen liefern. 

� Empfehlung 

Die Stadt Bornheim sollte ein strukturiertes Nachtragsmanagement einrichten und Nachträge 

nach Höhe und Ursache systematisch auswerten. 
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5.7 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 – Vergabewesen 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Organisation des Vergabewesens und  
allgemeine Korruptionsprävention 

F1 

Durch die Vergaberichtlinie sowie durch die Einrichtung einer zentralen 
Vergabestelle hat die Stadt Bornheim gute Vorbereitungen getroffen, um 
Vergaben rechtssicher und routiniert abzuwickeln. In Einzelaspekten bedür-
fen die Vorgaben einer Ergänzung. 

161    

F2 
Vergaben unterhalb von 15.000 Euro netto wickeln die Bedarfsstellen in ei-
gener Zuständigkeit ab. Hierzu ist Fachwissen im komplexen Vergaberecht 
erforderlich, welches jedoch nicht in allen Bedarfsstellen vorhanden ist. 

162 E2.1 

Die Stadt Bornheim sollte Ihre Vergaberichtlinie so anpassen, dass 
Vergaben im Sinne der Verordnung zur Beschleunigung von Investitio-
nenbis 15.000 Euro netto im Zuge von Direktaufträgen vergeben werden 
dürfen. Gleichzeitig sollte die örtliche Rechnungsprüfung in solchen Fäl-
len die Prüfungen intensivieren. 

162 

   E2.2 
Die Stadt Bornheim sollte ein elektronisches Vergabemanagementsystem 
einführen und ihre Vergabe künftig ausschließlich und vollumfänglich 
elektronisch durchführen. 

163 

   E2.3 
Die Stadt Bornheim sollte in ihrer Dienstanweisung verbindlich aufneh-
men, dass Baumaßnahmen gemäß § 12 VOB/B formal abzunehmen 
sind. 

164 

F3 

Die Dienstanweisung zur Korruptionsprävention der Stadt Bornheim ist sehr 
umfangreich und bei konsequenter Anwendung gut geeignet, Korruptionsfäl-
len verlässlich vorzubeugen. Die Dienstanweisung wird ergänzt durch das 
strukturierte Risikomanagementsystem der Stadt Bornheim. 

164    
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

F4 

Die Stadt Bornheim hat mit der Einführung eines umfassenden Risikomana-
gementsystems eine gute Grundlage geschaffen, Risiken für die Stadtver-
waltung zu erkennen, zu analysieren und etwaige Abwehr- oder Kompensati-
onsmaßnahmen anzustoßen. 

165 E4.1 
Die Stadt Bornheim sollte die im Konzept zum strukturierten Risikoma-
nagement beschriebenen Maßnahmen weiter vorantreiben und umset-
zen. 

165 

   E4.2 

Die Stadt sollte eine Schwachstellenanalyse durchführen und dabei die 
Beschäftigten einbeziehen. Die besonders korruptionsgefährdeten Berei-
che sollte sie im konkreten Einzelfall ermitteln, analysieren und individu-
elle Maßnahmen zur Korruptionsprävention festlegen. 

166 

   E4.3 
Die Stadt Bornheim sollte ihre Mitarbeitenden regelmäßig, z.B. jährlich, 
im Hinblick auf Korruptionsgefahren schulen und sensibilisieren. 

167 

   E4.4 
Die Stadt Bornheim sollte künftig Ihren Vorlage- und Veröffentlichungs-
pflichten aus § 17 KorruptionsbG verlässlich nachkommen. 

167 

Sponsoring 

F5 

Die Stadt Bornheim hat verbindliche Regelungen geschaffen, die gut geeig-
net sind, Sponsoringmaßnahmen rechtssicher abzuwickeln. Um bei Sponso-
ringmaßnahmen ein Höchstmaß an Transparenz zu wahren, sind bei den be-
stehenden Regelungen Ergänzungen notwendig. 

167 E5.1 
Die Stadt Bornheim sollte konkrete Regelungen erlassen, die den Ent-
scheidungsprozess zur Annahme oder Ablehnung von Sponsoringange-
boten sowie die jeweiligen Zuständigkeiten, verbindlich vorgeben. 

169 

   E5.2 
Die Stadt Bornheim sollte konkrete Bestimmungen vorgeben, die festle-
gen, wie und in welchem zeitlichen Rhythmus die Öffentlichkeit über 
Sponsoringmaßnahmen informiert werden soll. 

169 

Bauinvestitionscontrolling 

F6 
Die Stadt Bornheim wendet aktuell kein strukturiertes Bauinvestitionscontrol-
ling an. Im Hinblick auf die geplanten Investitionssummen im Baubereich 
sieht die gpaNRW Verbesserungspotenzial. 

169 E6 

Die Stadt Bornheim sollte die bestehenden und in der Praxis gelebten Ab-
stimmungs- und Beteiligungsstrukturen bei Baumaßnahmen zu einem for-
mellen und verbindlichen Bauinvestitionscontrolling ausbauen. Die ent-
sprechenden Vorgaben sollte sie in einer Dienstanweisung festlegen. 

171 

Nachtragswesen 

F7 
Bei der Stadt Bornheim kommt es bei einigen Baumaßnahmen zu größeren 
Abweichungen von der ursprünglichen Auftragssumme. Dabei fallen neben 
Kostensteigerungen auch zum Teil deutlich geringere Abrechnungssummen 

172 E7.1 
Die Stadt Bornheim sollte der Maßnahmenvorbereitung und besonders 
der Ausarbeitung von Leistungsverzeichnissen stärkere Bedeutung bei-
messen. Hierzu sollte sie genügend fachliche und zeitliche Ressourcen 

175 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

auf. Sowohl Kostenüber- als auch Kostenunterschreitungen haben in Born-
heim einen spürbaren Einfluss auf die abgerechneten Leistungen. 

zur Verfügung stellen. Weiterhin sollte sie grobe Schätzungen und nicht 
passgenaue Kalkulationen vermeiden. 

   E7.2 

Nach Abschluss einer Maßnahme sollte die Stadt Bornheim im Zuge ei-
nes Berichtswesens einen Soll-Ist-Vergleich erstellen. Abweichungen von 
der ursprünglichen Kostenschätzung sollten hinsichtlich der Ursachen 
analysiert werden, so dass wichtige Erkenntnisse für künftige Bauprojekte 
erlangt werden. 

175 

F8 

Die Stadt Bornheim hat klare und verbindliche Regelungen zum Umgang mit 
Nachträgen erlassen. Weiterhin hat sie sichergestellt, dass die örtliche Rech-
nungsprüfung bei Nachaufträgen zu beteiligen ist. Die Regelungen sind 
grundsätzlich gut geeignet, Nachträge rechtssicher und transparent abzuwi-
ckeln. Auf die Einrichtung eines strukturierten Nachtragsmanagements hat 
die Stadt bislang jedoch verzichtet. 

175 E8 
Die Stadt Bornheim sollte ein strukturiertes Nachtragsmanagement ein-
richten und Nachträge nach Höhe und Ursache systematisch auswerten. 

176 

Maßnahmenbetrachtung 

F9 

Die von der gpaNRW durchgeführte Maßnahmenbetrachtung zeigt Mängel in 
der Dokumentation auf. Die zur Betrachtung vorgelegten Vergabeakten sind 
nicht durchgängig nachzuvollziehen und teilweise lückenhaft. Die Ursachen 
und die exakte Zusammensetzung von Mehr- oder Minderkosten gehen aus 
den Maßnahmeakten nicht hervor. Auch wurden vergaberechtliche Vorga-
ben, z.B. die Einholung von Negativauskünften aus dem Vergaberegister o-
der dem Gewerbezentralregister, nicht eingehalten. 

    

F10 

Die Vergabeakte enthält weder die rechnerische / technische Prüfung der 
Angebote, noch die formelle Beauftragung der angebotenen Nachtragsleis-
tungen. Weiterhin ist nicht erkennbar, bei welchen Positionen Mindermengen 
aufgetreten sind, die letztlich zur Kompensation der Nachträge geführt ha-
ben. 

 E10 
Die Stadt sollte darauf achten, dass etwaige Mengenveränderungen und 
daraus resultierende Mehrkosten nachvollziehbar und im Einklang mit 
den internen Vergabevorgaben dokumentiert werden. 
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6. gpa-Kennzahlenset 

6.1 Inhalte, Ziele und Methodik 

Die gpaNRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die 

einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräf-

tig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im gpa-Kennzahlen-

set zusammengefasst. Wir erheben die Kennzahlen kontinuierlich in unseren Prüfungen, um 

den Kommunen eine aktuelle Standortbestimmung zu ermöglichen.  

Für Handlungsfelder, die wir in vorangegangenen Prüfungen untersucht haben, hat die 

gpaNRW in den aktuellen Prüfungen keinen Bericht erstellt. Analysen, Empfehlungen sowie 

Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten sind aus den vorangegangenen Prüfungsberichten 

bekannt. Sie sind zudem übergreifend unter www.gpanrw.de in der Rubrik Service veröffent-

licht. Sofern wir das dargestellte Handlungsfeld aktuell geprüft haben, stehen Analysen sowie 

Feststellungen und Empfehlungen im jeweils genannten Teilbericht. 

Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen hat die gpaNRW Plausibili-

tätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleich-

barkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den Verantwortlichen 

geführten Gespräche.  

Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen stellt die gpaNRW den Kommunen zur Verfü-

gung. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. 

Die Kommunen können sie für die strategische und operative Steuerung nutzen und sie in die 

Haushaltspläne und Jahresabschlüsse integrieren.  

Im Laufe der Prüfungen der mittleren kreisangehörigen Kommunen fließen sukzessive immer 

mehr Kommunen in die Vergleiche ein. Die gpaNRW veröffentlicht das gpa-Kennzahlenset in 

regelmäßigen Abständen auf ihrer Internetseite. So ermöglicht die gpaNRW gerade Kommu-

nen, die zu Beginn eines Segmentes geprüft wurden, die Standortbestimmung in einer größe-

ren Vergleichsgruppe. Unter www.gpanrw.de steht das jeweils aktuelle gpa-Kennzahlenset mit 

interkommunalen Vergleichen zum Download zur Verfügung. 

6.2 Aufbau des gpa-Kennzahlensets 

Das gpa-Kennzahlenset enthält aus den aktuellen Prüfungen der mittleren kreisangehörigen 
Kommunen - gegliedert nach den Handlungsfeldern - 

 die Werte der jeweiligen Kommune,  

 die interkommunalen Vergleichswerte, 

 die Anzahl der Vergleichswerte sowie 
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 das Vergleichsjahr für den interkommunalen Vergleich. 

Sofern die gpaNRW die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben hat, 

enthält die Übersicht auch diese Werte. Bei manchen Kennzahlen haben sich zwischenzeitlich 

die Grunddatendefinitionen geändert. Ebenso haben wir in dieser Prüfungsrunde einige Kenn-

zahlen erstmals erhoben. In beiden Fällen bilden wir nur die aktuellen Kennzahlenwerte ab und 

geben in der entsprechenden Spalte für Vorjahre den Hinweis „k. A.“. Der Zusatz „k. A.“ deutet 

somit nicht automatisch auf eine mangelnde Datenlieferung der Kommune hin. 

Die Kommune soll ihren Kennzahlenwert gut einordnen können. Deshalb stellen wir im gpa-

Kennzahlenset folgende Vergleichswerte dar:  

 die Extremwerte, also das Minimum und Maximum sowie 

 drei Viertelwerte.  

Die Viertelwerte teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Der erste 

Viertelwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber 

liegen. Der zweite Viertelwert entspricht dem Median und liegt in der Mitte der statistischen 

Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Der 

dritte Viertelwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent 

darüber liegen. 

Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf 

die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der gpaNRW durchgeführte Auswertungen 

haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbe-

ziehung von 12 bis 15 Vergleichswerten die statistischen Lageparameter ausreichend stabili-

siert haben.  

Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Kom-

mune basieren auf den jeweils aktuellsten vorliegenden Daten. Abhängig von den benötigten 

Grunddaten lagen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl 

ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der aktuelle Wert der Kom-

mune bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr. 

Sofern die gpaNRW das Handlungsfeld aktuell geprüft hat, ist der betreffende Teilbericht in der 

letzten Spalte benannt. 
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6.3 gpa-Kennzahlenset 

gpa-Kennzahlenset der Stadt Bornheim 

Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

Haushaltssituation 

Jahresergebnis je EW* in Euro -181 -105 -275 -33,99 23,16 88,57 578 71 2019 Finanzen 

Eigenkapitalquote 1 in Prozent  34,4 16,36 3,37 13,53 30,33 41,44 63,67 70 2019 Finanzen 

Eigenkapitalquote 2 in Prozent 59,0 39,22 17,20 41,96 54,95 67,36 86,86 70 2019 Finanzen 

Gesamtverbindlichkeiten Konzern 
Kommune je EW in Euro** 

k. A. 5.025 370 1.888 2.911 4.307 12.464 110 2018 Finanzen 

Saldo aus laufender Verwaltungstätig-
keit je EW in Euro 

-52,6 61,84 -91,99 99,47 188 238 853 71 2019 Finanzen 

Personal 

Vollzeit-Stellen je 1.000 EW 1  
(Personalquote 1) 

7,28 8,74 4,23 7,43 8,58 9,92 13,80 99 2019 ./. 

Vollzeit-Stellen je 1.000 EW 2  
(Personalquote 2) 

 4,58  4,70 4,05 5,24 5,74 6,61 8,25 99 2019 ./. 

Informationstechnik (IT) 

IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Aus-
stattung der Kernverwaltung in Euro 

k. A. 4.723 2.565 3.980 4.667 5.269 7.901 124 2018 ./. 

Gebäudeportfolio 

Bruttogrundfläche gesamt  
je 1.000 EW in qm 

k. A 2.471 2.396 3.112 3.595 4.118 5.716 57 2019 ./. 
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Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

Bruttogrundfläche Schulen 
je 1.000 EW in qm 

1.282 1.522 979 1.648 1.781 1.984 2.335 60 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Jugend  
je 1.000 EW in qm 

161 312 27 118 180 235 368 60 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Sport und Freizeit  
je 1.000 EW in qm 

k. A 36 19 136 201 284 723 58 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Verwaltung  
je 1.000 EW in qm 

171 203 148 238 276 342 498 60 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Feuerwehr und Ret-
tungsdienst je 1.000 EW in qm 

70 88 5 106 134 177 273 60 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Kultur  
je 1.000 EW in qm 

16 67 42 131 224 301 723 60 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Soziales  
je 1.000 EW in qm 

43 167 34 133 241 300 1.164 60 2019 ./. 

Bruttogrundfläche Wohngebäude  
je 1.000 EW in qm 

k. A 20 0 21 62 184 1.188 59 2019 ./. 

Bruttogrundfläche sonstige Nutzungen 
je 1.000 EW in qm 

k. A 56 19 172 283 521 1.255 60 2019 ./. 

Einwohnermeldeaufgaben 

Fälle je Vollzeit-Stelle  
Einwohnermeldeaufgaben 

2.256 3.256 1.209 1.990 2.327 2.674 3.929 112 2019 ./. 

Personenstandswesen 

Fälle je Vollzeit-Stelle  
Personenstandswesen 

95 154 88 125 150 182 333 109 2019 ./. 

Schulen Flächenmanagement  

Bruttogrundfläche Grundschulen  280 308 234 316 352 391 620 93 2018 ./. 
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Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

je Klasse in qm 

Bruttogrundfläche Hauptschulen  
je Klasse in qm 

k. A.  k. A. 204 361 450 649 3.224 45 2018 ./. 

Bruttogrundfläche Realschulen  
je Klasse in qm 

k. A.  k. A. 0 301 354 442 1.770 63 2018 ./. 

Bruttogrundfläche Sekundarschulen  
je Klasse in qm 

k. A. 388 217 326 391 496 656 26 2018 ./. 

Bruttogrundfläche Gymnasien  
je Klasse in qm 

251  210 190 264 320 368 491 87 2018 ./. 

Bruttogrundfläche Gesamtschulen  
je Klasse in qm 

293  229 124 310 392 435 707 49 2018 ./. 

Schulen Bewirtschaftung  

Aufwendungen Gesamtreinigung je qm 
Reinigungsfläche in Euro 

8,80  11,52 7,55 10,38 12,44 16,16 29,10 91 2018 ./. 

Aufwendungen Eigenreinigung 
 je qm Reinigungsfläche in Euro 

k. A.  20,38 4,15 19,23 24,04 32,72 110,36 62 2018 ./. 

Aufwendungen Fremdreinigung   
je qm Reinigungsfläche in Euro 

8,80 11,48 7,03 9,83 11,11 12,81 17,61 84 2018 ./. 

Anteil Eigenreinigung an  
Gesamtreinigung in Prozent 

0 0,37 0,00 0,00 5,13 40,36 100 93 2018 ./. 

Aufwendungen Hausmeisterdienste  
je qm Bruttogrundfläche in Euro 

8,71 11,01 0,00 6,88 7,75 9,28 24,99 89 2018 ./. 

Wärmeverbrauch je qm Bruttogrundflä-
che in kWh 

127 114,3 61,44 87,76 102 117 166 90 2018 ./. 

Stromverbrauch je qm Bruttogrundflä-
che in kWh 

19,3 21,8 7,16 12,93 14,47 18,05 27,14 92 2018 ./. 
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Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

Wasserverbrauch je qm Bruttogrund-
fläche in Liter 

156 153 82,08 115 135 164 342 92 2018 ./. 

Schülerbeförderung 

Aufwendungen Schülerbeförderung  
je Schüler in Euro 

266 319 42,65 152 208 299 578 94 2018 ./. 

Schulsekretariate 

Schüler je Vollzeit-Stelle 
Schulsekretariate Grundschulen 
(gpa-Benchmark: 650 Schüler)*** 

k. A. 549 258 475 545 629 902 94 2018 ./. 

Schüler je Vollzeit-Stelle weiterfüh-
rende Schulen 
(gpa-Benchmark: 630 Schüler)*** 

k. A. 513 334 469 531 609 1.019 92 2018 ./. 

Wohngeld 

Fälle je Vollzeit-Stelle Wohngeld k. A. 287 70 305 379 490 964 117 2019 ./. 

Hilfe zur Erziehung 

Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je EW 
von 0 bis unter 21 Jahre in Euro 

k. A. 863 292 562 730 863 1.121 45 2019 
Hilfe zur  
Erziehung 

Aufwendungen Hilfe zur Erziehung je 
Hilfefall in Euro 

15.462 23.192 16.332 21.204 23.336 25.622 31.581 46 2019 
Hilfe zur  
Erziehung 

Anteil ambulante Hilfefälle an den Hil-
fefällen Hilfe zur Erziehung gesamt in 
Prozent 

72,7 69,45 42,09 51,25 55,93 61,91 75,13 47 2019 
Hilfe zur  
Erziehung 

Anteil Hilfefälle nach § 33 SGB VIII an 
den stationären Hilfefällen Hilfe zur 
Erziehung gesamt in Prozent 

60,6 40,70 28,03 40,84 47,46 54,56 70,97 47 2019 
Hilfe zur  
Erziehung 

Hilfefälle Hilfe zur Erziehung je 1.000 
EW von 0 bis unter 21 Jahre  

25,7 32,38 12,42 25,47 28,68 37,00 52,16 47 2019 
Hilfe zur Er-
ziehung 
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Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

(Falldichte HzE gesamt) 

Tagesbetreuung für Kinder 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder 
je EW von 0 bis unter 6 Jahre in Euro 

k. A. 2.685 2.238 2.569 2.737 3.174 5.366 28 2019 ./. 

Verhältnis Elternbeiträge zu den Auf-
wendungen Tageseinrichtungen für 
Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent 

k. A. 23,2 10,0 13,2 14,5 16,4 23,2 28 2019 ./. 

Fehlbetrag Tageseinrichtungen für 
Kinder je Platz in Euro 

k. A. 3.086 2.855 3.382 3.598 4.345 5.410 28 2019 ./. 

Sport Flächenmanagement 

Bruttogrundfläche Schulsporthallen je 
Klasse in qm 

62 52 52 76 85 98 208 93 2018 ./. 

Bruttogrundfläche Sporthallen  
je 1.000 EW in qm 

247 250 235 338 383 426 562 93 2018 ./. 

Fläche Sportplätze je EW in qm 3,51 2,46 1,05 3,33 4,34 6,18 10,55 76 2019 ./. 

Fläche Spielfelder je EW in qm 1,78 1,31 0,56 1,38 2,14 2,89 5,04 76 2019 ./. 

Bauaufsicht 

Fälle je Vollzeit-Stelle Bauaufsicht k. A. 113 621 95 126 153 236 46 2019 Bauaufsicht 

Anteil zurückgenommener Bauanträge 
an den Bauanträgen gesamt in Pro-
zent 

k. A. 5,67 0,00 2,14 3,86 6,26 20 104 2019 Bauaufsicht 

Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (nor-
males Genehmigungsverfahren)  
in Kalendertagen 

k. A. k.A. 53 85 110 131 275 53 2019 Bauaufsicht 

Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (ein-
faches Genehmigungsverfahren)  

k. A. 103 31 55 71 104 148 59 2019 Bauaufsicht 
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Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

in Kalendertagen 

Straßenbeleuchtung 

Leuchtenstandorte je 1.000 qm be-
leuchtete Verkehrsfläche 

k.A. 3,57 1,48 2,73 3,23 4,03 4,81 61 2018 ./. 

Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 
1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche 
in Euro 

k.A. 408 115 310 392 453 691 56 2018 ./. 

Unterhaltungsaufwendungen und Ab-
schreibungen Straßenbeleuchtung je 
1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche 
in Euro 

k.A. 202 38,92 146 211 266 500 53 2018 ./. 

Unterhaltungsaufwendungen und Ab-
schreibungen Straßenbeleuchtung je 
Leuchtenstandort in Euro***** 

34,00 56,60 15,65 49,88 74,70 98,08 192 99 2018 ./. 

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 
je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsflä-
che in kWh 

k.A. 989 290 548 761 905 1375 60 2018 ./. 

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 
je Leuchtenstandort in kWh 

295 277 68 175 209 269 426 115 2018 ./. 

Park- und Gartenanlagen 

Fläche Park- und Gartenanlagen  
je EW in qm 

k.A. 0,58 0,26 2,76 5,50 8,46 25,70 64 2019 ./. 

Aufwendungen Park- und Garten- 
anlagen je qm in Euro 

k.A. 7,81 0,13 0,92 1,49 2,46 9,83 59 2019 ./. 

Spiel- und Bolzplätze 

Fläche Spiel- und Bolzplätze je EW 
unter 18 Jahre in qm 

k.A. 6,76 5,40 8,73 11,65 14,67 28,65 68 2019 ./. 
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Handlungsfelder / Kennzahlen 
Bornheim 

2012 
Bornheim 

aktuell 
Minimum 

1. Viertel-
wert 

2. Viertel-
wert  

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Vergleichs-
jahr 

Teilbericht 

Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze 
je qm in Euro 

k.A. 7,53 0,91 3,29 4,20 6,37 12,54 65 2019 ./. 

Straßenbegleitgrün 

Fläche Straßenbegleitgrün je EW in 
qm 

k.A. 8,15 1,03 3,98 6,42 17,68 58,84 56 2019 ./. 

Aufwendungen Straßenbegleitgrün je 
qm in Euro 

k.A. 2,53 0,19 0,78 1,82 2,56 10,77 49 2019 ./. 

*EW = Einwohner 
**Sofern für das Vergleichsjahr kein Gesamtabschluss vorlag, hat die gpaNRW die Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes mit denen der Mehrheitsbeteiligungen unter Berücksichtigung der  
wesentlichen Verflechtungen ermittelt. 
***Nähere Informationen zum Benchmark stehen auf unserer Internetseite unter „Service“ - "Handlungsmöglichkeiten und Gute Beispiele". 
****Hintergründe und Definitionen der einzelnen Richtwerte stehen im Teilbericht Verkehrsflächen. 
*****Die Kennzahlen der letzten Prüfrunde sind nach der neuen Berechnungsmethodik mit Berücksichtigung der Personalaufwendungen Verwaltung neu berechnet. 197
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 Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Shamrockring 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t  0 23 23/14 80-0 

f  0 23 23/14 80-333 

e  info@gpa.nrw.de 

DE-e Poststelle@gpanrw.de-mail.de 

i  www.gpa.nrw.de 

�
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 – Haushaltssituation  

Feststellung Empfehlung 

Haushaltssituation 

F1 Die Stadt Bornheim hat durch eine umfangreiche Investitionstätigkeit der letzten Jahre 

nicht nur einen Werteverzehr vermeiden können, sondern sogar neue Vermögenswerte 

geschaffen. Die Altersstruktur im Gebäudebereich und beim 

Verkehrsinfrastrukturvermögen stellt sich dementsprechend ausgewogen dar. 

Mittelfristig sind weitere Baumaßnahmen geplant mit einem hohen Investitionsvolumen. 

Bei einer Realisierung der geplanten Bauvorhaben wird sich daraus eine spürbare 

Haushaltsbelastung ergeben. 

E1 Die Stadt Bornheim sollte bei den geplanten Investitionsvorhaben im 

Gebäudebereich darauf achten, nur die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. 

Bei der Planung sollte die Funktionalität eines Gebäudes im Vordergrund stehen. 

Die aus den gesamten geplanten Investitionen entstehenden Folgekosten müssen 

für den städtischen Haushalt dauerhaft tragbar sein. 

Stellungnahme: 

Ihre Hinweise zur guten Organisation und Steuerung durch das Amt für Finanzen wird erfreut zur Kenntnis genommen. In 
Bezug auf die von Ihnen explizit genannten Jahresabschlussprozesse und die unterjährige Berichterstattung ist es 
gelungen, ein hohes Maß an Transparenz bei allen kommunalen Akteuren zu erzielen. 

Ihre formulierten Feststellungen in Bezug auf die künftige Investitionstätigkeit werden gleichermaßen geteilt. So sollen die 
Auswirkungen der künftigen Investitionstätigkeit auf die Ergebnisplanung mittelfristig dargestellt und im Hinblick auf den 
dauerhaften Haushaltsausgleich sowie die Minimierung eines strukturellen Defizits bewertet werden. Damit soll 
insbesondere Ihrer Empfehlung, die Folgekosten der gesamten geplanten Investitionen für den Haushalt tragbar zu 
gestalten, Rechnung getragen werden. Die Umsetzung ist bereits für den in Kürze beginnenden Haushaltsplanungsprozess 
2023/2024 vorgesehen. 

Tabelle 2: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 – Handlungsfelder  

Feststellung Empfehlung 

Haushaltssteuerung 

F1 Bei der Stadt Bornheim erhöhen die übertragenen Ermächtigungen im investiven 

Bereich die Haushaltsansätze um durchschnittlich 34 Prozent. Dennoch kann dann 

im Folgejahr lediglich knapp die Hälfte des zur Verfügung stehenden Ansatzes auch 

tatsächlich verausgabt werden. Die gpaNRW sieht hier Optimierungsmöglichkeiten. 

E1 Die Stadt Bornheim sollte ihre Grundsätze für die Planung der investiven 

Auszahlungen überprüfen und gegebenenfalls mit der Genehmigung von 

beantragten Ermächtigungsübertragungen restriktiver umgehen. Die 

Investitionsplanung sollte mit einer Personaleinsatzplanung verknüpft werden. 

Ö  4Ö  4
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Stellungnahme: 

Hinsichtlich des Umgangs mit Ermächtigungsübertragungen werden Optimierungsmöglichkeiten gesehen. Die 
Investitionsplanungen sollen verstärkt an den zur Verfügung stehenden Personalressourcen ausgerichtet werden. Die 
Umsetzung soll im Zuge einer realitätsnahen Planung im Doppelhaushalt 2023/2024 bei gleichzeitiger Minimierung der 
Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2023 erfolgen. 

 

Beteiligungen 

F1 Das Berichtswesen der Stadt Bornheim entspricht nahezu vollständig den 

Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Bornheim ergeben. 

E1.1 Die Sitzungsunterlagen des Zweckverbandes Wasserbeschaffungsverband 

Wesseling–Hersel sollten dem Beteiligungsmanagement ebenfalls zur Verfügung 

gestellt werden. 

  E1.2 Das Beteiligungsmanagement sollte dem Rat standardisiert unterjährige 

Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung der bedeutenden Beteiligungen zur 

Verfügung stellen. 

F2 Die Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien entspricht 

überwiegend den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt 

Bornheim ergeben. 

E2.1 Das Beteiligungsmanagement der Stadt Bornheim sollte mindestens einmal je 

Wahlperiode eine Schulung anbieten, in der alle Vertreterinnen und Vertreter in 

den Gremien über ihre Rechte und Pflichten informiert werden. Darüber hinaus 

kann es sich in Einzelfällen anbieten, dass Schulungen zu fachlichen Themen 

angeboten werden. 

  E2.2 Die Sichtung der Tagesordnungen sollte ergänzt werden um den Zweckverband 

Wasserbeschaffungsverband Wesseling–Hersel. 

  E2.3 Das Beteiligungsmanagement sollte die Stellungnahmen allen Vertreterinnen und 

Vertretern in den jeweiligen Gremien zur Verfügung stellen. 
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Stellungnahme: 
 
Das Beteiligungsmanagement ist mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) neu organisiert 
worden. Aufgabenschwerpunkte waren zunächst die Durchführung von Konzessionierungsverfahren für das Strom-, das 
Gas- sowie das Wasserversorgungsnetz und die Erstellung der vorgeschriebenen Gesamtabschlüsse. 
Im weiteren Verlauf kam die Gründung von Netzgesellschaften für Strom und Gas und die Umsetzung des neuen 
Umsatzsteuerrechts dazu. Das Ziel, das Beteiligungsmanagement weiterzuentwickeln wurde dabei nicht aus den Augen 
verloren, musste sich allerdings an den zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten orientieren. 
Die in Ihrem Bericht ausgesprochenen Empfehlungen zur Informationsaufbereitung sowie zu Schulungsmaßnahmen sind 
bereits zum Teil aufgegriffen und umgesetzt worden. Sofern dies aus den genannten Gründen noch nicht erfolgen konnte, 
wird dies im weiteren Optimierungsprozess berücksichtigt. 
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Hilfe zur Erziehung 

 

Stellungnahme: 
 

Die Stadt Bornheim hat in ihrem Leitbild die Familienfreundlichkeit fest verankert, so dass sich insbesondere das Amt für Kinder, 

Jugend und Familien als Dienstleister für die Bornheimer Familien versteht und seine Aufgaben auf dieser Grundhaltung vollumfänglich 

wahrnimmt. Dies bestätigt die GPA in ihrem Vorbericht auf Seite 5: „In der Praxis lebt das Jugendamt eine Grundhaltung eines 

familienfreundlichen Jugendamtes, das auf die Bedarfssituation der Familien ausgerichtet ist.“ 

Unter Berücksichtigung dieses Leitgedankens werden die vielfältigen und differenzierten Feststellungen und Handlungsempfehlungen 

begrüßt, welche sich in 4 Kategorien zusammenführen lassen: 

 Strategische Steuerung  

 Prozesssteuerung 

 Fallrevision 

 Finanzcontrolling. 

  

Die insgesamt 15 Feststellungen und Empfehlungen für die „Hilfen zur Erziehung“ basieren auf der Analyse der Kennzahlen der Jahre 

2018 und 2019. Um die Qualität in dem sehr dynamischen Aufgabenbereich nicht nur sicherzustellen, sondern auch zu verbessern, 

wurden in den Jahren 2020 und 2021 folgende Veränderungen eingeführt und umgesetzt, die ihre Wirkung noch nicht in dem 

Prüfzeitraum entfalten konnten. Hierzu zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten personellen und organisatorischen 

Aspekte: 

 Neubesetzung der Amtsleiterstelle Anfang 2019 nach 1-jähriger Vakanz 

 Neubesetzung der Stelle „Jugendhilfeplanung“ Anfang 2021 nach 1,5-jähriger Vakanz 

 Neustrukturierung des Jugendamtes – Aufbau einer eigenständigen Verwaltungsabteilung und Einführung einer Projektstelle 

 Einführung einer zusätzlichen Leitungsstelle – Teamleitung ASD 

 Aufnahme einer zusätzlichen Stelle für die Netzwerkkoordination Frühe Hilfen 

 Aufnahme einer zusätzlichen Stelle für die Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 Bildung eines Teams für die Eingliederungshilfe § 35a. 

  

Mit diesen Maßnahmen ist es bereits gelungen sowohl die Steuerung, als auch das Finanzcontrolling zu optimieren. Die qualitative 

Weiterentwicklung soll in den nächsten Jahren kontinuierlich fortgesetzt und dabei die Empfehlungen einbezogen werden. Im Fokus 
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werden bei den Hilfen zur Erziehung die Steuerung der Prozesse und die Fallrevision stehen. Diese Aufgabe kann mit der Einführung 

der Teamleitung angegangen werden, da vorher bei einer Leitungsspanne mit der Dienst- und Fachaufsicht für 22 Mitarbeiter*innen in 

den Hilfen zur Erziehung die Steuerung aller in diesem Kontext erforderlichen Prozesse nicht vollumfänglich möglich war. 

Zu den Feststellungen (F1 – F15) und den Empfehlungen (E1 – E15) wird wie folgt Stellung genommen: 

 

wur

den

F1 

In Bornheim gibt es verschiedene präventive Angebote und eine Netzwerkarbeit bei 

den frühen Hilfen. Ein Gesamtkonzept und eine Präventionskette für alle 

Altersgruppen gibt es bislang nicht. Der Aufbau einer Präventionskette sowie die 

Steuerung aller Angebote im Jugendamt ist im Aufbau. 

E1 Die Stadt Bornheim sollte ein Gesamtkonzept für Prävention und Netzwerkarbeit 

erstellen sowie eine lückenlose Präventionskette aufbauen. Die Angebote sollten, 

wie geplant, durch das Jugendamt gesteuert und koordiniert werden. 

 

Die Entwicklung einer Gesamtkonzeption wird als notwendiges Steuerungsmerkmal angesehen. Mit der Einführung einer 0,5 VZ „Frühe 

Hilfen“ im Stelleplan 2021/2022 wurde mit dem Prozess bereits begonnen und ein Netzwerktreffen für die linksrheinischen Jugendämter 

gemeinsam mit der Erziehungsberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises (RSK) in 2021 organisiert. Um eine lückenlose Präventionskette 

über die Altersgrenze von 0-6 Jahren hinaus realisieren zu können, wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 angestrebt, die 

Stelle auf Vollzeit aufzustocken. 

Ein wichtiger Baustein bildet die Netzwerkarbeit zwischen Jugendamt und Schule, um vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe im 

Sinne von Prävention frühzeitig und abgestimmt zusammenzuarbeiten. Dieser Prozess soll ab 2022 mit der Einführung einer 

interdisziplinären Arbeitsgruppe unter der Federführung des Jugendhilfeplaners gestartet werden. Eine gemeinsame Ausschusssitzung 

von Jugendhilfe und Schule hat bereits in 2021 stattgefunden und ist auch in 2022 bereits terminiert. 

Die Netzwerkarbeit in den beiden Bereichen Kindertagesbetreuung und Jugendförderung ist durch die Einführung von 2 

Arbeitsgemeinschaften auf der Grundlage des § 78 SGB VIII sichergestellt. 

 

F2 Die Stadt Bornheim hat bislang keine schriftliche Gesamtstrategie mit darauf 

ausgerichteten messbaren Zielen und Maßnahmen für die Hilfen zur Erziehung und 

das Jugendamt entwickelt. 

E2 Die Stadt Bornheim sollte für die Gesamtsteuerung die vorhandenen 

Grundhaltungen und Ziele zu einer Gesamtstrategie mit konkreten, messbaren 

Zielen und darauf ausgerichteten Maßnahmen weiterentwickeln. Die Zielerreichung 

sollte regelmäßig geprüft und Maßnahmen ggf. angepasst werden. 

 

 

Die Zielerreichung wird über die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII alle 6 Monate überprüft. Um über diese individuelle Familien- bzw. 
Klienten bezogene Betrachtung eine Gesamtstrategie zu entwickeln, soll zukünftig die Wirkungsforschung der Hilfen zur Erziehung 
einbezogen werden. Hierfür bietet z.B. das Institut für Kinder und Jugendhilfe (IKJ) unter der Leitung von Prof. Dr. Macsenaere sehr 
gute Arbeitsgrundlagen, um Prozesse in den stationären Hilfen zu optimieren. 
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F3 Das Jugendamt der Stadt Bornheim verfügt bislang über kein umfassendes 

Finanzcontrolling. Es sind aktuell nur wenige Bestandteile vorhanden. Durch den 

Aufbau eines Finanzcontrollings könnte die Steuerung verbessert werden. 

E3 Die Stadt Bornheim sollte ein Finanzcontrolling mit Zielen und 

steuerungsrelevanten Kennzahlen sowie einem regelmäßigen Berichtswesen 

aufbauen. Hierzu können beispielsweise einige Kennzahlen aus diesem Prüfbericht 

fortgeschrieben werden. Die Kennzahlen sollten regelmäßig ausgewertet werden. 

Dies kann dazu dienen, die Steuerung zu unterstützen, Ursachen für gestiegene 

Aufwendungen zu analysieren und die Wirksamkeit von Maßnahmen transparenter 

zu machen. 

 

Bezüglich der Wirksamkeit wird auf die Ausführungen zu E2 verwiesen. 

Das bestehende Finanzcontrolling über die regelmäßigen Budgetberichte hat sich bewährt. Um im Kontext der Hilfen zur Erziehung die 
Konsolidierung der Haushalssituation mit in den Blick zu nehmen, muss eine gemeinsame Strategie der Bereiche Finanzen und 
Jugendhilfe entwickelt werden. Dies ist aber erst mit der Einführung einer zusätzlichen Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
überhaupt möglich geworden – der Beginn dieses Prozesses ist für das 2. Halbjahr 2022 vorgesehen. 
 

F4 Die Stadt Bornheim bewertet die Zielerreichung der Hilfen im Einzelfall mit allen 

Beteiligten. Es erfolgen aber keine fallübergreifenden Auswertungen zur 

Zielerreichung und Wirksamkeit von Hilfen sowie zu Laufzeiten, Abbruchquoten 

bzw. zu einzelnen Trägern. 

E4 Die Ergebnisse der Bewertung der Wirksamkeit von Hilfen im Einzelfall sollten 

fallübergreifend zusammengeführt und ausgewertet werden. Ebenso sollten 

weitere steuerungsrelevante Auswertungen, wie z.B. zur Anzahl der 

Fachleistungsstunden sowie zu Laufzeiten, Abbrüchen, erfolgen. Diese können 

dann auch trägerbezogen aufbereitet werden. Hierdurch können die Auswirkungen 

getroffener Maßnahmen transparenter gemacht werden. 

 

 

Das Jugendamt wird die datenbasierten statistischen Auswertungsmöglichkeiten aus der eingesetzten Software überprüfen und ggf. 

Anpassungen vornehmen. 

Die Qualitätsdialoge mit den Trägern stehen unter der Federführung des RSK, gleiches gilt für die Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB 
VIII Hilfen zur Erziehung. 
 

F5 Die Stadt Bornheim hat für den Arbeitsbereich Hilfe zur Erziehung die Abläufe, 

Standards und Prozesse nicht verbindlich in einem einheitlichen Handbuch 

beschrieben. Eine schriftliche Prozessdarstellung gibt es nur für das 

Entscheidungsteam. Es sind Vordrucke in der Jugendamtssoftware hinterlegt und 

die Bearbeitung erfolgt teilweise elektronisch. 

E5 Die Stadt Bornheim sollte alle Prozesse der Bearbeitung in einem einheitlich 

aufgebauten Verfahrenshandbuch darstellen. Dabei können neben textlichen 

Ausführungen auch Ablaufdiagramme verwendet werden. Die 

Prozessbeschreibungen sollten Abläufe, Zuständigkeiten, beteiligte Personen, 

Fristen und zu verwendende Vordrucke beinhalten. 

Es ist beabsichtigt, zunächst die noch fehlenden Prozessbeschreibungen zu entwickeln und diese mit den bereits in schriftlicher Form 

bestehenden Verfahrensstandards in einem Qualitätshandbuch zusammenzuführen.    
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F6 Die Stadt Bornheim hat außer den Regelungen zum Entscheidungsteam und den 

vorhandenen Vordrucken keine verbindlichen schriftlichen Regelungen zum Ablauf 

des Hilfeplanverfahrens. In der Praxis werden aber einheitliche Abläufe 

angewendet. Vorgaben zu Wirtschaftlichkeitsaspekten, wie Laufzeitbegrenzungen 

und Obergrenzen von Fachleistungsstunden, sind nicht vorhanden. 

E6 Die Stadt Bornheim sollte auch für das Hilfeplanverfahren schriftliche 

Prozessbeschreibungen und Standards für den Ablauf erstellen. Hierin sollten 

neben der vorrangigen fachlichen Betrachtung auch wirtschaftliche Gesichtspunkte 

einfließen. 

 

Bezüglich der Prozessbeschreibung wird auf die Ausführung zu E5 verwiesen. 

Die wirtschaftlichen Aspekte sind bereits durch die gemeinsame Teilnahme der WJH und des ASD im Entscheidungsteam 
berücksichtigt und können somit auch in der schriftlichen Darstellung aufgenommen werden. 
 

F7 Die Fallbearbeitung wird durch einen standardisierten Prozess gesteuert, der 

allerdings nur für das Entscheidungsteam verschriftlicht worden ist. Ein 

Anbieterverzeichnis ist vorhanden. Darin werden keine Kosten und Erfahrungen 

dargestellt. Es gibt keine verbindlichen Vorgaben für die Leistungsnachweise der 

Träger. 

E7.1 Das Anbieterverzeichnis sollte um die Kosten der Leistungen und die 

Erfahrungswerte mit den jeweiligen Trägern ergänzt werden. 

  E7.2 Das Jugendamt sollte verbindliche Vorgaben an die Träger für die 

Leistungsnachweise machen. Die Träger sollten in ihren Leistungsnachweisen 

neben der Anzahl der Stunden auch die abgesagten Termine und vor allem auch 

die Inhalte der durchgeführten Stunden verpflichtend aufführen. 

 

Sowohl die Kosten, als auch die Leistungsbeschreibungen der von den Trägern vorgehaltenen Angebote können in das 

Anbieterverzeichnis aufgenommen werden – die Darstellung der Erfahrungswerte erfolgt über die Ergebnisse der Qualitätsdialoge.  

Die Leistungsvereinbarungen mit den Trägern werden im RSK vom Kreisjugendamt abgeschlossen. Die Empfehlung wird zur Prüfung 

weitergegeben.  

F8 Die WiJu prüft frühzeitig mögliche Kostenerstattungsansprüche und macht diese 

umgehend geltend. Schriftliche Verfahrensstandards für diese Prüfung gibt es nicht. 

E8 Die Stadt Bornheim sollte auch für die Prüfung der Zuständigkeit und von 

möglichen Kostenerstattungsansprüchen schriftliche Prozessbeschreibungen und 

Verfahrensstandards entwickeln. 

 
Aufgrund der bisherigen Personalsituation in der WJH lag der Fokus auf der Bearbeitung der Kostenerstattungsansprüche. Die 
Besetzung der zusätzlichen Stelle konnte erst Anfang 2022 realisiert werden. Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.   
 

 

F9 Es finden keine regelmäßigen, sondern nur anlassbezogene prozessintegrierte 

Kontrollen durch die Leitungskräfte statt. Ebenso gibt es keine 

prozessunabhängigen Kontrollen. 

E9 Das Jugendamt sollte stichprobenhafte prozessintegrierte und 

prozessunabhängige Kontrollen installieren und die Einhaltung der Standards 

überprüfen. Alle Kontrollen sollten schriftlich dokumentiert werden. 
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Sobald alle Prozesse in einem Qualitätshandbuch zusammengestellt worden sind, kann über Audits eine strukturierte Qualitätsprüfung 

erfolgen. 

Zusätzlich werden ab 2022 im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht stichprobenartige Prüfungen durch die Teamleitung erfolgen. 
 

F10 Die Stadt Bornheim hat eine erhöhte Falldichte HzE, die hauptsächlich in hohen 

ambulanten Fallzahlen begründet ist. Die Fallzahlen sind im Jahresvergleich 

deutlich gestiegen. 

E10 Das Jugendamt sollte, aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen, die Falldichte 

insgesamt und für die einzelnen Hilfearten im Zeitverlauf auswerten und die 

Entwicklung analysieren. Dabei sollte bei allen Hilfearten auch zwischen 

Minderjährigen und jungen Volljährigen unterschieden werden. 

 

Eine detaillierte Analyse der Fall- und Kostenentwicklung in den Hilfen zur Erziehung ist für 2022 vorgesehen. Ob dabei die Unterteilung 
der Hilfearten zwischen Minderjährigen und jungen Volljährigen mit vertretbarem Aufwand möglich ist, wird geprüft. 
 

F11 Die Hilfefälle in Heimerziehung sind in Bornheim sehr kostenintensiv. Die Anzahl der 

Fälle ist aber eher gering. 

E11 Die Stadt sollte mit einer Fallrevision die Ursachen für die hohen Aufwendungen 

bei den Fällen in Heimerziehung ermitteln und analysieren. 

 

Die Einführung von Fallrevisionen ist geplant. Mögliche Methoden wie z.B. die Bochumer Fallwerkstatt werden auf ihre Funktionalität, 
Analysetools und Anwendbarkeit aktuell geprüft. 
 

F12 Die Stadt Bornheim hat 2019 einwohnerbezogen höhere Aufwendungen für 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII als die anderen Vergleichsstädte. Das liegt 

an den hohen Fallzahlen und den teuren stationären Unterbringungen. Auch die 

Fälle für Integrationshilfe/Schulbegleitung sind sehr teuer. Die Aufwendungen und 

Fallzahlen sind von 2018 nach 2019 stark angestiegen. Diese Hilfeart belastet somit 

den Fehlbetrag HzE. 

E12 Die hohen Fallzahlen und Aufwendungen bei der Hilfeart Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII sollten analysiert und Ursachen ermittelt werden. 

 

Auf die Stellungnahme zu E11 wird verwiesen. Analoges Vorgehen für die Hilfen nach §35a SGB VIII geplant. 
 

F13 Die Stadt hat für die Bearbeitung der Hilfefälle für Eingliederungshilfe nach § 35a 

SGB VIII seit 2019 einen Spezialdienst eingerichtet. Poollösungen werden nicht 

verwendet. 

E13 Da durch Poollösungen Synergieeffekte erzeugt sowie Ausfälle von 

Integrationshelfern besser kompensiert werden können und es auch die 

wirtschaftlichere Lösung ist, sollte die Stadt Bornheim das Installieren von 

Poollösungen an den Schulen in Betracht ziehen.   

 

 

Die Einführung von Poollösungen wurde bereits in den letzten Jahren thematisiert, aber aus diversen Gründen noch nicht umgesetzt. 

Mit Verweis auf die Ausführungen unter E1 wird diese Empfehlung in den anstehenden Netzwerktreffen zwischen Jugendamt und 
Schule zur Prüfung aufgenommen. 
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F14 Fast 75 Prozent der Vergleichsstädte haben niedrigere stationären Aufwendungen 

je Einwohner unter 21 Jahre. Die hohe Positionierung wird in erster Linie durch die 

hohen stationären Aufwendungen je Hilfefall bei der Heimerziehung und der 

Eingliederungshilfe verursacht. 

E14 Die hohen Fallaufwendungen bei den stationären Hilfen für junge Volljährige sollten 

in Form einer Fallrevision analysiert und Ursachen ermittelt werden. 

 
Auf die Ausführungen unter E10 (Prüfung der Aufteilung), sowie unter E11 und E12 wird verwiesen. Analoges Vorgehen ist unter der 
Voraussetzung der möglichen separaten Erfassung auch bei den stationären Hilfen für junge Volljährige vorgesehen. 
 

 

F15 Die Stadt Bornheim kann die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante Hilfen für 

junge Volljährige nicht differenziert von den Minderjährigen ausweisen. Diese sind in 

den jeweiligen Hilfen für die Minderjährigen enthalten. 

E15 Die Stadt Bornheim sollte die Aufwendungen und Fallzahlen für ambulante Hilfen 

für junge Volljährige separat von den Minderjährigen erfassen, um Transparenz zu 

schaffen. 

 

 

 

 

Auf die Ausführungen unter E10 zu der Option der separaten Erfassung wird verwiesen. 
 

 

 

Bauaufsicht 

  E0.1 Die Stadt Bornheim sollte regelmäßig prüfen, ob und in welchem Umfang die 

erhobenen Gebühren den Aufwand der Bauaufsicht tatsächlich decken und hierzu 

eine entsprechende Kennzahl bilden. Diese sollte sie regelmäßig fortschreiben und 

als Steuerungsgrundlage nutzen.  

F1 Die Stadt Bornheim wendet die Rücknahmefiktion aus § 71 Absatz 1 BauO NRW 

2018 konsequent an. Der Themenbereich „Bauberatung“ bedarf aus Sicht der 

gpaNRW der Optimierung. 

E1.1 Die Stadt Bornheim sollte die offenen Sprechstunden in der Bauaufsicht reduzieren 

und die Bauberatung künftig vorwiegend auf Terminbasis durchführen. 

  E1.2 Die Stadt Bornheim sollte die zeitliche Inanspruchnahme der Sachbearbeitung für 

die Bauberatung statistisch erfassen. 

F2 Die Stadt Bornheim hat bislang die Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche der 

Bauaufsicht nicht schriftlich und somit nicht verbindlich fixiert. Sie hat die Tätigkeiten 

der Bauaufsicht in Workflows dargestellt und somit transparent aufbereitet. Die 

Stadt verfügt bereits über die Möglichkeit, Baugenehmigungsverfahren vollständig 

digital abzuwickeln. 

  

F3 Die Stadt erhebt keine statistischen Daten zur Laufzeit von Fällen des normalen 

Genehmigungsverfahrens. 

E3 Da die Bearbeitung von normalen Baugenehmigungsverfahren in der Regel 

deutlich umfangreicher ist, sollte die Stadt diese Fälle separat erfassen und auch 

die entsprechenden Laufzeiten separat erheben. 
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F4 Die Stadt Bornheim reiht sich im interkommunalen Vergleich unterhalb des Medians 

ein. Demnach bearbeiten mehr als die Hälfte der betrachteten 

Bauaufsichtsbehörden mehr Fälle je Sachbearbeiter-Vollzeit-Stelle. Eine Ermittlung 

der Anzahl von unbearbeiteten Fällen (Arbeitsrückstände) ist aufgrund der 

fehlenden Datenlage in Bornheim nicht möglich. 

E4.1 Die Stadt Bornheim sollte die von der gpaNRW berechnete Kennzahl weiter 

fortführen und gleichzeitig ermitteln, wie viele Fälle je Sachbearbeiter Vollzeit-Stelle 

abschließend bearbeitet wurden. Beide Kennzahlen kann sie als 

Steuerungsinstrument nutzen. So kann die Stadt Bornheim die Auslastung des 

Personal dokumentieren und analysieren sowie frühzeitig auf Überlastungen oder 

zu geringe Auslastung der Sachbearbeitung reagieren. 

 

Stellungnahme: 
 
Seitens der Stadt Bornheim ist herauszustellen, dass die Bauaufsicht, anders als die meisten übrigen Kommunen 
vergleichbarer Größe, die planungsrechtliche Prüfung selbst durchführt. Der Prüfaufwand ist damit erhöht.  
 

 

  E4.2 Die Stadt Bornheim sollte verlässlich die Anzahl der unbearbeiteten 

Baugenehmigungsverfahren ermitteln und unterjährig fortschreiben, um eine 

negative Tendenz in der Entwicklung der rückständigen Fälle frühzeitig erkennen 

zu können. 

F5 Die Stadt Bornheim hat für den Bereich der Bauaufsicht bislang Ziele und drei 

Kennzahlen festgelegt, die sie regelmäßig erhebt. Die Aussagekraft ist jedoch 

begrenzt. 

E5 Die Stadt Bornheim sollte auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung als Ziel 

definieren. Die Einhaltung der vorgegebenen Ziele sollte die Stadt mittels 

Kennzahlen regelmäßig überprüfen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollte sie 

zur Steuerung der Bauaufsicht nutzen. Dazu sollte sie mindestens die Kennzahlen 

dieses Berichtes fortschreiben. 

Vergabewesen 

F1 Durch die Vergaberichtlinie sowie durch die Einrichtung einer zentralen 

Vergabestelle hat die Stadt Bornheim gute Vorbereitungen getroffen, um Vergaben 

rechtssicher und routiniert abzuwickeln. In Einzelaspekten bedürfen die Vorgaben 

einer Ergänzung. 

  

F2 Vergaben unterhalb von 15.000 Euro netto wickeln die Bedarfsstellen in eigener 

Zuständigkeit ab. Hierzu ist Fachwissen im komplexen Vergaberecht erforderlich, 

welches jedoch nicht in allen Bedarfsstellen vorhanden ist. 

E2.1 Die Stadt Bornheim sollte Ihre Vergaberichtlinie so anpassen, dass Vergaben im 

Sinne der Verordnung zur Beschleunigung von Investitionenbis 15.000 Euro netto 

im Zuge von Direktaufträgen vergeben werden dürfen. Gleichzeitig sollte die 

örtliche Rechnungsprüfung in solchen Fällen die Prüfungen intensivieren. 

  E2.2 Die Stadt Bornheim sollte ein elektronisches Vergabemanagementsystem 

einführen und ihre Vergabe künftig ausschließlich und vollumfänglich elektronisch 

durchführen. 

  E2.3 Die Stadt Bornheim sollte in ihrer Dienstanweisung verbindlich aufnehmen, dass 

Baumaßnahmen gemäß § 12 VOB/B formal abzunehmen sind. 
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Stellungnahme: 
 
Die Empfehlung der GPA zur Anpassung der Vergaberichtlinien dahingehend, dass zur Beschleunigung von Investitionen 
und Beschaffungen bis 25.000,- € die aktuellen Werte der Kommunalen Vergabegrundsätze übernommen werden sollten, 
werden von der örtlichen Rechnungsprüfung und der Verwaltung begrüßt. Hierdurch könnten viele Beschaffungen 
beschleunigt werden. Bei der Anpassung der Vergaberichtlinien ist auch sehr gut einen Rückgriff auf die 
Mustervergabedienstanweisung der GPA vorstellbar. Die Pflicht zu einer förmlichen Abnahme von Bauleistungen kann darin 
aufgenommen werden. 
 
Es wird grundsätzlich die Einführung eines Vergabemanagementsystems befürwortet, da auch dadurch die 
Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten zwischen Bedarfsstelle und Zentraler Vergabestelle (ZVS) besser nachvollzogen und 
revisionssicher dokumentiert werden können. 
Ein digitales Vergabemanagementsystem kann bei der Aufgabenbewältigung behilflich sein. Zunächst ist die Anwender-
/Nutzergruppe zu bestimmen sowie die Frage, ob das System erst ab einem bestimmten Auftragswert eingesetzt werden 
soll, beispielsweise ab 25.000,-€ (Wertgrenze aus der Neufassung der kommunalen Vergabegrundsätze). 
 
Wie im Bericht feststellt wird, bindet die Implementierung sowie die Betreuung einer Software und wiederholt erforderliche 
Anpassungen auch Personalkapazitäten. 
Das gilt besonders und trotz der digitalen Verarbeitung für den Fall der Übernahme neuer Aufgaben wie z.B. der Führung 
einer Bieterdatenbank in der ZVS. 
 
Dem Hinweis auf die Notwendigkeit, Fachkenntnisse in der ZVS durch Fortbildung ständig aktuell zu halten, wird 
uneingeschränkt zugestimmt. Dies ist notwendig, um Vergabeverfahren möglichst rechtssicher durchzuführen. Gerade im 
Falle der Nutzung von Fördermitteln kann es bei schweren Vergabefehlern u.U. zu vollständigen Rückforderungen der Mittel 
durch den Fördergeber kommen. 
 

F3 Die Dienstanweisung zur Korruptionsprävention der Stadt Bornheim ist sehr 

umfangreich und bei konsequenter Anwendung gut geeignet, Korruptionsfällen 

verlässlich vorzubeugen. Die Dienstanweisung wird ergänzt durch das strukturierte 

Risikomanagementsystem der Stadt Bornheim. 

  

F4 Die Stadt Bornheim hat mit der Einführung eines umfassenden 

Risikomanagementsystems eine gute Grundlage geschaffen, Risiken für die 

Stadtverwaltung zu erkennen, zu analysieren und etwaige Abwehr- oder 

Kompensationsmaßnahmen anzustoßen. 

E4.1 Die Stadt Bornheim sollte die im Konzept zum strukturierten Risikomanagement 

beschriebenen Maßnahmen weiter vorantreiben und umsetzen. 
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  E4.2 Die Stadt sollte eine Schwachstellenanalyse durchführen und dabei die 

Beschäftigten einbeziehen. Die besonders korruptionsgefährdeten Bereiche sollte 

sie im konkreten Einzelfall ermitteln, analysieren und individuelle Maßnahmen zur 

Korruptionsprävention festlegen. 

  E4.3 Die Stadt Bornheim sollte ihre Mitarbeitenden regelmäßig, z.B. jährlich, im Hinblick 

auf Korruptionsgefahren schulen und sensibilisieren. 

  E4.4 Die Stadt Bornheim sollte künftig Ihren Vorlage- und Veröffentlichungspflichten aus 

§ 17 KorruptionsbG verlässlich nachkommen. 

 

Stellungnahme: 
 
Im Rahmen der Korruptionsprävention wird ein Projekt zur Einführung eines Hinweisgebersystems starten, das die 
niederschwellige Abgabe von anonymen Hinweisen und so eine Überprüfung von möglichen Fällen von 
Unregelmäßigkeiten, Auffälligkeiten bis hin zu Korruptionsfällen ermöglichen soll. 
 
Eine Schwachstellenanalyse kann als nächster Schritt stattfinden, z.B. durch Identifizierung von Entscheidungs- und 
Einflussmechanismen, bei denen noch ungenügende Kontrollmechanismen wie 4-Augen-Prinzip usw. vorhanden sind, 
durch die man mehr Transparenz schaffen könnte. 
 
Der Vorschlag der ständigen Schulung und Sensibilisierung der Beschäftigten auch im Hinblick auf deren Fluktuation wird 
aufgegriffen und die Personalabteilung gebeten, dafür eine Inhousefortbildung in festgelegten Zeiträumen zu schaffen. 
 

 

F5 Die Stadt Bornheim hat verbindliche Regelungen geschaffen, die gut geeignet sind, 

Sponsoringmaßnahmen rechtssicher abzuwickeln. Um bei Sponsoringmaßnahmen 

ein Höchstmaß an Transparenz zu wahren, sind bei den bestehenden Regelungen 

Ergänzungen notwendig. 

E5.1 Die Stadt Bornheim sollte konkrete Regelungen erlassen, die den 

Entscheidungsprozess zur Annahme oder Ablehnung von Sponsoringangeboten 

sowie die jeweiligen Zuständigkeiten, verbindlich vorgeben. 

  E5.2 Die Stadt Bornheim sollte konkrete Bestimmungen vorgeben, die festlegen, wie 

und in welchem zeitlichen Rhythmus die Öffentlichkeit über 

Sponsoringmaßnahmen informiert werden soll. 

 

 

 

Stellungnahme: 
 
Die Anregung, die Regelungen zum Sponsoring noch nachzuschärfen, kann nur bedingt nachvollziehen werden. Keinesfalls 
sollte hier angesichts der eher niedrigen Bedeutung in Bornheim eine Überreglementierung stattfinden. Eine jährliche 
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Veröffentlichung aller Sponsoringfälle ist jedoch anzustreben. Bei Zweifelsfällen, ob eine Sponsoringleistung angenommen 
werden kann, leistet das Rechtsamt jederzeit umfassende Beratung, zudem gibt es einen Sponsoring-Mustervertrag.  
 

    

F6 Die Stadt Bornheim wendet aktuell kein strukturiertes Bauinvestitionscontrolling an. 

Im Hinblick auf die geplanten Investitionssummen im Baubereich sieht die gpaNRW 

Verbesserungspotenzial. 

E6 Die Stadt Bornheim sollte die bestehenden und in der Praxis gelebten 

Abstimmungs- und Beteiligungsstrukturen bei Baumaßnahmen zu einem formellen 

und verbindlichen Bauinvestitionscontrolling ausbauen. Die entsprechenden 

Vorgaben sollte sie in einer Dienstanweisung festlegen. 

F7 Bei der Stadt Bornheim kommt es bei einigen Baumaßnahmen zu größeren 

Abweichungen von der ursprünglichen Auftragssumme. Dabei fallen neben 

Kostensteigerungen auch zum Teil deutlich geringere Abrechnungssummen auf. 

Sowohl Kostenüber- als auch Kostenunterschreitungen haben in Bornheim einen 

spürbaren Einfluss auf die abgerechneten Leistungen. 

E7.1 Die Stadt Bornheim sollte der Maßnahmenvorbereitung und besonders der 

Ausarbeitung von Leistungsverzeichnissen stärkere Bedeutung beimessen. Hierzu 

sollte sie genügend fachliche und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen. 

Weiterhin sollte sie grobe Schätzungen und nicht passgenaue Kalkulationen 

vermeiden. 

  E7.2 Nach Abschluss einer Maßnahme sollte die Stadt Bornheim im Zuge eines 

Berichtswesens einen Soll-Ist-Vergleich erstellen. Abweichungen von der 

ursprünglichen Kostenschätzung sollten hinsichtlich der Ursachen analysiert 

werden, so dass wichtige Erkenntnisse für künftige Bauprojekte erlangt werden. 

F8 Die Stadt Bornheim hat klare und verbindliche Regelungen zum Umgang mit 

Nachträgen erlassen. Weiterhin hat sie sichergestellt, dass die örtliche 

Rechnungsprüfung bei Nachaufträgen zu beteiligen ist. Die Regelungen sind 

grundsätzlich gut geeignet, Nachträge rechtssicher und transparent abzuwickeln. 

Auf die Einrichtung eines strukturierten Nachtragsmanagements hat die Stadt 

bislang jedoch verzichtet. 

E8 Die Stadt Bornheim sollte ein strukturiertes Nachtragsmanagement einrichten und 

Nachträge nach Höhe und Ursache systematisch auswerten. 
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Stellungnahme: 
 
Zum vorgeschlagenen Bauinvestitionscontrolling (BIC) lässt sich ausführen, dass das grundsätzlich ein guter Ansatz ist, der 
auch die Bedarfsfeststellung unter Einbezug von Zukunftsprognosen aufgreifen müsste. Die Aufgabe erfordert zusätzliches 
Personal, welches unter dem Aspekt des bestehenden Fachkräftemangels nicht einfach zu rekrutieren sein dürfte.  
Mit dem derzeit vorhandenen Personal können diese Zusatzaufgaben nicht übernommen werden. Perspektivisch ist ein 
strukturiertes BIC sinnvoll.  
Wie die GPA im Bericht bestätigt, wurde auch ohne ein BIC bei der Planung aktueller Baumaßnahmen dieses Thema im 
Fokus behalten bzw. es wird bei der Vergabe von Beratungsleistung an Externe berücksichtigt. 
 
Zum Thema Nachtragsmanagement lässt sich weiter ausführen, dass Nachträge einerseits erforderlich werden können, 
wenn Leistungsbeschreibungen nicht sorgfältig genug erstellt werden. Hier arbeitet die Zentrale Vergabestelle ständig 
darauf hin, dass seitens der Fachämter mehr Sorgfalt darauf verwendet wird. Andererseits mag es auch öfter zu Nachträgen 
kommen, wenn funktionale Leistungsbeschreibungen erstellt werden, d.h. hier den Bietern eher eine zu lösende Aufgabe 
erstellt wird und dabei später dann doch die erforderlichen Einzelleistungen geschärft werden müssen. Allerdings ist dann 
auch immer die Frage zu stellen, ob die „Nachtragsleistung“ nicht doch schon Bestandteil des Auftrages ist und somit nicht 
zusätzlich zu beauftragen und zu vergüten ist. 
 
 

Vergabewesen - Maßnahmenbetrachtung 

F9 Die von der gpaNRW durchgeführte Maßnahmenbetrachtung zeigt Mängel in der 

Dokumentation auf. Die zur Betrachtung vorgelegten Vergabeakten sind nicht 

durchgängig nachzuvollziehen und teilweise lückenhaft. Die Ursachen und die 

exakte Zusammensetzung von Mehr- oder Minderkosten gehen aus den 

Maßnahmeakten nicht hervor. Auch wurden vergaberechtliche Vorgaben, z.B. die 

Einholung von Negativauskünften aus dem Vergaberegister oder dem 

Gewerbezentralregister, nicht eingehalten. 

  

F10 Die Vergabeakte enthält weder die rechnerische / technische Prüfung der Angebote, 

noch die formelle Beauftragung der angebotenen Nachtragsleistungen. Weiterhin ist 

nicht erkennbar, bei welchen Positionen Mindermengen aufgetreten sind, die 

letztlich zur Kompensation der Nachträge geführt haben. 

E10 Die Stadt sollte darauf achten, dass etwaige Mengenveränderungen und daraus 

resultierende Mehrkosten nachvollziehbar und im Einklang mit den internen 

Vergabevorgaben dokumentiert werden. 
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